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I. ABSCHNITT 
 

Allgemeines 
 
 

§ 1. 
Geltungsbereich 
 

(1) Dieses Bundesgesetz gilt für Stra-
ßen mit öffentlichem Verkehr. Als solche 
gelten Straßen, die von jedermann unter den 
gleichen Bedingungen benützt werden kön-
nen. 

(2) Für Straßen ohne öffentlichen Ver-
kehr gilt dieses Bundesgesetz insoweit, als 
andere Rechtsvorschriften oder die Straße-
nerhalter nichts anderes bestimmen. Die 
Befugnisse der Behörden und Organe der 
Straßenaufsicht erstrecken sich auf diese 
Straßen nicht.  
 
 

§ 2. 
Begriffsbestimmungen 
 

(1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes 
gilt als 
1. Straße: eine für den Fußgänger- oder 

Fahrzeugverkehr bestimmte Landfläche 
samt den in ihrem Zuge befindlichen 
und diesem Verkehr dienenden bauli-
chen Anlagen; 

1a. Wohnstraße: eine für den Fußgänger- 
und beschränkten Fahrzeugverkehr 
gemeinsam bestimmte und als solche 
gekennzeichnete Straße, 

2. Fahrbahn: der für den Fahrzeugverkehr 
bestimmte Teil der Straße; 

3. Hauptfahrbahn: die Fahrbahn, die bei 
Vorhandensein von wenigstens zwei 
Fahrbahnen für den Durchzugsverkehr 
bestimmt und durch ihre besondere 
Ausführung erkennbar ist, sofern sich 
aus Straßenverkehrszeichen und Ver-
kehrsleiteinrichtungen nichts anderes 
ergibt; 

3a. Richtungsfahrbahn: eine Fahrbahn, die 
für den Verkehr in einer Fahrtrichtung 
bestimmt und von der Fahrbahn für den 
Verkehr in der entgegengesetzten 

Fahrtrichtung durch bauliche Einrich-
tungen getrennt ist; 

3b. Einbahnstraße: eine Straße, deren 
Fahrbahn für den Verkehr in einer Rich-
tung bestimmt ist; 

3c. Kreisverkehr: eine kreisförmige oder 
annähernd kreisförmig verlaufende 
Fahrbahn, die für den Verkehr in eine 
Richtung bestimmt ist; 

4. Nebenfahrbahn: jede neben einer 
Hauptfahrbahn verlaufende, von dieser 
jedoch getrennte Fahrbahn einer Stra-
ße; 

5. Fahrstreifen: ein Teil der Fahrbahn, 
dessen Breite für die Fortbewegung ei-
ner Reihe mehrspuriger Fahrzeuge 
ausreicht;  

6. Straßenbankett: der seitliche, nicht 
befestigte Teil einer Straße, der zwi-
schen der Fahrbahn und dem Straßen-
rande liegt, soweit dieser Straßenteil 
nicht besonderen Zwecken vorbehalten 
ist (z.B. Gehsteige, Rad- oder Reitwege 
und sonstige besondere straßenbauli-
che Anlagen); 

6a. Pannenstreifen: der rechts neben den 
Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn 
befindliche befestigte Teil der Straße, 
sofern dieser nicht durch Bodenmarkie-
rungen als Verzögerungs- oder Be-
schleunigungsstreifen gekennzeichnet 
ist; 

6b. Verzögerungsstreifen: der Fahrstreifen, 
der bei Ausfahrten zum Einordnen in 
die Ausfahrt dient; 

6c. Beschleunigungsstreifen: der Fahrstrei-
fen, der bei Einfahrten zum Einordnen 
in den fließenden Verkehr dient; 

7. Radfahrstreifen: ein für den Fahrrad-
verkehr bestimmter und besonders ge-
kennzeichneter Teil der Fahrbahn, wo-
bei der Verlauf durch wiederholte Mar-
kierung mit Fahrradsymbolen und das 
Ende durch die Schriftzeichenmarkie-
rung „Ende“ angezeigt wird; 

7a. Mehrzweckstreifen: ein Radfahrstreifen 
oder ein Abschnitt eines Radfahrstrei-
fens, der unter besonderer Rücksich-
tnahme auf die Radfahrer von anderen 
Fahrzeugen befahren werden darf, 
wenn für diese der links an den Mehr-
zweckstreifen angrenzende Fahrstrei-
fen nicht breit genug ist oder wenn das 
Befahren durch Richtungspfeile auf der 
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Fahrbahn für das Einordnen zur Weiter-
fahrt angeordnet ist. 

8. Radweg: ein für den Verkehr mit Fahr-
rädern bestimmter und als solcher ge-
kennzeichneter Weg; 

9. Reitweg: ein für den Reitverkehr be-
stimmter und als solcher gekennzeich-
neter Weg; 

10. Gehsteig: ein für den Fußgängerver-
kehr bestimmter, von der Fahrbahn 
durch Randsteine, Bodenmarkierungen 
oder dgl. abgegrenzter Teil der Straße; 

11. Gehweg: ein für den Fußgängerverkehr 
bestimmter und als solcher gekenn-
zeichneter Weg; 

11a. Geh- und Radweg: ein für den Fuß-
gänger- und Fahrradverkehr bestimm-
ter und als solcher gekennzeichneter 
Weg; 

11b. Radfahranlage: ein Radfahrstreifen, ein 
Mehrzweckstreifen, ein Radweg, Geh- 
und Radweg oder eine Radfahrerüber-
fahrt; 

12.  Schutzweg: ein durch gleichmäßige 
Längsstreifen (sogenannte „Zebrastrei-
fen“) gekennzeichneter, für die Über-
querung der Fahrbahn durch Fußgän-
ger bestimmter Fahrbahnteil; 

12a. Radfahrerüberfahrt: ein auf beiden 
Seiten durch gleichmäßig unterbroche-
ne Quermarkierungen gekennzeichne-
ter, für die Überquerung der Fahrbahn 
durch Radfahrer bestimmter Fahrbahn-
teil; ist unmittelbar neben der Radfah-
rerüberfahrt ein Schutzweg markiert, so 
kann auf dieser Seite der Radfahrer-
überfahrt die Quermarkierung entfallen; 

13.  Schutzinsel: ein für Fußgänger inner-
halb der Fahrbahn bestimmter und wie 
ein Gehsteig ausgeführter Straßenteil; 

14.  Selbständiger Gleiskörper: ein von der 
Fahrbahn durch bauliche Einrichtungen 
getrennter, dem Verkehr mit Schienen-
fahrzeugen dienender Bahnkörper im 
Verkehrsraum der Straße samt den 
darauf errichteten, dem Verkehr und 
Betrieb von Schienenfahrzeugen die-
nenden Anlagen und Einrichtungen; 

15.  Ortsgebiet: das Straßennetz innerhalb 
der Hinweiszeichen „Ortstafel“ (§ 53 
Z 17a) und „Ortsende“ (§ 53 Z 17b); 

16.  Freilandstraße: eine Straße außerhalb 
von Ortsgebieten; 

17.  Kreuzung: eine Stelle, auf der eine 
Straße eine andere überschneidet oder 

in sie einmündet, gleichgültig in wel-
chem Winkel; 

18. geregelte Kreuzung: eine Kreuzung, 
auf welcher der Verkehr durch Lichtzei-
chen oder von Verkehrsposten durch 
Armzeichen geregelt wird; blinkendes 
gelbes Licht gilt nicht als Regelung;  

19. Fahrzeug: ein zur Verwendung auf 
Straßen bestimmtes oder auf Straßen 
verwendetes Beförderungsmittel oder 
eine fahrbare Arbeitsmaschine, ausge-
nommen Rollstühle, Kinderwagen, 
Schubkarren und ähnliche, vorwiegend 
zur Verwendung außerhalb der Fahr-
bahn bestimmte Kleinfahrzeuge sowie 
fahrzeugähnliches Kinderspielzeug 
(etwa Kinderfahrräder mit einem äuße-
ren Felgendurchmesser von höchstens 
300 mm und einer erreichbaren Fahr-
geschwindigkeit von höchstens 5 km/h) 
und Wintersportgeräte. 

20. Gesamtgewicht eines Fahrzeuges 
(Anhängers): das Gewicht des stillste-
henden, fahrbereiten Fahrzeuges (An-
hängers) samt Ladung, dem Lenker 
und allen gleichzeitig beförderten Per-
sonen; 

21. Fuhrwerk: ein Fahrzeug, das nach 
seiner Bestimmung durch Menschen 
oder Tiere fortbewegt wird, sowie Kraft-
fahrzeuge mit einer Bauartgeschwin-
digkeit von nicht mehr als 10 km/h mit 
oder ohne Anhänger; 

22. Fahrrad: 
a) ein Fahrzeug, das mit einer Vor-

richtung zur Übertragung der 
menschlichen Kraft auf die Ant-
riebsräder ausgestattet ist, 

b) ein Fahrzeug nach lit. a, das zu-
sätzlich mit einem elektrischen 
Antrieb gemäß § 1 Abs. 2a KFG 
1967 ausgestattet ist (Elektrofahr-
rad), 

c) ein zweirädriges Fahrzeug, das 
unmittelbar durch menschliche 
Kraft angetrieben wird (Roller), 
oder 

d) ein elektrisch angetriebenes 
Fahrzeug, dessen Antrieb dem 
eines Elektrofahrrads im Sinne 
des § 1 Abs. 2a KFG 1967 ent-
spricht; 

23. Lastfahrzeug: ein zur Beförderung von 
Gütern bestimmtes Kraftfahrzeug oder 
Fuhrwerk; 
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24. Schienenfahrzeug: ein an Gleise ge-
bundenes Fahrbetriebsmittel; ein Ober-
leitungskraftfahrzeug ist jedoch kein 
Schienenfahrzeug im Sinne dieses 
Bundesgesetzes; 

25. Einsatzfahrzeug: ein Fahrzeug, das auf 
Grund kraftfahrrechtlicher Vorschriften 
als Warnzeichen (§ 22) blaues Licht 
und Schallzeichen mit Aufeinanderfolge 
verschieden hoher Töne führt, für die 
Dauer der Verwendung eines dieser 
Signale; 

26. Anhalten: das durch die Verkehrslage 
oder durch sonstige wichtige Umstände 
erzwungene Zum-Stillstand-Bringen ei-
nes Fahrzeuges; 

27. Halten: eine nicht durch die Verkehrs-
lage oder durch sonstige wichtige Um-
stände erzwungene Fahrtunterbre-
chung bis zu zehn Minuten oder für die 
Dauer der Durchführung einer Ladetä-
tigkeit (§ 62); 

28. Parken: das Stehenlassen eines Fahr-
zeuges für eine längere als die in Z 27 
angeführte Zeitdauer; 

29. Überholen: das Vorbeibewegen eines 
Fahrzeuges an einem auf derselben 
Fahrbahn in der gleichen Richtung fah-
renden Fahrzeug; nicht als Überholen 
gelten das Vorbeibewegen an einem 
auf einem Verzögerungs- oder Be-
schleunigungsstreifen fahrenden Fahr-
zeug oder an einem auf einem Rad-
fahrstreifen fahrenden Radfahrer sowie 
das Nebeneinanderfahren von Fahr-
zeugreihen, auch mit unterschiedlicher 
Geschwindigkeit, auf Fahrbahnen mit 
mehr als einem Fahrstreifen für die be-
treffende Fahrtrichtung und das Nebe-
neinanderfahren, auch mit unterschied-
licher Geschwindigkeit, im Sinne des 
§ 7 Abs. 3a. 

30. Vorbeifahren: das Vorbeibewegen 
eines Fahrzeuges an einer sich auf der 
Fahrbahn befindenden, sich nicht fort-
bewegenden Person oder Sache, in-
sbesondere an einem anhaltenden, hal-
tenden oder parkenden Fahrzeug. 

 
(2) Die Begriffsbestimmungen für Kraft-

fahrzeuge sind in den kraftfahrrechtlichen 
Vorschriften enthalten.  
 
 

§ 3. 
Vertrauensgrundsatz 
 

(1) Jeder Straßenbenützer darf vertrau-
en, daß andere Personen die für die Benüt-
zung der Straße maßgeblichen Rechtsvor-
schriften befolgen, außer er müßte anneh-
men, daß es sich um Kinder, Sehbehinderte 
mit weißem Stock oder gelber Armbinde, 
offensichtlich Körperbehinderte oder Ge-
brechliche oder um Personen handelt, aus 
deren augenfälligem Gehaben geschlossen 
werden muß, daß sie unfähig sind, die Ge-
fahren des Straßenverkehrs einzusehen 
oder sich dieser Einsicht gemäß zu verhalten. 
 

(2) Der Lenker eines Fahrzeuges hat 
sich gegenüber Personen, gegenüber denen 
der Vertrauensgrundsatz gemäß Abs. 1 nicht 
gilt, insbesondere durch Verminderung der 
Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereit-
schaft so zu verhalten, daß eine Gefährdung 
dieser Personen ausgeschlossen ist.  
 
 

§ 4. 
Verkehrsunfälle 
 

(1) Alle Personen, deren Verhalten am 
Unfallsort mit einem Verkehrsunfall in ur-
sächlichem Zusammenhange steht, haben 
a) wenn sie ein Fahrzeug lenken, sofort 

anzuhalten, 
b) wenn als Folge des Verkehrsunfalles 

Schäden für Personen oder Sachen zu 
befürchten sind, die zur Vermeidung 
solcher Schäden notwendigen Maß-
nahmen zu treffen, 

c) an der Feststellung des Sachverhaltens 
mitzuwirken. 

 
(2) Sind bei einem Verkehrsunfall Per-

sonen verletzt worden, so haben die im 
Abs. 1 genannten Personen Hilfe zu leisten; 
sind sie dazu nicht fähig, so haben sie un-
verzüglich für fremde Hilfe zu sorgen. Ferner 
haben sie die nächste Polizei- oder Gendar-
meriedienststelle1 sofort zu verständigen. 
Wenn bei einem Verkehrsunfall, an dem ein 

                                                             
1 Anm: Die Bundesgendarmerie wurde mit 
1.7.2005 aufgelöst, die vorliegende Bestim-
mung wurde jedoch nicht angepasst. 
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Schienenfahrzeug oder ein Omnibus des 
Kraftfahrlinienverkehrs beteiligt ist, sich erst 
nach dem Wegfahren des Schienenfahrzeu-
ges bzw. des Omnibusses nach dem Unfall 
eine verletzte Person meldet, kann auch das 
Unternehmen, dem das Schienenfahrzeug 
bzw. der Omnibus gehört, die Polizei- oder 
Gendarmeriedienststelle verständigen. 
 

(3) Auch der Zeuge eines Verkehrsun-
falles hat, sofern die nach Abs. 2 verpflichte-
ten Personen nicht für erforderliche Hilfe 
sorgen, den verletzten Personen die ihm 
zumutbare Hilfe zu leisten. Die Hilfeleistung 
ist insbesondere dann nicht zumutbar, wenn 
sie nur unter erheblicher eigener Gefährdung 
oder Verletzung anderer wichtiger Interessen 
möglich wäre. Ist der Zeuge zur Hilfeleistung 
nicht fähig, so hat er unverzüglich für fremde 
Hilfe zu sorgen. Die gleichen Verpflichtungen 
wie der Zeuge eines Verkehrsunfalles haben 
auch Personen, die am Ort eines Verkehrs-
unfalles dessen Folgen wahrnehmen, es sei 
denn, daß nach den Umständen am Unfalls-
ort die eigene Hilfeleistung oder die Besor-
gung fremder Hilfe offensichtlich nicht mehr 
erforderlich ist. 
 

(4) Jedermann ist unter den im Abs. 3 
bezeichneten Voraussetzungen verpflichtet, 
die Herbeiholung einer Hilfe bei einem Ver-
kehrsunfall zu ermöglichen. 
 

(5) Wenn bei einem Verkehrsunfall nur 
Sachschaden entstanden ist, haben die im 
Abs. 1 genannten Personen die nächste 
Polizei- oder Gendarmeriedienststelle vom 
Verkehrsunfall ohne unnötigen Aufschub zu 
verständigen. Eine solche Verständigung 
darf jedoch unterbleiben, wenn die im Abs. 1 
genannten Personen oder jene, in deren 
Vermögender Schaden eingetreten ist, ei-
nander ihren Namen und ihre Anschrift 
nachgewiesen haben.  
 

(5a) Wenn nach einem Verkehrsunfall, 
bei dem nur Sachschaden entstanden ist, 
eine der im Abs. 1 genannten Personen die 
nächste Polizei- oder Gendarmeriedienststel-
le von dem Unfall verständigt, obwohl dies 
im Sinne des Abs. 5 nicht nötig wäre, haben 
die Organe dieser Dienststelle auf Verlangen 
der betreffenden Person Meldungen über 
diesen Verkehrsunfall, insbesondere über 
Unfallsort, Unfallszeit, Lichtverhältnisse, 

Straßenzustand, Unfallsbeteiligte, nähere 
Unfallsumstände und verursachte Schäden, 
entgegenzunehmen. 
 

(5b) Für Verständigungen nach Abs. 5 
und Meldungen gemäß Abs. 5a ist eine 
Gebühr von 36 Euro einzuheben, es sei 
denn, die Verständigung nach Abs. 5 ist 
deshalb erfolgt, weil die im Abs. 1 genannten 
Personen oder jene, in deren Vermögen der 
Schaden eingetreten ist, einander Namen 
und Anschrift nicht nachweisen konnten. Von 
der Verpflichtung zur Entrichtung dieser 
Gebühr sind die Gebietskörperschaften und 
Lenker von Fahrzeugen derselben sowie die 
Lenker von Rettungs- und Feuerwehrfahr-
zeugen ausgenommen. Auf Wunsch erhält 
jede Person des Abs. 5, die eine gebühren-
pflichtige Verständigung oder Meldung vor-
genommen hat oder die die Gebühr entrich-
tet, eine Ausfertigung des von der Polizei 
oder Gendarmeriedienststelle erstatteten 
Unfallberichtes. Die Gebühren sind, sofern 
sie nicht ohne weiteres entrichtet werden, 
von den Bezirksverwaltungsbehörden, im 
örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespoli-
zeidirektion von dieser vorzuschreiben. Sie 
fließen der Gebietskörperschaft zu, die den 
Aufwand der Organe zu tragen hat. 

 
(6) Aus einer Verletzung der Hilfeleis-

tungspflicht können keine Ersatzansprüche 
nach dem bürgerlichen Recht abgeleitet 
werden.  
 
 

§ 5. 
Besondere Sicherungsmaß-
nahmen gegen Beeinträch-
tigung durch Alkohol 
 

(1) Wer sich in einem durch Alkohol 
oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand 
befindet, darf ein Fahrzeug weder lenken 
noch in Betrieb nehmen. Bei einem Alkohol-
gehalt des Blutes von 0,8 g/l (0,8 Promille) 
oder darüber oder bei einem Alkoholgehalt 
der Atemluft von 0,4 mg/l oder darüber gilt 
der Zustand einer Person jedenfalls als von 
Alkohol beeinträchtigt.  
 

(1a) Werden in anderen Gesetzen an 
die Beeinträchtigung durch Alkohol oder an 
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das Vorliegen eines die Zurechnungsfähig-
keit nicht ausschließenden Rauschzustandes 
zivilrechtliche Rechtswirkungen oder Auswir-
kungen im Bereich des gerichtlichen Straf-
rechts geknüpft, so treten diese nur in den 
Fällen des Abs. 1 oder beim dritten oder 
häufigeren Verstoß innerhalb eines Zeitrau-
mes von zwölf Monaten ab dem ersten Ver-
stoß gegen § 14 Abs. 8 FSG, BGBl. I Nr. 
1997/120, ein.  
 

(2) Organe des amtsärztlichen Dienstes 
oder besonders geschulte und von der Be-
hörde hiezu ermächtigte Organe der Stra-
ßenaufsicht sind berechtigt, jederzeit die 
Atemluft von Personen, die ein Fahrzeug 
lenken, in Betrieb nehmen oder zu lenken 
oder in Betrieb zu nehmen versuchen, auf 
Alkoholgehalt zu untersuchen. Sie sind au-
ßerdem berechtigt, die Atemluft von Perso-
nen, 
1. die verdächtig sind, in einem vermutlich 

durch Alkohol beeinträchtigten Zustand 
ein Fahrzeug gelenkt zu haben, oder 

2. bei denen der Verdacht besteht, dass 
ihr Verhalten am Unfallsort mit einem 
Verkehrsunfall in ursächlichem Zu-
sammenhang steht, 

auf Alkoholgehalt zu untersuchen. Wer zu 
einer Untersuchung der Atemluft aufgefor-
dert wird, hat sich dieser zu unterziehen. 
 

(2a) Die Organe des amtsärztlichen 
Dienstes oder besonders geschulte und von 
der Behörde hierzu ermächtigte Organe der 
Straßenaufsicht sind weiters berechtigt, 
jederzeit die Atemluft von Personen, die ein 
Fahrzeug lenken, in Betrieb nehmen oder zu 
lenken oder in Betrieb zu nehmen versu-
chen, auf den Verdacht der Beeinträchtigung 
durch Alkohol zu überprüfen. Ergibt die 
Überprüfung der Atemluft den Verdacht der 
Beeinträchtigung durch Alkohol oder wird die 
Überprüfung verweigert, haben die genann-
ten Organe eine Untersuchung der Atemluft 
gemäß Abs. 2 vorzunehmen. 
 

(2b) Abs. 2 und 2a gelten auch für die 
Untersuchung und die Überprüfung der 
Atemluft von 
1. Fahrlehrern bei Schulfahrten gemäß § 

114 Abs. 4 und 4a KFG 1967, 
2. Begleitern bei Übungsfahrten gemäß § 

122 Abs. 2 und 5 KFG 1967 oder bei 

Ausbildungsfahrten gemäß § 19 Abs. 3 
und 6 FSG oder 

3. Ausbildnern bei Lehrfahrten gemäß § 
122a Abs. 2 KFG 1967. 

 
(3) Die Untersuchung der Atemluft auf 

Alkoholgehalt ist mit einem Gerät vorzuneh-
men, das den Alkoholgehalt der Atemluft 
mißt und entsprechend anzeigt (Alkomat). 
 

(3a) Die Überprüfung der Atemluft auf 
Verdacht der Beeinträchtigung durch Alkohol 
ist mit einem Gerät vorzunehmen, das den 
Alkoholgehalt der Atemluft zwar nicht be-
stimmt, aber in einer solchen Weise misst 
und anzeigt, dass daraus Rückschlüsse auf 
das Vorliegen des Verdachts einer Beeint-
rächtigung durch Alkohol gezogen werden 
können. 
 

(4) Die Organe der Straßenaufsicht 
sind berechtigt, Personen, deren Atemluft 
auf Alkoholgehalt untersucht werden soll 
(Abs. 2) zum Zweck der Feststellung des 
Atemalkoholgehaltes zur nächstgelegenen 
Dienststelle, bei der sich ein Atemalkohol-
meßgerät befindet, zu bringen, sofern ver-
mutet werden kann, daß sie sich in einem 
durch Alkohol beeinträchtigten Zustand 
befinden oder zur Zeit des Lenkens befun-
den haben. 
 

(4a) Die Organe der Straßenaufsicht 
sind weiters berechtigt, Personen, bei denen 
eine Untersuchung gemäß Abs. 2 aus Grün-
den, die in der Person des Probanden gele-
gen sind, nicht möglich war und die verdäch-
tig sind, sich in einem durch Alkohol beeint-
rächtigten Zustand zu befinden, zu einem im 
öffentlichen Sanitätsdienst stehenden, bei 
einer Bundespolizeibehörde tätigen, bei 
einer öffentlichen Krankenanstalt dienstha-
benden oder im Sinne des § 5a Abs. 4 aus-
gebildeten und von der Landesregierung 
hierzu ermächtigten Arzt zur Blutabnahme 
zum Zweck der Bestimmung des Blutalko-
holgehaltes zu bringen. 
 

(5) Die Organe der Straßenaufsicht 
sind weiters berechtigt, Personen, von de-
nen vermutet werden kann, dass sie sich in 
einem durch Alkohol beeinträchtigten Zu-
stand befinden, zum Zweck der Feststellung 
des Grades der Beeinträchtigung durch 
Alkohol zu einem im öffentlichen Sanitäts-
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dienst stehenden, bei einer Bundespolizei-
behörde tätigen, bei einer öffentlichen Kran-
kenanstalt diensthabenden oder im Sinne 
des § 5a Abs. 4 ausgebildeten und von der 
Landesregierung hierzu ermächtigten Arzt zu 
bringen, sofern eine Untersuchung gemäß 
Abs. 2 
1. keinen den gesetzlichen Grenzwert 

gemäß Abs. 1 erreichenden Alkoholge-
halt ergeben hat oder 

2. aus in der Person des Probanden 
gelegenen Gründen nicht möglich war. 

Wer zum Zweck der Feststellung des Grades 
der Beeinträchtigung durch Alkohol zu einem 
Arzt gebracht wird, hat sich einer Untersu-
chung durch diesen zu unterziehen; die 
genannten Ärzte sind verpflichtet, die Unter-
suchung durchzuführen. 
 

(6) (Verfassungsbestimmung) An Per-
sonen, die gemäß Abs. 4a zu einem Arzt 
gebracht werden, ist eine Blutabnahme zum 
Zweck der Bestimmung des Blutalkoholge-
haltes vorzunehmen; die Betroffenen haben 
diese Blutabnahme vornehmen zu lassen. 
 

(7) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 
1998/92) 
 

(8) Ein bei einer öffentlichen Kranken-
anstalt diensthabender Arzt hat eine Blutab-
nahme zum Zweck der Bestimmung des 
Blutalkoholgehaltes vorzunehmen, wenn 
eine Person  
1. zu diesem Zweck zu ihm gebracht 

wurde oder  
2. dies verlangt und angibt, bei ihr habe 

eine Untersuchung nach Abs. 2 eine 
Alkoholbeeinträchtigung ergeben. 

Der Arzt hat die Blutprobe der nächstgele-
genen Polizeidienststelle ohne unnötigen 
Aufschub zu übermitteln und dieser im Fall 
der Z 2 Namen, Geburtsdatum und Adresse 
des Probanden sowie den Zeitpunkt der 
Blutabnahme bekanntzugeben. Weiters hat 
der Arzt eine Blutabnahme vorzunehmen, 
wenn eine Person zu diesem Zweck zu ihm 
gebracht wurde, weil bei einer Untersuchung 
(Abs. 9) eine Beeinträchtigung festgestellt 
wurde, die auf eine Suchtgifteinnahme 
schließen lässt; die Blutprobe ist der nächst-
gelegenen Polizeidienststelle ohne unnöti-
gen Aufschub zu übermitteln. Übermittelte 
Blutproben sind durch ein Institut für gerich-
tliche Medizin oder eine gleichwertige Ein-

richtung zu untersuchen. Die Blutprobe darf 
nicht durch den Probanden selbst übermittelt 
werden. 
 

(9) Die Bestimmungen des Abs. 5 ge-
lten auch für Personen, von denen vermutet 
werden kann, daß sie sich in einem durch 
Suchtgift beeinträchtigten Zustand befinden; 
wer zum Arzt gebracht wird, hat sich der 
Untersuchung zu unterziehen. Die in Abs. 5 
genannten Ärzte sind verpflichtet, die Unter-
suchung durchzuführen. 
 

(9a) Organe des amtsärztlichen Diens-
tes oder besonders geschulte und von der 
Behörde hiezu ermächtigte Organe der 
Straßenaufsicht sind berechtigt, den Spei-
chel von in Abs. 2 und 2b genannten Perso-
nen auf das Vorliegen von Suchtgiftspuren 
zu überprüfen, sofern zwar keine Vermutung 
im Sinne des Abs. 9 vorliegt, aber vermutet 
werden kann, dass sie sich nicht in einer 
solchen körperlichen und geistigen Verfas-
sung befinden oder zum Zeitpunkt des Len-
kens befunden haben, in der sie ein Fahr-
zeug zu beherrschen und die beim Lenken 
eines Fahrzeuges zu beachtenden Rechts-
vorschriften zu befolgen vermögen. Die 
Überprüfung des Speichels ist mit Speichel-
vortestgeräten oder -streifen, die das Vorlie-
gen von Suchtgiftspuren im Speichel anzei-
gen, vorzunehmen. Ergibt die Überprüfung 
des Speichels das Vorliegen von Suchtgift-
spuren oder wird die Überprüfung verwei-
gert, so gilt dies als Vermutung der Beeint-
rächtigung durch Suchtgift. Diesfalls haben 
die genannten Organe gemäß Abs. 9 vorzu-
gehen; andernfalls hat ein Vorgehen gemäß 
Abs. 9 zu unterbleiben. 
 

(10) (Verfassungsbestimmung) An Per-
sonen, die gemäß Abs. 9 zu einem Arzt 
gebracht werden, ist nach Feststellung einer 
Beeinträchtigung, die auf eine Suchtgiftein-
nahme schließen lässt, eine Blutabnahme 
vorzunehmen. Die Betroffenen haben die 
Blutabnahme vornehmen zu lassen.  
 

(11) Der Bundesminister für Inneres 
kann unter Bedachtnahme auf den jeweili-
gen Stand der Wissenschaft und Technik im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie durch 
Verordnung für die Feststellung einer Beeint-
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rächtigung durch Suchtgift geeignete Geräte 
und Testverfahren bestimmen. 
 

(12) Ist auf Grund des Ergebnisses der 
Untersuchung 
1. einer Person, die gemäß Abs. 9 zu 

einem Arzt gebracht wurde, oder 
2. einer Blutprobe, die von einer gemäß 

Abs. 9 zu einem Arzt gebrachten Per-
son stammt, 

anzunehmen, dass die zum Arzt gebrachte 
Person Suchtgift missbraucht, so ist an 
Stelle einer Strafanzeige nach dem Sucht-
mittelgesetz dieser Umstand der nach dem 
Hauptwohnsitz der untersuchten Person 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde als 
Gesundheitsbehörde mitzuteilen (§§ 12 bis 
14 des Suchtmittelgesetzes, BGBl. I Nr. 
1997/112). 
 
 

§ 5a. 
Grundsatzbestimmung 
 

(1) (Grundsatzbestimmung) Der 
Rechtsträger einer öffentlichen Krankenans-
talt hat dem diensthabenden Arzt die für eine 
Blutabnahme gemäß § 5 Abs. 4a, 8 und 10 
erforderlichen Einrichtungen der Anstalt zur 
Verfügung zu stellen. Die Ausführungsge-
setze der Länder sind binnen sechs Monaten 
zu erlassen. 
 

(2) Ist bei einer Untersuchung nach § 5 
Abs. 2, 4a, 5, 6 oder 8 Z 2 eine Alkoholbe-
einträchtigung festgestellt worden, so sind 
die Kosten der Untersuchung vom Unter-
suchten zu tragen. Dasselbe gilt im Falle der 
Feststellung einer Suchtgiftbeeinträchtigung. 
Die Kosten der Untersuchung sind nach den 
Bestimmungen des Gebührenanspruchsge-
setzes 1975, BGBl. Nr. 136, vorzuschreiben. 
 

(3) Der Bundesminister für Inneres hat 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie 
unter Bedachtnahme auf den Zweck der 
Untersuchung nach § 5 Abs. 2 oder der 
Überprüfung nach § 5 Abs. 2a oder 9a sowie 
zur Gewährleistung ihrer zweckmäßigen 
Durchführung die persönlichen Vorausset-
zungen der hiefür zu ermächtigenden Orga-
ne der Straßenaufsicht, einschließlich die Art 
ihrer Schulung sowie, unter Bedachtnahme 

auf den jeweiligen Stand der Wissenschaft 
und Technik, die für eine Untersuchung oder 
Überprüfung der Atemluft geeigneten Geräte 
und die für eine Überprüfung des Speichels 
geeigneten Speichelvortestgeräte oder -
streifen durch Verordnung zu bestimmen. 
Bei den Geräten zur Überprüfung der Atem-
luft auf das Vorliegen des Verdachts einer 
Beeinträchtigung durch Alkohol ist zudem 
jener gerätespezifische Wert anzugeben, ab 
dem auf das Vorliegen des Verdachts der 
Beeinträchtigung durch Alkohol im Sinne des 
§ 5 Abs. 2a geschlossen werden kann. 
 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, In-
novation und Technologie hat im Einver-
nehmen mit der Bundesministerin für Inneres 
und der Bundesministerin für Gesundheit 
und Frauen die für eine Ermächtigung zur 
Durchführung der in § 5 Abs. 4a, 5 oder 6 
genannten Untersuchungen erforderliche 
Weiterbildung für Ärzte durch Verordnung 
festzulegen. 
 
 

§ 5b. 
Zwangsmaßnahmen bei 
Alkoholisierung 
 

(1) Die Organe der Straßenaufsicht 
sind berechtigt, Personen, die sich offenbar 
in einem durch Alkohol oder Suchtgift beeint-
rächtigten Zustand befinden (§ 5 Abs. 1), 
oder bei denen der Alkoholgehalt des Blutes 
0,5 g/l (0,5 Promille) oder mehr oder der 
Alkoholgehalt der Atemluft 0,25 mg/l oder 
mehr beträgt, an der Lenkung oder Inbet-
riebnahme eines Fahrzeuges zu hindern. Zu 
diesem Zweck sind, falls erforderlich, je nach 
Lage des Falles und Art des Fahrzeuges, 
Zwangsmaßnahmen, wie etwa Abnahme der 
Fahrzeugschlüssel, Absperren oder Einstel-
lung des Fahrzeuges, Anlegen von techni-
schen Sperren und dergleichen, anzuwen-
den. Solche Zwangsmaßnahmen sind un-
verzüglich aufzuheben, wenn bei der Per-
son, gegen die sie angewendet worden sind, 
der durch Alkohol oder Suchtgift beeinträch-
tigte Zustand nicht mehr gegeben und ihr 
auch nicht ein zum Lenken des betreffenden 
Fahrzeuges allenfalls nötiger Führerschein 
nach den kraftfahrrechtlichen Vorschriften 
abgenommen ist oder wenn eine andere 
Person, bei der keine Hinderungsgründe 
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gegeben sind, beabsichtigt, das Fahrzeug in 
Betrieb zu nehmen und zu lenken.  
 

(2) Die Organe der Straßenaufsicht 
sind weiters berechtigt, Personen an der 
Lenkung oder Inbetriebnahme eines Fahr-
zeuges zu hindern, deren Fahrlehrer (§ 114 
Abs. 4 und 4a KFG 1967), Begleiter (§§ 122 
Abs. 2 und 5 KFG 1967 oder 19 Abs. 3 und 
6 FSG) oder Ausbildner (§ 122a Abs. 2 KFG 
1967) sich offenbar in einem durch Alkohol 
oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand 
befinden oder bei deren Fahrlehrer, Begleiter 
oder Ausbildner der Alkoholgehalt des Blutes 
0,5 g/l (0,5 Promille) oder mehr oder der 
Alkoholgehalt der Atemluft 0,25 mg/l oder 
mehr beträgt. Zu diesem Zweck sind, falls 
erforderlich, je nach Lage des Falles und Art 
des Fahrzeuges, Zwangsmaßnahmen, wie 
etwa Abnahme der Fahrzeugschlüssel, 
Absperren oder Einstellung des Fahrzeuges, 
Anlegen von technischen Sperren und derg-
leichen, anzuwenden. Solche Zwangsmaß-
nahmen sind unverzüglich aufzuheben, 
wenn beim Fahrlehrer, Begleiter oder Aus-
bildner der durch Alkohol oder Suchtgift 
beeinträchtigte Zustand nicht mehr gegeben 
und ihm auch nicht ein zum Lenken des 
betreffenden Fahrzeuges allenfalls nötiger 
Führerschein nach den kraftfahrrechtlichen 
Vorschriften abgenommen ist oder wenn 
eine andere Person, bei der keine Hinde-
rungsgründe gegeben sind, entweder beab-
sichtigt, das Fahrzeug selbst in Betrieb zu 
nehmen und zu lenken, oder die Aufgaben 
des Fahrlehrers, Begleiters oder Ausbildners 
wahrzunehmen. 

 
 

§ 6. 
Benützung schienengleicher 
Eisenbahnübergänge 
 
Für das Verhalten bei Annäherung an schie-
nengleiche Eisenbahnübergänge und bei der 
Übersetzung solcher Übergänge sowie für 
die Beachtung der den schienengleichen 
Eisenbahnübergang sichernden Zeichen 
gelten die eisenbahnrechtlichen Vorschriften.  
 
 
 
 
 

II. ABSCHNITT 
 

Fahrregeln 
 
 

§ 7. 
Allgemeine Fahrordnung 
 

(1) Der Lenker eines Fahrzeuges hat, 
sofern sich aus diesem Bundesgesetz nichts 
anderes ergibt, so weit rechts zu fahren, wie 
ihm dies unter Bedachtnahme auf die Leicht-
igkeit und Flüssigkeit des Verkehrs zumutbar 
und dies ohne Gefährdung, Behinderung 
oder Belästigung anderer Straßenbenützer, 
ohne eigene Gefährdung und ohne Beschä-
digung von Sachen möglich ist. Gleise von 
Schienenfahrzeugen, die an beiden Rändern 
der Fahrbahn liegen, dürfen jedoch nicht in 
der Längsrichtung befahren werden, wenn 
der übrige Teil der Fahrbahn genügend Platz 
bietet. 
 

(2) Wenn es die Verkehrssicherheit er-
fordert, insbesondere in unübersichtlichen 
Kurven, vor Fahrbahnkuppen, bei ungenü-
gender Sicht, beim Überholtwerden und bei 
Gegenverkehr, hat der Lenker eines Fahr-
zeuges am rechten Fahrbahnrand zu fahren; 
er darf hiebei aber nicht Personen gefährden 
oder Sachen beschädigen. 
 

(3) Auf Straßen mit wenigstens zwei 
Fahrstreifen für die betreffende Fahrtrichtung 
darf, wenn es die Leichtigkeit und Flüssigkeit 
des Verkehrs erfordert, der Lenker eines 
Kraftfahrzeuges neben einem anderen Fahr-
zeug fahren. Er darf hiebei, außer auf Ein-
bahnstraßen, die Fahrbahnmitte nicht über-
fahren. Die Lenker nebeneinander fahrender 
Fahrzeuge dürfen beim Wechsel des Fahr-
streifens den übrigen Verkehr weder gefähr-
den noch behindern.  
 

(3a) Im Ortsgebiet darf der Lenker ei-
nes Kraftfahrzeuges auf Straßen mit mindes-
tens zwei durch Leit- oder Sperrlinien ge-
kennzeichneten Fahrstreifen für die betref-
fende Fahrtrichtung den Fahrstreifen frei 
wählen. 
 

(4) Beim Zufahren zum linken Fahr-
bahnrand und beim Abfahren vom linken 
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Fahrbahnrand dürfen andere Straßenbenüt-
zer nicht gefährdet oder behindert werden. 
Bei starkem Verkehr, auf unübersichtlichen 
Straßenstellen, auf Vorrangstraßen im Orts-
gebiet und auf Fahrbahnen mit Gleisen von 
Schienenfahrzeugen ist das Zufahren zum 
linken Fahrbahnrand, außer in Einbahnstra-
ßen, verboten. 
 

(5) Einbahnstraßen dürfen nur in der 
durch das Hinweiszeichen nach § 53 Abs. 1 
Z 10 angezeigten Fahrtrichtung befahren 
werden. Dies gilt nicht für bestimmte Grup-
pen von Straßenbenützern, die hievon durch 
Verordnung ausgenommen werden, und für 
Radfahrer in solchen Einbahnstraßen, die 
zugleich Wohnstraßen im Sinne des § 76b 
sind. Außer in Wohnstraßen sind in diesen 
Fällen Leit- oder Sperrlinien zur Trennung 
der entgegen der Einbahnstraße fahrenden 
Verkehrsteilnehmer vom übrigen Fahrzeug-
verkehr anzubringen, sofern die Sicherheit oder 
die Flüssigkeit des Verkehrs dies erfordern.  
 
 

§ 8. 
Fahrordnung auf Straßen mit 
besonderen Anlagen 
 

(1) Nebenfahrbahnen sind zum Ziehen 
oder Schieben von Handwagen, Handkarren 
oder Handschlitten sowie zum Schieben von 
einspurigen Fahrzeugen zu benützen. Rad-
fahrer dürfen in Nebenfahrbahnen auch 
fahren, wenn kein Radfahrstreifen, Radweg 
oder Geh- und Radweg vorhanden ist. Sonst 
dürfen Nebenfahrbahnen, sofern sich aus 
Straßenverkehrszeichen oder Bodenmarkie-
rungen nichts anderes ergibt, nur zum Zu- 
oder Abfahren benützt werden. Nebenfahr-
bahnen dürfen nur in der dem zunächst 
gelegenen Fahrstreifen der Hauptfahrbahn 
entsprechenden Fahrtrichtung befahren 
werden, sofern sich aus Straßenverkehrszei-
chen nichts anderes ergibt.  
 

(2) Liegt eine Schutzinsel oder ein 
Parkplatz in der Mitte einer Straße, so ist 
rechts davon vorbeizufahren. Befindet sich 
eine solche Anlage in einer Einbahnstraße 
oder Fahrbahnhälfte, so darf sowohl rechts 
als auch links von ihr vorbeigefahren wer-
den, sofern sich aus Straßenverkehrszei-

chen oder Bodenmarkierungen nichts ande-
res ergibt. 
 

(3) Liegt im Zuge einer Straße ein 
Platz, so darf die Fahrt in der gedachten 
Verlängerung der Straße fortgesetzt werden, 
sofern sich aus Straßenverkehrszeichen oder 
Bodenmarkierungen nichts anderes ergibt. 
 

(4) Die Benützung von Gehsteigen, 
Gehwegen und Schutzinseln mit Fahrzeugen 
aller Art und die Benützung von Radfahran-
lagen mit Fahrzeugen, die keine Fahrräder 
sind, insbesondere mit Motorfahrrädern, ist 
verboten. Dieses Verbot gilt nicht 
1. für das Überqueren von Gehsteigen, 

Gehwegen und Radfahranlagen mit 
Fahrzeugen auf den hiefür vorgesehe-
nen Stellen, 

2. für das Befahren von Mehrzweckstrei-
fen mit Fahrzeugen, für welche der 
links an den Mehrzweckstreifen ang-
renzende Fahrstreifen nicht breit genug 
ist oder wenn das Befahren durch Rich-
tungspfeile auf der Fahrbahn für das 
Einordnen zur Weiterfahrt angeordnet 
ist, wenn dadurch Radfahrer weder ge-
fährdet noch behindert werden, sowie 

3. für Arbeitsfahrten mit Fahrzeugen oder 
Arbeitsmaschinen, die nicht mehr als 
1 500 kg Gesamtgewicht haben und für 
die Schneeräumung, die Streuung, die 
Reinigung oder Pflege verwendet wer-
den. 

 
(5) Die Lenker von anderen als Schie-

nenfahrzeugen dürfen selbständige Gleis-
körper nicht in der Längsrichtung befahren 
und dürfen sie nur an den dazu bestimmten 
Stellen überqueren. Von diesem Verbot sind 
Fahrzeuge des Verkehrsunternehmens, das 
den Verkehr mit den Schienenfahrzeugen 
betreibt, oder in dessen Auftrag fahrende 
Fahrzeuge und Fahrzeuge des Straßen-
dienstes ausgenommen.  
 
 

§ 8a. 
Fahrordnung auf 
Radfahranlagen 
 

(1) Radfahranlagen dürfen in beiden 
Fahrtrichtungen befahren werden, sofern 
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sich aus Bodenmarkierungen (Richtungspfei-
len) nichts anderes ergibt. 
 

(2) Abweichend von Abs. 1 darf jedoch 
ein Radfahrstreifen, ausgenommen in Ein-
bahnstraßen, nur in der dem angrenzenden 
Fahrstreifen entsprechenden Fahrtrichtung 
befahren werden; diese Fahrtrichtung ist 
auch auf einer Radfahrerüberfahrt einzuhal-
ten, die an den Radfahrstreifen anschließt. 
 

§ 8b. 
 

(1) In Tunneln, die mit einem Straßen-
verkehrszeichen gemäß § 53 Abs. 1 Z 9e 
gekennzeichnet sind, ist es verboten, 
 1. rückwärts zu fahren und 
 2. umzukehren. 
 

(2) Muss wegen einer Panne, in Notfäl-
len oder bei Gefahr angehalten werden, ist 
das Fahrzeug, soweit möglich, in den durch 
Hinweiszeichen gemäß § 53 Abs. 1 Z 1c 
gekennzeichneten Pannenbuchten abzustel-
len. 
 
 

§ 9. 
Verhalten bei 
Bodenmarkierungen 
 

(1) Sperrlinien (§ 55 Abs. 2) dürfen 
nicht überfahren, Sperrflächen (§ 55 Abs. 4) 
nicht befahren werden. Befinden sich eine 
Sperrlinie und eine Leitlinie nebeneinander, 
so hat der Lenker eines Fahrzeuges die 
Sperrlinie dann zu beachten, wenn sie dem 
von ihm benützten Fahrstreifen näher liegt. 
 

(2) Der Lenker eines Fahrzeuges, das 
kein Schienenfahrzeug ist, hat einem Fuß-
gänger oder Rollschuhfahrer, der sich auf 
einem Schutzweg befindet oder diesen er-
kennbar benützen will, das unbehinderte und 
ungefährdete Überqueren der Fahrbahn zu 
ermöglichen. Zu diesem Zweck darf sich der 
Lenker eines solchen Fahrzeuges einem 
Schutzweg nur mit einer solchen Geschwin-
digkeit nähern, daß er das Fahrzeug vor dem 
Schutzweg anhalten kann, und er hat, falls 
erforderlich, vor dem Schutzweg anzuhalten. 
In gleicher Weise hat sich der Lenker eines 

Fahrzeuges, das kein Schienenfahrzeug ist, 
vor einer Radfahrerüberfahrt zu verhalten, 
um einem Radfahrer oder Rollschuhfahrer, 
der sich auf einer solchen Radfahrerüber-
fahrt befindet oder diese erkennbar benützen 
will, das ungefährdete Überqueren der Fahr-
bahn zu ermöglichen. 
 

(3) Ist an einer geregelten Kreuzung 
auf der Fahrbahn eine Haltelinie (§ 55 
Abs. 2) angebracht, so darf beim Anhalten 
nur bis an diese Haltelinie herangefahren 
werden. 
 

(4) Ist an einer Kreuzung das Vor-
schriftszeichen „Halt“ und auf der Fahrbahn 
eine Haltelinie angebrachte, so ist an dieser 
Haltelinie anzuhalten. 
 

(5) Sind auf der Fahrbahn Bodenmar-
kierungen für das Einordnen bestimmter 
Fahrzeugarten angebracht, so haben die 
Lenker der in Betracht kommenden Fahr-
zeugarten ihre Fahrzeuge nach diesen Bo-
denmarkierungen einzuordnen. Die Lenker 
anderer Fahrzeuge haben so gekennzeich-
nete Straßenteile freizuhalten. 
 

(6) Sind auf der Fahrbahn für das Ei-
nordnen zur Weiterfahrt Richtungspfeile 
angebracht, so haben die Lenker ihre Fahr-
zeuge je nach der beabsichtigten Weiterfahrt 
einzuordnen. Die Lenker von Fahrzeugen 
müssen jedoch auch dann im Sinne der 
Richtungspfeile weiterfahren, wenn sie sich 
nicht der beabsichtigten Weiterfahrt entspre-
chend eingeordnet haben. Radfahrer und 
Fahrzeuge des Kraftfahrlinienverkehrs kön-
nen durch Hinweiszeichen von der Verpflich-
tung des Einordnens nach Richtungspfeilen 
befreit werden; sie haben sich entsprechend 
den Hinweiszeichen zu verhalten. 
 

(7) Wird die Aufstellung der Fahrzeuge 
zum Halten oder Parken durch Bodenmar-
kierungen geregelt, so haben die Lenker die 
Fahrzeuge dieser Regelung entsprechend 
aufzustellen. Hiebei sind nach Maßgabe des 
zur Verfügung stehenden Platzes mehrere 
einspurige Fahrzeuge in eine für mehrspurige 
Fahrzeuge bestimmte Fläche aufzustellen. 
 

(8) Im Fall des § 55 Abs. 6 2. Satz ha-
ben sich die Verkehrsteilnehmer ausschließ-
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lich entsprechend den vorübergehend ge-
ltenden Bodenmarkierungen zu verhalten. 
 
 

§ 10. 
Ausweichen 
 

(1) Der Lenker eines Fahrzeuges hat 
einem entgegenkommenden Fahrzeug rech-
tzeitig und ausreichend nach rechts auszu-
weichen. Einem entgegenkommenden 
Schienenfahrzeug ist jedoch, wenn der Ab-
stand zwischen ihm und dem Fahrbahnrand 
ein Ausweichen nach rechts nicht zuläßt, 
unter Bedachtnahme auf den Gegenverkehr 
nach links auszuweichen. 

 
 (2) Kann nicht oder nicht ausreichend 

ausgewichen werden, so sind die einander 
begegnenden Fahrzeuge anzuhalten. In 
einem solchen Fall muß jenes Fahrzeug 
zurückgefahren werden, mit dem dies wegen 
seiner Art und wegen der örtlichen Verhält-
nisse leichter möglich ist.  
 
 

§ 11. 
Änderung der Fahrtrichtung und 
Wechsel des Fahrstreifens 
 

(1) Der Lenker eines Fahrzeuges darf 
die Fahrtrichtung nur ändern oder den Fahr-
streifen wechseln, nachdem er sich davon 
überzeugt hat, daß dies ohne Gefährdung 
oder Behinderung anderer Straßenbenützer 
möglich ist. 
 

(2) Der Lenker eines Fahrzeuges hat 
die bevorstehende Änderung der Fahrtrich-
tung oder den bevorstehenden Wechsel des 
Fahrstreifens so rechtzeitig anzuzeigen, daß 
sich andere Straßenbenützer auf den ange-
zeigten Vorgang einstellen können. Er hat 
die Anzeige zu beenden, wenn er sein Vor-
haben ausgeführt hat oder von ihm Abstand 
nimmt. 
 

(3) Die Änderung der Fahrtrichtung 
oder der Wechsel des Fahrstreifens ist mit 
den hiefür bestimmten, am Fahrzeug angeb-
rachten Vorrichtungen anzuzeigen. Sind 
solche Vorrichtungen nicht vorhanden oder 
gestört, so ist die Anzeige durch deutlich 

erkennbare Handzeichen durchzuführen. 
Wenn diese Zeichen jedoch wegen der 
Beschaffenheit des Fahrzeuges oder seiner 
Ladung nicht erkennbar sind, so sind sie mit 
einer Signalstange zu geben. 
 

(4) Ob und in welcher Weise die Führer 
von Schienenfahrzeugen die Fahrtrichtungs-
änderung oder den Wechsel des Fahrstrei-
fens anzuzeigen haben, ergibt sich aus den 
eisenbahnrechtlichen Vorschriften. 
 

(5) Wenn auf Straßen mit mehr als ei-
nem Fahrstreifen für die betreffende Fahrt-
richtung das durchgehende Befahren eines 
Fahrstreifens nicht möglich oder nicht zuläs-
sig ist oder ein Fahrstreifen endet, ist den am 
Weiterfahren gehinderten Fahrzeugen der 
Wechsel auf den zunächst gelegen verblei-
benden Fahrstreifen in der Weise zu ermög-
lichen, dass diese Fahrzeuge jeweils im 
Wechsel einem auf dem durchgehenden 
Fahrstreifen fahrenden Fahrzeug nachfolgen 
können (Reißverschlusssystem). 
 
 

§ 12. 
Einordnen 
 

(1) Beabsichtigt der Lenker eines Fahr-
zeuges nach links einzubiegen, so hat er das 
Fahrzeug, nachdem er sich davon überzeugt 
hat, daß niemand zum Überholen angesetzt 
hat, auf den der Fahrbahnmitte zunächst 
gelegenen Fahrstreifen seiner Fahrtrichtung, 
auf Einbahnstreifen jedoch auf den linken 
Fahrstreifen der Fahrbahn zu lenken. Rad-
fahrer können durch Hinweiszeichen von 
dieser Einordnungsverpflichtung befreit 
werden; sie haben sich entsprechend den 
Hinweiszeichen zu verhalten. 
 

(2) Beabsichtigt der Lenker eines Fahr-
zeuges nach rechts einzubiegen, so hat er 
das Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen 
seiner Fahrtrichtung zu lenken. 
 

(3) Beabsichtigt der Lenker eines Fahr-
zeuges geradeaus zu fahren, so darf er 
hiezu jeden Fahrstreifen seiner Fahrtrichtung 
benützen. 
 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 
gelten nur insoweit, als es die Fahrbahnbrei-
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te zuläßt, die für das Verhalten gegenüber 
Schienenfahrzeugen getroffenen Bestim-
mungen (§ 28 Abs. 2) nicht entgegenstehen 
und sich aus Bodenmarkierungen (§ 9 
Abs. 6) nichts anderes ergibt. 
 

(5) Müssen Fahrzeuge vor Kreuzungen, 
Straßenengen, schienengleichen Eisen-
bahnübergängen und dergleichen angehal-
ten werden, so dürfen die Lenker einspuri-
ger, später ankommender Fahrzeuge nur 
dann neben oder zwischen den bereits an-
gehaltenen Fahrzeugen vorfahren, um sich 
mit ihren Fahrzeugen weiter vorne aufzustel-
len, wenn für das Vorfahren ausreichend 
Platz vorhanden ist und die Lenker von 
Fahrzeugen, die ihre Absicht zum Einbiegen 
angezeigt haben, dadurch beim Einbiegen 
nicht behindert werden. 
 
 

§ 13. 
Einbiegen, Einfahren und 
Ausfahren 
 

(1) Nach rechts ist in kurzem, nach 
links in weitem Bogen einzubiegen. 
 

(2) Auf Kreuzungen ist beim Linksein-
biegen nach dem Einordnen (§ 12) bis unmit-
telbar vor die Kreuzungsmitte vorzufahren; 
sobald es der Gegenverkehr zuläßt, ist ein-
zubiegen, wobei am Kreuzungsmittelpunkt 
links vorbeizufahren ist, sofern sich aus 
Bodenmarkierungen oder aus Hilfszeichen 
(§ 41) nichts anderes ergibt. 
 

(2a) Auf Kreuzungen mehrstreifiger 
Fahrbahnen ist der Fahrstreifen, der vor dem 
Einbiegen befahren wurde, auch beim Ein-
biegen zu benützen. Der Lenker eines Fahr-
zeuges darf den Fahrstreifen wechseln, 
wenn er sich überzeugt hat, daß dies ohne 
Gefährdung oder Behinderung anderer 
Straßenbenützer möglich ist. 
 

(3) Wenn es die Verkehrssicherheit er-
fordert, hat sich der Lenker beim Einfahren in 
Häuser oder Grundstücke und beim Ausfah-
ren aus Häusern oder Grundstücken von 
einer geeigneten Person einweisen zulas-
sen.  
 

(4) Beim Einbiegen in eine Fahrbahn 
hat der Lenker eines Fahrzeuges, das kein 
Schienenfahrzeug ist, einem Fußgänger, der 
die Fahrbahn bereits betreten hat, das un-
behinderte und ungefährdete Überqueren 
dieser Fahrbahn zu ermöglichen. 
 
 

§ 14. 
Umkehren und Rückwärtsfahren 
 

(1) Der Lenker eines Fahrzeuges darf 
mit diesem nur umkehren, wenn dadurch 
andere Straßenbenützer weder gefährdet 
noch behindert werden. 
 

(2) Das Umkehren ist verboten: 
a) im Bereich der Vorschriftszeichen „Ein-

biegen nach links verboten“, „Umkeh-
ren verboten“ und „Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung“, 

b) auf engen oder unübersichtlichen Stra-
ßenstellen, 

c) bei starkem Verkehr, 
d) auf Vorrangstraßen im Ortsgebiet, 

ausgenommen auf geregelten Kreu-
zungen, 

e) auf Einbahnstraßen und auf Richtungs-
fahrbahnen. 

 
(3) Wenn es die Verkehrssicherheit er-

fordert, muß sich der Lenker beim Rückwärt-
sfahren von einer geeigneten Person ein-
weisen lassen. 
 

(4) Ob und inwieweit das Umkehren im 
Bereich schienengleicher Eisenbahnüber-
gänge verboten ist, ergibt sich aus den ei-
senbahnrechtlichen Vorschriften.  
 
 

§ 15. 
Überholen 
 

(1) Außer in den Fällen der Abs. 2 und 
2a darf der Lenker eines Fahrzeuges nur 
links überholen. 
 

(2) Rechts sind zu überholen: 
a)  Fahrzeuge, deren Lenker die Absicht 

anzeigen, nach links einzubiegen oder 
zum linken Fahrbahnrand zuzufahren 
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und die Fahrzeuge links eingeordnet 
haben, 

b)  Schienenfahrzeuge, wenn der Abstand 
zwischen ihnen und dem rechten Fahr-
bahnrand genügend groß ist; auf Ein-
bahnstraßen dürfen Schienenfahrzeuge 
auch in diesem Fall links überholt wer-
den. 

 
(2a) Fahrzeuge des Straßendienstes, 

die bei einer Arbeitsfahrt einen anderen als 
den rechten Fahrstreifen benützen, dürfen 
rechts überholt werden, sofern nicht noch 
genügend Platz vorhanden ist, um links zu 
überholen, und sich aus Straßenverkehrs-
zeichen nichts anderes ergibt. 
 

(3) Der Lenker des überholenden Fahr-
zeuges hat den bevorstehenden Überhol-
vorgang nach § 11 über den Wechsel des 
Fahrstreifens und nach § 22 über die Abga-
be von Warnzeichen rechtzeitig anzuzeigen. 
 

(4) Beim Überholen ist ein der Ver-
kehrssicherheit und der Fahrgeschwindigkeit 
entsprechender seitlicher Abstand vom 
Fahrzeug, das überholt wird, einzuhalten. 
 

(5) Der Lenker eines Fahrzeuges, das 
überholt wird, darf die Geschwindigkeit nicht 
erhöhen, sobald ihm der Überholvorgang 
angezeigt worden ist (Abs. 3) oder er den 
Überholvorgang nach den Verkehrsverhält-
nissen sonst wahrgenommen haben mußte. 
Dies gilt nicht für die Führer von Schienen-
fahrzeugen.  
 
 

§ 16. 
Überholverbote 
 

(1) Der Lenker eines Fahrzeuges darf 
nicht überholen: 
a) wenn andere Straßenbenützer, insbe-

sondere entgegenkommende, gefähr-
det oder behindert werden könnten 
oder wenn nicht genügend Platz für ein 
gefahrloses Überholen vorhanden ist, 

b) wenn der Unterschied der Geschwin-
digkeiten des überholenden und des 
eingeholten Fahrzeuges unter Bedach-
tnahme auf allenfalls geltende Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen für ei-

nen kurzen Überholvorgang zu gering 
ist, 

c) wenn er nicht einwandfrei erkennen 
kann, daß er sein Fahrzeug nach dem 
Überholvorgang in den Verkehr einord-
nen kann, ohne andere Straßenbenüt-
zer zu gefährden oder zu behindern, 

d) auf und unmittelbar vor Schutzwegen 
und Radfahrerüberfahrten, sofern der 
Verkehr in einem solchen Bereich nicht 
durch Arm- oder Lichtzeichen geregelt 
wird. 

 
(2) Außer in den im Abs. 1 angeführten 

Fällen darf der Lenker eines Fahrzeuges 
nicht überholen: 
a) mehrspurige Kraftfahrzeuge auf Stra-

ßenstrecken, die durch das Vorschrifts-
zeichen „Überholen verboten“ gekenn-
zeichnet sind; es darf jedoch überholt 
werden, wenn rechts zu überholen ist", 

b) bei ungenügender Sicht und auf unü-
bersichtlichen Straßenstellen, z.B. vor 
und in unübersichtlichen Kurven und 
vor Fahrbahnkuppen; es darf jedoch 
überholt werden, wenn die Fahrbahn 
durch eine Sperrlinie (§ 55 Abs. 2) ge-
teilt ist und diese Linie vom überholen-
den Fahrzeug nicht überragt wird, 

c) mehrspurige Fahrzeuge auf Kreuzun-
gen, auf denen der Verkehr nicht durch 
Arm- oder Lichtzeichen (§ 36) geregelt 
wird; es darf jedoch überholt werden, 
wenn die Kreuzung auf einer Vorrang-
straße durchfahren wird oder wenn 
rechts zu überholen ist (§ 15 Abs. 2), 

d) überholende mehrspurige Fahrzeuge; 
es darf jedoch überholt werden 
1. auf der Autobahn, wenn getrenn-

te Fahrbahnen vorhanden sind, 
die in der Fahrtrichtung mindes-
tens drei Fahrstreifen aufweisen, 

2. auf anderen Straßen, wenn die 
Fahrbahn durch eine Sperrlinie 
(§ 55 Abs. 2) geteilt ist, in der 
Fahrtrichtung mindestens drei 
durch Leitlinien (§ 55 Abs. 3) ge-
kennzeichnete Fahrtstreifen auf-
weist und die Sperrlinie vom 
überholenden Fahrzeug nicht 
überragt wird. 

 
(3) Ob und inwieweit das Überholen im 

Bereich schienengleicher Eisenbahnüber-
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gänge verboten ist, richtet sich nach den 
eisenbahnrechtlichen Vorschriften.  
 
 

§ 17. 
Vorbeifahren 
 

(1) Das Vorbeifahren ist nur gestattet, 
wenn dadurch andere Straßenbenützer, 
insbesondere entgegenkommende, weder 
gefährdet noch behindert werden. Für die 
Anzeige des Vorbeifahrens, die Einhaltung 
eines Sicherheitsabstandes und das Vorbei-
fahren an Schienenfahrzeugen gelten die 
beim Überholen zu beachtenden Vorschrif-
ten (§ 15). An einem entsprechend ein-
geordneten Fahrzeug, dessen Lenker die 
Absicht nach links einzubiegen anzeigt (§ 13 
Abs. 2), ist rechts vorbeizufahren. 
 

(2) Der Lenker eines Fahrzeuges darf 
an einem in einer Haltestelle stehenden 
Schienenfahrzeug oder an einem Omnibus 
des Schienenersatzverkehrs oder des Kraft-
fahrlinienverkehrs auf der Seite, die für das 
Ein- oder Aussteigen bestimmt ist, nur in 
Schrittgeschwindigkeit und in einem der 
Verkehrssicherheit entsprechenden seitli-
chen Abstand vom Schienenfahrzeug oder 
Omnibus vorbeifahren. Ein- oder ausstei-
gende Personen dürfen hiebei weder ge-
fährdet noch behindert werden; wenn es ihre 
Sicherheit erfordert, ist anzuhalten.  
 

(2a) Das Vorbeifahren an einem Fahr-
zeug, an dem hinten eine gelbrote Tafel mit 
der bildlichen Darstellung von Kindern an-
gebracht ist, und bei dem die Alarmblinkan-
lage und gelbrote Warnleuchten eingeschal-
tet sind, ist verboten. Die näheren Bestim-
mungen über das Aussehen und die Abmes-
sungen der Tafel sind durch Verordnung des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und 
Technologie zu erlassen. 
 

(3) Das Vorbeifahren an Fahrzeugen, 
die vor einem Schutzweg oder einer Radfah-
rerüberfahrt anhalten, um 
1. Fußgängern das Überqueren der Fahr-

bahn, 
2. Radfahrern das Benützen der Radfah-

rerüberfahrt oder 

3. Rollschuhfahrern das Benützen des 
Schutzweges oder der Radfahrerüber-
fahrt 

zu ermöglichen, ist verboten. 
 

(4) An Fahrzeugen, die gemäß § 18 
Abs. 3 anhalten, darf nur vorbeigefahren 
werden, wenn wenigstens zwei Fahrstreifen 
für die betreffende Fahrtrichtung vorhanden 
sind, auf Fahrbahnen mit Gegenverkehr die 
Fahrbahnmitte oder eine zur Trennung der 
Fahrtrichtungen angebrachte Sperrlinie nicht 
überfahren wird und für den weiteren Fahr-
streifen nicht auch schon die Voraussetzun-
gen des § 18 Abs. 3 gegeben sind.  
 
 

§ 18. 
Hintereinanderfahren 
 

(1) Der Lenker eines Fahrzeuges hat 
stets einen solchen Abstand vom nächsten 
vor ihm fahrenden Fahrzeug einzuhalten, 
daß ihm jederzeit das rechtzeitige Anhalten 
möglich ist, auch wenn das vordere Fahr-
zeug plötzlich abgebremst wird.  
 

(2) Der Lenker eines Fahrzeuges hat 
von Schienenfahrzeugen, die er nicht zu 
überholen beabsichtigt oder wegen der 
Beschaffenheit seines Fahrzeuges nicht 
überholen kann, einen den jeweiligen Stra-
ßen- und Witterungsverhältnissen angemes-
senen Abstand (mindestens etwa 20 m) 
einzuhalten. 
 

(3) Müssen die Lenker hintereinander-
fahrender Fahrzeuge anhalten und reicht die 
Reihe der anhaltenden Fahrzeuge auf dem 
betreffenden Fahrstreifen bis zu einer Quer-
straße, einem Schutzweg, einer Radfahrer-
überfahrt oder einer die Fahrbahn queren-
den Gleisanlage zurück, so haben die Len-
ker weiterer auf demselben Fahrstreifen 
herannahender Fahrzeuge so anzuhalten, 
daß der Verkehr auf der Querstraße, dem 
Schutzweg, der Radfahrerüberfahrt oder 
Gleisanlage nicht behindert wird. 
 

(4) Der Lenker eines Fahrzeuges mit 
größeren Längsabmessungen (Lastfahrzeu-
ge, Kraftwagenzüge, Omnibusse u. dgl.) hat 
auf Freilandstraßen nach einem solchen 
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Fahrzeug einen Abstand von mindestens 50 
m einzuhalten.  
 
 

§ 19. 
Vorrang 
 

(1) Fahrzeuge, die von rechts kommen, 
haben, sofern die folgenden Absätze nichts 
anderes bestimmen, den Vorrang; Schienen-
fahrzeuge jedoch auch dann, wenn sie von 
links kommen. 
 

(2) Einsatzfahrzeuge (§ 2 Abs. 1 Z 25) 
haben immer den Vorrang. 
 

(3) Fahrzeuge, die auf einer Vorrang-
straße fahren, haben den Vorrang gegenü-
ber Fahrzeugen auf kreuzenden oder ein-
mündenden Straßen. 
 

(4) Ist vor einer Kreuzung das Vor-
schriftszeichen „Vorrang geben“ oder „Halt“ 
angebracht, so haben sowohl die von rechts 
als auch die von links kommenden Fahrzeu-
ge den Vorrang. Ist jedoch auf einer Zusatz-
tafel ein besonderer Verlauf einer Straße mit 
Vorrang dargestellt, so haben die Fahrzeu-
ge, die auf dem dargestellten Straßenzug 
kommen, den Vorrang, unabhängig davon, 
ob sie dem Straßenzug folgen oder ihn ver-
lassen; ansonsten gilt Abs. 1. Beim Vor-
schriftszeichen „Halt“ ist überdies anzuhal-
ten. 
 

(5) Fahrzeuge, die ihre Fahrtrichtung 
beibehalten oder nach rechts einbiegen, 
haben, sofern sich aus Abs. 4 nichts anderes 
ergibt, den Vorrang gegenüber entgegen-
kommenden, nach links einbiegenden Fahr-
zeugen. 
 

(6) Fahrzeuge im fließenden Verkehr 
haben den Vorrang gegenüber Fahrzeugen, 
die von Nebenfahrbahnen, von Fußgänger-
zonen, von Wohnstraßen, von Haus- oder 
Grundstücksausfahrten, von Garagen, von 
Parkplätzen, von Tankstellen, von Feldwe-
gen oder dgl. kommen.  
 

(6a) Radfahrer, die eine Radfahranlage 
verlassen, haben anderen Fahrzeugen im 
fließenden Verkehr den Vorrang zu geben.  
 

(6b) Fahrzeuge, die auf Nebenfahrbah-
nen fahren, haben den Vorrang gegenüber 
Fahrzeugen, die von Fußgängerzonen, von 
Wohnstraßen, von Haus- oder Grundstücks-
ausfahrten, von Garagen, von Parkplätzen, 
von Tankstellen, von Feldwegen oder dgl. 
kommen. 
 

(7) Wer keinen Vorrang hat (der War-
tepflichtige), darf durch Kreuzen, Einbiegen 
oder Einordnen die Lenker von Fahrzeugen 
mit Vorrang (die Vorrangberechtigten) weder 
zu unvermitteltem Bremsen noch zum Ab-
lenken ihrer Fahrzeuge nötigen. 

 
(8) Der Lenker eines Fahrzeuges darf 

auf seinen Vorrang verzichten, wobei ein 
solcher Verzicht dem Wartepflichtigen deut-
lich erkennbar zu machen ist. Das Zum-
Stillstand-Bringen eines Fahrzeuges, ausge-
nommen eines Schienenfahrzeuges in Hal-
testellen, aus welchem Grund immer, insbe-
sondere auch in Befolgung eines gesetzli-
chen Gebotes, gilt als Verzicht auf den Vor-
rang. Der Wartepflichtige darf nicht anneh-
men, daß ein Vorrangberechtigter auf seinen 
Vorrang verzichten werde, und er darf insbe-
sondere auch nicht annehmen, daß bei 
Vorrangverzicht eines Vorrangberechtigten 
ein anderer Vorrangberechtigter gleichfalls 
auf seinen Vorrang verzichten werde, es sei 
denn, dem Wartepflichtigen ist der Vorrang-
verzicht von Vorrangberechtigten zweifelsfrei 
erkennbar.  
 
 

§ 20. 
Fahrgeschwindigkeit 
 

(1) Der Lenker eines Fahrzeuges hat 
die Fahrgeschwindigkeit den gegebenen 
oder durch Straßenverkehrszeichen ange-
kündigten Umständen, insbesondere den 
Straßen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen, 
sowie den Eigenschaften von Fahrzeug und 
Ladung anzupassen. Er darf auch nicht so 
schnell fahren, daß er andere Straßenbenüt-
zer oder an der Straße gelegene Sachen 
beschmutzt oder Vieh verletzt, wenn dies 
vermeidbar ist. Er darf auch nicht ohne zwin-
genden Grund so langsam fahren, daß er 
den übrigen Verkehr behindert. 
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(2) Sofern die Behörde nicht gemäß 
§ 43 eine geringere Höchstgeschwindigkeit 
erläßt oder eine höhere Geschwindigkeit 
erlaubt, darf der Lenker eines Fahrzeuges im 
Ortsgebiet nicht schneller als 50 km/h, auf 
Autobahnen nicht schneller als 130 km/h und 
auf den übrigen Freilandstraßen nicht 
schneller als 100 km/h fahren.  
 

(2a) Die Behörde kann, abgesehen von 
den in § 43 geregelten Fällen, durch Verord-
nung für ein gesamtes Ortsgebiet eine ge-
ringere als die nach Abs. 2 zulässige 
Höchstgeschwindigkeit festlegen, sofern dies 
auf Grund der örtlichen oder verkehrsmäßi-
gen Gegebenheiten nach dem Stand der 
Wissenschaft zur Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit oder zur Fernhaltung von Gefahren 
oder Belästigungen, insbesondere durch 
Lärm, Geruch oder Schadstoffe und zum 
Schutz der Bevölkerung oder der Umwelt 
oder aus anderen wichtigen Gründen geeig-
net erscheint. Sofern dadurch der beabsich-
tigte Zweck der Verordnung nicht gefährdet 
wird, sind einzelne Straßen, Straßenab-
schnitte oder Straßenarten vom Geltungsbe-
reich der Verordnung auszunehmen. 
 

(3) Für Zeiten, während derer eine be-
sondere Verkehrsdichte zu erwarten ist, oder 
zur Durchführung wissenschaftlicher Unter-
suchungen unter den im Abs. 3a genannten 
Voraussetzungen kann der Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie 
durch Verordnung für alle oder bestimmte 
Straßen bestimmen, daß die Lenker aller 
oder bestimmter Fahrzeugarten für die 
Dauer der besonderen Verkehrsdichte oder 
der Untersuchungen nicht schneller als mit 
einer unter Bedachtnahme auf die Verkehrs-
sicherheit oder nach dem Zweck der Maß-
nahme bestimmten Fahrgeschwindigkeit 
fahren dürfen. Zur Durchführung wissen-
schaftlicher Untersuchungen dürfen solche 
Geschwindigkeitsbeschränkungen nur im 
unbedingt nötigen Ausmaß und höchstens 
für die Dauer eines Jahres verordnet, und es 
dürfen für den gleichen Zweck solche Unter-
suchungen nicht vor Ablauf von fünf Jahren 
wiederholt werden.  
 

(3a) Zur Durchführung wissenschaftli-
cher Untersuchungen darf eine Verordnung 
nach Abs. 3 nur erlassen werden, wenn die 
Untersuchung im überwiegenden Interesse 

des Straßenverkehrs gelegen ist, wie insbe-
sondere Untersuchungen über die Ursachen 
von Straßenverkehrsunfällen und Untersu-
chungen über die Lärm- und Schadstoff-
emissionen auf Straßen, und von der Behör-
de oder vom Straßenerhalter in Auftrag 
gegeben wird. 
 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 1 wer-
den durch die Regelungen nach Abs. 2 bis 3 
nicht berührt.  
 
 

§ 21. 
Verminderung der 
Fahrgeschwindigkeit 
 

(1) Der Lenker darf das Fahrzeug nicht 
jäh und für den Lenker eines nachfolgenden 
Fahrzeuges überraschend abbremsen, wenn 
andere Straßenbenützer dadurch gefährdet 
oder behindert werden, es sei denn, daß es 
die Verkehrssicherheit erfordert. 
 

(2) Der Lenker eines Kraftfahrzeuges 
hat die Verminderung der Geschwindigkeit 
den Lenkern nachfolgender Fahrzeuge mit 
den am Fahrzeug hiefür angebrachten Vor-
richtungen anzuzeigen. Sind solche Vorrich-
tungen nicht vorhanden oder gestört, so ist 
die Geschwindigkeitsverminderung durch 
Hochheben eines Armes, wenn diese Zei-
chen jedoch wegen der Beschaffenheit des 
Fahrzeuges oder seiner Ladung nicht er-
kennbar sind, durch Hochheben einer Sig-
nalstange anzuzeigen. 
 

(3) (Anm.: Aufgehoben durch Art I Z 27 
BG, BGBl. Nr. 1983/174.) 
 

(4) Ob und in welcher Weise die Führer 
von Schienenfahrzeugen die Geschwindig-
keitsverminderung anzuzeigen haben, ergibt 
sich aus den eisenbahnrechtlichen Vorschrif-
ten.  
 
 

§ 22. 
Warnzeichen 
 

(1) Wenn es die Verkehrssicherheit er-
fordert, hat der Lenker eines Fahrzeuges 
andere Straßenbenützer mit der zum Abge-
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ben von akustischen Warnzeichen bestimm-
ten Vorrichtung durch deutliche Schallzei-
chen, sofern solche Vorrichtungen nicht 
vorhanden oder gestört sind, durch deutliche 
Zurufe zu warnen. Der Lenker darf auch 
durch Blinkzeichen warnen, wenn sie ausrei-
chen und nicht blenden. 
 

(2) Die Abgabe von Schallzeichen 
(Abs. 1) ist unbeschadet der Bestimmungen 
über das Hupverbot (§ 43 Abs. 2) verboten, 
wenn es die Sicherheit des Verkehrs nicht 
erfordert. Schallzeichen dürfen insbesondere 
vor Kirchen und gekennzeichneten Schulen 
und Krankenhäusern sowie zur Nachtzeit 
nicht länger als unbedingt nötig gegeben 
werden. 
 

(3) Der Lenker, der mit einem Kraftfahr-
zeug mit mehr als insgesamt 9 Sitzplätzen 
ausschließlich einen Schülertransport gemäß 
§ 106 Abs. 6 zweiter Satz KFG 1967 durch-
führt, hat dafür zu sorgen, daß an diesem 
Kraftfahrzeug während der Dauer der aus-
schließlichen Verwendung für Schülertrans-
porte hinten eine Tafel gemäß § 17 Abs. 2a 
angebracht ist. In allen anderen Fällen ist die 
Tafel zu entfernen oder abzudecken. Er hat 
die Alarmblinkanlage und mindestens zwei 
am Kraftfahrzeug angebrachte, von hinten 
sichtbare gelbrote Warnleuchten einzuschal-
ten, wenn das Kraftfahrzeug stillsteht und 
Schüler ein- oder aussteigen.  
 
 

§ 23. 
Halten und Parken 
 

(1) Der Lenker hat das Fahrzeug zum 
Halten oder Parken unter Bedachtnahme auf 
die beste Ausnützung des vorhandenen 
Platzes so aufzustellen, daß kein Straßen-
benützer gefährdet und kein Lenker eines 
anderen Fahrzeuges am Vorbeifahren oder 
am Wegfahren gehindert wird. 
 

(2) Außerhalb von Parkplätzen ist ein 
Fahrzeug, sofern sich aus Bodenmarkierun-
gen oder Straßenverkehrszeichen nichts 
anderes ergibt, zum Halten oder Parken am 
Rand der Fahrbahn und parallel zum Fahr-
bahnrand aufzustellen. Auf Fahrbahnen mit 
gekennzeichnetem Radfahrstreifen, der kein 
Mehrzweckstreifen ist, dürfen Fahrzeuge 

auch parallel zu diesem aufgestellt werden. 
Einspurige Fahrzeuge sind am Fahrbahn-
rand platzsparend aufzustellen. Ist auf Grund 
von Bodenmarkierungen das Aufstellen von 
Fahrzeugen auf Gehsteigen vorgesehen, so 
dürfen auf diesen Flächen nur Fahrzeuge mit 
einem Gesamtgewicht von nicht mehr als 
3 500 kg aufgestellt werden.  
 

(2a) In Wohnstraßen ist das Parken von 
Kraftfahrzeugen nur an den dafür gekenn-
zeichneten Stellen erlaubt. 
 

(3) Hält der Lenker eines Fahrzeuges 
vor einer Haus- oder Grundstückseinfahrt, so 
hat er im Fahrzeug zu verbleiben und hat 
beim Herannahen eines Fahrzeuges, dessen 
Lenker die Haus- oder Grundstückseinfahrt 
benützen will, die Aus- oder Einfahrt unver-
züglich freizumachen.  
 

(3a) Wenn die Sicherheit, Leichtigkeit 
und Flüssigkeit des Verkehrs nicht beeint-
rächtigt wird und innerhalb von 50 m ein 
Halten nach Abs. 2 nicht möglich ist, darf mit 
Personen- und Kombinationskraftwagen des 
Taxi-, Mietwagen- und Gästewagen-
Gewerbes sowie mit Krankentransportfahr-
zeugen neben den nach Abs. 2 aufgestellten 
Fahrzeugen zum Aus- oder Einsteigenlassen 
kurz angehalten werden.  
 

(4) Die Türen eines Fahrzeuges dürfen 
so lange nicht geöffnet werden und auch 
nicht geöffnet bleiben, als dadurch andere 
Straßenbenützer gefährdet oder behindert 
werden können. 
 

(5) Bevor der Lenker das Fahrzeug ver-
läßt, hat er es so zu sichern, daß es nicht 
abrollen kann. 
 

(6) Unbespannte Fuhrwerke, Anhänger 
ohne Zugfahrzeug sowie Transportbehälter 
zur Güterbeförderung (wie Container, Lade-
mulden u. dgl.) dürfen nur während des 
Beladens oder Entladens auf der Fahrbahn 
stehengelassen werden, es sei denn, die 
genannten Fahrzeuge und Behälter können 
nach der Ladetätigkeit nicht sofort entfernt 
werden, das Entfernen wäre eine unbillige 
Wirtschaftserschwernis oder es liegen sons-
tige wichtige Gründe für das Stehenlassen 
vor. Für das Aufstellen der genannten Fahr-
zeuge und Behälter gelten die Bestimmun-
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gen über das Halten und Parken sinngemäß. 
Bei unbespannten Fuhrwerken ist die Deich-
sel abzunehmen oder gesichert in eine sol-
che Stellung zu bringen, daß niemand ge-
fährdet oder behindert wird.  

 
 

§ 24. 
Halte- und Parkverbote 
 

(1) Das Halten und das Parken ist ver-
boten: 
a) im Bereich des Vorschriftszeichens 

„Halten und Parken verboten" nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 52 
Z 13b, 

b) auf engen Stellen der Fahrbahn, im 
Bereich von Fahrbahnkuppen oder von 
unübersichtlichen Kurven sowie auf 
Brücken, in Unterführungen und in 
Straßentunnels, 

c) auf Schutzwegen und Radfahrerüber-
fahrten und, wenn deren Benützung 
nicht durch Lichtzeichen geregelt ist, 5 
m vor dem Schutzweg oder der Rad-
fahrerüberfahrt aus der Sicht des an-
kommenden Verkehrs, 

d) im Bereich von weniger als 5 m vom 
nächsten Schnittpunkt einander kreu-
zender Fahrbahnränder, 

e) im Haltestellenbereich eines Massen-
beförderungsmittels, das ist - sofern 
sich aus Bodenmarkierungen nichts 
anderes ergibt - der Bereich innerhalb 
von 15 m vor und nach den Haltestel-
lentafeln, während der Betriebszeiten 
des Massenbeförderungsmittels, 

f) auf Hauptfahrbahnen in Ortsgebieten, 
wenn das Fahrzeug auf einer Neben-
fahrbahn aufgestellt werden kann, ohne 
daß hiedurch der Verkehr behindert 
wird, 

g) wenn durch das haltende oder parken-
de Fahrzeug der Lenker eines anderen 
Fahrzeuges gehindert wird, Einrichtun-
gen zur Regelung und Sicherung des 
Verkehrs rechtzeitig wahrzunehmen, 

h) auf Vorrangstraßen außerhalb des 
Ortsgebietes bei starkem Nebel oder 
sonstiger erheblicher Sichtbehinderung, 
ausgenommen auf Straßenteilen, die 
für das Abstellen von Fahrzeugen be-
stimmt sind (wie etwa Abstellstreifen, 
Vorplätze von Häusern u. dgl.), 

i) in Fußgängerzonen.  
1. Während der Zeit, in der eine La-

detätigkeit vorgenommen werden 
darf, ist das Halten für die Dauer 
einer solchen Ladetätigkeit er-
laubt. 

2. Während der Zeit, in der das Be-
fahren der Fußgängerzone mit 
Fahrzeugen des Taxi-, Mietwa-
gen- oder Gästewagen-Gewerbes 
oder Fiakern jeweils erlaubt ist, ist 
das Halten mit solchen Fahrzeu-
gen im Zusammenhang mit dem 
Aus- und Einsteigenlassen der 
Fahrgäste erlaubt. 

3. Mit Fahrzeugen, die nach § 76a 
Abs. 2 Z 3 und 4 und Abs. 5 die 
Fußgängerzone befahren dürfen, 
ist das Halten und Parken für die 
Dauer der Tätigkeit in der Fuß-
gängerzone erlaubt. 

j) auf Straßen für Omnibusse, 
k) auf Radfahrstreifen, Radwegen und 

Rad- und Gehwegen, 
l) vor Behindertenrampen, 
m) auf Sperrflächen, 
n) auf Straßenstellen, die nur durch Ver-

letzen eines gesetzlichen Verbots (zB 
nach § 7 Abs. 4 oder nach § 52 Z 1) er-
reicht werden können, 

o) wenn Fußgänger, insbesondere auch 
Personen mit Kinderwagen oder Be-
hinderte mit Rollstuhl, an der Benüt-
zung eines Gehsteiges, eines Gehwe-
ges oder eines Geh- und Radweges 
gehindert sind. 

 
(2) Die in Abs. 1 lit. b bis n und Abs. 3 

lit. d angeführten Verbote gelten nicht, wenn 
sich aus Straßenverkehrszeichen oder Bo-
denmarkierungen etwas anderes ergibt. 

 
(2a) Im Bereich des im Abs. 1 lit. e ge-

nannten Halteverbotes sowie im Bereich 
einer Ladezone (§ 43 Abs. 1 lit. c) oder eines 
Taxistandplatzes (§ 96 Abs. 4) darf zum Aus- 
oder Einsteigen kurz gehalten werden. 
 

(3) Das Parken ist außer in den im 
Abs. 1 angeführten Fällen noch verboten: 
a) Im Bereich der Vorschriftszeichen 

„Parken verboten“ und „Wechselseiti-
ges Parkverbot“ nach Maßgabe der 
Bestimmungen des § 52 Z 13a und 13c 
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sowie auf Straßenstellen, die mit einer 
Zickzacklinie gekennzeichnet sind, 

b) vor Haus- und Grundstückseinfahrten, 
c) auf Gleisen von Schienenfahrzeugen 

und auf Fahrstreifen für Omnibusse, 
d) auf Fahrbahnen mit Gegenverkehr, 

wenn nicht mindestens zwei Fahrstrei-
fen für den fließenden Verkehr freibleiben, 

e) auf der linken Seite von Einbahnstra-
ßen, wenn nicht mindestens ein Fahr-
streifen für den fließenden Verkehr frei-
bleibt, 

f) in der Zeit des Fahrverbotes gemäß 
§ 42 Abs. 1 sowie sonst von 22 Uhr bis 
6 Uhr im Ortsgebiet weniger als 25 m 
von Häusern entfernt, die ausschließ-
lich oder vorwiegend Wohnzwecken 
dienen oder die Krankenanstalten, Kur-
anstalten oder Altersheime sind, mit 
Lastkraftwagen, Anhängern und Sattel-
zugfahrzeugen mit einem höchsten zu-
lässigen Gesamtgewicht von jeweils 
mehr als 3,5 t, 

g) während der Dunkelheit auf Vorrang-
straßen außerhalb des Ortsgebietes, 
ausgenommen auf Straßenteilen, die 
für das Parken von Fahrzeugen be-
stimmt sind, 

h) vor Tankstellen, sofern diese nicht 
durch bauliche Einrichtungen von der 
Fahrbahn getrennt sind, 

i) in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr im 
Ortsgebiet weniger als 25 m von Häu-
sern entfernt, die ausschließlich oder 
vorwiegend Wohnzwecken dienen oder 
die Krankenanstalten, Kuranstalten 
oder Altersheime sind, mit Omnibussen 
mit einem höchsten zulässigen Ge-
samtgewicht von mehr als 7,5 t; dies 
gilt nicht für das Parken auf Parkstrei-
fen und Parkflächen, die für Omnibusse 
bestimmt sind. 

 
(4) Die Bestimmungen der vorstehen-

den Absätze gelten nicht für das Halten und 
Parken auf Autobahnen und Autostraßen; 
hiefür sind die Bestimmungen der §§ 46 und 
47 maßgebend. 
 

(5) Ärzte, die zur selbständigen Berufs-
ausübung berechtigt sind, dürfen bei einer 
Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe das von 
ihnen selbst gelenkte Fahrzeug für die Dauer 
der Hilfeleistung auch auf einer Straßenstel-
le, auf der das Halten oder Parken verboten 

ist, abstellen, wenn in der unmittelbaren 
Nähe des Aufenthaltes des Kranken oder 
Verletzten kein Platz frei ist, auf dem gehal-
ten oder geparkt werden darf, und durch das 
Aufstellen des Fahrzeuges die Sicherheit 
des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird. Wäh-
rend einer solchen Aufstellung ist das Fahr-
zeug mit einer Tafel, welche die Aufschrift 
„Arzt im Dienst“ und das Amtssiegel der 
Ärztekammer, welcher der Arzt angehört, 
tragen muß, zu kennzeichnen. Außer in 
diesem Falle ist eine solche Kennzeichnung 
von Fahrzeugen verboten.  
 

(5a) Personen, die im diplomierten am-
bulanten Pflegedienst zur Hauskrankenpfle-
ge eingesetzt sind, dürfen bei einer Fahrt zur 
Durchführung der Hauskrankenpflege das 
von ihnen selbst gelenkte Fahrzeug für die 
Dauer der Pflegeleistung auch auf einer 
Straßenstelle, auf der das Halten und Parken 
verboten ist, abstellen, wenn in der unmittel-
baren Nähe des Aufenthaltes der Pflegeper-
son kein Platz frei ist, auf dem gehalten oder 
geparkt werden darf, und durch das Aufstel-
len des Fahrzeuges die Sicherheit und Flüs-
sigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt 
wird. Während einer solchen Aufstellung ist 
das Fahrzeug mit einer Tafel, welche die 
Aufschrift „Mobile Hauskrankenpflege im 
Dienst“ und das Amtssiegel der Behörde, die 
diese Tätigkeit genehmigt hat, oder in deren 
Auftrag diese Tätigkeit durchgeführt wird, 
tragen muß, zu kennzeichnen. Außer in 
diesem Falle ist eine solche Kennzeichnung 
von Fahrzeugen verboten.  
 

(5b) Kommandanten von Feuerwehr-
einheiten, die vom zuständigen Landes-
feuerwehrverband hiezu ermächtigt sind, 
dürfen bei einer Fahrt zum Einsatz das von 
ihnen selbst gelenkte Fahrzeug für die Dauer 
des Einsatzes auch auf einer Straßenstelle, 
auf der das Halten oder Parken verboten ist, 
abstellen, wenn in der unmittelbaren Nähe 
des Einsatzortes kein Platz frei ist, auf dem 
gehalten oder geparkt werden darf, und 
durch das Aufstellen des Fahrzeuges die 
Sicherheit des Verkehrs nicht beeinträchtigt 
wird. Während einer solchen Aufstellung ist 
das Fahrzeug mit einer Tafel, welche die 
Aufschrift „Feuerwehr“ und das Dienstsiegel 
des Landesfeuerwehrverbandes tragen muß, 
zu kennzeichnen. Außer in diesem Falle ist 
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eine solche Kennzeichnung von Fahrzeugen 
verboten. 
 

(6) Ob und inwieweit das Halten und 
Parken im Bereich schienengleicher Eisen-
bahnübergänge verboten ist, richtet sich 
nach den eisenbahnrechtlichen Vorschriften. 
 

(7) Die Behörde kann, soweit dies unter 
Bedachtnahme auf die Erfordernisse des 
ruhenden Verkehrs oder die beste Ausnüt-
zung der Parkflächen erforderlich oder 
zweckmäßig ist, durch Verordnung das 
Parken von Fahrzeugen, die vorwiegend der 
Werbung dienen, auf bestimmten Straßen, 
Parkflächen oder Teilen eines Ortsgebietes 
entweder dauernd, für eine bestimmte Zeit 
oder über eine bestimmte Dauer hinaus 
verbieten. 
 

(8) Wenn eine Beeinträchtigung der 
Umwelt nicht gegeben oder zu erwarten ist, 
kann die Behörde allgemein oder für be-
stimmte Gebiete Ausnahmen von dem im 
Abs. 3 lit. f angeführten Verbot bewilligen. 
Eine solche Entscheidung ist durch Anschlag 
auf der Amtstafel der Behörde kundzumachen. 
 
 

§ 25. 
Kurzparkzonen 
 

(1) Wenn und insoweit es zu bestimm-
ten Zeiten aus ortsbedingten Gründen (auch 
im Interesse der Wohnbevölkerung) oder zur 
Erleichterung der Verkehrslage erforderlich 
ist, kann die Behörde durch Verordnung für 
bestimmte Straßen oder Straßenstrecken 
oder für Straßen innerhalb eines bestimmten 
Gebietes das Parken zeitlich beschränken 
(Kurzparkzone). Die Kurzparkdauer darf 
nicht weniger als 30 Minuten und nicht mehr 
als 3 Stunden betragen. 
 

(2) Verordnungen nach Abs. 1 sind 
durch die Zeichen nach § 52 Z 13d und 13e 
kundzumachen; § 44 Abs. 1 gilt hiefür sinn-
gemäß. Zusätzlich können Kurzparkzonen 
mit Bodenmarkierungen in blauer Farbe auf 
der Fahrbahn oder auf dem Randstein sowie 
mit blauen Markierungsstreifen an den im 
Bereich einer Kurzparkzone vorhandenen 
Anbringungsvorrichtungen für Straßenver-

kehrszeichen, Beleuchtungsmasten oder 
dergleichen gekennzeichnet werden. 
 

(3) Beim Abstellen eines mehrspurigen 
Fahrzeuges in einer Kurzparkzone hat der 
Lenker das zur Überwachung der Kurzpark-
dauer bestimmte Hilfsmittel bestimmung-
sgemäß zu handhaben. 
 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, In-
novation und Technologie hat durch Verord-
nung die Art der Überwachung der Kurz-
parkdauer und das hiefür notwendige Hilfs-
mittel zu bestimmen; er hat dabei auf den 
Zweck einer zeitlichen Parkbeschränkung 
sowie auf eine kostengünstige und einfache 
Handhabung des Hilfsmittels Bedacht zu 
nehmen. 
 

(4a) Für Kurzparkzonen, in denen für 
das Abstellen eines mehrspurigen Fahrzeu-
ges auf Grund abgabenrechtlicher Vorschrif-
ten eine Gebühr zu entrichten und für die 
Überwachung der Gebührenentrichtung die 
Verwendung eines technischen oder sonsti-
gen Hilfsmittels vorgesehen ist, kann der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie mit Verordnung festlegen, unter 
welchen Voraussetzungen dieses Hilfsmittel 
zugleich auch als Hilfsmittel für die Überwa-
chung der Kurzparkdauer gilt. Wenn für die 
Überwachung der Gebührenentrichtung die 
Anbringung des Hilfsmittels am Fahrzeug 
vorgesehen ist, kann der Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie weiters 
aus Gründen der Einheitlichkeit mit Verord-
nung auch die Art, das Aussehen und die 
Handhabung des Hilfsmittels bestimmen. 
 

(5) Die Behörde hat unter Bedach-
tnahme auf den Zweck einer nach § 43 
Abs. 2a verordneten Regelung durch Ver-
ordnung das zur Kontrolle notwendige Hilfs-
mittel zu bestimmen.  
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III. ABSCHNITT 
 

Bevorzugte Straßenbenützer 
 
 

§ 26. 
Einsatzfahrzeuge 
 

(1) Die Lenker von Fahrzeugen, die 
nach den kraftfahrrechtlichen Vorschriften 
mit Leuchten mit blauem Licht oder blauem 
Drehlicht und mit Vorrichtungen zum Abge-
ben von Warnzeichen mit aufeinanderfol-
genden verschieden hohen Tönen ausges-
tattet sind, dürfen diese Signale nur bei 
Gefahr im Verzuge, zum Beispiel bei Fahrten 
zum und vom Ort der dringenden Hilfeleis-
tung oder zum Ort des sonstigen dringenden 
Einsatzes verwenden. Außerdem dürfen die 
angeführten Signale soweit als notwendig 
nur noch zur Abwicklung eines protokolla-
risch festgelegten Programms für Staatsbe-
suche oder sonstige Staatsakte sowie in 
Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen 
verwendet werden. Die Leuchten mit blauem 
Licht oder blauem Drehlicht dürfen aus 
Gründen der Verkehrssicherheit auch am Ort 
der Hilfeleistung oder des sonstigen Einsat-
zes oder bei einer behördliche2 vorgeschrie-
benen Transportbegleitung verwendet werden. 
 

(2) Außer in den in Abs. 3 angeführten 
Fällen ist der Lenker eines Einsatzfahrzeu-
ges bei seiner Fahrt an Verkehrsverbote 
oder an Verkehrsbeschränkungen nicht 
gebunden. Er darf jedoch hiebei nicht Per-
sonen gefährden oder Sachen beschädigen. 
 

(3) Organe der Straßenaufsicht, die auf 
einer Kreuzung den Verkehr durch Arm- oder 
Lichtzeichen regeln, haben Einsatzfahrzeu-
gen „Freie Fahrt“ zu geben. Die Lenker von 
Einsatzfahrzeugen dürfen auch bei rotem 
Licht in eine Kreuzung einfahren, wenn sie 
vorher angehalten und sich überzeugt ha-
ben, daß sie hiebei nicht Menschen gefähr-
den oder Sachen beschädigen. Einbahn-
straßen und Richtungsfahrbahnen dürfen sie 
in der Gegenrichtung nur befahren, wenn der 
Einsatzort anders nicht oder nicht in der 
                                                             
2
 Anm: Müsste eigentlich „behördlichen“ hei-

ßen. 

gebotenen Zeit erreichbar ist oder wenn 
Ausnahmen für andere Kraftfahrzeuge oder 
Fuhrwerke bestehen. 
 

(4) Beim Zusammentreffen von Einsatz-
fahrzeugen haben der Reihe nach den Vor-
rang: 
1. Rettungsfahrzeuge, 
2. Fahrzeuge der Feuerwehr, 
3. Fahrzeuge des Sicherheitsdienstes, 
4. Sonstige Einsatzfahrzeuge. 
 

(5) Alle Straßenbenützer haben einem 
herannahenden Einsatzfahrzeug Platz zu 
machen. Kein Lenker eines anderen Fahr-
zeuges darf unmittelbar hinter einem Ein-
satzfahrzeug nachfahren oder, außer um ihm 
Platz zu machen, vor ihm in eine Kreuzung 
einfahren.  

 
 

§ 26a. 
Fahrzeuge im öffentlichen 
Dienst 
 

(1) Die Lenker von Fahrzeugen des öf-
fentlichen Sicherheitsdienstes, der Militär-
streife und der militärischen Nachrichten-
dienste sind bei Fahrten, soweit dies für die 
ordnungsgemäße Ausübung des Dienstes 
erforderlich ist, an Halte- und Parkverbote, 
an Geschwindigkeitsbeschränkungen, an 
Fahrverbote gemäß § 52 lit. a Z 1, Z 6a, Z 
6b, Z 6c, Z 6d, Z 7a, Z 7b, Z 8a, Z 8b, und Z 
8c und an die Verbote bezüglich des Zufah-
rens zum linken Fahrbahnrand nicht gebun-
den. Sie dürfen auch Fahrstreifen und Stra-
ßen für Omnibusse benützen. Sie dürfen 
dabei aber nicht Personen gefährden oder 
Sachen beschädigen. 
 

(1a) Die Lenker von Fahrzeugen, die 
nach den kraftfahrrechtlichen Vorschriften 
mit Warnzeichen mit blauem Licht und 
Schallzeichen mit Aufeinanderfolge ver-
schieden hoher Töne ausgestattet sind, sind 
auch außerhalb von Einsatzfahrten an die 
Verbote gemäß § 52 lit. a Z 1 und 2 und die 
Gebote gemäß § 52 lit. b Z 15 nicht gebun-
den, wenn Ausnahmen für andere Kraftfahr-
zeuge und Fuhrwerke bestehen. Sie dürfen 
auch Fahrstreifen und Straßen für Omnibus-
se benützen. 
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(2) Den Omnibussen des Kraftfahrli-
nienverkehrs ist im Ortsgebiet das ungehin-
derte Abfahren von gekennzeichneten Hal-
testellen zu ermöglichen, sobald der Lenker 
eines solchen Fahrzeuges mit dem Fahrt-
richtungsanzeiger die Absicht anzeigt, von 
der Haltestelle abzufahren. Zu diesem 
Zweck haben die Lenker nachkommender 
Fahrzeuge die Fahrgeschwindigkeit zu ver-
mindern und, falls erforderlich, anzuhalten. 
Der Lenker des Kraftfahrlinienfahrzeuges 
darf die Absicht zum Abfahren erst anzeigen, 
wenn das Fahrzeug tatsächlich abfahrbereit 
ist und er darf beim Abfahren andere Stra-
ßenbenützer nicht gefährden. 

 
(3) Beim Halten auf Fahrstreifen für 

Omnibusse müssen die Lenker während der 
Betriebszeit des Kraftfahrlinienverkehrs im 
Fahrzeug verbleiben und haben beim He-
rannahen eines Fahrzeuges des Kraftfahrli-
nienverkehrs den Fahrstreifen so rasch wie 
möglich zu verlassen, um einen solchen 
Fahrzeug Platz zu machen. 
 

(4) Die Lenker 
1. von Fahrzeugen der Österreichischen 

Post Aktiengesellschaft und der Tele-
kom Austria Aktiengesellschaft, 

2. von Fahrzeugen sonstiger Post-, Pa-
ket-, Telekommunikations- oder Fern-
meldedienstanbieter, 

3. von Fahrzeugen der Fernmeldebüros 
oder 

4. von Fahrzeugen, die im Auftrag eines 
der unter Z 1 oder 2 genannten Dienst-
anbieter fahren, 

sind bei der Zustellung und Abholung von 
Postsendungen, bei der Instandhaltung von 
Telekommunikations- oder Fernmeldeein-
richtungen sowie bei Einsätzen der Funk-
überwachung an Halte- und Parkverbote 
nicht gebunden, sofern dies der Betriebsein-
satz erfordert und der übrige Verkehr da-
durch nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 
 
 
 
 

§ 27. 
Fahrzeuge des Straßendienstes, 
der Müllabfuhr und der 
Kanalwartung 
 

(1) Die Lenker von Fahrzeugen des 
Straßendienstes, wie Streufahrzeuge, 
Schneeräumfahrzeuge und -geräte, Arbeits-
maschinen und sonstige Fahrzeuge, die für 
den Straßenbau, die Straßenerhaltung, die 
Straßenpflege, die Straßenreinigung oder 
die Instandhaltung von Einrichtungen zur 
Regelung und Sicherung des Verkehrs, der 
öffentlichen Beleuchtung oder der Straßen-
bahnanlagen verwendet werden, sind bei 
Arbeitsfahrten an die Bestimmungen über 
das Verhalten bei Bodenmarkierungen und 
über das Einordnen sowie an Zufahrtsbe-
schränkungen, an Halte- und Parkverbote 
und an die Verbote bezüglich des Zufahrens 
zum linken Fahrbahnrand nicht gebunden. 
Sie dürfen auch durch Nebenfahrbahnen 
durchfahren sowie an Schutzinseln in Ein-
bahnstraßen oder in einer Fahrbahnhälfte, 
für die das Gebot, rechts vorbeizufahren, 
angeordnet ist, links vorbeifahren und dürfen 
die Betriebszufahrten und -abfahrten sowie 
die Betriebsumkehren einer Autobahn befah-
ren. Weiters dürfen die Lenker von Fahrzeu-
gen des Straßendienstes auch auf der linken 
Fahrbahnseite fahren, wenn durch die Aus-
stattung dieser Fahrzeuge oder durch sons-
tige Maßnahmen in ausreichender Weise für 
die Sicherheit anderer Straßenbenützer 
gesorgt ist. 
 

(2) Alle Straßenbenützer haben unbe-
schadet der Bestimmungen des § 26 Abs. 5 
über das Verhalten gegenüber Einsatzfahr-
zeugen den Fahrzeugen des Straßendiens-
tes, wenn sie sich auf einer Arbeitsfahrt 
befinden, insoweit Platz zu machen, als dies 
zur Erreichung des Zweckes der jeweiligen 
Arbeitsfahrt notwendig ist. Entgegenkom-
menden Fahrzeugen des Straßendienstes, 
die auf einer Arbeitsfahrt die linke Fahrbahn-
seite benützen, ist links auszuweichen.  
 

(3) Bei Arbeitsfahrten dürfen die Lenker 
von Fahrzeugen der Müllabfuhr durch Ne-
benfahrbahnen durchfahren und sind an 
Zufahrtsbeschränkungen und an Halteverbo-
te nicht gebunden, sofern dies der Arbeits-
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einsatz erfordert und der übrige Verkehr 
dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 
 

(4) Die Lenker von Fahrzeugen des 
Straßendienstes und der Müllabfuhr haben 
bei Arbeitsfahrten die an den Fahrzeugen 
angebrachten Warnleuchten mit gelbrotem 
Licht einzuschalten. Die eingeschaltete 
Warnleuchte gilt als ausreichender Hinweis 
auf Gefahren im Sinne des § 43 Abs. 6. 
 

(5) Soweit dies zur Erreichung des 
Zwecks der jeweiligen Arbeitsfahrt notwendig 
ist, sind auch die Lenker von Fahrzeugen 
der Kanalwartung und -revision bei Arbeits-
fahrten an die Bestimmungen über das Ver-
halten bei Bodenmarkierungen und über das 
Einordnen sowie an Zufahrtsbeschränkun-
gen, an Halte- und Parkverbote und an die 
Verbote bezüglich des Zufahrens zum linken 
Fahrbahnrand nicht gebunden. Sie dürfen 
dabei auch durch Nebenfahrbahnen durch-
fahren und das Fahrzeug erforderlichenfalls 
abweichend von den Bestimmungen des § 
23 Abs. 2 aufstellen. Abs. 4 ist anzuwenden. 
 
 

§ 28. 
Schienenfahrzeuge 
 

(1) Die Führer von Schienenfahrzeugen 
sind von der Einhaltung der straßenpolizeili-
chen Vorschriften insoweit befreit, als die 
Befolgung dieser Vorschriften wegen der 
Bindung dieser Fahrzeuge an Gleise nicht 
möglich ist. 
 

(2) Sofern sich aus den Bestimmungen 
des § 19 Abs. 2 bis 6 über den Vorrang 
nichts anderes ergibt, haben beim Heranna-
hen eines Schienenfahrzeuges andere Stra-
ßenbenützer die Gleise jedenfalls so rasch 
wie möglich zu verlassen, um dem Schie-
nenfahrzeug Platz zu machen; beim Halten 
auf Gleisen müssen die Lenker während der 
Betriebszeiten der Schienenfahrzeuge im 
Fahrzeug verbleiben, um dieser Verpflich-
tung nachkommen zu können. Unmittelbar 
vor und unmittelbar nach dem Vorüberfahren 
eines Schienenfahrzeuges dürfen die Gleise 
nicht überquert werden. Bodenmarkierungen 
für das Einordnen der Fahrzeuge vor Kreu-
zungen sind ungeachtet der Bestimmungen 
dieses Absatzes zu beachten. Bodenschwel-

len oder ähnliche bauliche Einrichtungen, die 
entlang von Gleisen angebracht sind, dürfen 
nicht überfahren werden.  
 
 

§ 29. 
Geschlossene Züge von 
Straßenbenützern 
 

(1) Geschlossene Züge von Straßen-
benützern, insbesondere Kinder- und Schü-
lergruppen in Begleitung einer Aufsichtsper-
son, geschlossene Verbände des Bundes-
heeres oder des Sicherheitsdienstes (ein-
schließlich der dazugehörigen Fahrzeuge), 
Prozessionen und Leichenzüge, dürfen nur 
von Lenkern von Einsatzfahrzeugen (§ 2 
Abs. 1 Z 25) und, wenn dies aus Gründen 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
dringend erforderlich ist und keine andere 
Maßnahme ausreicht, von Organen der 
Straßenaufsicht unterbrochen oder in ihrer 
Fortbewegung behindert werden. 
 

(2) Geschlossene Verbände des Bun-
desheeres und Soldaten, die einzelne Fahr-
zeuge des Bundesheeres lenken, sind beim 
Einsatz gemäß § 2 Abs. 1 des Wehrgeset-
zes, BGBl. Nr. 1955/181, und bei der Vorbe-
reitung dieses Einsatzes insoweit nicht an 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
und der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen gebunden, als es 
der Zweck der Maßnahme erfordert und 
sonst in geeigneter Weise für die Sicherheit 
des Straßenverkehrs gesorgt ist. 
 

(3) Wenn eine Verkehrsregelung durch 
Organe der Sicherheitsexekutive nicht mög-
lich ist, dürfen besonders geschulte und 
ausgerüstete Soldaten des Bundesheeres 
und Angehörige der Heeresverwaltung im 
Rahmen der ihnen erteilten Befehle, insbe-
sondere auf Freilandstraßen, bei 
1. Einsatz- und Einsatzübungsfahrten von 

Fahrzeugkolonnen und Einzelfahrzeu-
gen des Bundesheeres sowie von zivi-
len Fahrzeugen, welche Zwecken des 
Bundesheeres dienen, 

2. Transporten gefährlicher Güter mit 
Fahrzeugen des Bundesheeres oder 
mit zivilen Fahrzeugen, welche Zwe-
cken des Bundesheeres dienen, 
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3. mit Fahrzeugen des Bundesheeres 
oder mit zivilen Fahrzeugen, welche 
Zwecken des Bundesheeres dienen, 
durchgeführten Transporten, die hin-
sichtlich der Abmessungen oder des 
Gesamtgewichtes einer besonderen 
Bewilligung nach den kraftfahrrechtli-
chen Bestimmungen bedürfen, 

4. Fahrten ausländischer Militärfahrzeuge 
im Rahmen gemeinsam mit dem Bun-
desheer durchzuführender Einsätze, 
Übungen oder Ausbildungsmaßnah-
men, 

5. Fußmärschen geschlossener Verbände 
des Bundesheeres oder ausländischer 
Streitkräfte im Rahmen von Übungen 
oder Ausbildungsvorhaben in Öster-
reich und 

6. allen Bewegungen, bei denen militäri-
scher Eigenschutz wahrzunehmen ist, 

die zur Gewährleistung von Ordnung, Si-
cherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit der 
militärischen Marschbewegung und des 
übrigen Verkehrs erforderlichen Maßnahmen 
treffen. Hierbei können auch Armzeichen (§ 
37) und Hilfszeichen (§ 41) gegeben werden, 
die einer bestehenden behördlichen Ver-
kehrsregelung jedoch nur widersprechen 
dürfen, wenn dadurch die Sicherheit des 
übrigen Verkehrs nicht gefährdet wird. Die 
Straßenbenützer haben den Anordnungen 
solcher Soldaten und Angehörigen der Hee-
resverwaltung Folge zu leisten, wenn dies 
ohne Gefährdung von Personen und ohne 
Beschädigung von Sachen möglich ist. 
 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 ge-
lten sinngemäß für Kolonnen der Feuerweh-
ren auf einer Einsatzübungs- oder Einsatz-
fahrt; in diesem Falle werden die nach Abs. 3 
den Soldaten zustehenden Rechte von 
besonders geschulten und ausgerüsteten 
Feuerwehrmännern ausgeübt.  
 
 

§ 29a. 
Kinder 
 

(1) Vermag der Lenker eines Fahrzeu-
ges zu erkennen, daß Kinder die Fahrbahn 
einzeln oder in Gruppen, sei es beaufsichtigt 
oder unbeaufsichtigt, überqueren oder über-
queren wollen, so hat er ihnen das unbehin-
derte und ungefährdete Überqueren der 

Fahrbahn zu ermöglichen und hat zu diesem 
Zweck, falls erforderlich, anzuhalten. Die 
Bestimmungen des § 76 werden dadurch 
nicht berührt.  
 

(2) Wer Kinder beim Überqueren der 
Fahrbahn beaufsichtigt, insbesondere anlei-
tet oder begleitet, darf auf der Fahrbahn 
verweilen, solange sich die Kinder auf der 
Fahrbahn befinden. Die Aufsichtsperson hat 
darauf zu achten, daß das Überqueren der 
Fahrbahn nicht unnötig verzögert wird. 
 

(3) Die Leitung einer Schule kann der 
Behörde geeignete Schüler als Aufsichtsper-
sonen nach Abs. 2 (Schülerlotsen) namhaft 
machen, die diese Aufgaben regelmäßig 
übernehmen. Die Behörde hat diesen Schü-
lerlotsen einen Ausweis, aus dem ihre Ei-
genschaft als Aufsichtsperson hervorgeht, 
auszufolgen. 
 

(4) Die Schülerlotsen sind mit einem 
geeigneten Signalstab sowie mit einer gut 
wahrnehmbaren Schutzausrüstung auszus-
tatten, die sie während der Aufsichtstätigkeit 
zu tragen haben. Der Bundesminister für 
Inneres hat durch Verordnung die Ausfüh-
rung, Beschaffenheit, Farbe und sonstige zur 
Wahrnehmbarkeit erforderlichen Eigenschaf-
ten des Signalstabes und der Schutzausrüs-
tung sowie den Inhalt und die Form des 
Ausweises zu bestimmen.  
 
 

§ 29b. 
Gehbehinderte Personen 
 

(1) Die Behörde hat Personen, die 
dauernd stark gehbehindert sind, auf deren 
Ansuchen einen Ausweis über diesen Um-
stand auszufolgen. Inhalt und Form des 
Ausweises hat der Bundesminister für Ver-
kehr, Innovation und Technologie durch 
Verordnung zu bestimmen. Bei Wegfall der 
dauernd starken Gehbehinderung ist der 
Ausweis vom Inhaber der ausstellenden 
Behörde unverzüglich abzuliefern; kommt 
der Inhaber dieser Verpflichtung nicht nach, 
so hat die Behörde den Ausweis zu entzie-
hen. 
 

(2) Inhaber eines Ausweises gemäß 
Abs. 1 dürfen 
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a) auf Straßenstellen, für die durch das 
Straßenverkehrszeichen „Halten und 
Parken verboten“ ein Halte- und Park-
verbot kundgemacht ist, 

b) entgegen der Vorschrift des § 23 Abs. 2 
über das Abstellen eines Fahrzeuges 
am Rand der Fahrbahn 

mit dem von ihnen selbst gelenkten Fahr-
zeug oder mit einem Fahrzeug, das sie als 
Mitfahrer benützen, zum Aus- oder Einstei-
gen einschließlich des Aus- oder Einladens 
der für den Ausweisinhaber nötigen Behelfe 
(wie etwa ein Rollstuhl u. dgl.) für die Dauer 
dieser Tätigkeiten halten. 
 

(3) Ferner dürfen Inhaber eines Aus-
weises gemäß Abs. 1 das von ihnen selbst 
gelenkte Fahrzeug oder Lenker von Fahr-
zeugen in der Zeit, in der sie einen Inhaber 
eines Ausweises gemäß Abs. 1 befördern, 
a) auf Straßenstellen, für die durch das 

Straßenverkehrszeichen „Parken ver-
boten“ ein Parkverbot kundgemacht ist, 

b) in einer Kurzparkzone ohne zeitliche 
Beschränkung, 

c) auf Straßen, für die ein Parkverbot, das 
gemäß § 44 Abs. 4 kundzumachen ist, 
erlassen worden ist, und 

d) in einer Fußgängerzone während der 
Zeit, in der eine Ladetätigkeit vorge-
nommen werden darf, 

parken. 
 

(4) Beim Halten gemäß Abs. 2 hat der 
Inhaber eines Ausweises gemäß Abs. 1 
diesen den Straßenaufsichtsorganen auf 
Verlangen vorzuweisen. Beim Parken ge-
mäß Abs. 3 sowie beim Halten oder Parken 
auf den nach § 43 Abs. 1 lit. d freigehaltenen 
Straßenstellen hat der Ausweisinhaber den 
Ausweis bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen 
hinter der Windschutzscheibe und durch 
diese gut erkennbar, bei anderen Fahrzeu-
gen an einer sonst geeigneten Stelle gut 
wahrnehmbar anzubringen. 
 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 4 
gelten auch für Inhaber eines Ausweises, 
der von einer ausländischen Behörde oder 
Organisation ausgestellt worden ist und der 
im wesentlichen einem Ausweis nach Abs. 1 
entspricht. 
 
 

§ 30. 
Wirtschaftsfuhren 
 

(1) Als Wirtschaftsfuhre gilt die Beförde-
rung von Gütern im Betriebe eines land- und 
forstwirtschaftlichen Unternehmens innerhalb 
seines örtlichen Bereiches, insbesondere 
zwischen den zu diesem Unternehmen ge-
hörenden Liegenschaften mit Fahrzeugen 
eines land- und forstwirtschaftlichen Unter-
nehmens. 

 
(2) Wirtschaftsfuhren mit Zugmaschi-

nen, die auf gerader waagrechter Fahrbahn 
eine Geschwindigkeit von 10 km/h nicht zu 
überschreiten vermögen, dürfen nur von 
Personen gelenkt werden, die mindestens 
16 Jahre alt sind und die erforderliche kör-
perliche und geistige Eignung besitzen. 
 

(3) Wirtschaftsfuhren mit bespannten 
Fahrzeugen dürfen nur von Personen ge-
lenkt werden, die mindestens zwölf Jahre alt 
sind und die erforderliche körperliche und 
geistige Eignung besitzen. Ist der Lenker 
noch nicht 16 Jahre alt, so darf er nur Stra-
ßen benützen, die nicht Vorrangstraßen sind, 
keine besonders gefährlichen Stellen auf-
weisen und lediglich örtlichen Verkehrsbe-
dürfnissen dienen. 
 

(4) Die im § 74 (Abs. 4 zweiter Satz) 
erhaltene Bestimmung über die Beschaffen-
heit der Zügel bei Fuhrwerken gilt nicht für 
Fuhrwerke für Wirtschaftsfuhren. 
 

(5) Bei Wirtschaftsfuhren dürfen außer-
halb von Ortsgebieten auch Wege, die aus-
schließlich für den Fußgängerverkehr be-
stimmt sind, benützt werden, wenn sonst 
keine für den Verkehr mit Fahrzeugen offene 
Straße vorhanden ist oder wenn die Errei-
chung des Zieles nur unter Zurücklegung 
eines unverhältnismäßig großen Umweges 
möglich ist. 
 

(6) Im Betriebe eines land- und fors-
twirtschaftlichen Unternehmens gelten für die 
Beförderung eigener Erzeugnisse mit eige-
nen Fahrzeugen bis zur nächsten Eisen-
bahn- oder Schiffsstation oder bis zur näch-
sten Sammelstelle land- und forstwirtschaftli-
cher Erzeugnisse die Bestimmungen der 
Abs. 2 bis 5 sinngemäß, doch hat die Behör-
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de eine solche Beförderung zu verbieten 
oder im erforderlichen Ausmaße einzu-
schränken, wenn es aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit geboten ist.  

 
 

IV. ABSCHNITT 
 

Regelung und Sicherung des 
Verkehrs 

 
 

A. Gemeinsame Bestimmun-
gen 

 
 

§ 31. 
Einrichtungen zur Regelung und 
Sicherung des Verkehrs 
 

(1) Einrichtungen zur Regelung und Si-
cherung des Verkehrs (insbesondere Ver-
kehrsampeln, Signalscheiben, Straßenver-
kehrszeichen, Verkehrsleiteinrichtungen, 
Sockel für Verkehrsposten, Verkehrstürme, 
Schutzinseln, Sperrketten, Geländer, Be-
grenzungspfeiler, Randsteine, radableitende 
Randbegrenzungen, Straßenbeleuchtungs-
einrichtungen, Schneegatter, Verkehrsspie-
gel und das allenfalls mit solchen Einrichtun-
gen verbundene Rückstrahlmaterial) dürfen 
nicht beschädigt oder unbefugt angebracht, 
entfernt, verdeckt oder in ihrer Lage oder 
Bedeutung verändert werden. 
 

(2) Es ist verboten, an den in Abs. 1 
bezeichneten Einrichtungen Beschriftungen, 
bildliche Darstellungen, Anschläge, geschäft-
liche Anpreisungen oder dgl. anzubringen. 
Dies gilt jedoch nicht für das Anbringen von 
Tabellen für Preise von Taxi- und Ausflugs-
fahrten unter den in § 96 Abs. 4 genannten 
Straßenverkehrszeichen sowie für die Nut-
zung der Rückseite der in Abs. 1 bezeichne-
ten Einrichtungen gemäß § 82 Abs. 3 lit. f.  
 

(3) Die Behörde ist berechtigt, unbefugt 
an den in Abs. 1 bezeichneten Einrichtungen 
angebrachte Beschriftungen, bildliche Dar-
stellungen, Anschläge, geschäftliche Anprei-
sungen oder dgl. auf Kosten des für die 

Anbringung Verantwortlichen ohne weiteres 
Verfahren entfernen zu lassen. 
 
 

§ 32. 
Anbringungspflicht und Kosten 
 

(1) Die Einrichtungen zur Regelung und 
Sicherung des Verkehrs sind, sofern sich 
aus den folgenden Absätzen nichts anderes 
ergibt, vom Straßenerhalter auf seine Kosten 
anzubringen und zu erhalten. Die Kosten der 
Anbringung und Erhaltung dieser Einrichtun-
gen auf und an Kreuzungen sind von den 
beteiligten Straßenerhaltern entsprechend 
dem Ausmaß des Verkehrs auf jeder Straße 
zu tragen. Die Erhaltung der Einrichtungen 
umfaßt auch ihre allenfalls notwendige Be-
leuchtung. Hinsichtlich des Hinweiszeichens 
„Gottesdienste” gilt § 53 Abs. 1 Z 3a und 
hinsichtlich der Hinweiszeichen „Pannenhil-
fe”, „Verkehrsfunk” und „Tankstelle” § 84 
Abs. 1. 
 

(2) Die Kosten der Anbringung und 
Erhaltung von Straßenverkehrszeichen, die 
schienengleiche Eisenbahnübergänge an-
kündigen, sind bei nichtöffentlichen Eisen-
bahnen vom Eisenbahnunternehmer zu 
tragen, wenn die Verkehrsbedeutung der Stra-
ße jene der Eisenbahn eindeutig überwiegt. 
 

(3) Die Kosten der Anbringung und 
Erhaltung von Einrichtungen zur Regelung 
und Sicherung des Verkehrs, die wegen des 
Betriebes eines Unternehmens aus Gründen 
der Verkehrssicherheit dauernd erforderlich 
sind oder im Interesse eines solchen Unter-
nehmens angebracht werden mußten, sind 
vom Unternehmer zu tragen. Eisenbahnun-
ternehmen und Betriebe des Kraftfahrlinien-
verkehrs sind keine Unternehmen im Sinne 
dieses Bundesgesetzes.  
 

(3a) Die Kosten der Anbringung und 
Erhaltung von Verkehrszeichen zur Festle-
gung von Standplätzen für Fahrzeuge des 
Platzfuhrwerks-Gewerbes, des Ausflugswa-
gen-(Stadtrundfahrten-)Gewerbes und für 
Fiaker sind vom Antragsteller zu tragen. 
 

(4) Die Kosten der Anbringung und 
Erhaltung von Einrichtungen zur Regelung 
und Sicherung des Verkehrs, die wegen der 
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Abhaltung einer sportlichen Veranstaltung 
(§ 64) angebracht werden müssen, sind vom 
Veranstalter zu tragen.  
 

(5) Die Kosten der Anbringung und 
Erhaltung von Einrichtungen zur Regelung 
und Sicherung des Verkehrs, die wegen der 
Benützung der Straße zu verkehrsfremden 
Zwecken (§§ 82 ff.) angebracht werden 
müssen, sind vom Inhaber der Bewilligung 
zu tragen. 
 

(6) Sind aus Anlass von Arbeiten auf 
oder neben der Straße (§ 90) Einrichtungen 
zur Regelung und Sicherung des Verkehrs 
erforderlich, so sind sie vom Bauführer auf 
seine Kosten anzubringen, zu erhalten und 
zu entfernen. Bei Säumigkeit des Bauführers 
kann die Behörde die ersatzweise Anbrin-
gung und Entfernung von Einrichtungen zur 
Regelung und Sicherung des Verkehrs ver-
anlassen und die Kosten hierfür dem Bau-
führer mit Bescheid vorschreiben. 
 

(7) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 
gelten nicht für das Zeichen „Andreaskreuz“ 
(§ 50 Z 6d); hiefür sind die eisenbahnrechtli-
chen Vorschriften maßgebend.  

 
 

§ 33. 
Einrichtungen auf benachbarten 
Grundstücken zur 
Regelung und Sicherung des 
Verkehrs 
 

(1) Ist die Anbringung der Einrichtun-
gen zur Sicherung und Regelung des Ver-
kehrs auf Straßengrund nicht zweckentspre-
chend oder wegen der Beschaffenheit der 
Straße oder ihrer Anlage nicht möglich, so 
sind diese Einrichtungen unter tunlichster 
Vermeidung von Wirtschaftserschwernissen 
auf den Liegenschaften neben der Straße 
anzubringen. Die Eigentümer dieser Liegen-
schaften sind, wenn mit ihnen hierüber keine 
Einigung erzielt wurde, von der Behörde 
durch Bescheid zu verpflichten, die Anbrin-
gung zu dulden. 
 

(2) Der Eigentümer der Liegenschaft 
ist, wenn durch die Anbringung der Einrich-
tung die bestimmungsgemäße Verwendung 

der Liegenschaft erheblich beeinträchtigt 
wird, von demjenigen, der die Kosten der 
Anbringung zu tragen hat, zu entschädigen. 
Werden Ersatzansprüche innerhalb von 
sechs Monaten, gerechnet vom Zeitpunkt, in 
dem der Eigentümer der Liegenschaft von 
der Anbringung Kenntnis erlangt hat, nicht 
anerkannt, so hat auf seinen Antrag das 
Gericht im Verfahren außer Streitsachen zu 
entscheiden.  
 
 

§ 34. 
Ausstattung der Einrichtungen 
zur Regelung und Sicherung 
des Verkehrs 
 

(1) Das Bundesministerium für Wissen-
schaft und Verkehr hat, soweit dies erforder-
lich oder zweckmäßig ist, unter Bedach-
tnahme auf die Erfordernisse der Sicherheit 
des Straßenverkehrs durch Verordnung die 
näheren Vorschriften über die Ausführung 
der Einrichtungen zur Regelung und Siche-
rung des Verkehrs (§ 31 Abs. 1) zu erlassen 
und insbesondere die Abmessungen (§ 48) 
und die Farben sowie die Beschaffenheit 
und Ausstattung der Straßenverkehrszei-
chen und Verkehrsleiteinrichtungen (§§ 55 
ff.) zu bestimmen. 
 

(2) Die Straßenverkehrszeichen und 
Verkehrsleiteinrichtungen sind so auszustat-
ten, daß sie bei Tageslicht und bei Dunkel-
heit im Scheinwerferlicht deutlich erkennbar 
sind. Ihre Rückstrahleinrichtungen dürfen die 
Straßenbenützer nicht blenden und die 
Erkennbarkeit ihrer Bedeutung nicht er-
schweren. 
 

(3) Die Straßenverkehrszeichen müs-
sen hinsichtlich Form und Farbe bei Tages-
licht und bei Dunkelheit im Scheinwerferlicht 
das gleiche Bild zeigen. 
 

(4) Straßenverkehrszeichen, die den 
fließenden Kraftfahrzeugverkehr betreffen, 
müssen entweder mit rückstrahlendem Mate-
rial ausgestattet oder bei Dunkelheit be-
leuchtet sein.  
 

(5) Zum Zwecke der Erprobung im 
Rahmen der Durchführung wissenschaftli-
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cher Untersuchungen kann der Bundesmi-
nister für Verkehr, Innovation und Technolo-
gie durch Verordnung für eine bestimmte 
Zeit eine von den Bestimmungen dieses 
Gesetzes abweichende Ausführung von 
Einrichtungen zur Regelung und Sicherung 
des Verkehrs festlegen, wenn dagegen aus 
Gründen der Verkehrssicherheit keine Be-
denken bestehen und eine solche Untersu-
chung im überwiegenden Interesse des 
Straßenverkehrs gelegen ist; der Zeitraum 
der Erprobung darf fünf Jahre ab dem In-Kraft-
Treten der Verordnung nicht überschreiten. 
 
 

§ 35. 
Vermeidung von 
Verkehrsbeeinträchtigungen 
 

(1) Die Behörde hat, wenn es die Si-
cherheit des Straßenverkehrs erfordert, die 
Besitzer vom Gegenständen, die auf der 
Straße oder auf Liegenschaften in der Um-
gebung der Straße angebracht sind und 
durch ihre Beschaffenheit oder Lage oder 
durch die Art ihrer Anbringung oder ihrer 
Anordnung geeignet sind, die Sicherheit des 
Straßenverkehrs zu beeinträchtigen, durch 
Bescheid zu verpflichten, 
a) die Lage oder die Art der Anbringung 

oder die Anordnung des Gegenstandes 
so zu ändern, daß die Sicherheit des 
Straßenverkehrs nicht weiter beeint-
rächtigt wird, oder 

b) wenn eine in lit. a bezeichnete Ände-
rung nicht ausreicht, die Gegenstände 
zu beseitigen. 

 
(2) Eine Beeinträchtigung der Sicher-

heit des Straßenverkehrs durch die in Abs. 1 
bezeichneten Gegenstände ist insbesondere 
dann anzunehmen, wenn sie die Straßenbe-
nützer blenden, die frei Sicht über den Ver-
lauf der Straße oder auf Einrichtungen zur 
Regelung oder Sicherung des Verkehrs 
behindern oder mit solchen Einrichtungen, 
insbesondere mit Straßenverkehrszeichen 
oder mit Lichtzeichen (§ 38), verwechselt 
werden können oder die Wirkung solcher 
Einrichtungen herabmindern. 
 

(3) Die Behörde hat auf Antrag dessen, 
der einen im Abs. 1 bezeichneten Gegens-
tand anzubringen beabsichtigt, durch Be-

scheid festzustellen, ob durch die Verwirkli-
chung des Vorhabens eine Beeinträchtigung 
der Sicherheit des Straßenverkehrs im Sinne 
des Abs. 2 zu erwarten ist.  

 
 

B. Armzeichen und Lichtzei-
chen 

 
 

§ 36. 
Zeichengebung 
 

(1) Die Behörde hat zur Wahrung der 
Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs auf Straßen mit öffentlichem Ver-
kehr unter Bedachtnahme auf die Verkehrs-
erfordernisse zu bestimmen, ob und an 
welcher Stelle der Verkehr durch Armzei-
chen oder durch Lichtzeichen zu regeln ist. 
Sie darf jedoch eine Verkehrsregelung durch 
Lichtzeichen (§ 38), die von Haupt- oder 
Nebenbahnen im Sinne es3 Eisenbahnge-
setzes 1957 aus sichtbar sind, nur dann 
anordnen, wenn die Eisenbahnbehörde 
festgestellt hat, daß dagegen keine Beden-
ken nach § 39 Abs. 1 des Eisenbahngeset-
zes 1957, BGBl. Nr. 1957/60, bestehen. 
 

(2) Die Armzeichen und Lichtzeichen 
sind von den Organen der Straßenaufsicht 
(Verkehrsposten), und zwar unter Bedach-
tnahme auf die jeweilige Verkehrslage und 
nach den Erfordernissen der Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs, zu 
geben. Lichtzeichen dürfen jedoch auch 
automatisch oder von Straßenbenützern 
ausgelöst werden; die mißbräuchliche Aus-
lösung der Lichtzeichen ist verboten. 
 

(3) Werden auf einer Straßenstelle die 
Lichtzeichen automatisch oder von Straßen-
benützern ausgelöst (Abs. 2), so sind diese 
Vorrichtungen unter Bedachtnahme auf die 
Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs so einzustellen, daß die Zeichen-
folge den auf dieser Straßenstelle bestehen-
den Verkehrsverhältnissen entspricht. 
 

                                                             
3 Anm: Müsste eigentlich „im Sinne des“ hei-
ßen. 
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(4) Wenn der Verkehr durch Armzei-
chen oder Lichtzeichen geregelt wird, so 
gehen diese sowohl den Straßenverkehrs-
zeichen als auch den Bodenmarkierungen 
vor.  
 
 

§ 37. 
Bedeutung der Armzeichen 
 

(1) Hält ein auf der Fahrbahn stehender 
Verkehrsposten einen Arm senkrecht nach 
oben, so gilt dies als Zeichen für „Halt“. Bei 
diesem Zeichen haben die Lenker heranna-
hender Fahrzeuge vor dem Verkehrsposten 
anzuhalten. Wird dieses Zeichen auf einer 
Kreuzung gegeben, so haben die Lenker 
herannahender Fahrzeuge vor einem 
Schutzweg, einer Radfahrerüberfahrt oder 
einer Haltelinie, sonst vor der Kreuzung 
anzuhalten oder, wenn ihnen das Anhalten 
nicht mehr möglich ist, die Kreuzung zu 
durchfahren. Fahrzeuglenker, die sich bei 
diesem Zeichen mit ihren Fahrzeugen be-
reits auf der Kreuzung befinden, haben sie 
so rasch wie dies möglich und erlaubt ist, zu 
verlassen. Beim Einbiegen nach links ist den 
entgegenkommenden geradeausfahrenden 
sowie den entgegenkommenden nach rechts 
einbiegenden Fahrzeugen der Vorrang zu 
geben. Fahrzeuge, die von Hauptfahrbahnen 
kommen, haben den Vorrang gegenüber 
Fahrzeugen, die aus Nebenfahrbahnen 
kommen.  
 

(2) Hält ein auf der Fahrbahn stehender 
Verkehrsposten einen Arm quer zu einer 
Fahrtrichtung, so gilt dies als Zeichen für 
„Halt“ für den Verkehr in dieser Fahrtrich-
tung. Bei diesem Zeichen haben die Lenker 
der in dieser Fahrtrichtung fahrenden Fahr-
zeuge vor dem Verkehrsposten, wenn das 
Zeichen jedoch auf einer Kreuzung gegeben 
wird, vor der Kreuzung anzuhalten. Bei die-
sem Zeichen sind auch die senkrecht zur 
Brust und zum Rücken des Verkehrspostens 
verlaufenden Fahrtrichtungen gesperrt. 
 

(3) Hält ein auf der Fahrbahn stehender 
Verkehrsposten beide Arme quer zu beiden 
Fahrtrichtungen, so gilt dies als Zeichen für 
„Halt“ für den Verkehr in diesen Fahrtrich-
tungen. Bei diesem Zeichen haben die Len-
ker der in diesen Fahrtrichtungen fahrenden 

Fahrzeuge vor dem Verkehrsposten, wenn 
das Zeichen jedoch auf einer Kreuzung 
gegeben wird, vor der Kreuzung anzuhalten. 
 

(4) Wenn es die Verkehrslage zuläßt, 
hat ein Verkehrsposten auch bei den Zei-
chen nach Abs. 2 und 3 das Einbiegen nach 
rechts durch Hilfszeichen (§ 41) zu gestat-
ten. 
 

(5) Hält ein auf der Fahrbahn stehender 
Verkehrsposten einen Arm oder beide Arme 
parallel zu den Fahrtrichtungen, so gilt dies 
als Zeichen für „Freie Fahrt“ für den Verkehr 
in diesen Fahrtrichtungen. Bei diesem Zei-
chen haben die Lenker von Fahrzeugen in 
der freigegebenen Fahrtrichtung weiterzufah-
ren oder einzubiegen (§ 13). Beim Einbiegen 
dürfen jedoch Fußgänger und Radfahrer, 
welche die Fahrbahn im Sinne der für sie 
geltenden Regelungen überqueren, und die 
Benützer der freigegebenen Fahrbahn nicht 
behindert werden. Beim Einbiegen nach 
links ist den entgegenkommenden gera-
deausfahrenden sowie den entgegenkom-
menden nach rechts einbiegenden Fahrzeu-
gen der Vorrang zu geben. Fahrzeuge, die 
von Hauptfahrbahnen kommen, haben den 
Vorrang gegenüber Fahrzeugen, die aus 
Nebenfahrbahnen kommen.  
 

(6) Ein Verkehrsposten darf, nachdem 
er die Armzeichen gemäß Abs. 3 und 5 
gegeben hat, die Arme wieder senken. In 
diesem Falle sind die senkrecht zur Brust 
und zum Rücken des Verkehrspostens ver-
laufenden Fahrtrichtungen gesperrt (Abs. 3).  
 

(7) Bewegt ein Verkehrsposten einen 
Arm auf und ab, so bedeutet dies, daß die 
Fahrgeschwindigkeit zu verringern ist.  
 
 

§ 38. 
Bedeutung der Lichtzeichen 
 

(1) Gelbes nicht blinkendes Licht gilt 
unbeschadet der Vorschriften des § 53 
Z 10a über das Einbiegen der Straßenbahn 
bei gelbem Licht als Zeichen für „Halt“. Bei 
diesem Zeichen haben die Lenker heranna-
hender Fahrzeuge unbeschadet der Be-
stimmungen des Abs. 7 anzuhalten: 



 

40 

a) wenn eine Haltelinie vorhanden ist, vor 
der Haltelinie; 

b) wenn ein Schutzweg oder eine Radfah-
rerüberfahrt ohne Haltelinie vorhanden 
ist, vor der ersten Querungshilfe 
(Schutzweg, Radfahrerüberfahrt) aus 
der Sicht des ankommenden Verkehrs; 

c) wenn eine Kreuzung ohne Schutzweg 
und ohne Haltelinie vorhanden ist, vor 
der Kreuzung, 

d) ansonsten vor dem Lichtzeichen. 
 

(2) Fahrzeuglenker, die sich bei gelbem 
nicht blinkendem Licht bereits auf der Kreu-
zung befinden, haben diese so rasch wie 
ihnen dies möglich und erlaubt ist zu verlas-
sen. Fahrzeuglenker, denen ein sicheres 
Anhalten nach Abs. 1 nicht mehr möglich ist, 
haben weiterzufahren. Beim Einbiegen nach 
links ist den entgegenkommenden gera-
deausfahrenden sowie den entgegenkom-
menden nach rechts einbiegenden Fahrzeu-
gen der Vorrang zu geben. Fahrzeuge, die 
von Hauptfahrbahnen kommen, haben den 
Vorrang gegenüber Fahrzeugen, die aus 
Nebenfahrbahnen kommen.  

 
(2a) Gemeinsam mit dem roten Licht 

leuchtendes gelbes Licht bedeutet „Halt“ im 
Sinne des roten Lichtes und kündigt an, daß 
das Zeichen für „Freie Fahrt“ unmittelbar 
folgen wird.  
 

(2b) Die Dauer des gelben nicht blin-
kenden Lichtes, das dem roten Licht folgt 
oder gemeinsam mit diesem leuchtet, hat 
zwei Sekunden zu betragen. 
 

(3) Blinkendes gelbes Licht bedeutet 
„Vorsicht“. 
  

(4) Grünes Licht gilt als Zeichen für 
„Freie Fahrt“. Bei diesem Zeichen haben die 
Lenker von Fahrzeugen, wenn es die Ver-
kehrslage zuläßt, weiterzufahren oder einzu-
biegen. Beim Einbiegen dürfen die Benützer 
der freigegebenen Fahrstreifen sowie Fuß-
gänger und Radfahrer, welche die Fahrbahn 
im Sinne der für sie geltenden Regelungen 
überqueren, weder gefährdet noch behindert 
werden. Beim Einbiegen nach links ist den 
entgegenkommenden geradeaus fahrenden 
sowie den entgegenkommenden nach rechts 
einbiegenden Fahrzeugen der Vorrang zu 
geben. Fahrzeuge, die von Hauptfahrbahnen 

kommen, haben den Vorrang gegenüber 
Fahrzeugen, die aus Nebenfahrbahnen 
kommen.  
 

(5) Rotes Licht gilt als Zeichen für 
„Halt“. Bei diesem Zeichen haben die Lenker 
von Fahrzeugen unbeschadet der Bestim-
mungen des Abs. 7 und des § 53 Z 10a an 
den im Abs. 1 bezeichneten Stellen anzuhal-
ten. 
 

(6) Das grüne Licht ist jeweils mit vier-
mal grünblinkendem Licht zu beenden, wo-
bei die Leucht- und die Dunkelphase ab-
wechselnd je eine halbe Sekunde zu betra-
gen haben. Grünes blinkendes Licht bedeu-
tet das unmittelbar bevorstehende Ende des 
Zeichens für „Freie Fahrt“. 
 

(7) Leuchtende grüne Pfeile gelten als 
Zeichen für „Freie Fahrt“ im Sinne des grü-
nen Lichtes. In die Leuchtfläche des gelben 
nicht blinkenden Lichtes schwarz einge-
zeichnete Pfeile gelten als Zeichen für „Halt“ 
im Sinne des gelben nicht blinkenden Lich-
tes. In die Leuchtfläche des roten Lichtes 
schwarz eingezeichnete Pfeile gelten als 
Zeichen für „Halt“ im Sinne des roten Lich-
tes. Die Pfeilspitzen zeigen jeweils die Rich-
tung an, für welche die Zeichen gelten. 

 
(8) Zur gesonderten Regelung des Ver-

kehrs auf einzelnen Fahrstreifen oder für 
bestimmte Gruppen von Straßenbenützern, 
wie etwa Fußgänger, Radfahrer oder Fahr-
zeuge des Kraftfahrlinienverkehrs, dürfen 
auch andere leicht erkennbare Lichtzeichen 
verwendet werden, wobei hinsichtlich des 
grünen Lichtes die Bestimmung des Abs. 6 
erster Satz anzuwenden ist. Hinsichtlich der 
Bedeutung solcher Lichtzeichen und des 
Verhaltens der betroffenen Straßenbenützer 
gelten die Bestimmungen der Abs. 1 bis 7 
sinngemäß. 
 

(9) Im Bereich eines Grenzüberganges 
dürfen auch Lichtzeichen verwendet werden, 
die nur rotes und grünes Licht ausstrahlen. 
solche Zeichen sind für jeden Fahrstreifen 
getrennt rechts oder oberhalb des Fahrstrei-
fens anzubringen. Bei Lichtzeichen dieser 
Art bedeutet rotes Licht, daß auf dem betref-
fenden Fahrstreifen keine Grenzabfertigung 
vorgenommen wird und dieser daher für den 
Fahrzeugverkehr gesperrt ist, und grünes 
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Licht, daß der betreffende Fahrstreifen zur 
Grenzabfertigung zu benützen ist. Diese 
Bestimmungen gelten sinngemäß für den 
Bereich einer Mautstelle hinsichtlich der 
Mauteinhebung.  
 

(10) Für die Fahrstreifensignalisierung 
sind Lichtzeichen mit roten gekreuzten 
Schrägbalken, grün nach unten zeigendem 
Pfeil und gelb blinkendem halb links oder 
halb rechts nach unten zeigendem Pfeil auf 
nicht leuchtendem Hintergrund zu verwen-
den. Solche Zeichen sind für jeden Fahrstrei-
fen oberhalb des Fahrstreifens anzubringen. 
Bei Lichtzeichen dieser Art bedeuten rote 
gekreuzte Schrägbalken, daß der betreffen-
de Fahrstreifen gesperrt ist, der grün nach 
unten zeigende Pfeil, daß der Verkehr auf 
dem betreffenden Fahrstreifen gestattet ist 
und der gelb blinkende halb links oder halb 
rechts nach unten zeigende Pfeil, daß Fahr-
zeuglenker den betreffenden Fahrstreifen 
ehestmöglich in der angezeigten Richtung 
verlassen müssen.  
 
 

§ 39. 
Anordnung der Lichtzeichen 
 

(1) Die Lichtzeichen sind entweder un-
tereinander in der Reihenfolge oben rot, in 
der Mitte gelb und unten grün oder in Aus-
nahmefällen nebeneinander in der Reihen-
folge links rot, in der Mitte gelb und rechts 
grün anzuordnen. 
 

(2) Die Anlagen zur Abgabe von Licht-
zeichen sind deutlich erkennbar anzubrin-
gen. Sind mehrere Fahrstreifen vorhanden, 
so ist sowohl eine getrennte als auch eine 
unterschiedliche Regelung für einzelne 
Fahrstreifen oder Fahrtrichtungen zulässig 
(Spurensignalisation). Der Abstand zwischen 
dem unteren Rand des Gehäuses einer 
Lichtsignalanlage und der Fahrbahn darf bei 
Anordnung am Fahrbahnrand nicht weniger 
als 2 m und nicht mehr als 3,50 m, bei 
Anordnung oberhalb der Fahrbahn nicht 
weniger als 4,50 m und nur in Ausnahmefäl-
len mehr als 5,50 m betragen. Die Anbrin-
gung zusätzlicher Signale an anderen Stel-
len ist zulässig.  
 
 

§ 40. 
Signalscheiben 
 

(1) Die Zeichen „Halt“ oder „Freie Fahrt“ 
nach den §§ 37 Abs. 3 und 5 und 38 Abs. 4 
und 5 können, wenn eine solche Zeichenge-
bung an einer Straßenstelle zur Aufrecht-
erhaltung der Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verkehrs vorübergehend 
erforderlich ist, mittels besonderer, den 
genannten Arm- oder Lichtzeichen im we-
sentlichen entsprechenden Hilfseinrichtun-
gen, insbesondere mittels roter und grüner 
Signalscheiben, gegeben werden. 
 

(2) Wenn bei Arbeiten auf der Straße 
nur ein Fahrstreifen befahrbar ist, hat die 
Behörde unter Bedachtnahme auf die Ver-
kehrssicherheit zu bestimmen, ob und in-
wieweit der Verkehr durch die in Abs. 1 
bezeichneten Hilfsmittel besonders zu regeln 
ist. Sofern aus Gründen der Verkehrssicher-
heit keine erheblichen Bedenken entgegens-
tehen, kann die Behörde mit einer solchen 
Regelung des Verkehrs ein mit der Durch-
führung der Straßenbauarbeiten betrautes 
Unternehmen beauftragen.  
 
 

§ 41. 
Hilfszeichen 
 

(1) Wird der Verkehr durch Armzeichen 
oder Lichtzeichen geregelt, so sind die Or-
gane der Straßenaufsicht berechtigt, durch 
leicht verständliche und gut wahrnehmbare 
Zeichen Straßenbenützern von einer solchen 
Regelung abweichende Anordnungen zu 
geben (Hilfszeichen). Im Bereich eines 
Grenzüberganges dürfen solche Hilfszeichen 
auch die mit der Grenzabfertigung betrauten 
Organe geben. 
 

(2) Hilfszeichen dürfen nur gegeben 
werden, wenn 
a) es die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüs-

sigkeit des Verkehrs erfordert und 
b) ihre Befolgung ohne Gefährdung von 

Personen und ohne Beschädigung von 
Sachen möglich ist. 

 
(3) Die Straßenbenützer, denen Hilfs-

zeichen gegeben werden, haben sie nur zu 
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befolgen, wenn dies ohne Gefährdung von 
Personen und ohne Beschädigung von 
Sachen möglich ist.  
 
 

C. Allgemeine Regelung und 
Sicherung des Verkehrs 

 
 

§ 42. 
Fahrverbot für 
Lastkraftfahrzeuge 

 
(1) An Samstagen von 15 Uhr bis 24 

Uhr und an Sonntagen und gesetzlichen 
Feiertagen von 00 Uhr bis 22 Uhr ist das 
Befahren von Straßen mit Lastkraftwagen 
mit Anhänger verboten, wenn das höchste 
zulässige Gesamtgewicht des Lastkraftwa-
gens oder des Anhängers mehr als 3,5 t 
beträgt. 
 

(2) In der im Abs. 1 angeführten Zeit ist 
ferner das Befahren von Straßen mit Last-
kraftwagen, Sattelkraftfahrzeugen und 
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von 
mehr als 7,5 t verboten.  
 

(2a) Von den in Abs. 1 und 2 angeführ-
ten Verboten sind Fahrten ausgenommen, 
die ausschließlich der Beförderung von 
Gütern von oder zu Flughäfen (§ 64 Luft-
fahrtgesetz) oder Militärflugplätzen, die ge-
mäß § 62 Abs. 3 des Luftfahrtgesetzes für 
Zwecke der Zivilluftfahrt benützt werden, 
dienen oder ausschließlich im Rahmen des 
Kombinierten Verkehrs (§ 2 Abs. 1 Z 40 KFG 
1967) innerhalb eines Umkreises mit einem 
Radius von 65 km von den durch Verord-
nung gemäß Abs. 2b festgelegten Be- oder 
Entladebahnhöfen oder Be- und Entladehä-
fen durchgeführt werden. 
 

(2b) Der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie hat die Be- und 
Entladebahnhöfe sowie die Be- und Entla-
dehäfen gemäß Abs. 2a unter Bedachtnah-
me auf die technischen Anforderungen für 
den Kombinierten Verkehr mit Verordnung 
festzusetzen. 
 

(3) Von den im Abs. 1 und 2 angeführ-
ten Verboten sind Fahrten ausgenommen, 
die ausschließlich der Beförderung von 
Schlacht- oder Stechvieh, Milch oder ande-
ren leicht verderblichen Lebensmitteln, von 
Postsendungen sowie periodischen Druck-
werken oder der Getränkeversorgung in 
Ausflugsgebieten, unaufschiebbaren Repa-
raturen an Kühlanlagen, dem Abschlepp-
dienst, der Pannenhilfe, dem Einsatz in 
Katastrophenfällen, dem Einsatz von Fahr-
zeugen des Straßenerhalters zur Aufrecht-
erhaltung des Straßenverkehrs, dem Einsatz 
von Fahrzeugen des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes, der Müllabfuhr oder dem 
Einsatz von Fahrzeugen eines Linienver-
kehrsunternehmens zur Aufrechterhaltung 
des regelmäßigen Linienverkehrs dienen, 
Fahrten mit Fahrzeugen nach Schausteller-
art (§ 2 Abs. 1 Z 42 KFG 1967) sowie unauf-
schiebbare Fahrten mit Lastkraftwagen des 
Bundesheeres und mit selbstfahrenden 
landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen und 
Fahrten im Ortsgebiet an den letzten beiden 
Samstagen vor dem 24. Dezember. 
 

(4) Zur Verhinderung von Übertretun-
gen der in Abs. 1, 2 und 6 angeführten Ver-
bote sowie einer Verordnung nach Abs. 5 ist, 
falls erforderlich, ein für eine Fahrt mit dem 
betreffenden Fahrzeug nötiges Dokument 
abzunehmen oder eine der im § 5b ange-
führten Zwangsmaßnahmen anzuwenden. 
Die getroffene Maßnahme ist mit Ablauf der 
im Abs. 1 oder 6 oder der in einer Verord-
nung nach Abs. 5 angeführten Zeit aufzuhe-
ben. 
 

(5) Wenn und insoweit es die Sicher-
heit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Ver-
kehrs, insbesondere zu Zeiten starken Ver-
kehrs (zB Ferienreiseverkehr), oder eine 
gleichartige Verkehrsregelung in Nachbar-
staaten Österreichs erfordert, kann der Bun-
desminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie durch Verordnung bestimmen, 
daß die Lenker der in Abs. 1 oder 2 genann-
ten Fahrzeuge zu den im Abs. 1 angeführten 
Zeiten bestimmte Straßen befahren oder zu 
anderen als den im Abs. 1 angeführten Zei-
ten bestimmte Straßen nicht befahren dür-
fen. 
 

(6) Ab 1. Jänner 1995 ist das Fahren 
mit Lastkraftfahrzeugen mit einem höchsten 
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zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 
t in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr verboten. 
Ausgenommen von diesem Fahrverbot sind 
Fahrten 
a) mit Fahrzeugen des Straßendienstes, 
b) mit Fahrzeugen des Bundesheeres, die 

zur Aufrechterhaltung des militärischen 
Dienstbetriebes unumgänglich sind und 

c) mit lärmarmen Kraftfahrzeugen, bei 
denen eine Bestätigung nach § 8b 
Abs. 4 KDV 1967 mitgeführt wird. 

 
(7) Der Bundesminister für Verkehr, In-

novation und Technologie kann durch Ver-
ordnung bestimmte Straßen oder Straßen-
strecken vom Verbot gemäß Abs. 6 aus-
nehmen, soweit dies zur Förderung oder 
Erleichterung des Kombinierten Verkehrs 
notwendig ist. 
 

(8) Ab 1. Jänner 1995 dürfen Lastkraft-
fahrzeuge mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t in der Zeit 
von 22 Uhr bis 5 Uhr nicht schneller als 60 
km/h fahren. Die Behörde hat für bestimmte 
Gebiete, Straßen oder Straßenstrecken 
durch Verordnung diese erlaubte Höchstge-
schwindigkeit zu erhöhen, sofern dadurch 
nicht der Schutz der Bevölkerung vor Lärm 
beeinträchtigt wird. 

 
(9) Für die Kundmachung von Verord-

nungen gemäß Abs. 7 und 8 gilt § 44 sinn-
gemäß.  
 

(10) Rechtsvorschriften, mit denen wei-
tergehende Fahrverbote oder Geschwindig-
keitsbeschränkungen angeordnet werden, 
bleiben unberührt.  
 
 

§ 43. 
Verkehrsverbote, Verkehrs-
erleichterungen und Hinweise 
 

(1) Die Behörde hat für bestimmte 
Straßen oder Straßenstrecken oder für Stra-
ßen innerhalb eines bestimmten Gebietes 
durch Verordnung 
a) wenn ein Elementarereignis bereits 

eingetreten oder nach den örtlich ge-
wonnenen Erfahrungen oder nach 
sonst erheblichen Umständen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, die 

zum Schutze der Straßenbenützer oder 
zur Verkehrsabwicklung erforderlichen 
Verkehrsverbote oder Verkehrsbe-
schränkungen zu erlassen; 

b) wenn und insoweit es die Sicherheit, 
Leichtigkeit oder Flüssigkeit des sich 
bewegenden oder die Ordnung des ru-
henden Verkehrs, die Lage, Widmung, 
Pflege, Reinigung oder Beschaffenheit 
der Straße, die Lage, Widmung oder 
Beschaffenheit eines an der Straße ge-
legenen Gebäudes oder Gebietes oder 
wenn und insoweit es die Sicherheit ei-
nes Gebäudes oder Gebietes und/oder 
der Personen, die sich dort aufhalten, 
erfordert, 
1. dauernde oder vorübergehende 

Verkehrsbeschränkungen oder 
Verkehrsverbote, insbesondere 
die Erklärung von Straßen zu 
Einbahnstraßen, Maß-, Gewichts- 
oder Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen, Halte- oder Parkverbote 
und dergleichen, zu erlassen, 

2. den Straßenbenützern ein be-
stimmtes Verhalten vorzuschrei-
ben, insbesondere bestimmte 
Gruppen von der Benützung einer 
Straße oder eines Straßenteiles 
auszuschließen oder sie auf be-
sonders bezeichnete Straßenteile 
zu verweisen; 

c) wenn ein erhebliches wirtschaftliches 
Interesse von einem oder von mehre-
ren umliegenden Unternehmungen vor-
liegt, Straßenstellen für die unbedingt 
notwendige Zeit und Strecke für Lade-
tätigkeiten durch Parkverbote, wenn je-
doch eine Ladetätigkeit unter Berück-
sichtigung der zur Verfügung stehen-
den Abstellflächen und deren beste 
Ausnützung erfahrungsgemäß durch 
ein Parkverbot nicht gewährleistet ist, 
durch Halteverbote freizuhalten (Lade-
zonen); 

d) für dauernd stark gehbehinderte Per-
sonen, die wegen ihrer Behinderung 
darauf angewiesen sind, das von ihnen 
selbst gelenkte Kraftfahrzeug oder ein 
Kraftfahrzeug, das sie als Mitfahrer be-
nützen, in unmittelbarer Nähe ihrer 
Wohnung oder ihrer Arbeitsstätte oder 
in unmittelbarer Nähe von Gebäuden, 
die von solchen Personen in der Regel 
häufig besucht werden, wie etwa Inva-
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lidenämter, bestimmte Krankenhäuser 
oder Ambulatorien, Sozialversiche-
rungseinrichtungen u. dgl., oder in un-
mittelbarer Nähe einer Fußgängerzone 
abstellen zu können, Straßenstellen für 
die unbedingt notwendige Zeit und 
Strecke zum Abstellen der betreffenden 
Kraftfahrzeuge durch ein Halteverbot 
freizuhalten.  

 
(1a) Sofern es sich nicht um Arbeits-

fahrten im Sinne des § 27 Abs. 1 handelt, 
hat die Behörde zur Durchführung von Arbei-
ten auf oder neben einer Straße, die zwar 
vorhersehbar sind und entsprechend geplant 
werden können, bei denen aber die für die 
Arbeitsdurchführung erforderlichen Verkehrs-
regelungen örtlich und/oder zeitlich nicht 
genau vorherbestimmbar sind, durch Ver-
ordnung die aus Gründen der Sicherheit, 
Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs 
oder zur Sicherheit der mit den Arbeiten 
beschäftigten Personen erforderlichen Ver-
kehrsbeschränkungen, Verkehrsverbote 
und/oder Verkehrsgebote zu erlassen. In 
diesen Fällen sind die Organe des Baufüh-
rers ermächtigt, nach Maßgabe der Arbeits-
durchführung den örtlichen und zeitlichen 
Umfang der von der Behörde verordneten 
Verkehrsmaßnahmen durch die Anbringung 
oder Sichtbarmachung der betreffenden 
Straßenverkehrszeichen mit der Wirkung zu 
bestimmen, als ob der örtliche und zeitliche 
Umfang von der Behörde bestimmt worden 
wäre. Der Zeitpunkt und der Ort (Bereich) 
der Anbringung (Sichtbarmachung) ist von 
den Organen des Bauführers in einem Ak-
tenvermerk (§ 16 AVG 1950) festzuhalten. 
 

(2) Zur Fernhaltung von Gefahren oder 
Belästigungen, insbesondere durch Lärm, 
Geruch oder Schadstoffe, hat die Behörde, 
wenn und insoweit es zum Schutz der Be-
völkerung oder der Umwelt oder aus ande-
ren wichtigen Gründen erforderlich ist, durch 
Verordnung 
a) für bestimmte Gebiete, Straßen oder 

Straßenstrecken für alle oder für be-
stimmte Fahrzeugarten oder für Fahr-
zeuge mit bestimmten Ladungen 
dauernde oder zeitweise Verkehrsbe-
schränkungen oder Verkehrsverbote zu 
erlassen. 

b) zu bestimmen, daß mit bestimmten 
Arten von Fahrzeugen oder mit Fahr-

zeugen mit bestimmten Ladungen nur 
bestimmte Straßen oder bestimmte Ar-
ten von Straßen befahren werden dür-
fen (Routenbindung) oder 

c) zu bestimmen, daß in bestimmten 
Gebieten oder auf bestimmten Straßen 
Vorrichtungen zur Abgabe von Schall-
zeichen nicht betätigt werden dürfen, 
es sei denn, daß ein solches Zeichen 
das einzige Mittel ist, um Gefahren von 
Personen abzuwenden (Hupverbot).  

Bei der Erlassung solcher Verordnungen ist 
einerseits auf den angestrebten Zweck und 
andererseits auf die Bedeutung der Ver-
kehrsbeziehungen und der Verkehrserfor-
dernisse Bedacht zu nehmen.  
 

(2a) 
1. Um Erschwernisse für die Wohnbevöl-

kerung auszugleichen, die durch Ver-
kehrsbeschränkungen hervorgerufen 
werden, kann die Behörde durch Ver-
ordnung Gebiete bestimmen, deren 
Bewohner die Erteilung einer Ausnah-
megenehmigung für ein zeitlich unein-
geschränktes Parken in – in der Ver-
ordnung zu bezeichnenden – nahege-
legenen Kurzparkzonen mit Kraftwagen 
mit einem höchsten zulässigen Ge-
samtgewicht von nicht mehr als 
3 500 kg gemäß § 45 Abs. 4 beantra-
gen können. 

2. Wenn es in den nach Z 1 bestimmten 
Gebieten auf Grund der örtlichen Ge-
gebenheiten möglich ist und eine Not-
wendigkeit dafür besteht, hat die Be-
hörde durch Verordnung zu bestimmen, 
daß auch Angehörige bestimmter Per-
sonenkreise, die in diesen Gebieten 
ständig tätig sind, die Erteilung einer 
Ausnahmegenehmigung für ein auf das 
notwendige zeitliche Ausmaß einge-
schränktes Parken in den in der Ver-
ordnung nach Z 1 bezeichneten nahe-
gelegenen Kurzparkzonen mit Kraftwa-
gen mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 
3 500 kg gemäß § 45 Abs. 4a beantra-
gen können.  

 
(2b) Organe der Straßenaufsicht sind 

berechtigt, zur Verhinderung von Übertre-
tungen der in Abs. 2 lit. a angeführten Ver-
ordnungen, falls erforderlich, ein für eine 
Fahrt mit dem betreffenden Kraftfahrzeug 
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nötiges Dokument abzunehmen oder eine 
der im § 5b angeführten Zwangsmaßnahmen 
anzuwenden. Die getroffene Maßnahme ist 
aufzuheben, wenn der Grund für ihre Anord-
nung weggefallen ist. 
 

(3) Zum Zweck der Erleichterung oder 
Beschleunigung des Verkehrs, insbesondere 
des Durchzugsverkehrs, hat die Behörde 
durch Verordnung 
a) Bundesstraßen, die das Bundesstra-

ßengesetz 1971, BGBl. Nr. 286, als 
Bundesautobahn bezeichnet, sowie 
Straßen ohne Überschneidungen mit 
anderen Straßen, sofern sie sich für 
den Schnellverkehr (§ 46 Abs. 1) eig-
nen und besondere Anschlußstellen für 
die Zu- und Abfahrt vorhanden sind, 
einschließlich der Zu- und Abfahrts-
straßen zu Autobahnen zu erklären,  

b) Straßen, die sich für den Schnellver-
kehr (§ 46 Abs. 1) eignen und für wel-
che die in lit. a genannten Vorausset-
zungen nicht zutreffen, zu Autostraßen 
zu erklären, sofern dadurch die Ver-
kehrsinteressen der von der Benützung 
der Autostraße ausgeschlossenen 
Straßenbenützer nicht wesentlich be-
einträchtigt werden, 

c) Straßen zu Vorrangstraßen zu erklären. 
 

(4) Wenn es der Leichtigkeit und Flüs-
sigkeit des Verkehrs dient und aus Gründen 
der Sicherheit des Verkehrs keine Bedenken 
dagegen bestehen, kann die Behörde durch 
Verordnung die gemäß § 20 Abs. 2 erlaub-
ten Höchstgeschwindigkeiten erhöhen. 
 

(5) Zur besseren Orientierung der Be-
nützer von Straßen, insbesondere von Stra-
ßen, die dem zwischenstaatlichen Fernver-
kehr und dem binnenländischen Durchzugs-
verkehr dienen, hat die Behörde Straßen 
durch Verordnung mit Buchstaben oder 
Nummern zu bezeichnen. 
 

(6) Außer in den in diesem Bundesge-
setz besonders angeführten Fällen, darf ein 
Hinweis auf Gefahren und sonstige ver-
kehrswichtige Umstände nur unterbleiben, 
wenn die Gefahr oder der verkehrswichtige 
Umstand auch ohne einen solchen Hinweis 
leicht erkannt werden kann. 
 

(7) Ein allgemeines Fahrverbot darf die 
Behörde nur erlassen (Abs. 1 lit. b Z 1), 
wenn dadurch der Verkehr in größeren be-
stehenden Ortsteilen nicht unmöglich wird. 
Ist ein solches Fahrverbot wegen besonderer 
Umstände, z.B. wegen Straßenbau- oder -
erhaltungsarbeiten unvermeidbar, so hat die 
Behörde für die Umleitung und Aufrecht-
erhaltung der Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs zu sorgen. 
 

(8) (Anm.: aufgehoben durch Art I Z 17 
BG, BGBl. Nr. 1969/209.) 
 

(9) (Anm.: aufgehoben durch Art I Z 17 
BG, BGBl. Nr. 1969/209.) 
 

(10) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 
Nr. 2005/52.) 
 

(11) Wenn Bedenken aus Gründen der 
Sicherheit des Straßenverkehrs nicht entge-
genstehen, hat die Behörde von einem von 
ihr erlassenen Halteverbot (Abs. 1) das 
rasche Auf- oder Abladen geringer Waren-
mengen im Zustell- oder Abholdienst ge-
werblicher Betriebe sowie das rasche Ein-
steigen oder das rasche Aussteigen auf 
Antrag der gesetzlichen Interessenvertretung 
der in Betracht kommenden Gewerbebetrie-
be allgemein auszunehmen.  
 
 

§ 44. 
Kundmachung der 
Verordnungen 
 

(1) Die im § 43 bezeichneten Verord-
nungen sind, sofern sich aus den folgenden 
Absätzen nichts anderes ergibt, durch Stra-
ßenverkehrszeichen oder Bodenmarkierun-
gen kundzumachen und treten mit deren 
Anbringung in Kraft. Der Zeitpunkt der erfolg-
ten Anbringung ist in einem Aktenvermerk 
(§ 16 AVG) festzuhalten. Parteien im Sinne 
des § 8 AVG ist die Einsicht in einen solchen 
Aktenvermerk und die Abschriftnahme zu 
gestatten. Als Straßenverkehrszeichen zur 
Kundmachung von im § 43 bezeichneten 
Verordnungen kommen die Vorschriftszei-
chen sowie die Hinweiszeichen „Autobahn“, 
„Ende der „Autobahn“, „Autostraße“, „Ende 
der „Autostraße“, „Einbahnstraße“, „Ortsta-
fel“, „Ortsende“, „Internationaler Hauptver-
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kehrsweg“, „Straße mit Vorrang“, „Straße 
ohne Vorrang“, „Straße für Omnibusse“ und 
„Fahrstreifen für Omnibusse“ in Betracht. Als 
Bodenmarkierungen zur Kundmachung von 
im § 43 bezeichneten Verordnungen kom-
men Markierungen, die ein Verbot oder 
Gebot bedeuten, wie etwa Sperrlinien, Halte-
linien vor Kreuzungen, Richtungspfeile, 
Sperrflächen, Zickzacklinien, Schutzweg-
markierungen oder Radfahrerüberfahrtmar-
kierungen in Betracht. 

 
(1a) Werden Verkehrsverbote, Ver-

kehrsbeschränkungen oder Verkehrserleich-
terungen für den Fall zeitlich nicht vorherbe-
stimmbarer Verkehrsbedingungen (wie etwa 
Regen, Schneefall, besondere Verkehrsdich-
te) verordnet und erfolgt die Kundmachung 
dieser Verordnung im Rahmen eines Sys-
tems, das selbsttätig bei Eintritt und für die 
Dauer dieser Verkehrsbedingungen die 
entsprechenden Straßenverkehrszeichen 
anzeigt (Verkehrsbeeinflussungssystem), so 
kann der in Abs. 1 genannte Aktenvermerk 
entfallen. In diesem Fall ist jedoch sicherzus-
tellen, dass der Inhalt, der Zeitpunkt und die 
Dauer der Anzeige selbsttätig durch das 
System aufgezeichnet werden; diese Auf-
zeichnungen sind entweder in elektronisch 
lesbarer Form zu speichern oder in Form von 
Ausdrucken aufzubewahren. Parteien im 
Sinne des § 8 AVG ist auf Verlangen ein 
Ausdruck der Aufzeichnungen oder eine 
Kopie des Ausdruckes auszufolgen. 
 

(2) Läßt sich der Inhalt einer Verord-
nung (§ 43) des Bundesministers für Ver-
kehr, Innovation und Technologie durch 
Straßenverkehrszeichen oder Bodenmarkie-
rungen nicht ausdrücken oder bezieht sie 
sich auf das ganze Bundesgebiet so gelten 
für die Kundmachung die einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften. Das gleiche gilt für 
Verordnungen (§ 43) einer Landesregierung 
sinngemäß.  
 

(2a) Bezieht sich eine Verordnung 
(§ 43) einer Landesregierung auf das ganze 
Landesgebiet, ist die Verordnung zusätzlich 
zur Kundmachung nach den einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften (Abs. 2) an allen 
für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten 
Straßen, die die Landesgrenzen überschrei-
ten, unmittelbar an der Landesgrenze durch 
geeignete Hinweistafeln zu verlautbaren. Für 

solche Hinweistafeln sind insbesondere auch 
die in § 52 angeführten Straßenverkehrszei-
chen heranzuziehen. Auf solchen Hinweista-
feln oder auf einer Zusatztafel ist der zeitli-
che und örtliche Geltungsbereich der Ver-
ordnung anzugeben. 

 
(2b) Bei Verordnungen (§ 43) einer Be-

zirksverwaltungsbehörde, die sich durch 
Straßenverkehrszeichen nicht ausdrücken 
lassen, gelten für die Kundmachung die 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. Der 
Inhalt solcher Verordnungen ist zusätzlich 
zur Kundmachung durch Hinweistafeln am 
Beginn der von der Verordnung betroffenen 
Straßenstrecke zu verlautbaren. Für solche 
Hinweistafeln sind insbesondere auch die in 
§ 52 angeführten Straßenverkehrszeichen 
heranzuziehen. Auf solchen Hinweistafeln 
oder auf einer Zusatztafel ist auf die entspre-
chende Fundstelle im Kundmachungsorgan 
hinzuweisen. 
 

(3) Sonstige Verordnungen, die von ei-
ner anderen als in Abs. 2 genannten Behör-
de auf Grund des § 43 erlassen werden und 
sich durch Straßenverkehrszeichen oder 
Bodenmarkierungen nicht ausdrücken las-
sen, werden durch Anschlag auf der Amtsta-
fel der Behörde gehörig kundgemacht. Sol-
che Verordnungen treten, sofern darin kein 
späterer Zeitpunkt bestimmt wird, an dem 
dem Anschlag folgenden zweiten Tag in 
Kraft. Der Tag der Kundmachung ist auf dem 
Anschlag zu vermerken. Der Anschlag ist 
sechs Wochen auf der Amtstafel zu belas-
sen. Der Inhalt der Verordnung ist überdies 
ortsüblich zu verlautbaren. 
 

(4) Verordnungen, die sich durch ein 
Vorschriftszeichen ausdrücken lassen und 
für ein ganzes Ortsgebiet oder für Straßen 
mit bestimmten Merkmalen innerhalb eines 
Ortsgebietes gelten, werden mit den ent-
sprechenden Vorschriftszeichen und der 
etwa erforderlichen Zusatztafel in unmittelba-
rer Verbindung mit dem Hinweiszeichen 
"Ortstafel" gehörig kundgemacht. Der Zeit-
punkt der erfolgten Anbringung dieser Zei-
chen ist in einem Aktenvermerk (§ 16 Allge-
meines Verwaltungsverfahrensgesetz 1950) 
festzuhalten. Solche Verordnungen sind im 
Ortsgebiet überdies ortsüblich zu verlautba-
ren. 
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(5) Verordnungen, die vom Bundesmi-
nister für Wissenschaft und Verkehr, von 
einer Landesregierung oder von einer Be-
zirksverwaltungsbehörde erlassen werden, 
sind, sofern sie nicht anders rechtzeitig und 
wirksam kundgemacht werden können, 
durch Verlautbarungen in der Presse oder im 
Rundfunk oder im Fernsehen kundzuma-
chen.  
 
 

§ 44a. 
Vorbereitende 
Verkehrsmaßnahmen 
 

(1) Wenn auf Grund von Verkehrsbeo-
bachtungen, Verkehrszählungen oder Ver-
kehrserfahrungen aus Anlaß vorhersehbarer 
Ereignisse oder Umstände Verkehrsverhält-
nisse zu erwarten sind, für deren Bewälti-
gung besondere Verkehrsmaßnahmen (Ver-
kehrsverbote, Verkehrsbeschränkungen, 
Verkehrserleichterungen) notwendig sind, 
hat die Behörde diese unter Bedachtnahme 
auf die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssig-
keit des sich bewegenden und die Ordnung 
des ruhenden Verkehrs durch Verordnung 
zu bestimmen. 

 
(2) Die Verordnung nach Abs. 1 hat zu 

enthalten: 
a) Die Bestimmung der Strecke, auf der 

die Verkehrsmaßnahmen wirksam wer-
den sollen, 

b) die Festsetzung der Zeiten, in denen 
die Verkehrsmaßnahmen wirksam wer-
den sollen, 

c) die Voraussetzungen, unter denen die 
Verkehrsmaßnahmen wirksam werden 
sollen, 

d) die in Betracht kommenden Verkehrs-
maßnahmen, wie Geschwindigkeitsbe-
schränkungen, Fahrverbote, Einfahrt-
verbote, Beschränkungen für Halten 
und Parken, Einbahnregelungen, Aus-
nahmen von bestehenden Verkehrs-
verboten oder Verkehrsbeschränkun-
gen u. dgl. 

 
(3) Verordnungen nach Abs. 1 treten 

mit der Anbringung oder Sichtbarmachung 
der ihnen entsprechenden Straßenverkehrs-
zeichen oder Bodenmarkierungen in Kraft. 
Die Behörde hat die Person, Dienststelle 

oder Unternehmung zu bestimmen, welche 
die Straßenverkehrszeichen oder Boden-
markierungen anzubringen oder sichtbar zu 
machen hat. Die Aufstellung oder Sichtbar-
machung der Straßenverkehrszeichen oder 
die Anbringung der Bodenmarkierungen ist 
der Behörde unverzüglich zur Kenntnis zu 
bringen; diese hat den Zeitpunkt der erfolg-
ten Anbringung oder Sichtbarmachung in 
einem Aktenvermerk (§ 16 AVG) festzuhalten.  
 
 

§ 44b. 
Unaufschiebbare 
Verkehrsbeschränkungen 
 

(1) Im Falle der Unaufschiebbarkeit dür-
fen die Organe der Straßenaufsicht, des 
Straßenerhalters, der Feuerwehr, des Bun-
desheeres oder des Gebrechendienstes 
öffentlicher Versorgungs- oder Entsorgungs-
unternehmen (z.B. Gasgebrechendienste) 
nach Erfordernis eine besondere Verkehrs-
regelung durch Anweisungen an die Stra-
ßenbenützer oder durch Anbringung von 
Verkehrsampeln oder Signalscheiben veran-
lassen oder eine der in § 43 Abs. 1 lit. b Z 1 
und 2 bezeichneten Maßnahmen durch 
Anbringung der entsprechenden Straßen-
verkehrszeichen oder Bodenmarkierungen 
mit der Wirkung treffen, als ob die Veranlas-
sung oder Maßnahme von der Behörde 
getroffen worden wäre. Dies gilt insbesondere, 
a) wenn ein Elementarereignis bereits 

eingetreten oder nach den örtlich ge-
wonnenen Erfahrungen oder nach 
sonst erheblichen Umständen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, 

b) bei unvorhersehbar aufgetretenen 
Straßen- oder Baugebrechen u. dgl., 

c) bei unvorhersehbar eingetretenen 
Ereignissen, wie zB Brände, Unfälle, 
Ordnungsstörungen u. dgl., die beson-
dere Verkehrsverbote oder Verkehrs-
beschränkungen oder eine besondere 
Verkehrsregelung (zB Einbahnverkehr, 
abwechselnder Gegenverkehr, Umlei-
tungen u. dgl.) erfordern. 

 
(2) Ist der Grund für die Veranlassung 

oder Maßnahme weggefallen, so hat das 
nach Abs. 1 tätig geworden4 Organ oder 
                                                             
4 Anm: Müsste eigentlich „gewordene“ heißen. 
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dessen Dienststelle die Veranlassung oder 
Maßnahme unverzüglich aufzuheben. 
 

(3) Von der Veranlassung oder Maß-
nahme und von deren Aufhebung ist die 
Behörde von der Dienststelle des nach 
Abs. 1 tätig gewordenen Organs unverzüg-
lich zu verständigen. Die Behörde hat diese 
Verständigungen in einem Aktenvermerk 
(§ 16 des Allgemeinen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes 1950) festzuhalten. 
 

(4) Unbeschadet der Bestimmungen 
des Abs. 2 hat die Behörde von der Dienst-
stelle des nach Abs. 1 tätig gewordenen 
Organs die Aufhebung der Veranlassung 
oder Maßnahme zu verlangen, wenn der 
Grund dafür weggefallen ist oder die Veran-
lassung oder Maßnahme gesetzwidrig oder 
sachlich unrichtig ist.  
 
 

§ 44c.  
Verkehrsbeeinflussung 

 
(1) Die Behörde kann für eine bestimm-

te Straße oder Straßenstrecke für den Fall 
besonderer Verkehrs- oder Fahrbahnver-
hältnisse, deren Auftreten zeitlich und/oder 
örtlich nicht vorhersehbar ist, durch Verord-
nung Verkehrsmaßnahmen (Verkehrsverbo-
te, Verkehrsbeschränkungen, Verkehrser-
leichterungen) festlegen, die auf Grund der 
örtlichen oder verkehrsmäßigen Gegeben-
heiten nach dem Stand der Wissenschaft zur 
Aufrechterhaltung oder Förderung der 
Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs 
unter Bedachtnahme auf die Verkehrssi-
cherheit zweckmäßig sind. 

 
(2) In der Verordnung sind festzulegen: 

1. die Straße oder Straßenstrecke, auf der 
die Verkehrsmaßnahmen gelten sollen, 

2. die beim Auftreten besonderer Ver-
kehrs- oder Fahrbahnverhältnisse je-
weils geltenden Verkehrsmaßnahmen 
und 

3. die Verkehrs- oder Fahrbahnverhältnis-
se, bei deren Auftreten die Verkehrs-
maßnahmen gelten sollen. 
 
(3) Verordnungen gemäß Abs. 1 sind 

mittels eines Verkehrsbeeinflussungssys-
tems (§ 44 Abs. 1a) kundzumachen. Der 

örtliche und zeitliche Umfang der von der 
Behörde verordneten Verkehrsmaßnahmen 
wird dabei durch die Anzeige der betreffen-
den Straßenverkehrszeichen mit der Wir-
kung bestimmt, als ob der örtliche und zeitli-
che Umfang von der Behörde bestimmt 
worden wäre. 
 
 

§ 45. 
Ausnahmen in Einzelfällen 
 

(1) Die Behörde kann auf Antrag durch 
Bescheid die Benützung von Straßen mit 
einem Fahrzeug oder einer Ladung mit grö-
ßeren als den zulässigen Maßen und Ge-
wichten bewilligen, wenn das Vorhaben im 
besonderen Interesse der österreichischen 
Volkswirtschaft liegt, sich anders nicht durch-
führen läßt und keine erheblichen Erschwe-
rungen des Verkehrs und keine wesentlichen 
Überlastungen der Straße verursacht. Ant-
ragsberechtigt sind der Fahrzeugbesitzer 
oder die Person, für welche die Beförderung 
durchgeführt werden soll. Liegt bereits eine 
entsprechende kraftfahrrechtliche Bewilli-
gung vor, so ist eine Bewilligung nach die-
sem Absatz nicht erforderlich. 
 

(2) In anderen als in Abs. 1 bezeichne-
ten Fällen kann die Behörde Ausnahmen 
von Geboten oder Verboten, die für die 
Benützung der Straßen gelten, auf Antrag 
bewilligen, wenn ein erhebliches persönli-
ches (wie z.B. auch wegen einer schweren 
Körperbehinderung) oder wirtschaftliches 
Interesse des Antragstellers eine solche 
Ausnahme erfordert, oder wenn sich die ihm 
gesetzlich oder sonst obliegenden Aufgaben 
anders nicht oder nur mit besonderen Er-
schwernissen durchführen ließen und weder 
eine wesentliche Beeinträchtigung von Si-
cherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs, noch wesentliche schädliche Ein-
wirkungen auf die Bevölkerung oder die 
Umwelt durch Lärm, Geruch oder Schadstof-
fe zu erwarten sind.  
 

(2a) Die Behörde hat Ausnahmen von 
Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsver-
boten (§ 42 Abs. 6 und § 43 Abs. 2 lit. a) nur 
für Fahrten zu bewilligen, die ausschließlich 
der Beförderung von Milch, Schlacht- und 
Stechvieh, leicht verderblichen Lebensmit-
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teln, von periodischen Druckwerken, unauf-
schiebbaren Reparaturen an Kühlanlagen 
oder dem Einsatz von Fahrzeugen des Stra-
ßenerhalters zur Aufrechterhaltung des 
Straßenverkehrs dienen. In allen anderen 
Fällen ist eine Ausnahmebewilligung nur zu 
erteilen, wenn daran ein erhebliches öffentli-
ches Interesse besteht. Der Antragsteller hat 
in beiden Fällen glaubhaft zu machen, daß 
die Fahrt weder durch organisatorische 
Maßnahmen noch durch die Wahl eines 
anderen Verkehrsmittels vermieden werden 
kann.  

 
(2b) Eine Bewilligung nach Abs. 2 kann 

auch für alle Straßenbenützungen des Ant-
ragstellers von der annähernd gleichen Art 
für die Dauer von höchstens zwei Jahren, 
nach Abs. 2a für die Dauer von höchstens 
sechs Monaten, erteilt werden, wenn für die 
Dauer dieser Befristung eine erhebliche 
Änderung der Verkehrsverhältnisse nicht zu 
erwarten ist.  

 
(3) Eine Bewilligung (Abs. 1, 2, 2a oder 

4) ist, wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit 
und Flüssigkeit des Verkehrs oder der 
Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
erfordert, bedingt, befristet, mit Auflagen 
oder unter Vorschreibung der Benützung 
eines bestimmten Straßenzuges zu erteilen. 
Die Behörde hat im Falle einer Bewilligung 
nach Abs. 1 den Ersatz der dem Straßener-
halter aus Anlaß der ausnahmsweisen Stra-
ßenbenützung erwachsenden Kosten (z.B. 
für die Stützung von Brücken, für die spätere 
Beseitigung solcher Vorkehrungen und für 
die Wiederinstandsetzung) und, wenn nötig, 
eine vor der ersten ausnahmsweisen Stra-
ßenbenützung zu erlegende angemessene 
Sicherheitsleistung vorzuschreiben. 
 

(4) Eine Bewilligung kann für die in der 
Verordnung gemäß § 43 Abs. 2a Z 1 ange-
gebenen Kurzparkzonen auf die Dauer von 
höchstens zwei Jahren erteilt werden, wenn 
der Antragsteller in dem gemäß dieser Ver-
ordnung umschriebenen Gebiet wohnt und 
dort auch den Mittelpunkt seiner Lebens-
interessen hat und ein persönliches Interes-
se nachweist, in der Nähe dieses Wohnsit-
zes zu parken und 
1. Zulassungsbesitzer oder Leasingneh-

mer eines Kraftwagens ist, oder 

2. nachweist, daß ihm ein arbeitgeberei-
gener Kraftwagen auch zur Privatnut-
zung überlassen wird.  

 
(4a) Eine Bewilligung kann für die in 

der Verordnung gemäß § 43 Abs. 2a Z 1 
angegebenen Kurzparkzonen auf die Dauer 
von höchstens zwei Jahren im notwendigen 
zeitlichen Ausmaß erteilt werden, wenn der 
Antragsteller zu dem in der Verordnung 
gemäß § 43 Abs. 2a Z 2 umschriebenen 
Personenkreis gehört und 
1. Zulassungsbesitzer oder Leasingneh-

mer eines Kraftwagens ist, oder nach-
weislich einen arbeitgebereigenen 
Kraftwagen beruflich benützt, und  

2. entweder die Tätigkeit des Antragstel-
lers ohne Bewilligung erheblich er-
schwert oder unmöglich wäre, oder die 
Erteilung der Bewilligung im Interesse 
der Nahversorgung liegt. 

 
(5) Behördliche Erledigungen gemäß 

den vorstehenden Absätzen können im 
Wege der automationsunterstützten Daten-
verarbeitung ohne Unterschrift hergestellt 
und ausgefertigt werden.  
 
 

§ 46. 
Autobahnen 
 

(1) Autobahnen dürfen nur mit Kraft-
fahrzeugen benützt werden, die eine Bauart-
geschwindigkeit von mindestens 60 km/h 
aufweisen und mit denen diese Geschwin-
digkeit überschritten werden darf; dies gilt 
nicht für Fahrzeuge des Straßendienstes. 
Jeder andere Verkehr, insbesondere der 
Fußgängerverkehr, der Verkehr mit Fahrrä-
dern, Motorfahrrädern und Fuhrwerken, der 
Viehbetrieb und das Reiten, ist auf der Auto-
bahn verboten. Im Bereich eines Grenzüber-
ganges darf die Autobahn betreten werden, 
um Tätigkeiten zu verrichten, die mit der 
Grenzabfertigung zusammenhängen oder 
einem vordringlichen Bedürfnis der Straßen-
benützer dienen (wie Geldwechsel, Aufsu-
chen von Informationsstellen u. dgl.); das 
gleiche gilt für den Bereich einer Mautstelle 
sinngemäß. 
 

(2) Zur Autobahn darf nur über die 
durch Hinweiszeichen gekennzeichneten 
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Zufahrtstraßen zugefahren und von der 
Autobahn nur über die ebenso gekennzeich-
neten Abfahrtstraßen abgefahren werden. 
Ein zwischen den Fahrbahnen angelegter, 
der Trennung entgegengesetzter Fahrtrich-
tungen dienender Mittelstreifen darf weder 
befahren noch überfahren werden. Beim 
Ausfahren aus einer Autobahn ist der Verzö-
gerungsstreifen, beim Einfahren der Be-
schleunigungsstreifen zu benützen; das 
gleiche gilt im Bereich der Zu- und Abfahrten 
von Parkplätzen, sofern dort solche Fahr-
streifen vorhanden sind. 
  

(3) Muß auf der Autobahn ein Fahrzeug 
wegen eines Gebrechens o. dgl. angehalten 
werden, so ist es möglichst auf dem Pan-
nenstreifen abzustellen. Der Lenker des 
Fahrzeuges hat dafür zu sorgen, daß er mit 
ihm die Fahrt ehestens fortsetzen kann. Ist 
dies nicht möglich, so ist das Fahrzeug un-
verzüglich über die nächste Abfahrtsstraße 
von der Autobahn zu entfernen 
 

(4) Auf der Autobahn ist verboten: 
a) eine Richtungsfahrbahn entgegen der 

vorgesehenen Fahrtrichtung zu befah-
ren, sofern sich nicht aus Straßenver-
kehrszeichen oder Bodenmarkierungen 
etwas anderes ergibt, 

b) umzukehren, ausgenommen im Bereich 
eines Grenzüberganges auf Anordnung 
von öffentlichen Organen, 

c) Betriebsumkehren zu befahren, ausge-
nommen mit Fahrzeugen des Straßen-
dienstes, der Straßenaufsicht oder des 
Pannendienstes, 

d) den Pannenstreifen zu befahren, aus-
genommen mit Fahrzeugen des Stra-
ßendienstes, der Straßenaufsicht oder 
des Pannendienstes, im Zuge des Be-
schleunigens zum Zweck des Wieder-
einordnens in den fließenden Verkehr 
und sofern sich nicht aus Straßenver-
kehrszeichen oder Bodenmarkierungen 
etwas anderes ergibt, 

e) außerhalb der durch Hinweiszeichen 
gekennzeichneten Stellen zu halten 
oder zu parken, 

f) rückwärts zu fahren; dieses Verbot gilt 
jedoch nicht, wenn mit einem Fahrzeug 
des Straßendienstes bei Arbeitsfahrten 
zurückgefahren werden muß. 

 

(5) Die Errichtung von Anlagen, aus 
denen Fahrzeuge ihre elektrische Antriebs-
kraft entnehmen können (z.B. Oberleitun-
gen), ist auf, über oder neben der Autobahn 
verboten.  

 
 

§ 47. 
Autostraßen 
 
Autostraßen sind Vorrangstraßen; für sie 
gelten die im § 46 Abs. 1, 3 und 4 enthalte-
nen Bestimmungen über den Verkehr auf 
Autobahnen sinngemäß.  
 
 

D. Straßenverkehrszeichen 
 
 

§ 48. 
Anbringung der 
Straßenverkehrszeichen 
 

(1) Die Straßenverkehrszeichen (§§ 50, 
52 und 53) sind als Schilder aus festem 
Material unter Bedachtnahme auf die Art der 
Straße und unter Berücksichtigung der auf 
ihr üblichen Verkehrsverhältnisse, nament-
lich der darauf üblichen Geschwindigkeit von 
Fahrzeugen, in einer solchen Art und Größe 
anzubringen, daß sie von den Lenkern he-
rannahender Fahrzeuge leicht und rechtzei-
tig erkannt werden können. Im Verlauf der-
selben Straße sind womöglich Straßenver-
kehrszeichen mit gleichen Abmessungen zu 
verwenden.  
 

(1a) Abweichend von Abs. 1 können für 
Straßenverkehrszeichen auch optische 
(Glasfasertechnik) oder elektronische Anzei-
gevorrichtungen verwendet werden; in die-
sem Falle können die Straßenverkehrszei-
chen abweichend von den Abbildungen in 
den §§ 50 und 52 auch „farbumgekehrt“ (der 
weiße Untergrund schwarz und die schwar-
zen Symbole sowie die schwarze Schrift 
weiß) dargestellt werden. Weiters kann die 
Darstellung der Linie, welche die Fahrbahn 
symbolisiert, in den Straßenverkehrszeichen 
gem. § 52 lit. A Z 4a bis 4d und 7a bis 7c 
entfallen. 
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(2) Die Straßenverkehrszeichen sind 
auf der rechten Straßenseite oder oberhalb 
der Fahrbahn anzubringen, sofern sich aus 
diesem Bundesgesetz nichts anderes ergibt. 
Die zusätzliche Anbringung an anderen 
Stellen ist zulässig. Auf Autobahnen sind 
Gefahrenzeichen und Vorschriftszeichen auf 
beiden Seiten oder oberhalb der Fahrbahn 
anzubringen, ausgenommen auf Streckentei-
len, die in der jeweiligen Fahrtrichtung nur 
einen Fahrstreifen aufweisen, oder in Ge-
genverkehrsbereichen. 
 

(3) Bei Arbeitsfahrten gemäß § 27 
Abs. 1 können Straßenverkehrszeichen an 
Fahrzeugen des Straßendienstes angeb-
racht werden. Solcherart angebrachte Stra-
ßenverkehrszeichen gelten nur für den Be-
reich der Arbeitstätigkeit; das Ende einer 
Beschränkung ist daher in diesem Falle nicht 
anzuzeigen. Beim Anbringen von Straßen-
verkehrszeichen an Fahrzeugen des Stra-
ßendienstes finden auch die Bestimmungen 
des Abs. 2 über das beiderseitige Anbringen 
von Gefahrenzeichen und Vorschriftszeichen 
auf Autobahnen und des § 52 Z 4a und 4c 
über das beiderseitige Anbringen der dort 
angeführten Zeichen keine Anwendung. 
 

(4) Auf einer Anbringungsvorrichtung 
für Straßenverkehrszeichen (wie Standsäu-
len, Rahmen, Träger und dgl.) dürfen nicht 
mehr als zwei Straßenverkehrszeichen an-
gebracht werden; dies gilt nicht 
1. für eine Kundmachung nach § 25 Abs. 

2 oder § 44 Abs. 4, 
2. für die Anbringung der Hinweiszeichen 

„Wegweiser“ sowie 
3. für die Anbringung von Straßenver-

kehrszeichen, deren Inhalt miteinander 
in Zusammenhang steht. 

Die Anbringung sonstiger Beschriftungen, 
bildlicher Darstellungen, Tafeln oder dgl. auf 
derselben Anbringungsvorrichtung bewirkt - 
unbeschadet der §§ 31 Abs. 2 und 53 Abs. 1 
Z 17a - nicht die Unwirksamkeit der Kund-
machung einer Verordnung (§ 44 Abs. 1). 
 

(5) Der Abstand zwischen dem unteren 
Rand eines Straßenverkehrszeichens und 
der Fahrbahn darf bei seitlicher Anbringung 
nicht weniger als 0,60 m und nur in Ausnah-
mefällen mehr als 2,50 m, bei Anbringung 
oberhalb der Fahrbahn nicht weniger als 
4,50 m und nur in Ausnahmefällen mehr als 

5,50 m betragen, sofern sich aus den Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes bei 
einzelnen Straßenverkehrszeichen nichts 
anderes ergibt. Bei seitlicher Anbringung darf 
der seitliche Abstand zwischen dem der 
Fahrbahn zunächst liegenden Rand eines 
Straßenverkehrszeichens und dem Fahr-
bahnrand im Ortsgebiet nicht weniger als 
0,30 m und nur in Ausnahmefällen mehr als 
2 m, auf Freilandstraßen nur in Ausnahme-
fällen weniger als 1 m und mehr als 2,50 m 
betragen. Sind auf einer Anbringungsvorrich-
tung mehr als ein Straßenverkehrszeichen 
angebracht, so gelten bei untereinander 
angebrachten Zeichen die Maßangaben 
bezüglich des Höhenabstandes für das 
untere Zeichen, bei nebeneinander angeb-
rachten Zeichen die Maßangaben bezüglich 
des Seitenabstandes für das näher der 
Fahrbahn angebrachte Zeichen. Die weite-
ren Zeichen sind in einem solchen Fall ent-
sprechend den Größenverhältnissen anzub-
ringen. 
 

(6) Wenn es die Verkehrssicherheit er-
fordert, insbesondere bei unübersichtlichem 
Straßenverlauf, sind in angemessener Ent-
fernung vor einem nach den Bestimmungen 
der §§ 49, 50, 52 oder 53 angebrachten 
Straßenverkehrszeichen ein oder mehrere 
gleiche Zeichen – ausgenommen beim Zei-
chen „Halt“ – anzubringen, unter denen auf 
einer Zusatztafel nach § 54 Abs. 5 lit. a die 
Entfernung bis zu der Straßenstelle anzuge-
ben ist, auf die sich das Straßenverkehrszei-
chen bezieht. Dies gilt insbesondere für die 
Gefahrenzeichen „Fußgängerübergang“ und 
„Voranzeiger für Verkehrsampel“, für die 
Vorschriftszeichen „Vorrang geben“ und 
„Wartepflicht bei Gegenverkehr“ sowie für 
das Hinweiszeichen „Krankenhaus“. Wird 
das Vorschriftszeichen „Halt“ vorangekün-
digt, so ist hiefür das Vorschriftszeichen 
„Vorrang geben“ mit einer Zusatztafel nach 
§ 54 Abs. 5 lit. c zu verwenden.  
 
 

§ 49. 
Allgemeines über 
Gefahrenzeichen 
 

(1) Die Gefahrenzeichen kündigen an, 
daß sich in der Fahrtrichtung auf der Fahr-
bahn Gefahrenstellen befinden. Die Lenker 
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von Fahrzeugen haben sich in geeigneter 
Weise, erforderlichenfalls durch Verminde-
rung der Geschwindigkeit, der angekündig-
ten Gefahr entsprechend zu verhalten. 
 

(2) Auf Autobahnen sind die Gefahren-
zeichen 250 m bis 400 m, auf anderen Stra-
ßen 150 m bis 250 m vor der Gefahrenstelle 
anzubringen, sofern sich aus § 50 nichts 
anderes ergibt. 
 

(3) Wenn es jedoch der Verkehrssi-
cherheit besser entspricht, sind die Gefah-
renzeichen in einer anderen als im Abs. 2 
bezeichneten Entfernung anzubringen. In 
einem solchen Fall ist auf Freilandstraßen 
unter dem Zeichen auf einer Zusatztafel 
nach § 54 Abs. 5 lit. a die Entfernung bis zur 
Gefahrenstelle anzugeben. 
 

(4) Wenn sich Gefahrenstellen über ei-
nen längeren Straßenabschnitt erstrecken 
(wie etwa Gefälle, Schleudergefahr, Stein-
schlag, Wildwechsel u. a.) und dies nicht 
erkennbar ist oder nicht vermutet werden 
kann, so ist auf einer Zusatztafel nach § 54 
Abs. 5 lit. b die Länge der Gefahrenstelle 
anzugeben. Innerhalb einer längeren Gefah-
renstelle ist das betreffende Gefahrenzei-
chen zu wiederholen, wenn dies die Ver-
kehrssicherheit erfordert.  
 
 

§ 50. 
Die Gefahrenzeichen 
 
 
Die Gefahrenzeichen sind 
 
1. „QUERRINNE“ oder „AUFWÖLBUNG“  
 

 
 
Dieses Zeichen zeigt Hindernisse, wie Quer-
rinnen, Aufwölbungen oder aufgewölbte 
Brücken, an. 
 
 

2. „GEFÄHRLICHE KURVEN“ oder „GE-
FÄHRLICHE KURVE“ 

 
Diese Zeichen zeigen an: 
 
a) eine Rechtskurve, 
 

 
 
b) eine Linkskurve, 
 

 
 
c) eine Doppelkurve rechts beginnend, 

 

 
 
d) eine Doppelkurve links beginnend;  

 
 
sie sind vor Kurven, die wegen ihrer Be-
schaffenheit oder Unübersichtlichkeit gefähr-
lich sind, dem Verlauf der Kurve entspre-
chend anzubringen. Sind auf einer kurven-
reichen Strecke die Kurven nicht mehr als 
240 m voneinander entfernt, so genügt die 
Anbringung eines der ersten Kurve entspre-
chenden Zeichens nach lit. c oder d, unter 
dem auf einer Zusatztafel nach § 54 Abs. 5 
lit. b die Länge der kurvenreichen Strecke 
anzugeben ist. 
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3. „KREUZUNG“  
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt eine Kreuzung an; in 
Ortsgebieten ist es nur anzubringen, wenn 
es die Verkehrssicherheit im besonderen 
Maße erfordert. 
 
 
3a. „KREUZUNG MIT KREISVERKEHR“  

 

 
 

Dieses Zeichen kann an Stelle des Zeichens 
nach Z 3 und nach Maßgabe der Bestim-
mungen der Z 3 aufgestellt werden, um eine 
Kreuzung mit Kreisverkehr anzuzeigen. 
 
 
4. „KREUZUNG MIT STRASSE OHNE 

VORRANG"  
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt eine Kreuzung mit 
einer Straße ohne Vorrang an und bedeutet, 
daß das in der Richtung des starken Striches 
fahrende Fahrzeug den Vorrang hat (§ 19). 
 
 
5. (Anm.: Aufgehoben durch Art I Z 55 
BG, BGBl. Nr.1976/ 412.) 
 
 

6a. „BAHNÜBERGANG MIT SCHRANKEN“  
 

 
 

Dieses Zeichen kündigt einen durch Schran-
ken gesicherten Eisenbahnübergang an; es 
ist vor jedem so gesicherten Bahnübergang 
anzubringen. 
 
 
6b. „BAHNÜBERGANG OHNE SCHRAN-

KEN“  

 
 

Dieses Zeichen kündigt einen nicht durch 
Schranken gesicherten Eisenbahnübergang 
an; es ist vor jedem solchen Bahnübergang, 
ausgenommen bei Straßenbahnen im Orts-
gebiet, anzubringen. Die Behörde kann die 
Anbringung des Zeichens bei Bahnübergän-
gen von Anschluß- oder Materialbahnen 
erlassen, wenn diese durch Bewachung 
gesichert werden und die Zeichen des Be-
wachungsorganes für den Straßenbenützer 
rechtzeitig erkennbar sind.  
 
 
6c. „BAKEN“  
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Diese Zeichen kündigen Eisenbahnübergän-
ge an und sind beiderseits der Straße an-
zubringen; die Baken mit den 3 roten schräg 
gestellten Balken sind unter den in Z 6a und 
6b angeführten Zeichen ungefähr 240 m, die 
Baken mit 2 Balken ungefähr 160 m und die 
Baken mit einem Balken ungefähr 80 m vor 
dem Bahnübergang anzubringen. Diese 
Zeichen sind vor allen schienengleichen 
Eisenbahnübergängen auf Straßen, die für 
den Durchzugsverkehr von Bedeutung sind, 
dann anzubringen, wenn es sich um eine 
Haupt- oder Nebenbahn im Sinne des § 4 
Eisenbahngesetz 1957, BGBl. Nr. 1957/60, 
handelt. In anderen Fällen sind die Baken 
dann anzubringen, wenn es die Verkehrssi-
cherheit erfordert. 
 
 
6d. „ANDREASKREUZ“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Zeichen zeigt einen Bahnübergang 
an. Näheres über die Anbringung dieses 
Zeichens und über das Verhalten der Stra-
ßenbenützer bei einem solchen Zeichen 

ergibt sich aus eisenbahnrechtlichen Vor-
schriften. 
 
6e. (Anm.: Aufgehoben durch Art I Z 34 
BG, BGBl. Nr. 1964/204) 
 
 
7. „GEFÄHRLICHES GEFÄLLE“  

 

 
 

Dieses Zeichen kündigt einen starkes Gefäl-
le der Straße an. Das Gefälle ist in Prozen-
ten anzugeben und hat sich auf den steilsten 
Teil der Strecke zu beziehen. 
 
 
7a. „STARKE STEIGUNG“  

 

 
 

Dieses Zeichen kündigt eine starke Steigung 
der Straße an. Die Steigung ist in Prozenten 
anzugeben und hat sich auf den steilsten 
Teil der Strecke zu beziehen. 
 
 
8. „FAHRBAHNVERENGUNG“ 

 
a)  
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b)  
 

 
 
c)  

 

 
 
Diese Zeichen kündigen 
a) eine beiderseitige, 
b) eine linksseitige und 
c) eine rechtsseitige  
Verengung der Fahrbahn an. 
 
 
9. „BAUSTELLE“  
 

 
 
Dieses Zeichen zeigt Arbeiten auf oder ne-
ben der Straße sowie damit üblicherweise 
verbundene Gefahren (wie Straßenverunrei-
nigungen, Rollsplitt, Künettenabdeckungen 
und dgl.) an. 
 
 
10. „SCHLEUDERGEFAHR“  
 

 
 
Dieses Zeichen zeigt Stellen an, auf denen 
auf der Fahrbahn unter besonderen Verhält-

nissen Gleitgefahr besteht. Auf einer Zusatz-
tafel kann die Ursache der Gleitgefahr ange-
kündigt werden. 
 
 
10a. „SEITENWIND“  
 

 
 
Dieses Zeichen zeigt Stellen an, auf denen 
häufig starker Seitenwind auftritt, dessen 
Stärke und Richtung durch einen Windsack 
angezeigt werden kann. 
 
 
10b. „STEINSCHLAG“  

 

 
 

Dieses Zeichen kündigt einen Straßenab-
schnitt an, wo mit Steinschlag und daher 
auch mit Steinen auf der Straße zu rechnen ist. 
 
 
10c. „FLUGBETRIEB“  

 

 
 

Dieses Zeichen kündigt einen Straßenab-
schnitt an, wo mit tieffliegenden Luftfahrzeu-
gen zu rechnen ist.  
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11. „FUSSGÄNGERÜBERGANG“  
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt einen Schutzweg (§ 2 
Abs. 1 Z 12) an.  
 
 
11a. „RADFAHRERÜBERFAHRT“  

 

 
 
Dieses Zeichen kündigt eine Radfahrerüber-
fahrt an. 
 
 
12. „KINDER“  
 

 
 
Dieses Zeichen zeigt Stellen an z.B. in der 
Nähe von Schulen, Kindergärten und Spielp-
lätzen an, wo sich häufig Kinder aufhalten. 
 
 
13a. „ACHTUNG TIERE“  
 

 
 
Dieses Zeichen zeigt den Beginn eines 
Gebietes an, in dem mit unbegleiteten Wei-

detieren zu rechnen ist. Es ist insbesondere 
in Alpgebieten und in Gebieten, in denen der 
unbeaufsichtigte Weidegang nach altem 
Herkommen üblich ist, anzubringen (§ 81 
Abs. 3). 
 
 
13b. „ACHTUNG WILDWECHSEL“  
 

 
 
Dieses Zeichen zeigt ein Gebiet an, wo 
damit zu rechnen ist, daß Wild die Straße 
überquert. 
 
 
14. „ACHTUNG GEGENVERKEHR“  
 

 
 
Dieses Zeichen zeigt an, daß auf Straßen, 
auf denen sonst nur in einer Richtung gefah-
ren wird, mit Gegenverkehr zu rechnen ist. 
 
 
14a. „ACHTUNG FALSCHFAHRER“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, dass ein 
Fahrzeug auf einer Richtungsfahrbahn ent-
gegen der vorgesehenen Fahrtrichtung fährt, 
obwohl das nicht durch Straßenverkehrszei-
chen oder Bodenmarkierungen erlaubt ist. 
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15. „VORANKÜNDIGUNG EINES LICHT-
ZEICHENS“  
 

 
 
Dieses Zeichen kündigt eine Lichtsignalan-
lage an. Es ist nur dann anzubringen, wenn 
mit einer Lichtsignalanlage üblicherweise 
nicht gerechnet werden muß oder wenn eine 
solche Anlage schlecht wahrnehmbar ist. 
 
 
16. „ANDERE GEFAHREN“  
 

 
 
Dieses Zeichen kündigt andere als in Z 1 bis 
15 angeführte Gefahrenstellen an. Auf einer 
Zusatztafel unter dem Zeichen kann die 
Gefahr näher bezeichnet werden, wie etwa 
Bankett nicht befahrbar, Holzbringung, Lawi-
nengefahr, Wasserschutzgebiet u. dgl.  
 
 

§ 51. 
Allgemeines über 
Vorschriftszeichen 
 

(1) Die Vorschriftszeichen sind vor der 
Stelle, für die sie gelten, anzubringen. Gilt 
die Vorschrift für eine längere Straßenstre-
cke, so ist das Ende der Strecke durch ein 
gleiches Zeichen, unter dem eine Zusatztafel 
mit der Aufschrift „ENDE“ anzubringen ist, 
kenntlich zu machen, sofern sich aus den 
Bestimmungen des § 52 nichts anderes 
ergibt. Innerhalb dieser Strecke ist das Zei-
chen zu wiederholen, wenn es die Verkehrs-
sicherheit erfordert. Gilt ein Überholverbot 
oder eine Geschwindigkeitsbeschränkung für 
eine Straßenstrecke von mehr als 1 km, so 
ist bei den betreffenden Vorschriftszeichen 

die Länge der Strecke mit einer Zusatztafel 
nach § 54 Abs. 5 lit. b anzugeben, wenn es 
die Verkehrssicherheit erfordert; dies gilt für 
allfällige Wiederholungszeichen sinngemäß. 
 

(2) Die Vorschriftszeichen „Einbiegen 
verboten“ und „Umkehren verboten“ sind in 
angemessenem Abstand vor der betreffen-
den Kreuzung, die Vorschriftszeichen „Vor-
rang geben“ und „Halt“ sind im Ortsgebiet 
höchstens 10 m und auf Freilandstraßen 
höchstens 20 m vor der Kreuzung anzubrin-
gen. Die äußere Form der Zeichen „Vorrang 
geben“ und „Halt“ muß auch von der Rück-
seite her erkennbar sein. 
 

(3) Bei den Vorschriftszeichen können 
an Stelle einer Zusatztafel die in § 54 be-
zeichneten Angaben im roten Rand des 
Straßenverkehrszeichens einzeilig und leicht 
lesbar angebracht werden, wenn die Er-
kennbarkeit des Zeichens nicht beeinträch-
tigt wird. 
 

(4) Für die Anbringung von Vorschrifts-
zeichen, die sich auf ein ganzes Ortsgebiet 
oder auf Straßen mit bestimmten Merkmalen 
innerhalb eines Ortsgebietes beziehen, gilt 
§ 44 Abs. 4. 
 

(5) Mündet in einen Straßenabschnitt, 
für den durch Vorschriftszeichen Verkehrs-
beschränkungen kundgemacht sind, eine 
andere Straße ein, so können diese Be-
schränkungen auch schon auf der einmün-
denden Straße durch die betreffenden Vor-
schriftszeichen mit einer Zusatztafel mit 
Pfeilen angezeigt werden. Solche Zeichen 
sind im Ortsgebiet höchstens 20 m und auf 
Freilandstraßen höchstens 50 m vor der 
Einmündung anzubringen.  
 
 

§ 52. 
Die Vorschriftszeichen 
 
Die Vorschriftszeichen sind 
a) Verbots- oder Beschränkungszeichen, 
b) Gebotszeichen oder 
c) Vorrangzeichen.  
 
a) Verbots- oder Beschränkungszei-

chen 
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1. „FAHRVERBOT (IN BEIDEN RICH-
TUNGEN)“ 

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren in 
beiden Fahrtrichtungen verboten ist; das 
Schieben eines Fahrrades ist erlaubt. 
 
 
2. „EINFAHRT VERBOTEN“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß die Einfahrt 
verboten ist. 
 
 
3a. „EINBIEGEN NACH LINKS VERBO-

TEN“ 
 

 
 
 
3b. „EINBIEGEN NACH RECHTS VERBO-
TEN“  

 

 
 

Diese unter Z 3a und 3b angeführten Zei-
chen zeigen je nach der Richtung des Pfei-
les an, daß das Einbiegen in die nächste 
Querstraße nach rechts oder links verboten 
ist. 
 
 
3c. „UMKEHREN VERBOTEN“  

 

 
Dieses Zeichen zeigt an, daß an der betref-
fenden Straßenstelle oder Kreuzung das 
Umkehren verboten ist. 
 
 
4a. „ÜBERHOLEN VERBOTEN“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Überholen 
von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten 
ist. Es ist auf beiden Seiten der Fahrbahn 
anzubringen. 
 
 
4b. „ENDE DES ÜBERHOLVERBOTES“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt das Ende des Überhol-
verbotes (Z 4a) an. 
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4c. „ÜBERHOLEN FÜR LASTKRAFT-
FAHRZEUGE VERBOTEN“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß mit Lastkraft-
fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t das Über-
holen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen 
verboten ist. Es ist auf beiden Seiten der 
Fahrbahn anzubringen. 
 
 
4d. „ENDE DES ÜBERHOLVERBOTES 

FÜR LASTKRAFTFAHRZEUGE“  
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt das Ende des Überhol-
verbotes für Lastkraftfahrzeuge (Z 4c) an. 
 
 
5.  „WARTEPFLICHT BEI GEGENVER-

KEHR“  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Zeichen zeigt an, daß der Lenker 
eines in der durch den roten Pfeil bezeichne-
ten Fahrtrichtung fahrenden Fahrzeuges bei 
Gegenverkehr zu warten hat. 
 
 
 
 
 
 

6a. „FAHRVERBOT FÜR ALLE KRAFT-
FAHRZEUGE AUSSER EINSPURI-
GEN MOTORRÄDERN“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
allen mehrspurigen Kraftfahrzeugen verbo-
ten ist. 
 
 
6b. „FAHRVERBOT FÜR MOTORRÄDER“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
allen einspurigen Kraftfahrzeugen verboten 
ist. 
 
 
6c. „FAHRVERBOT FÜR ALLE KRAFT-

FAHRZEUGE“  
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
allen Kraftfahrzeugen verboten ist. 
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6d. „FAHRVERBOT FÜR KRAFTFAHR-
ZEUGE MIT ANHÄNGER 

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
Kraftfahrzeugen mit allen Arten von Anhän-
gern verboten ist. Eine Gewichtsangabe 
bedeutet, daß das Verbot nur gilt, wenn das 
höchste zulässige Gesamtgewicht des An-
hängers das im Zeichen angegebene Ge-
wicht überschreitet. Eine Längenangabe 
bedeutet, daß das Verbot nur gilt, wenn die 
Länge des Anhängers die im Zeichen ange-
gebene Länge überschreitet. 
 
 
7a. „FAHRVERBOT FÜR LASTKRAFT-
FAHRZEUGE“  
 

 

  
 
Diese Zeichen zeigen an, daß das Fahren 
mit Lastkraftfahrzeugen verboten ist. Eine 
Gewichtsangabe bedeutet, daß das Verbot 
nur für ein Lastkraftfahrzeug gilt, wenn das 
höchste zulässige Gesamtgewicht des Last-
kraftfahrzeuges oder das höchste zulässige 
Gesamtgewicht eines mitgeführten Anhän-
gers das im Zeichen angegebene Gewicht 
überschreitet. Eine Längenangabe bedeutet, 
daß das Verbot nur gilt, wenn die Länge des 
Lastkraftfahrzeuges oder die Länge eines 
mitgeführten Anhängers oder die Länge des 

Lastkraftfahrzeuges samt Anhänger die im 
Zeichen angegebene Länge überschreitet. 
 
7b. „FAHRVERBOT FÜR LASTKRAFT-

FAHRZEUGE MIT ANHÄNGER“  
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
Lastkraftfahrzeugen mit Anhänger verboten 
ist. Die Gewichtsangabe bedeutet, daß das 
Mitführen von Anhängern verboten ist, deren 
Gesamtgewicht das im Zeichen angegebene 
Gewicht überschreitet. Der Verkehr von 
Sattelkraftfahrzeugen und von Zugmaschi-
nen mit einem Anhänger ist jedoch gestattet. 
7c. „FAHRVERBOT FÜR FUHRWERKE“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß die Einfahrt für 
Fuhrwerke (§ 2 Abs. 1 Z 21) verboten ist. 
 
 
7d. (Anm.: aufgehoben durch BGBl I 
1998/145)  
 
 
7e. „FAHRVERBOT FÜR KRAFTFAHR-

ZEUGE MIT GEFÄHRLICHEN GÜ-
TERN“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fah-
ren mit Beförderungseinheiten, mit denen 



 

61 

gefährliche Güter gemäß den in § 2 Z 1 
GGBG, BGBl. I Nr. 1998/145, angeführten 
Vorschriften befördert werden und die ge-
mäß diesen Vorschriften zu kennzeichnen 
sind, verboten ist. Bezieht sich das Verbot 
auf einen gemäß diesen Vorschriften katego-
risierten Tunnel, ist auf einer Zusatztafel mit 
den Großbuchstaben „B“, „C“, „D“ oder „E“ 
die diesem Tunnel gemäß den genannten 
Vorschriften zugeordnete Tunnelkategorie 
anzugeben; in diesem Fall gilt das Verbot 
nur für Beförderungseinheiten, mit denen 
gefährliche Güter befördert werden, die in 
Tunneln der jeweiligen Tunnelkategorie nicht 
zugelassen sind. 
 
 
7f. „FAHRVERBOT FÜR OMNIBUSSE“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
Omnibussen verboten ist. Eine Gewichtsan-
gabe bedeutet, daß das Verbot nur gilt, 
wenn das höchste zulässige Gesamtgewicht 
des Omnibusses das im Zeichen angegebe-
ne Gewicht überschreitet. Eine Längenan-
gabe bedeutet, daß das Verbot nur gilt, 
wenn die Länge des Omnibusses die im 
Zeichen angegebene Länge überschreitet. 
 
 
8a. „FAHRVERBOT FÜR FAHRRÄDER 

UND MOTORFAHRRÄDER“  
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
Fahrrädern und mit Motorfahrrädern verbo-
ten ist. Das Schieben dieser Fahrzeuge ist 
jedoch gestattet. Für die Lenker von Motor-
fahrrädern gilt überdies die Z 8b. 

8b. „FAHRVERBOT FÜR MOTORFAHR-
RÄDER“  

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
Motorfahrrädern mit laufendem Motor sowie 
das Laufenlassen der Motoren solcher Fahr-
zeuge am Stand verboten ist. Das Schieben 
dieser Fahrzeuge ohne laufenden Motor ist 
jedoch gestattet. 
 
 
8c. „FAHRVERBOT FÜR FAHRRÄDER“  

 

 
 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
Fahrrädern verboten ist; das Schieben dieser 
Fahrzeuge ist jedoch gestattet. 
 
 
9a. „FAHRVERBOT FÜR ÜBER ... m 

BREITE FAHRZEUGE“  
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
Fahrzeugen, deren größte Breite die im 
Zeichen angegebene Breite überschreitet, 
verboten ist. 
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9b. „FAHRVERBOT FÜR ÜBER ... m HO-
HE FAHRZEUGE“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
Fahrzeugen, deren größte Höhe die im Zei-
chen angegebene Höhe überschreitet, ver-
boten ist. Es kann oberhalb der Fahrbahn 
entsprechend der vorhandenen Höhe angeb-
racht werden. 
 
 
9c. „FAHRVERBOT FÜR FAHRZEUGE 

MIT ÜBER ... t GESAMTGEWICHT“  
 

 
 
Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
Fahrzeugen, deren Gesamtgewicht das im 
Zeichen angegebene Gewicht überschreitet, 
verboten ist. 
 
 
9d. „FAHRVERBOT FÜR ALLE FAHR-

ZEUGE MIT ÜBER ... t ACHSLAST“  
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Fahren mit 
Fahrzeugen, deren Achslast die im Zeichen 
angegebene Achslast überschreitet, verbo-
ten ist. 
 
 

10a. „GESCHWINDIGKEITSBESCHRÄN-
KUNG (ERLAUBTE HÖCHSTGE-
SCHWINDIGKEIT)“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß das Über-
schreiten der Fahrgeschwindigkeit, die als 
Stundenkilometeranzahl im Zeichen ange-
geben ist, ab dem Standort des Zeichens 
verboten ist. Ob und in welcher Entfernung 
es vor schienengleichen Eisenbahnübergän-
gen anzubringen ist, ergibt sich aus den 
eisenbahnrechtlichen Vorschriften. 
 
 
10b. „ENDE DER GESCHWINDIGKEITS-

BESCHRÄNKUNG“  
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt das Ende der Ge-
schwindigkeitsbeschränkung an. Es ist nach 
jedem Zeichen gemäß Z 10a anzubringen 
und kann auch auf der Rückseite des für die 
Gegenrichtung geltenden Zeichens angeb-
racht werden. Es kann entfallen, wenn am 
Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung 
eine neue Geschwindigkeitsbeschränkung, 
sei es auch nicht aufgrund dieses Bundes-
gesetzes, beginnt. 
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11. „ENDE VON ÜBERHOLVERBOTEN 
UND GESCHWINDIGKEITSBEGREN-
ZUNGEN“  

 

 
 
 

Dieses Zeichen zeigt das Ende von Überhol-
verboten und Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen an, die für den betreffenden Straßenab-
schnitt durch Straßenverkehrszeichen kund-
gemacht worden sind. 
 
 
11a. „ZONENBESCHRÄNKUNG“  
 

 
 
Ein solches Zeichen zeigt den Beginn einer 
Zone an, innerhalb der die durch das einge-
fügte Zeichen zum Ausdruck gebrachte 
Verkehrsbeschränkung gilt, wobei in einem 
Zeichen auch zwei Beschränkungen darges-
tellt werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11b. „ENDE EINER ZONENBESCHRÄN-
KUNG“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein solches Zeichen zeigt das Ende einer 
Zonenbeschränkung an. Es kann auch auf 
der Rückseite des für die Gegenrichtung 
geltenden Zeichens (Z 11a) angebracht 
werden. 
 
 
12. „HALT ZOLL“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt eine Zollstelle an, bei 
der zwecks Zollkontrolle anzuhalten ist. Mit 
entsprechend geänderter Aufschrift zeigt das 
Zeichen auch andere Stellen an, an denen 
der Fahrzeuglenker anzuhalten und be-
stimmte Bedingungen zu erfüllen hat, z.B. 
„MAUT“. 
 
 
13a. „PARKEN VERBOTEN“   

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt mit der Zusatztafel 
„ANFANG“ den Beginn und mit der Zusatzta-
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fel „ENDE“ das Ende eines Straßenabschnit-
tes an, in dem das Parken verboten ist. Das 
Verbot bezieht sich auf die Straßenseite, auf 
der sich dieses Zeichen befindet. 
Folgende unter dem Zeichen angebrachte 
Zusatztafeln zeigen an: 
a) Eine Zusatztafel mit der Angabe be-

stimmter Stunden, daß das Verbot wäh-
rend der angegebenen Stunden gilt; 

b) eine Zusatztafel mit der Angabe be-
stimmter Tage, daß das Verbot an den 
angegebenen Tagen gilt; beginnt das 
Verbot nicht um 00 Uhr oder endet es 
nicht um 24 Uhr, so ist auf der Zusatz-
tafel überdies auch noch der Zeitpunkt 
des Beginnes oder des Endes des Ver-
botes anzugeben; 

c) eine Zusatztafel mit Pfeilen den Verlauf 
des Straßenabschnittes, in dem das 
Verbot gilt; solche Pfeile können statt 
auf einer Zusatztafel auch im Zeichen 
selbst angebracht werden, sind dort 
aber in weißer Farbe auszuführen. 
Wenn der Geltungsbereich des Verbo-
tes auf diese Weise unmißverständlich 
zum Ausdruck gebracht werden kann, 
so genügt ein Vorschriftszeichen.  

Die Anbringung weiterer Angaben auf den 
unter lit. a bis c angeführten Zusatztafeln 
sowie die Anbringung von Zusatztafeln mit 
anderen Angaben ist unbeschadet des § 51 
Abs. 3 zulässig. 
 
 
13b. „HALTEN UND PARKEN VERBOTEN“ 

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt mit der Zusatztafel 
„ANFANG“ den Beginn und mit der Zusatzta-
fel „ENDE“ das Ende eines Straßenabschnit-
tes an, in dem das Halten und Parken verbo-
ten ist. Das Verbot bezieht sich auf die Stra-
ßenseite, auf der sich dieses Zeichen befin-
det. 
 
Eine Zusatztafel mit der Aufschrift „AUSGE-
NOMMEN ZUSTELLDIENSTE“ zeigt an, daß 
das rasche Auf- oder Abladen geringer War-

enmengen vom Halteverbot ausgenommen 
ist.  
Eine Zusatztafel mit der Aufschrift „AUSGE-
NOMMEN LADETÄTIGKEIT“ zeigt eine 
Ladezone an. 
Hinsichtlich weiterer Zusatztafeln gelten die 
Bestimmungen der Z 13a sinngemäß.  
 
 
13c. „WECHSELSEITIGES PARKVERBOT“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß auf der Stra-
ßenseite, auf der dieses Zeichen angebracht 
ist, das Parken an ungeraden Tagen verbo-
ten ist.  

 

 
 

 
Dieses Zeichen zeigt an, daß auf der Stra-
ßenseite, auf der dieses Zeichen angebracht 
ist, das Parken an geraden Tagen verboten 
ist. 
Beginnt bei den beiden angeführten Zeichen 
die wechselseitige Beschränkung für das 
Parken nicht um 00 Uhr, so ist auf einer 
Zusatztafel der Zeitpunkt des Beginnes des 
wechselseitigen Parkverbotes anzugeben, 
das dann ab diesem Zeitpunkt für 24 Stun-
den gilt.  
Hinsichtlich der Zusatztafeln „ANFANG“ und 
„ENDE“ sowie weiterer Zusatztafeln gelten 
die Bestimmungen der Z 13a sinngemäß. 
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13d. „KURZPARKZONE“  
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt den Beginn einer Kurz-
parkzone an. Wird dieses Zeichen auf der 
linken Straßenseite angebracht, so bezieht 
sich die Kurzparkzonenregelung nur auf 
diese Straßenseite. Im unteren Teil des 
Zeichens oder auf einer Zusatztafel ist die 
Zeit, während der die Kurzparkzonenrege-
lung gilt, und die zulässige Kurzparkdauer 
anzugeben. Falls für das Abstellen eines 
Fahrzeuges in einer Kurzparkzone auf Grund 
abgabenrechtlicher Vorschriften eine Gebühr 
zu entrichten ist, so ist auf diesen Umstand 
durch das Wort „gebührenpflichtig“, das im 
unteren Teil des Zeichens oder auf einer 
Zusatztafel anzubringen ist, hinzuweisen. 
 
 
13e. „ENDE DER KURZPARKZONE“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt das Ende einer Kurz-
parkzone an. 
 
 
14. „HUPVERBOT“  

 

 

 
Dieses Zeichen zeigt, an daß die Betätigung 
der Vorrichtungen zur Abgabe von Schallzei-
chen verboten ist, wenn zur Abwendung 
einer Gefahr von einer Person ein anderes 
Mittel ausreicht. Die Zusatztafel mit der 
Angabe bestimmter Stunden zeigt die Ge-
ltungsdauer des Verbotes an. Das Ende 
dieses Verbotes ist durch das gleiche Zei-
chen mit der Zusatztafel „ENDE“ kenntlich zu 
machen. 
 
 
14a. „REITVERBOT“ 
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, dass das Reiten 
verboten ist. 
 
14b. „VERBOT FÜR FUSSGÄNGER“ 
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, dass das Betreten 
für Fußgänger verboten ist. 
 
 
b) Gebotszeichen 
 
 
15. „VORGESCHRIEBENE FAHRTRICH-
TUNG“  

 

  
 

 



 

66 

  
 
 
Dieses Zeichen zeigt an, daß Lenker von 
Fahrzeugen nur in der durch den Pfeil ange-
gebenen Fahrtrichtung fahren dürfen. Der 
Pfeil kann der jeweiligen örtlichen Verkehrs-
lage entsprechend, z.B. senkrecht, gebogen, 
geneigt oder mit mehr als einer Spitze aus-
geführt sein. Ein nach unten geneigter Pfeil 
zeigt den zu benützenden Fahrstreifen an. 
Durch eine Zusatztafel oder durch weiße 
Aufschrift im blauen Feld unter dem Pfeil 
kann angezeigt werden, daß das Gebot nur 
für eine bestimmte Gruppe von Straßenbe-
nützern gilt. Das Zeichen ist, sofern es sich 
auf eine Kreuzung bezieht, in angemesse-
nem Abstand vor der Kreuzung, sonst vor 
der Stelle, für die es gilt, anzubringen; bei 
einer einmündenden Straße darf dieses 
Zeichen statt vor der Kreuzung auch nur 
gegenüber der einmündenden Straße an-
gebracht werden. Das Zeichen darf entspre-
chend dem angestrebten Gebot auch nur auf 
der Fahrbahn (wie etwa auf einer Schutzin-
sel oder vor einem Hindernis) angebracht 
werden. 
 
 
15a. „VORGESCHRIEBENE FAHRTRICH-
TUNG FÜR KRAFTFAHRZEUGE MIT GE-
FÄHRLICHEN GÜTERN“ 
 

   
 
Dieses Zeichen zeigt an, dass Lenker von 
Beförderungseinheiten, mit denen gefährli-
che Güter gemäß den in § 2 Z 1 GGBG, 
BGBl. I Nr. 1998/145, angeführten Vorschrif-
ten befördert werden und die gemäß diesen 
Vorschriften zu kennzeichnen sind, nur in der 
durch den Pfeil angegebenen Fahrtrichtung 

fahren dürfen. Ist dieses Gebot auf Grund 
eines für einen kategorisierten Tunnel i.S. 
der Z 7e geltenden Fahrverbots erforderlich, 
so ist auf einer Zusatztafel mit den Groß-
buchstaben „B“, „C“, „D“ oder „E“ die diesem 
Tunnel zugeordnete Tunnelkategorie anzu-
geben; in diesem Fall gilt das Gebot nur für 
Beförderungseinheiten, mit denen gefährli-
che Güter befördert werden, die in Tunneln 
der jeweiligen Tunnelkategorie nicht zuge-
lassen sind. 
 
 
16. „RADWEG“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß Lenker von 
einspurigen Fahrrädern nur den Radweg 
benützen dürfen. 
 
 
17. „GEHWEG“  
 

 
 
Dieses Zeichen zeigt einen Gehweg an. 
 
 
17a. „GEH- UND RADWEG“   
 
a)  
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b) 

 
 

Diese Zeichen zeigen einen Geh- und Rad-
weg an, und zwar ein Zeichen nach a) einen 
für Fußgänger und Radfahrer gemeinsam zu 
benützenden Geh- und Radweg und ein 
Zeichen nach b) einen Geh- und Radweg, 
bei dem der Fußgänger- und Fahrradverkehr 
getrennt geführt werden, wobei die Symbole 
im Zeichen nach b) der tatsächlichen Ver-
kehrsführung entsprechend anzuordnen sind 
(Fußgänger rechts, Fahrrad links oder um-
gekehrt).  
 
 
17b. „REITWEG“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt einen Reitweg an. 
 
 
18. „UNTERFÜHRUNG“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß Fußgänger die 
Unterführung benützen müssen und die 
Fahrbahn nicht überqueren dürfen. 
 
 
 
 
 
 

19. „VORGESCHRIEBENE MINDESTGE-
SCHWINDIGKEIT“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß die Lenker von 
Fahrzeugen unbeschadet der Bestimmun-
gen des § 20 über die Fahrgeschwindigkeit 
ab dem Standort des Zeichens nicht lang-
samer fahren dürfen, als mit der im Zeichen 
angegebenen Anzahl von Kilometern pro 
Stunde. 
 
20. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 
1994/518) 
 
 
21. „UMKEHRGEBOT“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß die Lenker von 
Fahrzeugen an der betreffenden Straßen-
stelle umzukehren haben. 
 
 
22. „SCHNEEKETTEN VORGESCHRIE-

BEN“  
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß Kraftwagen, 
die auf der Straße fahren, an deren Beginn 
das Zeichen angebracht ist, auf mindestens 
zwei Antriebsrädern Schneeketten haben 
müssen. 
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22a. „ENDE EINES GEBOTES“ 
 
Ein roter Querbalken von links unten nach 
rechts oben in den Zeichen nach Z 16, 17, 
17a, 19 und 22 zeigt das Ende des durch 
das Zeichen ausgedrückten Gebotes an. Ein 
solches Zeichen kann auch auf der Rücksei-
te des für die Gegenrichtung geltenden 
Zeichens angebracht werden.  
 
 
c) Vorrangzeichen 
 
 
23. „VORRANG GEBEN“  

 

 
 

 
Dieses Zeichen zeigt an, daß gemäß § 19 
Abs. 4 Vorrang zu geben ist. Es ist vor einer 
Kreuzung mit einer Vorrangstraße oder mit 
einer Straße mit starkem Verkehr anzubrin-
gen, sofern nicht das Vorschriftszeichen 
„Halt“ erforderlich ist. 
 
 
24. „HALT“  

 

 
 
 

Dieses Zeichen ordnet an, daß vor einer 
Kreuzung anzuhalten und gemäß § 19 
Abs. 4 Vorrang zu geben ist. Fehlt eine 
Bodenmarkierung oder ist sie nicht sichtbar, 
so ist das Fahrzeug an einer Stelle anzuhal-
ten, von der aus gute Übersicht besteht. Das 
Zeichen ist vor allem vor solchen Kreuzun-
gen anzubringen, die besonders gefährlich 
sind und an denen die Lenker von Fahrzeu-
gen die Verkehrslage in der Regel nur dann 
richtig beurteilen können, wenn sie anhalten. 

Ob und in welcher Entfernung es vor schie-
nengleichen Eisenbahnübergängen anzub-
ringen ist, ergibt sich aus den eisenbahn-
rechtlichen Vorschriften. 
 
 
25a. „VORRANGSTRASSE“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt den Beginn und den 
Verlauf einer Vorrangstraße an. Wenn eine 
Vorrangstraße auf einer Kreuzung die Rich-
tung ihres Verlaufes ändert, so ist der Ver-
lauf der Vorrangstraße auf einer Zusatztafel 
nach § 54 Abs. 5 lit. e erkennbar zu machen. 
 
 
25b. „ENDE DER VORRANGSTRASSE“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt das Ende einer Vor-
rangstraße an.  
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§ 53. 
Die Hinweiszeichen 
 
(1) Die Hinweiszeichen weisen auf ver-
kehrswichtige Umstände hin. Hinweiszeichen 
sind die folgenden Zeichen: 
 
 
1a. „PARKEN“  

 

 
 
Dieses Zeichen kennzeichnet einen Park-
platz oder einen Parkstreifen. Im unteren Teil 
des Zeichens oder auf einer Zusatztafel kann 
eine besondere Art des Aufstellens der 
Fahrzeuge des Parken (Schräg- oder Quer-
parken) angegeben werden; in einem sol-
chen Fall kann die Bodenmarkierung entfal-
len. 
 
 
1b.  „ZUM PARKPLATZ“  

 

 
 

Dieses Zeichen weist auf einen Parkplatz 
hin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1c. „PANNENBUCHT“ 
 

 
 
 
Dieses Zeichen zeigt eine Pannenbucht an; 
das Abstellen eines Fahrzeuges in einer 
Pannenbucht ist nur bei Pannen, in Notfällen 
oder bei Gefahr oder für Fahrzeuge des 
Straßendienstes, der Straßenaufsicht oder 
des Pannendienstes erlaubt. 
 
 
2. „SPITAL“  

 

 
 

Dieses Zeichen weist auf eine Heilstätte oder 
auf ein Krankenhaus hin. Jeder Lärm ist zu 
vermeiden; es muß damit gerechnet werden, 
daß Kranke und Gebrechliche die Straße 
überqueren. 
 
 
2a. „KENNZEICHNUNG EINES SCHUTZ-
WEGES“  

 

 
 

Dieses Zeichen kennzeichnet einen Schutz-
weg (§ 2 Abs. 1 Z 12), bei dem ständig be-
triebene Lichtzeichen zur Regelung des 
Verkehres oder zur Abgabe blinkenden 
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gelben Lichtes nicht vorhanden sind. Es ist 
beim Schutzweg anzubringen, und zwar auf 
Einbahnstraßen an beiden Seiten, auf ande-
ren Straßen an der rechten Seite. Wenn 
jedoch die Verkehrssicherheit dadurch nicht 
beeinträchtigt wird, ist statt der seitlichen 
Anbringung die Anbringung des Zeichens 
über dem Schutzweg zulässig. 
 
 
2b. „KENNZEICHNUNG EINER RADFAH-
RERÜBERFAHRT“  

 

 
 

Dieses Zeichen kennzeichnet eine Radfah-
rerüberfahrt (§ 2 Abs. 1 Z 12a), bei der stän-
dig betriebene Lichtzeichen zur Regelung 
des Verkehrs oder zur Abgabe blinkenden 
gelben Lichtes nicht vorhanden sind. Für die 
Anbringung dieses Zeichens gelten die dies-
bezüglichen Bestimmungen der Z 2a sinn-
gemäß. 
 
 
3. „ERSTE HILFE“  

 

 
 
Dieses Zeichen weist auf einen Hilfsposten 
hin, der für die Leistung erster Hilfe ausge-
rüstet ist. Wird dieses Zeichen nicht beim 
Hilfsposten selbst angebracht, so ist auf 
einer Zusatztafel oder in weißer Farbe auf 
dem Zeichen selbst in die Richtung des 
Hilfspostens zu weisen und die Entfernung 
anzugeben. 
 
 
 

3a. „GOTTESDIENSTE“  
 

 
 

Dieses Zeichen weist auf Einrichtungen für 
Gottesdienste hin. Im blauen Feld des Zei-
chens oder auf einer Zusatztafel können 
nähere Angaben über Art, Ort und Zeit des 
Gottesdienstes angegeben werden (Symbo-
le, Schriftzeichen, Ziffern). Dieses Zeichen 
darf nur innerhalb des Ortsgebietes angeb-
racht werden. Die Kosten für die Anbringung 
und Erhaltung dieses Zeichens sind von 
demjenigen zutragen, der die Anbringung 
des Zeichens beantragt. 
 
 
4. „PANNENHILFE 

 

 
 
 

Dieses Zeichen weist auf eine Reparatur-
werkstätte hin. Wenn nötig, ist auf Zusatzta-
feln oder in weißer Farbe auf dem Zeichen 
selbst die Art der Werkstätte und die Entfer-
nung bis zur Werkstätte anzugeben und in 
die Richtung der Werkstätte zu weisen. 
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4a. „VERKEHRSFUNK“ 
 

 
 
 
Dieses Zeichen informiert über den örtlichen 
Frequenzbereich von Radiostationen, die 
Verkehrsinformationen durchgeben. Es 
entspricht dem Zeichen gemäß Z 4 mit der 
Maßgabe, daß in dem weißen Feld der Na-
me der Radiostation und anstelle der Entfer-
nungsangabe der jeweilige örtliche Fre-
quenzbereich anzugeben ist. Außerhalb des 
Ortsgebietes darf dieses Zeichen – abgese-
hen vom Fall einer Frequenzänderung – 
innerhalb einer Entfernung von 50 km nur 
einmal in der gleichen Fahrtrichtung, auf 
Autobahnen jedoch nur nach der Einmün-
dung einer Auffahrt angebracht werden. 
 
 
5. „TELEFON“  

 

 
 
 
Dieses Zeichen weist auf eine Fernsprech-
stelle hin. Wenn nötig, ist auf einer Zusatzta-
fel oder mit weißer Farbe auf dem Zeichen 
selbst in die Richtung der Fernsprechstelle 
zu weisen und die Entfernung bis zur 
Fernsprechstelle anzugeben. 
 
 
 
 
 
 

6. „TANKSTELLE“ 
 

 
 

 
Dieses Zeichen weist auf eine Tankstelle hin. 
Auf einer Zusatztafel kann die Entfernung bis 
zur Tankstelle sowie die Marke des Treibs-
toffes auch in anderen Farben angegeben 
werden. Die Anbringung des Markenzei-
chens unter diesem Zeichen ist zulässig. Auf 
derselben Straße darf dieses Zeichen jedoch 
innerhalb einer Entfernung von 1 000 m nur 
einmal in der gleichen Fahrtrichtung angeb-
racht werden. 
 
 
6a. 

 
 
Dieses Zeichen weist auf einen Taxistand-
platz hin. 
 
 
7. „ENDE DES GEGENVERKEHRES“  

 

 
 
Dieses Zeichen zeigt an, daß mit dem ange-
kündigten (§ 50 Z 14) ausnahmsweisen 
Gegenverkehr nicht mehr gerechnet zu 
werden braucht. 
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7a. „WARTEPFLICHT FÜR GEGENVER-
KEHR“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß der Lenker 
eines entgegenkommenden Fahrzeuges 
gemäß § 52 Z 5 zu warten hat. 
 
 
8a. „AUTOBAHN“  
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt den Beginn einer Au-
tobahn an. 
 
 
8b. „ENDE DER AUTOBAHN“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt das Ende einer Auto-
bahn an. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8c. „AUTOSTRASSE“  
 

 
 

 
Dieses Zeichen zeigt den Beginn einer Auto-
straße an. 
 
 
8d. „ENDE DER AUTOSTRASSE“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt das Ende einer Auto-
straße an. 
 
 
9a. „FUSSGÄNGERZONE“  

 

 
 
Dieses Zeichen zeigt den Beginn einer Fuß-
gängerzone an. Es bedeutet gleichzeitig, 
daß hier jeglicher Fahrzeugverkehr verboten 
ist, sofern sich aus § 76a nicht anderes 
ergibt. Dieses Zeichen darf auch nur auf der 
Fahrbahn angebracht werden. 
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9b. „ENDE EINER FUSSGÄNGERZONE“  
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt das Ende einer Fuß-
gängerzone an. Es darf auch nur auf der 
Fahrbahn angebracht werden. 
 
 
9c. „WOHNSTRASSE“  

 

 
 
Dieses Zeichen zeigt den Beginn einer 
Wohnstraße an und bedeutet, daß hier die 
besonderen Bestimmungen des § 76b ge-
lten. Dieses Zeichen darf auch nur auf der 
Fahrbahn angebracht werden. 
 
 
9d. „ENDE EINER WOHNSTRASSE“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt das Ende einer Wohn-
straße an und bedeutet, daß die besonderen 
Bestimmungen des § 76b nun nicht mehr 
gelten und daß dem außerhalb der Wohn-
straße fließenden Verkehr Vorrang zu geben 
ist. Dieses Zeichen darf auch nur auf der 
Fahrbahn angebracht werden. 
 
 
 

9e. „TUNNEL“ 
 

 
 
Dieses Zeichen zeigt einen Tunnel an, in 
dem die Bestimmungen des § 8b gelten. Es 
ist vor dem Portal eines jeden Tunnels mit 
einer Länge von mehr als 500 m anzubrin-
gen.  
 
 
10. „EINBAHNSTRASSE“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt eine Einbahnstraße an 
und weist in die zulässige Fahrtrichtung. 
 
 
10a. „STRASSENBAHN BIEGT BEI GELB 

ODER ROT EIN“  
 

 
 

Dieses Zeichen an einem Abspanndraht für 
Oberleitungen von Schienenfahrzeugen 
zeigt an, daß auf geregelten Kreuzungen 
Schienenfahrzeuge bei "Gelb" bzw. bei "Rot" 
in der durch die Spitze angezeigten Richtung 
einbiegen. 
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11. „SACKGASSE“  
 

 
 

Dieses Zeichen zeigt an, daß die Durchfahrt 
durch eine Straße nicht möglich ist. Es kann 
der Anlage der Straße entsprechend angeb-
racht werden. 
 
 
12. „LATERNEN, DIE NICHT DIE GANZE 

NACHT ÜBER LEUCHTEN“  
 

 
 
Dieses Zeichen an einer Straßenlaterne 
weist darauf hin, daß sie noch während der 
Dunkelheit abgeschaltet wird. 
 
 
13a. „VORWEGWEISER“  
 

  
 
Diese Zeichen zeigen den Straßenverlauf 
und wichtige Abzweigungen an. Ein solches 
Zeichen ist 150 m bis 250 m vor der Kreu-
zung anzubringen. Straßen mit Vorrang 
werden mit breiten, andere Straßen mit 
schmalen Strichen angezeigt. Außer den 
Ortsnamen können auch die Straßennum-
mern und Symbole angebracht werden. 
 
 
 

13b. „WEGWEISER“  
 

 
 
Diese Zeichen zeigen im Bereich einer Kreu-
zung die Richtung an, in der ein Ort liegt. Sie 
dürfen auch nur auf der linken Straßenseite 
angebracht werden, wenn dies eine bessere 
Erkennbarkeit erwarten läßt. Auf den Zei-
chen können auch die Namen mehrerer Orte 
sowie die Entfernungen, die Straßennum-
mern, Symbole und allenfalls Hinweise auf 
Beschränkungen angegeben werden. Ist auf 
einem solchen Zeichen ein Symbol für eine 
bestimmte Fahrzeugart angebracht, so be-
deutet dies, daß der Wegweiser nur für 
Fahrzeuge der betreffenden Fahrzeugart gilt. 
 
 
13c. „WEGWEISER ZU ANDEREN VER-
KEHRSEINRICHTUNGEN“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt im Bereich einer Kreu-
zung die Richtung an, in der Einrichtungen 
anderer Verkehrsträger, ausgenommen 
Seilbahnen und Lifte liegen. Es darf auch nur 
auf der linken Straßenseite angebracht wer-
den, wenn dies eine bessere Erkennbarkeit 
erwarten läßt. Auf dem Zeichen können auch 
Symbole und Entfernungen angegeben 
werden. 
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13d. „WEGWEISER ZU LOKAL- ODER 
BEREICHSZIELEN“  

 

 
 

Diese Zeichen zeigen im Bereich einer Kreu-
zung die Richtung an, in der bedeutende 
Ziele innerhalb eines Ortsgebietes oder 
Gebiets- oder Landschaftsziele liegen. Ein 
Zeichen dieser Art und Ausführung ist auch 
zu verwenden, wenn die Richtung zu Seil-
bahnen und Liften angezeigt wird. Diese 
Zeichen dürfen auch nur auf der linken Stra-
ßenseite angebracht werden, wenn dies eine 
bessere Erkennbarkeit erwarten läßt. Auf 
den Zeichen können auch Symbole und 
Entfernungen angegeben werden. Ist auf 
einem solchen Zeichen ein Symbol für eine 
bestimmte Fahrzeugart angebracht, so be-
deutet dies, daß der Wegweiser nur für 
Fahrzeuge der betreffenden Fahrzeugart gilt. 
 
 
14a. „VORWEGWEISER ZUR AUTOBAHN 
ODER AUTOSTRASSE“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt vor einer Kreuzung den 
Weg zu einer Autobahn oder Autostraße an. 
Das Zeichen ist 150 m bis 250 m vor der 
Kreuzung anzubringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14b. „WEGWEISER ZUR AUTOBAHN 
ODER AUTOSTRASSE“  

 

 
 

Diese Zeichen zeigen im Bereich einer Kreu-
zung den Weg zu einer Autobahn oder Auto-
straße an. Sie dürfen auch nur auf der linken 
Straßenseite angebracht werden, wenn dies 
eine bessere Erkennbarkeit erwarten läßt. 
 
 
15a. „VORWEGWEISER - AUTOBAHN 

ODER AUTOSTRASSE“  
 
a)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b)  
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c) 

 
 

(Touristische Ziele) 
 
d)  

 
 
Diese Zeichen zeigen den weiteren Verlauf 
einer Autobahn oder Autostraße und die 
nächste Ausfahrt an. Ein Zeichen nach a) ist 
etwa 1 000 m, ein Zeichen nach b) etwa 700 
m oder, wenn ein Zeichen nach c) nicht 
angebracht wird, etwa 500 m, ein Zeichen 
nach c) etwa 400 m vor dem Beginn einer 
Ausfahrt aus einer Autobahn oder Autostra-
ße anzubringen; ein Zeichen nach d) ist etwa 
1 000 m vor dem Beginn einer Ausfahrt zu 
einer anderen Autobahn oder Autostraße 
anzubringen. 
Die Aufschriften (und allfällige Symbole) auf 
einem Zeichen nach c) – ausgenommen die 
Bezeichnung der Anschlußstelle – hat die 
Landesregierung auf Antrag von Fremden-
verkehrsorganisationen oder von Gemein-
den unter Bedachtnahme darauf zu bestim-
men, daß die Information einem vordringli-
chen Bedürfnis der Straßenbenützer dient 
oder für diese immerhin von erheblichem 
Interesse ist. Die Kosten für die Anbringung 
und Erhaltung eines Zeichens nach c) sind 
von demjenigen zu tragen, der die Anbrin-
gung dieses Zeichens beantragt. 
 
 
 

15b. „AUSFAHRTSWEGWEISER - AUTO-
BAHN ODER AUTOSTRASSE“ 

 
a)  

 
 
b)  

 
 
Diese Zeichen zeigen eine Ausfahrt aus 
einer Autobahn oder Autostraße an.  
Ein Zeichen nach a) ist am Beginn der Aus-
fahrt, ein Zeichen nach b) am Ende der 
Ausfahrt auf der linken Seite anzubringen. 
 
 
15c. „ORIENTIERUNGSTAFEL – AUTO-

BAHN ODER AUTOSTRASSE“ 
 

 
 
Dieses Zeichen zeigt Entfernungen auf Au-
tobahnen oder Autostraßen an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

77 

16a. „VORANKÜNDIGUNG EINER UMLEI-
TUNG“  

 

 
 

Dieses Zeichen kündigt den Verlauf einer 
Umleitung an. Im Zeichen kann angegeben 
werden, ob die Umleitung für alle Fahrzeuge 
oder nur für bestimmte Fahrzeugarten oder 
für bestimmte andere Umstände gilt (z.B. nur 
für Fahrzeuge, deren Höhe oder deren Ge-
samtgewicht ein bestimmtes Ausmaß über-
schreitet). Außerdem kann die Länge der 
Umleitungsstrecke angegeben werden.  
 
 
16b. „UMLEITUNG“  
 

 
 
 
Diese Zeichen zeigen eine Umleitung des 
Verkehrs an. Ist auf solchen Zeichen ein 
Symbol für eine bestimmte Fahrzeugart 
angebracht, so bedeutet dies, daß die Umlei-
tung nur für Fahrzeuge der betreffenden 
Fahrzeugart gilt. 
 
 

16c. „WECHSEL DER RICHTUNGSFAHR-
BAHN“ 

 
a)  

 
 
 
b)  
 

 
 
 
Diese Zeichen kündigen auf Straßen mit 
Richtungsfahrbahnen einen Wechsel der 
Richtungsfahrbahn an, und zwar ein Zeichen 
nach a) die Überleitung des Verkehres von 
einer dann gesperrten Richtungsfahrbahn 
auf die Gegenfahrbahn, ein Zeichen nach b) 
die Rückleitung zum getrennten Richtungs-
verkehr. Auf den Zeichen ist die Anzahl und 
der Verlauf der zur Verfügung stehenden 
Fahrstreifen anzuzeigen. in den Pfeilen 
können auch Hinweise auf Beschränkungen 
oder Verbote enthalten sein. Auf den Zei-
chen können auch Entfernungsangaben 
angebracht werden. 
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17a. „ORTSTAFEL“  
 

 
 

Dieses Zeichen gibt den Namen eines Ortes 
an und ist jeweils am Beginn des verbauten 
Gebietes anzubringen. Ein Gebiet ist dann 
verbaut, wenn die örtliche Zusammengehö-
rigkeit mehrerer Bauwerke leicht erkennbar 
ist. Auf Autobahnen, ausgenommen am 
Ende einer Ausfahrtsstraße, darf dieses 
Zeichen nicht angebracht werden. Die Anb-
ringung einer grünen Tafel mit der weißen 
Aufschrift „Erholungsdorf“ – bei Orten, die 
berechtigt sind, die Bezeichnung Erholungs-
dorf zu führen – oder einer ähnlichen, die 
Gemeinde näher beschreibenden Tafel 
unterhalb der Ortstafel ist zulässig, wenn 
dadurch die leichte Erkennbarkeit der Ortsta-
fel nicht beeinträchtigt und die Sicherheit des 
Verkehrs nicht gefährdet wird; eine solche 
Tafel darf die Ortstafel seitlich nicht überra-
gen. 
 
 
17b. „ORTSENDE“  

 

 
 
Dieses Zeichen ist auf der Rückseite des 
Zeichens „Ortstafel“ anzubringen; dem Zei-
chen kann ein Hinweis auf die Entfernung 
bis zum nächsten Ort mit Verkehrsbedeu-
tung beigefügt werden. 
 
 

18. „INTERNATIONALER HAUPTVER-
KEHRSWEG“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt den Verlauf eines 
internationalen Hauptverkehrsweges an. Ein 
internationaler Hauptverkehrsweg ist eine 
Vorrangstraße. 
 
 
19. „STRASSE MIT VORRANG“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt die Nummer (§ 43 
Abs. 5) einer Vorrangstraße an. 
 
 
20. (Anm.: aufgehoben durch BGBl I 
2002/50.) 
 
 
21. „STRASSE OHNE VORRANG“ 

 

 
 
Dieses Zeichen zeigt die Nummer (§ 43 
Abs. 5) einer nicht zur Vorrangstraße erklär-
ten Straße an. 
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22. „ALLGEMEINE GESCHWINDIG-
KEITSBESCHRÄNKUNG“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt eine allgemeine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung auf Freiland-
straßen an. Ein für eine bestimmte Straßen-
art beigefügtes Symbol bedeutet, daß für 
dieses Straßenart abweichend von der für 
die übrigen Freilandstraßen geltenden Ge-
schwindigkeitsbeschränkung die neben dem 
Symbol angegebene Geschwindigkeitsbe-
schränkung gilt. Das Zeichen ist an den für 
den Kraftfahrzeugverkehr geöffneten Grenz-
übergängen anzubringen; es kann im Verlauf 
wichtiger Durchzugsstraßen wiederholt werden. 
 
 
23. „VORRANZEIGER FÜR EINORDNEN“  

 

 
 
Dieses Zeichen zeigt an, wie sich der Lenker 
eines Fahrzeuges vor der nächsten Kreu-

zung auf Grund der dort angebrachten Bo-
denmarkierungen einzuordnen haben wird. 
Orientierungsangaben können beigefügt 
werden. Dieses Zeichen ist anzubringen, 
wenn Bodenmarkierungen ein besonderes 
Einordnen vorschreiben, es sei denn, diese 
Bodenmarkierungen können auch ohne 
Zeichen leicht und rechtzeitig erkannt werden. 
 
 
23a. „VORANZEIGER FÜR EINBIEGEN“  
 

  
 
Diese Zeichen zeigen eine besondere Ver-
kehrsführung, insbesondere für das Links-
einbiegen, an, wenn im Zuge der betreffen-
den Straße Fahrtrichtungsbeschränkungen 
(z.B. ein Linkseinbiegeverbot) verordnet 
sind. Bei besonderen Verkehrsführungen 
wegen vorübergehender Bauarbeiten sind 
die Zeichen mit gelbem Grund auszuführen. 
 
 
23b. „VORANZEIGER FÜR FAHRSTREI-

FENVERLAUF“  
 

  
 
Diese Zeichen zeigen den Verlauf und die 
Veränderung von Fahrstreifen an. Die An-
zahl und die Darstellung der Pfeile hat den 
tatsächlichen Verhältnissen zu entsprechen. 
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In den Pfeilen können Hinweise auf Be-
schränkungen, Verbote oder Gebote enthal-
ten sein. Auf den Zeichen können auch 
Entfernungsangaben angebracht werden. 
Auf Autobahnen und Autostraßen sind die 
Zeichen mit blauem Grund und weißen Pfei-
len auszuführen. Wird ein besonderer Fahr-
streifenverlauf wegen vorübergehender 
Bauarbeiten angezeigt, so sind die Zeichen 
mit gelbem Grund und schwarzen Pfeilen 
auszuführen. 
 
 
23c. „FAHRSTREIFENVERMINDERUNG“  

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt eine Fahrstreifenver-
minderung im Sinne des § 11 Abs. 5 an; es 
ist der Art der Verminderung entsprechend 
auszuführen. 
 
 
24. „STRASSE FÜR OMNIBUSSE“  

 

 
 
Dieses Zeichen zeigt eine Straße an, die nur 
von Fahrzeugen des Kraftfahrlinienverkehrs, 
von Taxi- und Krankentransportfahrzeugen 
und bei Arbeitsfahrten auch von Fahrzeugen 
des Straßendienstes und der Müllabfuhr 
benützt werden darf. Auf einer Zusatztafel 
kann angegeben werden, daß die betreffen-

de Straße auch mit anderen Fahrzeugarten 
(z.B. Omnibusse des Stadtrundfahrten-
Gewerbes oder einspurige Fahrzeuge) be-
nützt werden darf; diese Angaben können 
auch im weißen Feld des Hinweiszeichens 
angebracht werden, wenn dadurch die Er-
kennbarkeit des Verkehrszeichens nicht 
beeinträchtigt wird. Dies gilt auch für das 
Zeichen nach Z 25. 
 
 
25. „FAHRSTREIFEN FÜR OMNIBUSSE“ 

 

 
 

Dieses Zeichen zeigt einen den Fahrzeugen 
des Kraftfahrlinienverkehrs vorbehaltenen 
Fahrstreifen an, für dessen Benützung die 
Bestimmungen der Z 24 sinngemäß gelten. 
Falls es die Sicherheit, Leichtigkeit oder 
Flüssigkeit des Verkehrs erfordert, sind auf 
diesem Zeichen durch Fahrstreifenkenn-
zeichnung und Pfeile die Fahrstreifen anzu-
geben, die für den übrigen Verkehr zur Ver-
fügung stehen. 
 

(2) Auf Vorwegweisern, Wegweisern 
und Orientierungstafeln sind die Namen von 
Orten, die im Ausland liegen, nach der offi-
ziellen Schreibweise des betreffenden Staa-
tes anzugeben (z.B. Bratislava, Sopron, 
Maribor). Die zusätzliche Anführung einer 
allfälligen deutschsprachigen Ortsbezeich-
nung ist zulässig (zB Preßburg, Ödenburg, 
Marburg).  
 
 

§ 54. 
Zusatztafeln 
 

(1) Unter den in den §§ 50, 52 und 53 
genannten Straßenverkehrszeichen sowie 
unter den in § 38 genannten Lichtzeichen 
können auf Zusatztafeln weitere, das Stra-
ßenverkehrszeichen oder Lichtzeichen erläu-
ternde oder wichtige, sich auf das Straßen-
verkehrszeichen oder Lichtzeichen bezie-
hende, dieses erweiternde oder einschrän-
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kende oder der Sicherheit oder Leichtigkeit 
des Verkehrs dienliche Angaben gemacht 
werden. 
 

(2) Die Angaben und Zeichen auf Zu-
satztafeln müssen leicht verständlich sein. 
Insbesondere kann auch durch Pfeile in die 
Richtung der Gefahr oder des verkehrswich-
tigen Umstandes gewiesen werden. 
 

(3) Die Zusatztafeln sind Straßenver-
kehrszeichen. Sie sind, sofern sich aus den 
Bestimmungen des § 53 Z 6 nichts anderes 
ergibt, rechteckige, weiße Tafeln; sie dürfen 
das darüber befindliche Straßenverkehrszei-
chen seitlich nicht überragen.  
 

(4) Zusatztafeln dürfen nicht verwendet 
werden, wenn ihre Bedeutung durch ein 
anderes Straßenverkehrszeichen (§§ 50, 52 
und 53) zum Ausdruck gebracht werden 
kann. 
 

(5) Die nachstehenden Zusatztafeln 
bedeuten: 
 
a)  

 

 
 

Eine solche Zusatztafel gibt die Entfernung 
bis zu der Straßenstelle an, auf die sich das 
betreffende Straßenverkehrszeichen bezieht. 
 
b)  
 

 
 
Eine solche Zusatztafel gibt die Länge eines 
Straßenabschnittes an, für den das betref-
fende Straßenverkehrszeichen gilt, wie etwa 
eine längere Gefahrenstelle, die Länge einer 
Verbots- oder Beschränkungsstelle u. dgl. 
 

c)   
 

 
 

Eine solche Zusatztafel unter dem Zeichen 
„Vorrang geben“ kündigt das Zeichen „Halt“ 
an (§ 48 Abs. 6). 
 
d)  

 

 
 

Eine solche Zusatztafel unter den Zeichen 
„Vorrang geben“ oder „Halt“ zeigt an, daß die 
Querstraße eine Vorrangstraße ist. 
 
e)  

 

 
 
Eine solche Zusatztafel unter den Zeichen 
„Vorrang geben“, „Halt“ oder „Vorrangstraße“ 
zeigt an, daß eine Straße mit Vorrang einen 
besonderen Verlauf nimmt (§ 19 Abs. 4). 
 
f)  

 

 
 
Diese Zusatztafel weist darauf hin, daß das 
Straßenverkehrszeichen bei Schneelage 
oder Eisbildung auf der Fahrbahn zu beach-
ten ist. 
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g)  

 
 
Diese Zusatztafel weist darauf hin, daß das 
Straßenverkehrszeichen bei nasser Fahr-
bahn zu beachten ist. Die Symbole der Zu-
satztafeln nach lit. f und g dürfen auch auf 
einer Zusatztafel nebeneinander angebracht 
werden. 

 
h) 

 
 

Eine solche Zusatztafel unter dem Zeichen 
„Halten und Parken verboten” zeigt an, daß 
das Halte- und Parkverbot nicht für Fahrzeu-
ge gilt, die nach der Bestimmung des § 29b 
Abs. 4 gekennzeichnet sind. 
 
i)  

 
 
Eine solche Zusatztafel unter dem Zeichen 
„Überholen verboten“ zeigt an, dass Zugma-
schinen, Motorkarren, selbstfahrende Ar-
beitsmaschinen und vierrädrige Leichtkraft-
fahrzeuge überholt werden dürfen. 
 
j)  

 

Eine solche Zusatztafel unter dem Zeichen 
„Halten und Parken verboten“ zeigt eine 
Abschleppzone (§ 89a Abs. 2 lit. b) an.  
 
k) 

 
 
Diese Zusatztafel darf nur verwendet wer-
den, wenn auf einer Fahrbahn mit mehreren 
Fahrstreifen für dieselbe Fahrtrichtung Stra-
ßenverkehrszeichen oberhalb eines Fahr-
streifens angebracht sind; sie zeigt an, dass 
das Straßenverkehrszeichen nur für diesen 
Fahrstreifen gilt. 
 
l) 

 
 
Diese Zusatztafel darf nur in Verbindung mit 
einem Straßenverkehrszeichen verwendet 
werden, das auf einer Verkehrsinsel, einem 
Fahrbahnteiler oder einer ähnlichen bauli-
chen Einrichtung, die die Fahrbahn in mehre-
re Fahrstreifen für dieselbe Fahrtrichtung 
aufteilt, angebracht ist. Sie zeigt an, dass 
das Straßenverkehrszeichen nur für den 
Fahrstreifen gilt, der links an der Trennungs-
einrichtung vorbeiführt. 
 
 

E. Verkehrsleiteinrichtungen 
 
 

§ 55. 
Bodenmarkierungen auf der 
Straße 
 

(1) Zur Sicherung, Leitung und Ord-
nung des fließenden und des ruhenden 
Verkehrs können auf der Straße Bodenmar-
kierungen angebracht werden; sie können 
als Längsmarkierungen, Quermarkierungen, 
Richtungspfeile, Schraffen, Schriftzeichen, 
Symbole u. dgl. ausgeführt werden. 
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(2) Längs- oder Quermarkierungen, die 
ein Verbot oder Gebot bedeuten, wie Sperr-
linien (§ 9 Abs. 1) Haltelinien vor Kreuzun-
gen (§ 9 Abs. 3 und 4) und Längsmarkierun-
gen, die dazu dienen, den Fahrbahnrand 
anzuzeigen (Randlinien), sind als nicht un-
terbrochene Linien anzuführen. 
 

(3) Längs- oder Quermarkierungen, die 
dazu dienen, den Verkehr zu leiten oder zu 
ordnen (Leit- oder Ordnungslinien) und 
Längsmarkierung, die dazu dienen, die 
Fahrbahn von anderen Verkehrsflächen, wie 
Einmündungen, Ausfahrten u. dgl., abzu-
grenzen (Begrenzungslinien), sind als un-
terbrochene Linien auszuführen. 
 

(4) Sperrflächen sind als schräge, pa-
rallele Linien (Schraffen), die durch nicht 
unterbrochene Linien begrenzt sind, auszu-
führen. Parkverbote können mit einer Zick-
zacklinie kundgemacht werden. 
 

(5) Wenn die Anlage einer Straße ent-
sprechende Fahrmanöver zuläßt, kann un-
mittelbar neben einer Sperrlinie eine Leitlinie 
angebracht werden (§ 9 Abs. 1). Wenn es 
die Verkehrsverhältnisse erfordern, daß in 
jeder Fahrtrichtung zumindest zwei Fahr-
streifen durch Markierung gekennzeichnet 
werden, dann sind zum Trennen der Fahrt-
richtungen zwei Sperrlinien nebeneinander 
anzubringen. 
 

(6) Bodenmarkierungen, ausgenom-
men die Darstellung von Verkehrszeichen, 
sind in weißer Farbe auszuführen; Zickzack-
linien sind jedoch in gelber, Kurzparkzonen 
in blauer Farbe auszuführen. Wenn es erfor-
derlich ist, eine durch Bodenmarkierungen 
zum Ausdruck gebrachte Verkehrsregelung 
vorübergehend durch eine andere Regelung 
zu ersetzen, sind die dafür notwendigen 
Bodenmarkierungen in einer anderen Farbe 
auszuführen. 
 

(7) Bodenmarkierungen können dem 
jeweiligen Stand der Wissenschaft und 
Technik entsprechend durch Beschichten 
der Fahrbahn, durch Aufbringen von Belä-
gen, durch den Einbau von Kunst- oder 
Natursteinen oder von Formstücken, durch 
Aufbringen von Fahrstreifenbegrenzern u. 
dgl. dargestellt werden. 
 

(8) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 
1989/641) 

 
(9) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 

1994/518)  
 
 

§ 56. 
Schutzwegmarkierungen 
 

(1) In Ortsgebieten sind auf Straßen-
stellen, wo ständig betriebene Lichtzeichen 
zur Regelung des Verkehrs oder zur Abgabe 
blinkenden gelben Lichtes vorhanden sind, 
auch Schutzwege (§ 2 Abs. 1 Z 12) in ent-
sprechender Anzahl anzulegen, sofern für 
den Fußgängerverkehr nicht in anderer 
Weise, etwa durch Über- oder Unterführun-
gen, Vorsorge getroffen ist. 
 

(2) Auf anderen als den in Abs. 1 be-
zeichneten Straßenstellen sind Schutzwege 
dann anzulegen, wenn es Sicherheit und 
Umfang des Fußgängerverkehrs erfordern. 
Die Benützung solcher Schutzwege ist durch 
Lichtzeichen zu regeln. 
 

(3) Solange es die Verkehrsverhältnis-
se nicht erfordern, kann von einer Regelung 
des Verkehrs durch Lichtzeichen bei den in 
Abs. 2 genannten Schutzwegen Abstand 
genommen werden. In diesem Falle ist der 
Schutzweg mit blinkenden gelbem Licht 
(§ 38 Abs. 3) oder mit dem Hinweiszeichen 
nach § 53 Z 2a (Kennzeichnung eines 
Schutzweges) zu kennzeichnen. 
 
 

§ 56a. Radfahrerüberfahrt-
markierungen 
 

(1) Im Ortsgebiet sind auf Straßenstel-
len, wo ständig betriebene Lichtzeichen zur 
Regelung des Verkehrs oder zur Abgabe 
blinkenden gelben Lichtes vorhanden sind, 
auch Radfahrerüberfahrten (§ 2 Abs. 1 
Z 12a) anzulegen, sofern dies in Fortsetzung 
von Radfahrstreifen, Radwegen oder Geh- 
und Radwegen erforderlich ist und für den 
Fahrradverkehr nicht in anderer Weise, etwa 
durch Über- oder Unterführungen, Vorsorge 
getroffen ist. 
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(2) Auf anderen als den in Abs. 1 be-
zeichneten Straßenstellen sind Radfahrer-
überfahrten dann anzulegen, wenn es die 
Sicherheit und der Umfang des Fahrradver-
kehrs erfordern. Die Benützung solcher 
Radfahrerüberfahrten ist durch Lichtzeichen 
zu regeln. 
 

(3) Solange es die Verkehrsverhältnis-
se nicht erfordern, kann von einer Regelung 
des Verkehrs durch Lichtzeichen bei den in 
Abs. 2 genannten Radfahrerüberfahrten 
Abstand genommen werden. In diesem Falle 
ist die Radfahrerüberfahrt mit blinkendem 
gelben Licht oder mit dem Hinweiszeichen 
nach § 53 Abs. 1 Z 2b („Kennzeichnung 
einer Radfahrerüberfahrt“) zu kennzeichnen.  
 
 

§ 57. 
Einrichtungen neben und auf 
der Fahrbahn 
 

(1) Zur besseren Kenntlichmachung 
des Verlaufes einer Straße können neben 
der Fahrbahn Leitpflöcke, Leitplanken, Leit-
baken, Leitmale, Schneestangen u. dgl. 
angebracht werden. Überdies können, wenn 
es die Anlageverhältnisse der Straße erfor-
dern, zur Sicherung des Straßenverkehrs 
Sicherheitsleitschienen, Lauflichtanlagen, 
andere Anlagen zur Abgabe von blinkendem 
Licht oder ähnliche Einrichtungen verwendet 
werden. Solche Einrichtungen sowie Fahr-
streifenbegrenzer, straßenbauliche Einrich-
tungen u. dgl. können zur Ordnung und 
Sicherung des Verkehrs, insbesondere zur 
Teilung der Verkehrseinrichtungen, auch auf 
der Fahrbahn vorgesehen werden. Außer-
halb von Ortsgebieten sind auf Bundes- und 
Landesstraßen ab einer Fahrbahnbreite von 
5,5 m Randlinien anzubringen. 
 

(2) Leitplanken, Leitbaken und Leitmale 
sind zur besseren Erkennbarkeit mit rück-
strahlendem Material in roter und weißer 
Farbe auszustatten. Lauflichtanlagen und 
andere Anlagen zur Abgabe von blinkendem 
Licht haben weißgelbes oder gelbes Licht 
auszustrahlen. Werden die übrigen Einrich-
tungen gemäß Abs. 1 zur besseren Erkenn-
barkeit mit rückstrahlendem Material ausges-
tattet, so ist an der rechten Straßenseite im 
Sinne der Fahrtrichtung die Farbe Rot, an 

der linken die Farbe Weiß zu verwenden. 
Kann an solchen Einrichtungen an beiden 
Seiten vorbeigefahren werden, so ist die 
Farbe Gelb zu verwenden. Anstelle des 
rückstrahlenden Materials kann auch eine 
Lichtquelle in der entsprechenden Farbe 
verwendet werden.  
 
 

V. ABSCHNITT 
 

Allgemeine Vorschriften über 
den Fahrzeugverkehr 

 
 

§ 58. 
Lenker von Fahrzeugen 
 

(1) Unbeschadet der Bestimmungen 
des § 5 Abs. 1 darf ein Fahrzeug nur lenken, 
wer sich in einer solchen körperlichen und 
geistigen Verfassung befindet, in der er ein 
Fahrzeug zu beherrschen und die beim 
Lenken eines Fahrzeuges zu beachtenden 
Rechtsvorschriften zu befolgen vermag. Sind 
diese Voraussetzungen offenbar nicht gege-
ben, so sind die Bestimmungen des § 5b 
sinngemäß anzuwenden.  
 

(2) Stellt der Lenker unterwegs fest, 
daß der Zustand des Fahrzeuges oder der 
sich darauf befindlichen Ladung nicht den 
rechtlichen Vorschriften entspricht, und kann 
er einen solchen Zustand nicht sofort behe-
ben, so darf er die Fahrt bis zum nächsten 
Ort, wo der vorschriftswidrige Zustand beho-
ben werden kann, fortsetzen, jedoch nur 
dann, wenn er die notwendigen Sicherheits-
vorkehrungen zur Hintanhaltung einer Ge-
fährdung von Personen oder einer Beschä-
digung von Sachen trifft. 
 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 2 ge-
lten auch dann, wenn der Lenker wegen 
eines nicht den rechtlichen Vorschriften 
entsprechenden Zustandes des Fahrzeuges 
oder der Ladung von einem Organ der Stra-
ßenaufsicht beanstandet wird. Die Organe 
der Straßenaufsicht können jedoch aus 
Gründen der Verkehrssicherheit die Weiter-
fahrt verbieten, wenn die Sicherheitsvorkeh-
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rungen des Lenkers (Abs. 2) nicht ausrei-
chen. 
 

(4) Ist der Lenker eines Fahrzeuges 
nicht auch dessen Besitzer, bei Kraftfahr-
zeugen dessen Zulassungsbesitzer, so hat 
er, wenn sich das Fahrzeug oder die Ladung 
nicht in einem den rechtlichen Vorschriften 
entsprechenden Zustand befindet, dies dem 
Besitzer des Fahrzeuges oder dem Verfü-
gungsberechtigten, bei Kraftfahrzeugen dem 
Zulassungsbesitzer, zu melden.  
 
 

§ 59. 
Verbot des Lenkens von 
Fahrzeugen 
 

(1) Die Behörde hat einer Person das 
Lenken eines Fahrzeuges, das ohne beson-
dere Berechtigung gelenkt werden darf, 
ausdrücklich zu verbieten, wenn diese  
a) wegen körperlicher oder geistiger Män-

gel zum Lenken eines Fahrzeuges un-
geeignet ist oder 

b) wegen ihres Verhaltens im Straßenver-
kehr, insbesondere im Hinblick auf wie-
derholte einschlägige Bestrafungen, ei-
ne Gefahr für die Sicherheit des Stra-
ßenverkehrs bildet. 

 
(2) Ein Verbot nach Abs. 1 kann je 

nach den Umständen auf eine bestimmte 
Fahrzeugart eingeschränkt, befristet oder 
unbefristet erlassen werden. Es ist aufzuhe-
ben oder einzuschränken, wenn die Mängel 
nicht mehr oder nicht mehr in vollem Umfan-
ge bestehen. Wurde das Verbot wegen 
eines den Straßenverkehr gefährdenden 
Verhaltens (Abs. 1 lit. b) unbefristet oder für 
mehr als zwei Jahre verfügt, so darf es über-
dies nur dann aufgehoben werden, wenn es 
wenigstens zwei Jahre wirksam war.  
 

(3) Soll eine Verfügung nach Abs. 1 
oder 2 für zwei oder mehrere Bundesländer 
wirksam werden, so ist hiefür die Landesre-
gierung, in deren örtlichem Wirkungsbereich 
die Partei ihren Wohnsitz hat, zuständig. 
Diese Behörde hat das Einvernehmen mit 
den anderen in Betracht kommenden Lan-
desregierungen herzustellen.  
 

§ 60. 
Zustand und Beleuchtung der 
Fahrzeuge 
 

(1) Ein Fahrzeug darf auf Straßen nur 
verwendet werden, wenn es so gebaut und 
ausgerüstet ist, daß durch seinen sachge-
mäßen Betrieb Personen nicht gefährdet 
oder durch Geruch, Geräusch, Staub, 
Schmutz u. dgl. nicht über das gewöhnliche 
Maß hinaus belästigt oder Sachen, insbe-
sondere die Fahrbahn, nicht beschädigt 
werden. 
 

(2) Schneekufen sind nur zulässig, 
wenn die Straße mit einer ununterbrochenen 
oder doch wenigstens nicht nennenswert 
unterbrochenen Schnee- oder Eisschicht 
bedeckt ist. 
 

(3) Während der Dämmerung, bei Dun-
kelheit oder Nebel oder wenn es die Witte-
rung sonst erfordert, sind Fahrzeuge auf der 
Fahrbahn zu beleuchten; ausgenommen 
hievon sind Fahrräder, die geschoben wer-
den. Weißes Licht darf nicht nach hinten und 
rotes Licht nicht nach vorne leuchten. Eine 
Beleuchtung des Fahrzeuges darf unterblei-
ben, wenn es stillsteht und die sonstige 
Beleuchtung ausreicht, um es aus einer 
Entfernung von ungefähr 50 m zu erkennen. 
 

(4) Wenn es die Verkehrssicherheit er-
fordert, hat das Bundesministerium für Wis-
senschaft und Verkehr unter Bedachtnahme 
auf den jeweiligen Stand der Technik nähere 
Vorschriften über die Ausführung und Be-
schaffenheit der an Fahrzeugen anzubrin-
genden Rückstrahleinrichtungen einschließ-
lich der gelben Rückstrahler an den Pedalen 
von Fahrrädern und über ihre Lichtwirkungen 
durch Verordnung zu erlassen.  
 
 

§ 61. 
Verwahrung der Ladung 
 

(1) Die Ladung ist am Fahrzeug so zu 
verwahren, daß sein sicherer Betrieb nicht 
beeinträchtigt, niemand gefährdet, behindert 
oder belästigt und die Straße weder beschä-
digt noch verunreinigt wird. Es ist verboten, 
einen Teil der Ladung nachzuschleifen, es 
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sei denn, daß es sich um eine vom Straße-
nerhalter erlaubte Beförderung von Baum-
stämmen auf Holzbringungswegen handelt. 
 

(2) Das hintere Ende der Ladung ist, 
wenn sie das Fahrzeug mehr als 1 m über-
ragt, deutlich zu kennzeichnen und bei Dun-
kelheit mit einer weißen Tafel mit rotem 
Rand aus rückstrahlendem Material zu ver-
sehen. 

 
(3) Ladungen, die durch Staub- oder 

Geruchsentwicklung oder durch Abfallen, 
Ausrinnen oder Verspritzen Personen beläs-
tigen oder die Straße verunreinigen oder 
vereisen können, sind in geschlossenen und 
undurchlässigen Fahrzeugen oder in ebenso 
beschaffenen Behältern zu befördern. La-
dungen, die abgeweht werden können, sind 
mit Plachen oder dergleichen zu überde-
cken; dies gilt für die Beförderung von Heu 
oder Stroh sowie für Düngerfuhren jedoch 
nur, wenn sie mit Fahrzeugen transportiert 
werden, mit denen eine Geschwindigkeit von 
50 km/h überschritten werden darf. 
 

(4) Ladungen, die durch die Bewegun-
gen des Fahrzeuges Lärm verursachen 
können, müssen mit schalldämpfenden 
Unter- oder Zwischenlagen versehen, fest 
zusammengebunden oder aneinandergep-
reßt werden. 
 

(5) Blendende Gegenstände sind auf 
offenen Fahrzeugen verhüllt zu befördern. 
 

(6) Ist die Ladung ganz oder teilweise 
auf die Straße gefallen, so hat der Lenker 
zunächst allenfalls erforderliche Maßnahmen 
zur Verhinderung von Verkehrsstörungen zu 
treffen, das Beförderungsgut von der Straße 
zu entfernen und die Straße zu reinigen.  
 
 

§ 62. 
Ladetätigkeit 
 

(1) Durch eine Ladetätigkeit auf Stra-
ßen, das ist das Beladen oder Entladen von 
Fahrzeugen sowie das Abschlauchen von 
Flüssigkeiten aus Fahrzeugen oder in Fahr-
zeuge, darf die Sicherheit des Verkehrs nicht 
und die Leichtigkeit des Verkehrs nicht we-
sentlich beeinträchtigt werden. 

(2) Beim Beladen oder Entladen eines 
Fahrzeuges ist nach Möglichkeit jeder Lärm 
zu vermeiden; wenn nötig, ist eine schall-
dämpfende Unterlage zu verwenden oder 
zwischen dem Ladegut schalldämpfendes 
Material anzubringen. 
 

(3) Wird ein Fahrzeug auf der Straße 
für eine Ladetätigkeit aufgestellt, so muß sie 
unverzüglich begonnen und durchgeführt 
werden. 

 
(4) Für eine Ladetätigkeit auf Straßen-

stellen, wo das Halten verboten ist, ist, so-
fern sich aus den im zweiten und dritten 
Absatz des § 52 Z 13b bezeichneten Zusatz-
tafeln nichts anderes ergibt, eine Bewilligung 
erforderlich; gleiches gilt für das Aufstellen 
von Fahrzeugen auf Gehsteigen für Zwecke 
einer Ladetätigkeit, es sei denn, daß auf den 
in Betracht kommenden Stellen gehalten 
werden darf. Insoweit es die Sicherheit, 
Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs 
erfordert, ist die Bewilligung bedingt, befristet 
oder mit Auflagen zu erteilen. 
 

(5) Eine Bewilligung nach Abs. 4 ist von 
der Behörde zu erteilen, wenn die Ladetätig-
keit an einer anderen Stelle besonders um-
ständlich wäre und weder eine Beschädi-
gung des Gehsteiges oder seiner Einbauten 
noch eine Beeinträchtigung der Sicherheit 
oder eine wesentliche Behinderung des 
Verkehres zu befürchten ist. Auf Grund der 
Bewilligung dürfen nicht nur die Ladetätigkeit 
des Antragstellers, sondern auch alle ande-
ren im wesentlichen gleichartigen Ladetätig-
keiten ausgeübt werden. Auch ein Organ der 
Straßenaufsicht darf eine solche Bewilligung 
erteilen, jedoch nur dann, wenn es sich um 
einen dringenden Einzelfall handelt und die 
sonstigen Voraussetzungen zur Erteilung 
vorliegen; das Aufstellen von Fahrzeugen 
auf Gehsteigen darf ein Organ der Straßen-
aufsicht jedoch nicht bewilligen.  
 
 

§ 63. 
Beförderung besonderer Güter 
 
(Anm.: aufgehoben durch 10. StVO-Nov, 
BGBl. Nr. 1983/174) 
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§ 64. 
Sportliche Veranstaltungen auf 
Straßen 
 

(1) Wer auf der Straße sportliche Ver-
anstaltungen wie Wettlaufen, Wettfahren 
usw. durchführen will, bedarf hiezu der Be-
willigung der Behörde. Die Bewilligung darf 
nur erteilt werden, wenn die Veranstaltung 
die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit 
des Verkehrs nicht wesentlich beeinträchtigt 
und schädliche Einwirkungen auf die Bevöl-
kerung und die Umwelt durch Lärm, Geruch 
oder Schadstoffe nicht zu erwarten sind. 
 

(2) Die Bewilligung ist, wenn es der 
Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
oder die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssig-
keit des Verkehrs erfordern, unter Bedingun-
gen oder mit Auflagen zu erteilen. Insbeson-
dere kann vorgeschrieben werden, daß der 
Veranstalter und die einzelnen Teilnehmer 
an der Veranstaltung bei einer in Österreich 
zugelassenen Versicherungsanstalt eine 
Versicherung für die gesetzliche Haftpflicht 
für Personen- und Sachschäden in einer von 
der Behörde zu bestimmenden angemesse-
nen Höhe abzuschließen haben. 
 

(3) Wenn es die Verkehrssicherheit er-
fordert und die Verkehrslage es zuläßt, kann 
die Behörde eine Straße für die Dauer der 
sportlichen Veranstaltung ganz oder teilwei-
se für den sonstigen Verkehr sperren. In 
einem solchen Fall kann die Behörde, wenn 
aus Gründen der Verkehrssicherheit keine 
Bedenken bestehen, Ausnahmen von den 
Fahrregeln zulassen. 

 
(4) Erstreckt sich eine sportliche Ver-

anstaltung auf zwei oder mehrere Bundes-
länder, so ist zur Erteilung der Bewilligung 
nach Abs. 1 die Landesregierung zuständig, 
in deren örtlichem Wirkungsbereich die 
Veranstaltung beginnt; das Einvernehmen 
mit den übrigen in Betracht kommenden 
Landesregierungen ist herzustellen.  
 
 

VI. ABSCHNITT 
 

Besondere Vorschriften für 
den Verkehr mit Fahrrädern 

und Motorfahrrädern 
 
 

§ 65. 
Benützung von Fahrrädern 
 

(1) Der Lenker eines Fahrrades (Rad-
fahrer) muß mindestens zwölf Jahre alt sein; 
wer ein Fahrrad schiebt, gilt nicht als Rad-
fahrer. Kinder unter zwölf Jahren dürfen ein 
Fahrrad nur unter Aufsicht einer Person, die 
das 16. Lebensjahr vollendet hat, oder mit 
behördlicher Bewilligung lenken. 
 

(2) Die Behörde hat auf Antrag des ge-
setzlichen Vertreters des Kindes die Bewilli-
gung nach Abs. 1 zu erteilen, wenn das Kind 
das 10. Lebensjahr vollendet hat und anzu-
nehmen ist, daß es die erforderliche körperli-
che und geistige Eignung sowie Kenntnisse 
der straßenpolizeilichen Vorschriften besitzt. 
Die Bewilligung gilt für das ganze Bundes-
gebiet, sofern nicht der gesetzliche Vertreter 
des Kindes eine örtlich eingeschränkte Ge-
ltung beantragt hat. Sie ist unter Bedingun-
gen und mit Auflagen zu erteilen, wenn dies 
die Verkehrssicherheit erfordert. Die Behör-
de kann die Bewilligung widerrufen, wenn 
sich die Verkehrsverhältnisse seit der Ertei-
lung geändert haben oder nachträglich zuta-
ge tritt, daß das Kind die erforderliche kör-
perliche oder geistige Eignung nicht besitzt. 
Über die von ihr erteilte Bewilligung hat die 
Behörde eine Bestätigung, den Radfahraus-
weis, auszustellen. Inhalt und Form des 
Radfahrausweises hat der Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie 
durch Verordnung zu bestimmen. Der auf 
Grund dieser Bestimmung gestellte Antrag, 
die erteilte Bewilligung und der ausgestellte 
Radfahrausweis sind von Bundesstempel-
gebühren befreit. 
 

(3) Radfahrer, die auf dem Fahrrad 
Personen mitführen, müssen das 16. Le-
bensjahr vollendet haben. Ist die mitgeführte 
Person noch nicht acht Jahre alt, so muß für 
sie ein eigener, der Größe des Kindes ent-
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sprechender Sitz vorhanden sein. Ist die 
mitgeführte Person mehr als acht Jahre alt, 
so darf nur ein Fahrrad verwendet werden, 
das hinsichtlich seiner Bauart den Anforde-
rungen der Produktsicherheitsbestimmungen 
für Fahrräder zum Transport mehrerer Per-
sonen (§ 104 Abs. 8) entspricht. 
 
 

§ 66. 
Beschaffenheit von Fahrrädern, 
Fahrradanhängern und 
Kindersitzen 
 

(1) Fahrräder müssen der Größe des 
Benützers entsprechen. Fahrräder, Fahrrad-
anhänger und Kindersitze müssen in einem 
Zustand erhalten werden, der den Anforde-
rungen der Produktsicherheitsbestimmungen 
für Fahrräder (§ 104 Abs. 8) entspricht. 
 

(2) Der Bundesminister für Verkehr, In-
novation und Technologie hat unter Bedach-
tnahme auf die Verkehrssicherheit und den 
Stand der Technik durch Verordnung festzu-
legen: 
1. unter welchen Voraussetzungen be-

stimmte Teile der Ausrüstung von Fahr-
rädern oder Fahrradanhängern entfal-
len können; 

2. unter welchen Voraussetzungen die 
Beförderung von Kindern in Kindersit-
zen oder Personen mit Fahrradanhän-
gern und mehrspurigen Fahrrädern zu-
lässig ist; 

3. das Ladegewicht, das bei der Beförde-
rung von Lasten oder Personen mit 
Fahrrädern oder mit Fahrradanhängern 
nicht überschritten werden darf. 

 
 

§ 67. 
Fahrradanhänger und 
mehrspurige Fahrräder 
 
(Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 
1998/92) 
 
 

§ 68. 
Verhalten der Radfahrer 
 

(1) Auf Straßen mit einer Radfahranla-
ge ist mit einspurigen Fahrrädern ohne An-
hänger die Radfahranlage zu benützen, 
wenn das Befahren der Radfahranlage in der 
vom Radfahrer beabsichtigten Fahrtrichtung 
gemäß § 8a erlaubt ist. Mit Fahrrädern mit 
einem Anhänger, der nicht breiter als 80 cm 
oder ausschließlich zur Personenbeförde-
rung bestimmt ist, mit mehrspurigen Fahrrä-
dern, die nicht breiter als 80 cm sind, sowie 
bei Trainingsfahrten mit Rennfahrrädern darf 
die Radfahranlage benützt werden; mit Fahr-
rädern mit einem sonstigen Anhänger und 
mit breiteren mehrspurigen Fahrrädern ist 
die für den übrigen Verkehr bestimmte Fahr-
bahn zu benützen. Auf Gehsteigen und 
Gehwegen ist das Radfahren in der Längs-
richtung verboten. Auf Geh- und Radwegen 
haben sich Radfahrer so zu verhalten, dass 
Fußgänger nicht gefährdet werden. 
 

(2) Radfahrer dürfen nur auf Radwegen 
und in Wohnstraßen sowie auf sonstigen 
Straßen mit öffentlichem Verkehr bei Trai-
ningsfahrten mit Rennfahrrädern nebenei-
nander fahren; beim Nebeneinanderfahren 
darf nur der äußerste rechte Fahrstreifen 
benützt werden. 
 

(3) Es ist verboten, 
a) auf einem Fahrrad freihändig zu fahren 

oder die Füße während der Fahrt von 
den Treteinrichtungen zu entfernen, 

b) sich mit einem Fahrrad an ein anderes 
Fahrzeug anzuhängen, um sich ziehen 
zu lassen, 

c) Fahrräder in einer nicht verkehrsgemä-
ßen Art zu gebrauchen, zum Beispiel 
Karussellfahren, Wettfahren und dgl., 

d) beim Radfahren andere Fahrzeuge 
oder Kleinfahrzeuge mitzuführen.  

 
(3a) Radfahrerüberfahrten, wo der Ver-

kehr nicht durch Arm- oder Lichtzeichen 
geregelt wird, dürfen Radfahrer nur mit einer 
Geschwindigkeit von höchstens 10 km/h und 
nicht unmittelbar vor einem herannahenden 
Fahrzeug und für dessen Lenker überra-
schend befahren. 
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(4) Fahrräder sind so aufzustellen, daß 
sie nicht umfallen oder den Verkehr behin-
dern können. Ist ein Gehsteig mehr als 2,5 m 
breit, so dürfen Fahrräder auch auf dem 
Gehsteig abgestellt werden; dies gilt nicht im 
Haltestellenbereich öffentlicher Verkehrsmit-
tel, außer wenn dort Fahrradständer aufges-
tellt sind. Auf einem Gehsteig sind Fahrräder 
platzsparend so aufzustellen, daß Fußgän-
ger nicht behindert und Sachen nicht be-
schädigt werden. 
 

(5) Gegenstände die am Anzeigen der 
Fahrtrichtungsänderung hindern oder die 
freie Sicht oder die Bewegungsfreiheit des 
Radfahrers beeinträchtigen oder Personen 
gefährden oder Sachen beschädigen kön-
nen, wie zum Beispiel ungeschützte Sägen 
oder Sensen, geöffnete Schirme und dgl., 
dürfen am Fahrrad nicht mitgeführt werden.  
 
 

§ 69. 
Motorfahrräder 
 

(1) Mit Motorfahrrädern ist ausschließ-
lich die Fahrbahn zu benützen. 
 

(2) Für die Lenker von Motorfahrrädern 
gelten die Bestimmungen des § 68 Abs. 3 
bis 5 über das Verhalten von Radfahrern 
sinngemäß. Überdies ist ihnen verboten:  
a) Das Nebeneinanderfahren mit anderen 

Motorfahrrädern oder Fahrrädern, 
b) Motorfahrräder neben einem anderen 

Motorfahrrad oder Fahrrad zu schieben, 
c) dieselbe Straße oder dieselben Stra-

ßenzüge innerhalb eines örtlichen Be-
reiches ohne zwingenden Grund 
mehrmals hintereinander zu befahren 
oder den Motor am Stand länger als 
unbedingt notwendig laufen lassen.  

 
 

VII. ABSCHNITT 
 

Besondere Vorschriften für 
den Fuhrwerksverkehr 

 
 

§ 70. 
Lenkung von Fuhrwerken 
 

(1) Der Lenker eines Fuhrwerkes muß, 
sofern sich aus den Bestimmungen über 
Wirtschaftsfuhren nichts anderes ergibt, 
mindestens 16 Jahre alt sein. 
 

(2) Hochbeladene Handwagen und 
Handkarren dürfen nicht geschoben, son-
dern müssen gezogen werden. Es ist verbo-
ten, abschüssige Wegstrecken auf solchen 
Fahrzeugen sitzend herabzufahren. 
 

(3) Der Besitzer eines Fuhrwerkes hat 
dafür zu sorgen, daß es nur im vorschrifts-
mäßigen Zustand in Betrieb genommen wird. 
Werden Frachtstücke auf geteilte Fahrzeuge 
geladen, deren rückwärtiger Teil frei beweg-
lich ist, so ist dem Fuhrwerk eine zweite 
Person beizugeben, die das Ende des Fuhr-
werkes zu beaufsichtigen und zu bedienen 
hat. 
 

(4) Werden auf einem Fuhrwerk Perso-
nen befördert, so hat der Lenker dafür zu 
sorgen, daß sie so untergebracht sind, daß 
sie den sicheren Betrieb des Fuhrwerkes 
und die Verkehrssicherheit nicht beeinträch-
tigen und gefahrlos befördert werden kön-
nen.  
 
 

§ 71. 
Maße und Gewichte 
 

(1) Die Länge eines Fuhrwerkes darf 
bei Möbel-, Theaterkulissen- und Landgut-
wagen ohne Deichsel, bei anderen Fuhrwer-
ken mit der Deichsel 10 m nicht überschrei-
ten. Die Ladung darf bei Möbel-, Theaterku-
lissen- und Landgutwagen nicht länger als 
16 m sein und bei anderen Fuhrwerken um 
nicht mehr als die Hälfte des Achsabstandes 
über die Hinterachse hinausragen. 
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(2) Die Breite eines Fuhrwerkes darf bei 
Möbelwagen nicht mehr als 2,40 m, bei 
anderen Fuhrwerken nicht mehr als 2,20 m 
betragen. Die Breite der Ladung darf bei 
Erntefuhren und bei Fuhren mit Heu, Stroh 
oder Schilf in nicht gepreßtem Zustande, 
wenn sie nicht länger als 11 m sind, 3,50 m 
nicht überschreiten. Ansonsten darf die 
Ladung nicht breiter als das Fuhrwerk sein. 
 

(3) Fuhrwerke dürfen auch mit der La-
dung nicht höher als 3,80 m sein. 
 

(4) Das Gesamtgewicht (§ 2 Abs. 1 
Z 20) eines Fuhrwerkes darf unter Bedach-
tnahme auf die Beschaffenheit der Straße 
und ihrer Neigungsverhältnisse und unter 
Bedachtnahme auf die Länge der zu befah-
renden Strecke sowie auf die Art und Be-
schaffenheit des Fahrzeuges und auf die 
Witterungsverhältnisse die Leistungsfähigkeit 
des Gespannes nicht übersteigen. Das Ge-
samtgewicht eines einspännigen Fuhrwerkes 
darf 2 t, das eines zweispännigen Fuhrwer-
kes 4,8 t nicht überschreiten. Werden bei 
Fuhren in einem ebenen Gelände besonders 
kräftige Pferde verwendet, so darf das Ge-
samtgewicht für einspännige Fuhrwerke bis 
2,5 t und für zweispännige Fuhrwerke 5,5 t 
betragen. Im ebenen Gelände und bei Ver-
wendung luftbereifter und mit Wälzlagern 
ausgestatteter Fuhrwerke darf das Gesamt-
gewicht um ein Drittel erhöht werden. 
 

(5) Die im Abs. 4 angeführten Gesamt-
gewichte dürfen bei mehr als zweispännigen 
Fuhrwerken überschritten werden, doch darf 
das Gesamtgewicht keinesfalls 10 t über-
steigen. 

 
 

§ 72. 
Beschaffenheit und Ausstattung 
des Fuhrwerkes 
 

(1) Der Lenker eines Fuhrwerkes, das 
nicht durch eine Zugmaschine fortbewegt 
wird, darf keine Vorrichtungen zur Abgabe 
von Schall- oder Blinkzeichen (§ 22) ver-
wenden. Glocken und Schellen an Zugtieren 
und Schlitten werden von diesem Verbot 
nicht berührt. 

 

(2) Die Radfelgen eines Fuhrwerks 
müssen so breit sein, daß sie die Fahrbahn 
auch bei voller Belastung des Fuhrwerkes 
nicht mehr als unvermeidbar abnützen. 
 

(3) Fuhrwerke müssen mit sicher wir-
kenden Bremsvorrichtungen ausgestattet 
sein. Dies gilt nicht für zweirädrige Karren, 
für Handwagen, Handkarren und Handschlit-
ten. Beim Bremsen des Fuhrwerkes darf die 
Umdrehung der Räder nicht gänzlich verhin-
dert und durch die Bestätigung der Hemm-
vorrichtungen von Schlitten die Fahrbahn 
nicht beschädigt werden. 
 

(4) Zur Verstärkung der Wirkung der 
Bremsvorrichtungen (Abs. 3) dürfen Rad-
schuhe nur zur Abwendung einer Gefahr und 
Ketten nur bei Glatteis oder verschneiter 
Fahrbahn verwendet werden. Die Glieder der 
Schneeketten aus starrem Material ohne 
elastische Überzüge dürfen nicht länger als 
3 cm und nicht höher als 2 cm sein. Sie 
dürfen weder scharfe Kanten, Ecken, ebene 
Flächen noch wulstartige Erhöhungen auf-
weisen und müssen so am Rand befestigt 
sein, daß eine Schlagwirkung auf die Fahr-
bahn möglichst vermieden wird. 
 

(5) Radfelgen, Radreifen und Rad-
schuhe, die wulstartige Erhöhungen, her-
vorstehende Nägel oder Schrauben aufwei-
sen oder sonst geeignet sind, die Fahrbahn 
zu beschädigen, dürfen nicht verwendet 
werden. Durch das Ziehen von Maschinen 
und Geräten darf die Fahrbahn nicht be-
schädigt werden.  
 
 

§ 73. 
Beleuchtung des Fuhrwerkes 
 

(1) Zur Beleuchtung eines Fuhrwerkes 
(§ 60) sind zwei Lampen zu verwenden, die 
beide nach vorne weiß und nach hinten rot 
leuchten. Die Lichter müssen deutlich er-
kennbar sein und die Breite des Fahrzeuges 
erkennen lassen; sie können auch an der 
Ladung angebracht werden, wenn dies 
zweckmäßiger ist. Bei Handwagen, Handkar-
ren und Handschlitten genügt jedoch eine 
Lampe die nach vorne weiß und nach hinten 
rot leuchtet; kann die Lampe an solchen 
Fahrzeugen oder anderen Ladungen nicht 
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deutlich sichtbar angebracht werden, so ist 
sie hinter dem Fahrzeug gut sichtbar zu 
tragen. 
 

(2) Fuhrwerke dürfen weder mit Fa-
ckeln noch mit Laternen mit offenem Licht 
beleuchtet werden. 
 

(3) An der Rückseite von Fuhrwerken 
sind höchstens 60 cm über der Fahrbahn 
zwei rote Rückstrahler mit einer Lichteintritts-
fläche von mindestens 20 cm2 so anzubrin-
gen, daß sie bei Dunkelheit und klarem 
Wetter im Lichte eines Scheinwerfers auf 
150 m sichtbar sind und die Breite des Fahr-
zeuges erkennen lassen. Bei Handwagen, 
Handkarren und Handschlitten genügt ein 
solcher Rückstrahler, der nicht weiter als 40 cm 
vom linken Fahrzeugrand anzubringen ist. 
 

(4) Am vorderen Ende der Deichsel 
sind weiße oder gelbe Rückstrahler beweg-
lich aufzuhängen, die im Scheinwerferlicht 
einer 25-Watt-Lampe auf 150 m sichtbar sind. 
 

(5) Die Beleuchtungseinrichtungen und 
Rückstrahler müssen in einem solchen Zu-
stand gehalten werden, daß sie voll wirksam 
sind.  
 
 

§ 74. 
Bespannung 
 

(1) Die Zugtiere müssen zum Ziehen 
des Fuhrwerkes tauglich sein. Lahme oder 
übermüdete Tiere, sowie solche, deren 
Eignung zum Ziehen eines Fuhrwerkes 
insbesondere durch äußerlich erkennbare 
Leiden oder Wunden herabgemindert ist, 
dürfen nicht als Zugtiere verwendet werden. 
 

(2) Bissigen Zugtieren sind Maulkörbe 
anzulegen. Sofern es sich nicht um Rinder 
handelt, müssen die Zugtiere bei Schnee- 
oder Eisglätte mit scharfen Hufeisen oder 
anderen geeigneten Gleitschutzmitteln ver-
sehen sein. 
 

(3) Werden Tiere uneingespannt an ei-
nem Fuhrwerk mitgeführt, so sind sie an ein 
Zugtier oder an das Fuhrwerk so anzubin-
den, daß sie sich nur an der rechten Seite 
des Fuhrwerkes oder hinter dem Fuhrwerk 

fortbewegen können und andere Straßenbe-
nützer nicht behindern. 
 

(4) Geschirr und Zügel müssen zweck-
mäßig sein und sich in gutem Zustand befin-
den. Die Verwendung von Gabelzügeln ist 
verboten.  
 
 

§ 75. 
Ankoppeln 
 

(1) An ein Fuhrwerk darf nur ein weite-
res Fuhrwerk angekoppelt werden. Dies gilt 
jedoch nur dann, wenn beide Fuhrwerke mit 
besonders leichtem Gut oder nur mäßig 
beladen sind oder wenn das zweite Fuhr-
werk unbeladen, ein zweirädriger Karren 
oder ein Handwagen ist. Das Fuhrwerk ist so 
anzukoppeln, daß es nicht losreißen kann. 
 

(2) Die Länge des gekoppelten Wagen-
zuges einschließlich der Deichsel und der 
Ladung darf 16 m nicht überschreiten. 
 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 
gelten auch für das Ankoppeln von Fuhrwer-
ken an Kraftfahrzeuge, sofern sich aus den 
kraftfahrrechtlichen Vorschriften nichts ande-
res ergibt.  

 
 

VIII. ABSCHNITT 
 

Fußgängerverkehr 
 
 

§ 76. 
Verhalten der Fußgänger 
 

(1) Fußgänger haben, auch wenn sie 
Kinderwagen oder Rollstühle schieben oder 
ziehen, auf Gehsteigen oder Gehwegen zu 
gehen; sie dürfen nicht überraschend die 
Fahrbahn betreten. Sind Gehsteige oder 
Gehwege nicht vorhanden, so haben Fuß-
gänger das Straßenbankett und, wenn auch 
dieses fehlt, den äußersten Fahrbahnrand zu 
benützen; hiebei haben sie auf Freilandstra-
ßen, außer im Falle der Unzumutbarkeit, auf 
dem linken Straßenbankett (auf dem linken 
Fahrbahnrand) zu gehen. Benützer von 
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selbstfahrenden Rollstühlen dürfen Gehstei-
ge, Gehwege und Fußgängerzonen in 
Schrittgeschwindigkeit befahren. 
 

(2) Fußgänger in Gruppen auf Gehstei-
gen oder Gehwegen, auf dem Straßenban-
kett oder am Fahrbahnrand dürfen andere 
Straßenbenützer weder gefährden noch 
behindern. Fußgänger haben, wenn es die 
Umstände erfordern, rechts auszuweichen 
und links vorzugehen. 
 

(3) An Stellen, wo der Verkehr für Fuß-
gänger durch besondere Lichtzeichen (§ 38 
Abs. 8) geregelt ist, dürfen Fußgänger nur 
bei grünem Licht die Fahrbahn zum Über-
queren betreten. An Stellen, wo der Verkehr 
sonst durch Arm- oder Lichtzeichen geregelt 
ist, dürfen Fußgänger die Fahrbahn nur 
überqueren, wenn für den Fahrzeugverkehr 
auf dieser Fahrbahn das Zeichen „Halt“ 
(§§ 37 Abs. 3 und 38 Abs. 5) gilt. Hält ein 
Verkehrsposten einen Arm senkrecht nach 
oben oder leuchtet gelbes, nicht blinkendes 
Licht, so dürfen Fußgänger die Fahrbahn 
nicht betreten. Wenn Fußgänger die Fahr-
bahn in Übereinstimmung mit den angeführ-
ten Arm- oder Lichtzeichen betreten haben, 
sich diese Zeichen jedoch ändern, während 
sich die Fußgänger auf der Straße befinden, 
so dürfen sie die Überquerung der Fahrbahn 
fortsetzen, bei Vorhandensein einer Schutz-
insel jedoch nur bis zu dieser. 

 
(4) An Stellen, wo der Verkehr weder 

durch Arm- noch durch Lichtzeichen geregelt 
wird, dürfen Fußgänger 
a) einen Schutzweg nicht unmittelbar vor 

einem herannahenden Fahrzeug und 
für dessen Lenker überraschend betre-
ten, 

b) wenn ein Schutzweg nicht vorhanden 
ist, erst dann auf die Fahrbahn treten, 
wenn sie sich vergewissert haben, daß 
sie hiebei andere Straßenbenützer 
nicht gefährden. 

 
(5) Fußgänger haben die Fahrbahn in 

angemessener Eile zu überqueren. Außer-
halb von Schutzwegen haben sie den kür-
zesten Weg zu wählen; hiebei dürfen sie den 
Fahrzeugverkehr nicht behindern.  
 

(6) Sind Schutzwege oder für Fußgän-
ger bestimmte Unter- oder Oberführungen 

vorhanden, so haben Fußgänger diese 
Einrichtungen zu benützen. Ist jedoch keine 
dieser Einrichtungen vorhanden oder mehr 
als 25 m entfernt, so dürfen Fußgänger im 
Ortsgebiet die Fahrbahn nur an Kreuzungen 
überqueren, es sei denn, daß die Verkehrs-
lage ein sicheres Überqueren der Fahrbahn 
auch an anderen Stellen zweifellos zuläßt. 
 

(7) Fußgänger dürfen jedoch ungeach-
tet der Bestimmungen des Abs. 6 die Fahr-
bahn auf kürzesten Wege überqueren, um 
eine Haltestelleninsel zu erreichen oder zu 
verlassen, wenn der Verkehr weder durch 
Arm- noch durch Lichtzeichen geregelt wird. 
 

(8) An Haltestellen öffentlicher Ver-
kehrsmittel darf die Fahrbahn zum Einstei-
gen in Schienenfahrzeuge erst nach deren 
Einfahren in den Haltestellenbereich (§ 24 
Abs. 1 lit. e), zum Einsteigen in andere Fahr-
zeuge erst nach deren Stillstand betreten 
werden. 
 

(9) Fußgänger dürfen Schranken, Seil- 
oder Kettenabsperrungen nicht übersteigen, 
eigenmächtig öffnen oder unter diesen Ein-
richtungen durchschlüpfen.  
 

(10) Mit anderen als den im Abs. 1 ge-
nannten Kleinfahrzeugen und von Lastenträ-
gern dürfen Gehsteige, Gehwege oder Stra-
ßenbankette dann benützt werden, wenn der 
Fußgängerverkehr dadurch nicht übermäßig 
behindert wird. Jedoch dürfen Gehsteige 
oder Gehwege mit Schubkarren in Ortsge-
bieten in der Nähe von Baustellen, landwirt-
schaftlichen Betrieben oder Gärten in Längs-
richtung befahren werden.  
 
 

§ 76a. 
Fußgängerzone 
 

(1) Die Behörde kann, wenn es die Si-
cherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des 
Verkehrs, insbesondere des Fußgängerver-
kehrs, die Entflechtung des Verkehrs oder 
die Lage, Widmung oder Beschaffenheit 
eines Gebäudes oder Gebietes erfordert, 
durch Verordnung Straßenstellen oder Ge-
biete dauernd oder zeitweilig dem Fußgän-
gerverkehr vorbehalten (Fußgängerzone). 
Vor Erlassung einer solchen Verordnung ist 
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die Eisenbahnbehörde anzuhören, wenn auf 
der betroffenen Straßenstelle oder in dem 
betroffenen Gebiet Schienenfahrzeuge ver-
kehren. In einer solchen Fußgängerzone ist 
jeglicher Fahrzeugverkehr verboten, sofern 
sich aus den folgenden Bestimmungen 
nichts anderes ergibt; das Schieben eines 
Fahrrades ist erlaubt. Die Bestimmungen 
des § 45 über Ausnahmen in Einzelfällen 
bleiben unberührt. 
 

(2) Sind in einer Fußgängerzone Lade-
tätigkeiten erforderlich, so hat die Behörde in 
der Verordnung nach Abs. 1 nach Maßgabe 
der Erfordernisse die Zeiträume zu bestim-
men, innerhalb deren eine Ladetätigkeit 
vorgenommen werden darf. Ferner kann die 
Behörde in der Verordnung nach Abs. 1 
nach Maßgabe der Erfordernisse und unter 
Bedachtnahme auf die örtlichen Gegeben-
heiten bestimmen, daß mit 
1. Kraftfahrzeugen des Taxi- und Mietwa-

gen-Gewerbes und Fiakern jeweils zum 
Zubringen oder Abholen von Fahrgäs-
ten, 

2. Kraftfahrzeugen des Gästewagen-
Gewerbes zum Zubringen oder Abho-
len von Fahrgästen von Beherber-
gungsbetrieben, 

3. Fahrrädern und 
4. Kraftfahrzeugen mit einem höchsten 

zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3 500 
kg, die zur Ausübung der Tätigkeit als 
Handelsvertreter dienen und die mit ei-
ner Tafel mit der Aufschrift „Bundes-
gremium der Handelsvertreter, Kom-
missionäre und Vermittler“ und mit dem 
Amtssiegel des Landesgremiums, dem 
der Handelsvertreter angehört, ge-
kennzeichnet sind,  

die Fußgängerzone dauernd oder zu be-
stimmten Zeiten befahren werden darf. 
 

(3) Für die Kundmachung einer Verord-
nung nach Abs. 1 gelten die Bestimmungen 
des § 44 Abs. 1 mit der Maßgabe sinnge-
mäß, daß am Anfang und am Ende einer 
Fußgängerzone die betreffenden Hinweis-
zeichen (§ 53 Z 9a bzw. 9b) anzubringen 
sind. 
 

(4) An Stelle einer Zusatztafel können 
die vorgesehenen Angaben im blauen Feld 
des Hinweiszeichens angebracht werden, 

wenn dadurch die Erkennbarkeit des Zei-
chens nicht beeinträchtigt wird. 
 

(5) Unbeschadet der Bestimmung des 
Abs. 2 dürfen Fußgängerzonen 
a) mit Fahrzeugen des Straßendienstes 

und der Müllabfuhr sowie gegebenen-
falls mit Schienenfahrzeugen und Om-
nibussen des Kraftfahrlinienverkehrs, 

b) mit den zur Durchführung einer unauf-
schiebbaren Reparatur eines unvorher-
sehbar aufgetretenen Gebrechens not-
wendigen Fahrzeugen, 

c) mit Fahrzeugen des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes und der Feuerwehr in 
Ausübung des Dienstes und 

d) mit Krankentransportfahrzeugen, sofern 
der Ausgangs- oder Endpunkt des 
Krankentransports in der Fußgänger-
zone liegt, 

befahren werden.  
 

(6) Die Lenker von Fahrzeugen dürfen 
in eine Fußgängerzone nur an den hiefür 
vorgesehenen Stellen einfahren. Sie haben 
von ortsgebundenen Gegenständen oder 
Einrichtungen (wie Häusern, Brunnen, Later-
nen, Bänken, Bäumen u. dgl.) einen der 
Verkehrssicherheit entsprechenden seitli-
chen Abstand einzuhalten und dürfen nur mit 
Schrittgeschwindigkeit fahren. Die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit für Schienenfahrzeu-
ge ist nach den eisenbahnrechtlichen Vor-
schriften festzusetzen. 
 

(7) Fußgänger dürfen in Fußgängerzo-
nen auch die Fahrbahn benützen. Sie dürfen 
dabei aber den erlaubten Fahrzeugverkehr 
nicht mutwillig behindern.  
 
 

§ 76b. 
Wohnstraße 
 

(1) Die Behörde kann, wenn es die Si-
cherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des 
Verkehrs, insbesondere des Fußgängerver-
kehrs, die Entflechtung des Verkehrs oder 
die Lage, Widmung oder Beschaffenheit 
eines Gebäudes oder Gebietes erfordert, 
durch Verordnung Straßenstellen oder Ge-
biete dauernd oder zeitweilig zu Wohnstra-
ßen erklären. In einer solchen Wohnstraße 
ist der Fahrzeugverkehr verboten; ausge-
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nommen davon sind der Fahrradverkehr, das 
Befahren mit Fahrzeugen des Straßendiens-
tes, der Müllabfuhr, des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes und der Feuerwehr in Ausü-
bung des Dienstes sowie das Befahren zum 
Zwecke des Zu- und Abfahrens. 
 

(2) In Wohnstraßen ist das Betreten der 
Fahrbahn und das Spielen gestattet. Der 
erlaubte Fahrzeugverkehr darf aber nicht 
mutwillig behindert werden. 
 

(3) Die Lenker von Fahrzeugen in 
Wohnstraßen dürfen Fußgänger und Rad-
fahrer nicht behindern oder gefährden, ha-
ben von ortsgebundenen Gegenständen 
oder Einrichtungen einen der Verkehrssi-
cherheit entsprechenden seitlichen Abstand 
einzuhalten und dürfen nur mit Schrittge-
schwindigkeit fahren. Beim Ausfahren aus 
einer Wohnstraße ist dem außerhalb der 
Wohnstraße fließenden Verkehr Vorrang zu 
geben. 
 

(4) Die Anbringung von Schwellen, Ril-
len, Bordsteinen u. dgl. sowie von horizonta-
len baulichen Einrichtungen ist in verkehrs-
gerechter Gestaltung zulässig, wenn da-
durch die Einhaltung der Schrittgeschwindig-
keit nach Abs. 3 gewährleistet wird.  
 

(5) Für die Kundmachung einer Verord-
nung nach Abs. 1 gelten die Bestimmungen 
des § 44 Abs. 1 mit der Maßgabe, daß am 
Anfang und am Ende einer Wohnstraße die 
betreffenden Hinweiszeichen (§ 53 Abs. 1 
Z 9c bzw. 9d) anzubringen sind. 
 
 

§ 77. 
Geschlossene Züge von 
Fußgängern 
 

(1) Geschlossene Züge von Fußgän-
gern, insbesondere geschlossene Verbände 
des Bundesheeres oder des Sicherheits-
dienstes, Prozessionen, Leichenbegängnis-
se und sonstige Umzüge haben die Fahr-
bahn zu benützen. Für geschlossene Kinder- 
oder Schülergruppen gilt dies jedoch nur 
dann, wenn Gehsteige, Gehwege oder Stra-
ßenbankette nicht vorhanden sind. Ge-
schlossene Züge von Fußgängern dürfen 
über Brücken und Stege nicht im Gleich-

schritt marschieren. Bei der Benützung der 
Fahrbahn durch solche Züge gelten die 
Bestimmungen des II. Abschnittes sowie 
Bestimmungen über die Bedeutung der Arm- 
oder Lichtzeichen sinngemäß. 
 

(2) Bei Dämmerung, Dunkelheit, Nebel 
oder wenn es die Witterung sonst erfordert, 
ist, wenn die sonstige Beleuchtung nicht 
ausreicht, die Spitze eines die Fahrbahn 
benützenden geschlossenen Zuges durch 
nach vorne weiß und das Ende durch nach 
hinten rot leuchtende Lampen kenntlich zu 
machen. Besteht der Zug aus einer Reihe, 
so ist an der Spitze und Ende je eine Lampe, 
besteht er aus mehreren Reihen, so sind an 
beiden Flügeln der Spitze und des Endes je 
eine Lampe mitzuführen. 
 

(3) Ein geschlossener Zug von Fuß-
gängern darf auch durch mitfahrende Fahr-
zeuge beleuchtet werden. In einem solchen 
Falle gelten die Bestimmungen des Abs. 2 
sinngemäß. Das linke Licht muß in einer 
Linie mit den links gehenden Personen lie-
gen.  
 
 

§ 78. 
Verhalten auf Gehsteigen und 
Gehwegen in Ortsgebieten 
 
Auf Gehsteigen und Gehwegen in Ortsgebie-
ten ist verboten: 
a) Gegenstände, insbesondere solche, die 

scharf, spitz oder sonst gefährlich sind, 
so zu tragen, daß andere Straßenbe-
nützer gefährdet werden können, 

b) blendende Gegenstände unverhüllt zu 
tragen, 

c) den Fußgängerverkehr insbesondere 
durch den Verkauf oder die Verteilung 
von Programmen oder Eintrittskarten 
vor Theatern und Vergnügungsstätten, 
durch das Verstellen des Weges, durch 
das Tragen von Reklametafeln sowie 
durch den Verkauf von Druckschriften, 
durch das Mitführen von Tieren oder 
durch unbegründetes Stehenbleiben zu 
behindern.  
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IX. ABSCHNITT 
 

Verkehr nicht eingespannter 
Tiere 

 
 

§ 79. 
Reiten 
 

(1) Reiter müssen körperlich geeignet 
und des Reitens kundig sein und das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. Jüngere Perso-
nen dürfen nur in Begleitung Erwachsener 
reiten; dies gilt jedoch nicht für das Reiten im 
Rahmen eines landwirtschaftlichen Betrie-
bes, wenn der Reiter das 12. Lebensjahr 
vollendet hat.  
 

(2) Reiter dürfen nur die Fahrbahn und 
auf Straßen mit Reitwegen nur die Reitwege 
benützen. Bei der Benützung der Fahrbahn 
gelten für sie die Bestimmungen des II. 
Abschnittes sinngemäß und sie haben Arm- 
oder Lichtzeichen zu beachten.  
 

(3) Bei Dämmerung, Dunkelheit, star-
kem Nebel oder wenn es die Witterung sonst 
erfordert, müssen Reiter bei Benützung der 
Fahrbahn, wenn die sonstige Beleuchtung 
nicht ausreicht durch helleuchtende Laternen 
an der linken Seite gekennzeichnet sein.  
 
 

§ 80. 
Viehtrieb 
 

(1) Treiber und Führer von Vieh müs-
sen im Hinblick auf die Anzahl und die Art 
der Tiere sowie im Hinblick auf die für den 
Viehtrieb in Betracht kommenden Straßen 
körperlich und geistig geeignet sein. 
 

(2) Das Führen von Zug- oder Reittie-
ren in Koppeln von mehr als drei Tieren 
durch eine Person ist verboten. Bei Stieren 
sind besondere Sicherheitsmaßnahmen zu 
treffen. Bei größeren Viehtrieben sind Grup-
pen zu bilden und zwischen den einzelnen 
Gruppen größere Abstände einzuhalten. 
 

(3) Das Vieh muß auf der Straße so ge-
trieben oder geführt werden, daß der übrige 
Verkehr dadurch möglichst wenig behindert 
wird. Das Vieh muß auf der rechten Fahr-
bahnseite getrieben und von einer ange-
messenen Zahl Treiber begleitet werden. 

 
(4) Es ist verboten, Vieh auf der Fahr-

bahn, auf Gehwegen, Gehsteigen, Radfahr-
anlagen und auf Straßenbanketten lagern zu 
lassen. 
 

(5) Bei kurzzeitig auf der Straße halten-
den Tieren haben die Treiber Vorsorge zu 
treffen, daß übrige Straßenbenützer nicht 
behindert oder gefährdet werden. 
 

(6) Bei Dämmerung und Dunkelheit, 
starkem Nebel oder wenn es die Witterung 
sonst erfordert, muß der Viehtrieb, wenn die 
sonstige Beleuchtung nicht ausreicht, an 
seinem Anfang durch einen Treiber mit einer 
nach vorne weiß und an seinem Ende durch 
einen Treiber mit einer nach hinten rot leuch-
tenden Lampe gesichert werden. Beim Trei-
ben oder Führen von einzelnen Tieren ge-
nügt eine helleuchtende Lampe.  
 
 

§ 81. 
Weiden an Straßen 
 

(1) Vieh, das auf nicht abgezäunten 
Grundstücken an Autobahnen oder Vorrang-
straßen weidet, muß von Personen, die zum 
Treiben und Führen von Vieh geeignet sind 
(§ 80 Abs. 1), beaufsichtigt und von der 
Straße ferngehalten werden. 
 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 ge-
lten auch für das Weiden von Vieh auf nicht 
abgezäunten Grundstücken an anderen als 
den in Abs. 1 genannten Straßen, die keine 
ausreichende Sicht auf diese Grundstücke 
gewähren. 
 

(3) Die Behörde hat Alpgebiete und 
Gebiete in denen der unbeaufsichtigte Wei-
degang nach altem Herkommen üblich ist, 
von den Bestimmungen des Abs. 2 über-
haupt, von den Bestimmungen des Abs. 1 
dann auszunehmen, wenn nicht erhebliche 
Bedenken aus Gründen der Verkehrssicher-
heit entgegenstehen. 
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(4) Eine Verordnung gemäß Abs. 3 ist 
durch Anschlag auf der Amtstafel der Behör-
de kundzumachen.  
 
 

X. ABSCHNITT 
 

Benützung von Straßen zu 
verkehrsfremden Zwecken 

 
 

§ 82. 
Bewilligungspflicht 
 

(1) Für die Benützung von Straßen ein-
schließlich des darüber befindlichen, für die 
Sicherheit des Straßenverkehrs in Betracht 
kommenden Luftraumes zu anderen Zwe-
cken als zu solchen des Straßenverkehrs, 
z.B. zu gewerblichen Tätigkeiten und zur 
Werbung, ist unbeschadet sonstiger Rechts-
vorschriften eine Bewilligung nach diesem 
Bundesgesetz erforderlich. Das gleiche gilt 
für Tätigkeiten, die geeignet sind, Men-
schenansammlungen auf der Straße herbei-
zuführen oder die Aufmerksamkeit der Len-
ker von Fahrzeugen zu beeinträchtigen. 
 

(2) Eine Bewilligung nach Abs. 1 ist 
auch für das Aufstellen von Kraftfahrzeugen 
oder Anhängern ohne Kennzeichentafeln 
erforderlich. 
 

(3) Eine Bewilligung nach Abs. 1 ist 
nicht erforderlich 
a) für gewerbliche Tätigkeiten auf Gehs-

teigen oder Gehwegen ohne feste 
Standplätze, 

b) für das Wegschaffen eines betriebsun-
fähig gewordenen Fahrzeuges oder für 
dessen Instandsetzung, sofern dies 
einfacher als das Wegschaffen ist und 
der fließende Verkehr dadurch nicht 
behindert wird, 

c) für eine gewerbliche Tätigkeit, die ihrem 
Wesen nach auf der Straße ausgeübt 
wird und deren Betriebsanlage geneh-
migt ist, 

d) für das Aufstellen oder die Lagerung 
von Sachen, die für Bau, Erhaltung, 
Pflege und Reinigung der Straße erfor-
derlich sind, 

e) für das Musizieren bei Umzügen und 
dergleichen (§ 86), 

f) für die Nutzung der Rückseite von 
Verkehrszeichen oder anderen Einrich-
tungen zur Verhinderung von Falsch-
fahrten im Zuge von Autobahnabfahr-
ten zu Werbezwecken, wenn diese 
Nutzung nicht der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs entgegens-
teht und die Behörde, die diese Ver-
kehrszeichen oder diese Einrichtungen 
verfügt hat, zustimmt und die Gesamt-
kosten der Anbringung und Erhaltung 
vom Unternehmer getragen werden. 

 
(4) Eine Bewilligung nach Abs. 1 ist fer-

ner nicht erforderlich für geringfügige In-
standsetzungs- oder Instandhaltungsarbei-
ten an Fahrzeugen, z.B. Vergaserreinigung, 
Reifenwechsel, Arbeiten an der elektrischen 
Anlage oder dergleichen, vor der Betriebs-
stätte eines hiezu befugten Gewerbetreiben-
den, wenn dort das Halten und Parken nicht 
verboten ist (§§ 23 und 24). 
 

(5) Die Bewilligung nach Abs. 1 ist zu 
erteilen, wenn durch diese Straßenbenüt-
zung die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssig-
keit des Verkehrs nicht wesentlich beeint-
rächtigt wird oder eine über das gewöhnliche 
Maß hinausgehende Lärmentwicklung nicht 
zu erwarten ist. Wenn es die Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs 
erfordert, ist die Bewilligung bedingt, befristet 
oder mit Auflagen zu erteilen; die Bewilligung 
ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen 
für die Erteilung weggefallen sind. 
 

(6) Die Organe der Straßenaufsicht 
sind befugt, verkehrsfremde Tätigkeiten auf 
und an der Straße, auch wenn für sie eine 
Bewilligung nach Abs. 1 vorliegt, vorüberge-
hend zu untersagen, wenn es die Verkehrs-
sicherheit erfordert. 
 

(7) Das Aufstellen von Kisten, Brettern, 
Tafeln u. dgl. auf Parkflächen ist unbescha-
det der Bestimmungen des Abs. 1 bis 6 
verboten. 
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§ 83. 
Prüfung des Vorhabens 
 

(1) Vor Erteilung einer Bewilligung nach 
§ 82 ist das Vorhaben unter Bedachtnahme 
auf die gegenwärtigen und zu erwartenden 
Verkehrsverhältnisse zu prüfen. Eine we-
sentliche, die Erteilung der Bewilligung aus-
schließende Beeinträchtigung der Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs 
(§ 82 Abs. 5) liegt insbesondere vor, wenn 
a) die Straße beschädigt wird, 
b) die Straßenbeleuchtung und die Stra-

ßen- oder Hausbezeichnungstafeln 
verdeckt werden, 

c) sich die Gegenstände im Luftraum 
oberhalb der Straße nicht mindestens 
2,20 m über dem Gehsteig und 4,50 m 
über der Fahrbahn befinden, 

d) die Gegenstände seitlich auf der Fahr-
bahn den Fußgängerverkehr auf Gehs-
teigen oder Straßenbanketten behin-
dern und nicht mindestens 60 cm von 
der Fahrbahn entfernt sind. 

 
(2) Wenn in einer Fußgängerzone oder 

in einer Wohnstraße kein Gehsteig vorhan-
den ist, so gilt die Maßangabe nach Abs. 1 
lit. c bezüglich eines Gehsteiges für einen 
1,5 m breiten Streifen entlang der Häuser-
fronten, für den übrigen Teil der Fußgänger-
zone oder Wohnstraße gilt die Angabe be-
züglich der Fahrbahn.  
 
 

§ 84. 
Werbungen und Ankündigun-
gen außerhalb des Straßen-
grundes 
 

(1) Werkstätten, wo Fahrzeuge repa-
riert werden, Radiostationen, die Verkehrsin-
formationen durchgeben, und Tankstellen 
dürfen außerhalb von Ortsgebieten nur mit 
den Hinweiszeichen „Pannenhilfe” (§ 53 
Abs. 1 Z 4), „Verkehrsfunk” (§ 53 Abs. 1 
Z 4a) beziehungsweise „Tankstelle” (§ 53 
Abs. 1 Z 6) angekündigt werden. Die Kosten 
für die Anbringung und Erhaltung dieser 
Zeichen sind von demjenigen zu tragen, der 
ihre Anbringung beantragt hat. 
 

(2) Ansonsten sind außerhalb von 
Ortsgebieten Werbungen und Ankündigun-
gen an Straßen innerhalb einer Entfernung 
von 100 m vom Fahrbahnrand verboten. 
Dies gilt jedoch nicht für die Nutzung zu 
Werbezwecken gemäß § 82 Abs. 3 lit. f. 
 

(3) Die Behörde hat Ausnahmen von 
dem im Abs. 2 enthaltenen Verbot zu bewilli-
gen, wenn das Vorhaben einem vordringli-
chen Bedürfnis der Straßenbenützer dient 
oder für diese immerhin von erheblichem 
Interesse ist und vom Vorhaben eine Beeint-
rächtigung des Straßenverkehrs nicht zu 
erwarten ist. Für eine solche Ausnahmebe-
willigung gelten die Bestimmungen des § 82 
Abs. 5 letzter Satz sinngemäß. 
 

(4) Ist eine Werbung oder Ankündigung 
entgegen der Bestimmung des Abs. 2 und 
ohne Bewilligung nach Abs. 3 angebracht 
worden, so hat die Behörde den Besitzer 
oder Verfügungsberechtigten mit Bescheid 
zu verpflichten, die Werbung oder Ankündi-
gung zu entfernen.  
 
 

§ 85. 
Ausübung von Erwerbs-
tätigkeiten 
 

(1) Die Ausübung von Erwerbstätigkei-
ten im Umherziehen auf Straßen ist bei 
starkem Verkehr oder wenn sie mit lärmen-
der Kundenwerbung verbunden ist, in der 
Nähe von Krankenhäusern, Schulen, Thea-
tern, Kinos, Markthallen, Marktplätzen und 
dergleichen während der Betriebszeit sowie 
vor Kirchen während des Gottesdienstes 
verboten. 
 

(2) Von der Straße aus dürfen Waren in 
Schaufenstern nur in Zeiten schwachen 
Verkehrs geordnet werden; der Verkehr darf 
hiedurch nicht behindert werden. 
 

(3) Inhabern einer Lizenz zur Ausübung 
der Bettelmusik ist auf Antrag oder von Amts 
wegen von der Behörde ein geeigneter Platz 
zur Ausübung dieser Tätigkeit unter Bedach-
tnahme auf die Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verkehrs anzuweisen.  
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§ 86. 
Umzüge 
 
Sofern eine Benützung der Straße hiefür in 
Betracht kommt, sind, unbeschadet sonstiger 
Rechtsvorschriften, Versammlungen unter 
freiem Himmel, öffentliche oder ortsübliche 
Umzüge, volkstümliche Feste, Prozessionen 
oder dergleichen von den Veranstaltern drei 
Tage, Leichenbegängnisse von der Leichen-
bestattung 24 Stunden vorher der Behörde 
anzuzeigen.  
 
 

§ 87. 
Wintersport auf Straßen 
 

(1) Auf Straßen im Ortsgebiet, auf Bun-
des-, Landes- und Vorrangstraßen ist die 
Ausübung von Wintersport verboten, sofern 
eine solche Straße für den Fahrzeugverkehr 
nicht auf Grund der folgenden Bestimmung 
gesperrt oder auf Grund der Witterungsver-
hältnisse unbenützbar ist. Wenn es das 
öffentliche Interesse erfordert und keine 
erheblichen Interessen am unbehinderten 
Straßenverkehr entgegenstehen, kann die 
Behörde durch Verordnung einzelne Straßen 
von dem Verbot der Ausübung von Winter-
sport ausnehmen und für den übrigen Fahr-
zeugverkehr sperren. 
 

(2) Eine Verordnung nach Abs. 1 ist 
durch Anschlag auf der Amtstafel der Behör-
de kundzumachen. 
 

(3) Personen, die auf Straßen skifah-
ren, schlittschuhlaufen oder rodeln, haben 
auf andere Straßenbenützer Rücksicht zu 
nehmen und ihnen auszuweichen.  
 
 

§ 88. 
Spielen auf Straßen 
 

(1) Auf der Fahrbahn sind Spiele jeder 
Art verboten; dies gilt nicht für Wohnstraßen. 
Wenn es das öffentliche Interesse erfordert 
und keine erheblichen Interessen am unbe-
hinderten Straßenverkehr entgegenstehen, 
kann die Behörde durch Verordnung einzel-
ne Fahrbahnen oder Fahrbahnabschnitte 

entweder dauernd oder für bestimmte Zeiten 
von diesem Verbot ausnehmen und für den 
übrigen Verkehr sperren. Eine solche Fahr-
bahn darf jedoch mit fahrzeugähnlichem 
Kinderspielzeug und ähnlichen Bewegungs-
mitteln nur befahren werden, wenn sie keine 
oder nur eine geringe Neigung aufweist. 
Weiters kann die Behörde durch Verordnung 
auf einzelnen Fahrbahnen oder Fahrbahn-
abschnitten entweder dauernd oder für be-
stimmte Zeiten das Fahren mit Rollschuhen 
zulassen. 
 

(1a) Eine Verordnung nach Abs. 1 ist 
durch Anschlag auf der Amtstafel der Behör-
de kundzumachen. 
 

(2) Spiele auf Gehsteigen oder Gehwe-
gen und deren Befahren mit fahrzeugähnli-
chem Kinderspielzeug und ähnlichen Bewe-
gungsmitteln sind verboten, wenn hiedurch 
der Verkehr auf der Fahrbahn oder Fußgän-
ger gefährdet oder behindert werden. Kinder 
unter zwölf Jahren müssen beim Befahren 
von Gehsteigen oder Gehwegen mit den 
genannten Geräten überdies von einer Per-
son, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, 
beaufsichtigt werden, wenn sie nicht Inhaber 
eines Radfahrausweises gemäß § 65 sind. 
 

(3) Es ist verboten, die Ordnung des 
Straßenverkehrs durch Werfen von Steinen, 
Schießen mit Schleudern, Auslösen von 
Knallpräparaten, Eisschleifen, Eisstock-
schießen, Blenden mit Spiegeln und ähnli-
chen Betätigungen zu stören oder Straßen-
benützer auf diese Weise zu belästigen.  
 
 

§ 88a. 
Rollschuhfahren 
 

(1) Das Rollschuhfahren ist auf Gehs-
teigen, Gehwegen und Schutzwegen erlaubt. 
Das Befahren der Fahrbahn mit Rollschuhen 
in der Längsrichtung ist verboten; ausge-
nommen von diesem Verbot sind: 
1. Radfahranlagen, nicht jedoch Radfahr-

streifen außerhalb des Ortsgebietes, 
2. Wohnstraßen und Fußgängerzonen, 
3. Fahrbahnen, die gemäß § 88 Abs. 1 

vom Verbot des Spielens auf der Fahr-
bahn ausgenommen wurden und 
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4. Fahrbahnen, auf denen durch Verord-
nung der zuständigen Behörde das 
Fahren mit Rollschuhen zugelassen 
wurde. 

 
(2) Bei der Benützung von Radfahran-

lagen haben Rollschuhfahrer die gemäß 
§ 8a vorgeschriebene Fahrtrichtung einzu-
halten und die für Radfahrer geltenden Ver-
haltensvorschriften zu beachten. 
 

(3) Rollschuhfahrer haben sich so zu 
verhalten, daß andere Verkehrsteilnehmer 
weder gefährdet noch behindert werden; 
insbesondere haben sie ihre Geschwindig-
keit auf Gehsteigen, Gehwegen, Schutzwe-
gen, in Fußgängerzonen und in Wohnstra-
ßen dem Fußgängerverkehr anzupassen. 
Abgesehen von Abs. 2 haben Rollschuhfah-
rer die für Fußgänger geltenden Verhaltens-
vorschriften zu beachten. 
 

(4) Kinder unter zwölf Jahren dürfen auf 
Straßen mit öffentlichem Verkehr, außer in 
Wohnstraßen, nur unter Aufsicht einer Per-
son, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, 
rollschuhfahren, wenn sie nicht Inhaber 
eines Radfahrausweises gemäß § 65 sind. 

 

 
XI. ABSCHNITT 

 
Verkehrserschwernisse 

 
 

§ 89. 
Kennzeichnung von 
Verkehrshindernissen 
 

(1) Gegenstände, die auf der Straße 
stehen oder liegen, sind von den Verfü-
gungsberechtigten durch das Gefahrenzei-
chen „Andere Gefahren“ und bei Dämme-
rung, Dunkelheit, Nebel oder wenn es die 
Witterung sonst erfordert durch Lampen 
kenntlich zu machen. Kann nur an einer 
Seite vorbeigefahren werden, so ist der 
Gegenstand für diejenigen, die links vorbei-
fahren, durch rotes Licht und für diejenigen, 
die rechts vorbeifahren, durch weißes Licht 
zu kennzeichnen. Kann an beiden Seiten 
vorbeigefahren werden, so ist der Gegens-

tand durch gelbes Licht zu kennzeichnen. 
Die Kennzeichnung darf unterbleiben, wenn 
die Gegenstände am Straßenrand so gela-
gert sind, daß niemand gefährdet oder be-
hindert wird und sie bei schlechten Sichtver-
hältnissen durch rückstrahlendes Material 
oder eine sonstige Beleuchtung erkennbar 
sind. Dauernde Absperrungen, wie etwa 
Mautschranken u. dgl., müssen ständig gut 
erkennbar sein. 
 

(2) Ist ein mehrspuriges Fahrzeug auf 
einer Freilandstraße auf einer unübersichtli-
chen Straßenstelle, bei durch Witterung 
bedingter schlechter Sicht, Dämmerung oder 
Dunkelheit zum Stillstand gelangt, so hat der 
Lenker diesen Umstand unverzüglich den 
Lenkern anderer, auf dem verlegten Fahr-
streifen herannahender Fahrzeuge durch 
das Aufstellen einer nach den kraftfahrrech-
tlichen Vorschriften genehmigten Warnein-
richtung anzuzeigen. Diese Warneinrichtung 
ist auf dem verlegten Fahrstreifen in der 
Richtung des ankommenden Verkehrs in 
einer der Verkehrssicherheit entsprechenden 
Entfernung von dem zum Stillstand gelang-
ten Fahrzeug aufzustellen, damit sich die 
Lenker herannahender Fahrzeuge rechtzei-
tig auf das Verkehrshindernis einstellen 
können.  
 
 

§ 89a. 
Entfernung von Hindernissen 
 

(1) Die Lenker von Fahrzeugen haben 
dafür zu sorgen, daß Steine oder andere 
Gegenstände, die unter die Räder des Fahr-
zeuges gelegt worden sind, um das Abrollen 
zu verhindern, vor der Weiterfahrt von der 
Straße entfernt werden. Kann mit einem 
Fahrzeug wegen einer Betriebsstörung die 
Fahrt nicht fortgesetzt werden, so hat der 
Lenker, wenn das Fahrzeug ein Hindernis 
bildet, für die eheste Entfernung des Fahr-
zeuges von der Fahrbahn zu sorgen. 
 

(2) Wird durch einen Gegenstand auf 
der Straße, insbesondere durch ein stehen-
des Fahrzeug, mag es betriebsfähig oder 
nicht betriebsfähig sein, durch Schutt, Bau-
material, Hausrat und dergleichen der Ver-
kehr beeinträchtigt, so hat die Behörde die 
Entfernung des Gegenstandes ohne weite-
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res Verfahren zu veranlassen. Die Entfer-
nung ist ferner ohne weiteres Verfahren zu 
veranlassen 
a) bei einem Gegenstand, bei dem zu 

vermuten ist, daß sich dessen der In-
haber entledigen wollte, sowie bei ei-
nem ohne Kennzeichentafeln abgestell-
ten Kraftfahrzeug oder Anhänger und 

b) bei einem Gegenstand (Fahrzeug, 
Container u. dgl.), der im Bereich eines 
Halte- und Parkverbotes abgestellt ist, 
das aus Gründen der Sicherheit erlas-
sen worden und durch das Vorschrifts-
zeichen nach § 52 Z 13b mit einer Zu-
satztafel „Abschleppzone“ (§ 54 Abs. 5 
lit. j) kundgemacht ist.  

 
(2a) Eine Verkehrsbeeinträchtigung im 

Sinne des Abs. 2 ist insbesondere gegeben, 
a) wenn Schienenfahrzeuge nicht unbe-

hindert fahren können, 
b) wenn der Lenker eines Omnibusses 

des Kraftfahrlinienverkehrs am Vorbei-
fahren oder Wegfahren, am Zufahren 
zu einer Haltestelle oder zu einer Gara-
ge oder am Befahren eines Fahrstrei-
fens für Omnibusse gehindert ist, 

c) wenn der Lenker eines sonstigen Fahr-
zeuges am Vorbeifahren oder Wegfah-
ren oder am Zufahren zu einer Ladezo-
ne oder zu einer Garagen- oder Grund-
stückseinfahrt gehindert ist, 

d) wenn ein Fahrzeug, bei dem kein Aus-
weis im Sinne des § 29b Abs. 4 angeb-
racht ist, auf einem gemäß § 43 Abs. 1 
lit. d freigehaltenen Abstellplatz abge-
stellt ist oder wenn der Inhaber eines 
Ausweises nach § 29b Abs. 1 oder 5 
am Zufahren zu einem solchen Abstell-
platz gehindert ist, 

e) wenn Fußgänger, insbesondere auch 
Personen mit Kinderwagen oder Be-
hinderte mit Rollstuhl, an der Benüt-
zung eines Gehsteiges, eines Gehwe-
ges oder eines Geh- und Radweges 
gehindert sind, 

f) wenn Radfahrer an der Benützung 
eines Radfahrstreifens, eines Radwe-
ges oder eines Geh- und Radweges 
gehindert sind, 

g) wenn ein Fahrzeug auf einem Schutz-
weg, auf einer Radfahrerüberfahrt oder 
vor einer Behindertenrampe abgestellt 
ist oder 

h) wenn ein Fahrzeug, das nicht ein Om-
nibus ist, auf einer für Omnibusse vor-
behaltenen Fläche („Buszone“) abge-
stellt ist,  

i) wenn der Lenker eines Taxifahrzeuges 
oder einer Fiakerkutsche am Zufahren 
zum Standplatz gehindert ist. 

 
(3) Im Falle der Unaufschiebbarkeit 

sind auch die Organe der Straßenaufsicht, 
des Straßenerhalters, der Feuerwehr oder 
eines Kraftfahrlinien- oder Eisenbahnunter-
nehmens berechtigt, unter den im Abs. 2 
genannten Voraussetzungen die dort be-
zeichneten Gegenstände zu entfernen oder 
entfernen zu lassen. Dies gilt insbesondere 
auch bei Vorliegen der Voraussetzungen für 
unaufschiebbare Verkehrsbeschränkungen 
nach § 44b Abs. 1. 
 

(4) Von der Entfernung des Gegens-
tandes nach Abs. 2 und von dem Ort der 
Verbringung ist sowohl die dem Orte der 
bisherigen Aufstellung oder Lagerung am 
nächsten gelegene als auch die hiefür örtlich 
zuständige Polizeidienststelle unverzüglich 
zu verständigen. Von einer Entfernung des 
Gegenstandes nach Abs. 3 ist darüber hi-
naus die Behörde unverzüglich zu verständi-
gen. Die Polizeidienststelle hat alle die Ver-
bringung betreffenden Auskünfte zu erteilen. 
 

(5) Sofern der Gegenstand noch nicht 
übernommen worden ist, hat die Behörde 
innerhalb einer Frist von einer Woche nach 
dem Entfernen des Gegenstandes den Ei-
gentümer, im Falle des Entfernen eines zum 
Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuges oder 
Anhängers jedoch den Zulassungsbesitzer, 
durch Zustellung zu eigenen Handen (§ 24 
AVG 1950) aufzufordern, den Gegenstand 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten, 
einen im letzten Satz des Abs. 2 genannten 
Gegenstand aber innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten, gerechnet vom Tage der 
Zustellung, zu übernehmen. Die Bestimmung 
des § 29 AVG 1950 über die Zustellung an 
Personen, deren Wohnung unbekannt ist, 
gilt in diesem Falle sinngemäß, wenn die 
Person, an welche die Aufforderung zurich-
ten wäre, nicht festgestellt werden kann. 
 

(6) Nach erfolglosem Ablauf der gemäß 
Abs. 5 gesetzten Frist geht das Eigentum am 
entfernten Gegenstand auf den Erhalter 
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jener Straße über, von der der Gegenstand 
entfernt worden ist. Dieser Eigentumsüber-
gang findet jedoch nicht statt, wenn 
a) der Gegenstand zu einem Zeitpunkt 

aufgestellt oder gelagert worden ist, zu 
dem die Voraussetzungen zur Entfer-
nung nach Abs. 2 oder 3 noch nicht 
vorlagen und dem Inhaber des Ge-
genstandes der bevorstehende Eintritt 
der Voraussetzungen nicht bekannt war 
und 

b) die Aufstellung oder Lagerung nicht 
schon von Anbeginn gesetzwidrig war. 

 
(7) Das Entfernen und Aufbewahren 

des Gegenstandes erfolgt auf Kosten desje-
nigen, der im Zeitpunkt des Aufstellens oder 
Lagerns des Gegenstandes dessen Inhaber, 
bei zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeu-
gen oder Anhängern dessen Zulassungsbe-
sitzer war. Die Kosten sind vom Inhaber, bei 
zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeugen 
oder Anhängern vom Zulassungsbesitzer 
oder deren Erfüllungsgehilfen (Beauftragten) 
bei der Übernahme des Gegenstandes zu 
bezahlen. Wird der Gegenstand innerhalb 
der gemäß Abs. 5 festgesetzten Frist nicht 
übernommen oder die Bezahlung der Kosten 
verweigert, so sind die Kosten dem Inhaber 
des entfernten Gegenstandes, bei zum Ver-
kehr zugelassenen Kraftfahrzeugen dem 
Zulassungsbesitzer mit Bescheid vorzu-
schreiben. Ist der Gegenstand widerrechtlich 
entzogen worden, so sind die Kosten demje-
nigen vorzuschreiben, der den Gegenstand 
entzogen hat. Ist der Gegenstand jedoch zu 
einem Zeitpunkt aufgestellt oder gelagert 
worden, zu dem die Voraussetzungen zur 
Entfernung nach Abs. 2 oder 3 noch nicht 
vorlagen, so sind die Kosten für die Entfer-
nung, Aufbewahrung und Übernahme des 
Gegenstandes und die Gefahr der Entfer-
nung und Aufbewahrung von dem Rechts-
träger zu tragen, dessen Organ die Entfer-
nung veranlaßt hat, es sei denn, daß dem 
Inhaber der bevorstehende Eintritt der Vor-
aussetzung bekannt war oder daß die Auf-
stellung oder Lagerung von Anbeginn ge-
setzwidrig war. Eine Kostenvorschreibung 
nach Ablauf von drei Jahren nach Entfer-
nung des Gegenstandes ist unzulässig. 
 

(7a) Die Höhe der zu bezahlenden Kos-
ten (Abs. 7) kann durch Verordnung in 
Bauschbeträgen (Tarifen) gestaffelt bei 

Fahrzeugen nach der Art, sonst nach Größe 
oder Gewicht der Gegenstände auf Grund 
einer Ausschreibung nach dem kostengüns-
tigsten Angebot festgesetzt werden. Die 
Festsetzung ist derart vorzunehmen, daß die 
notwendigen, der Behörde aus der Entfer-
nung und Aufbewahrung der Gegenstände 
tatsächlich erwachsenden durchschnittlichen 
Kosten gedeckt sind. Hiezu gehören insbe-
sondere die Kosten des Einsatzes der 
Transportfahrzeuge, der Entlohnung des für 
das Entfernen benötigten Personals, der 
Amortisation der Geräte sowie der Errich-
tung, des Betriebes, der Erhaltung, der Si-
cherung und der Bewachung des Ortes der 
Aufbewahrung, wobei jedoch jene Kosten 
unberücksichtigt zu bleiben haben, die die 
Behörde aus dem allgemeinen Aufwand zu 
tragen hat. Die für die Aufbewahrung der 
Gegenstände zu entrichteten Bauschbeträge 
sind nach der Dauer der Verwahrung zu 
bestimmen. 
 

(8) Durch die Bestimmungen der Abs. 2 
bis 7 werden Rechtsvorschriften über gefun-
dene oder vom Eigentümer preisgegebene 
Sachen nicht berührt. Ist die Entsorgung 
einer preisgegebenen Sache erforderlich, so 
sind die Kosten hierfür vom letzten Eigentü-
mer, im Fall eines Kraftfahrzeuges vom 
letzten Zulassungsbesitzer, zu tragen. Wird 
die Bezahlung der Kosten verweigert, so 
sind die Kosten dem letzten Eigentümer, im 
Fall eines Kraftfahrzeuges dem letzten Zu-
lassungsbesitzer mit Bescheid vorzuschrei-
ben. Ein bei der Entsorgung erzielter Gewinn 
ist von den Kosten in Abzug zu bringen. 
 
 

§ 90. 
Arbeiten auf oder neben der 
Straße 
 

(1) Wird durch Arbeiten auf oder neben 
der Straße der Straßenverkehr beeinträch-
tigt, so ist hiefür unbeschadet sonstiger 
Rechtsvorschriften eine Bewilligung der 
Behörde erforderlich. Die Bewilligung ist auf 
Antrag des Bauführers zu erteilen, wenn die 
Beeinträchtigung nicht wesentlich ist oder 
wenn es möglich ist, für die Aufrechterhal-
tung oder Sicherheit, Leichtigkeit und Flüs-
sigkeit des Verkehrs in anderer Weise zu 
sorgen. 
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(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 fin-

den keine Anwendung auf verkehrsfremde 
Tätigkeiten, für die gemäß § 82 eine Bewilli-
gung erforderlich ist, sowie für Arbeiten an 
Mautanlagen und zur Erhaltung, Pflege und 
Reinigung der Straßen, für Vermessungsar-
beiten und für nur kurzfristige dringende 
Reparaturen an öffentlichen Einrichtungen. 
Solche Arbeiten sind, sofern dies die Ver-
kehrssicherheit erfordert, durch das Gefah-
renzeichen „Baustelle“ anzuzeigen. Für 
Personen, die mit Vermessungsarbeiten 
oder den dringenden Reparaturen an öffent-
lichen Einrichtungen beschäftigt sind, gelten 
die Bestimmungen des § 98 Abs. 2 sinnge-
mäß. 
 

(3) Die Bewilligung ist unter Berücksich-
tigung der Art und des Umfanges der Bau-
führung und der Verkehrsbedeutung der 
Straße zur Wahrung der Sicherheit, Leichtig-
keit und Flüssigkeit des Verkehrs bedingt, 
befristet oder mit Auflagen (z.B. Absperrung 
mit rot-weiß gestreiften Schranken) zu ertei-
len. Geschwindigkeitsbeschränkungen aus 
Anlaß von Arbeiten auf oder neben der Stra-
ße dürfen nur von der Behörde und nur im 
unbedingt notwendigen Ausmaß und nur für 
die unbedingt notwendige Strecke angeord-
net werden.  
 
 

§ 91. 
Bäume und Einfriedungen 
neben der Straße 
 

(1) Die Behörde hat die Grundeigentü-
mer aufzufordern, Bäume, Sträucher, He-
cken und dergleichen, welche die Verkehrs-
sicherheit insbesondere die freie Sicht über 
den Straßenverlauf oder auf die Einrichtun-
gen zur Regelung und Sicherung des Ver-
kehrs oder welche die Benützbarkeit der 
Straße einschließlich der auf oder über ihr 
befindlichen, dem Straßenverkehr dienenden 
Anlagen, z.B. Oberleitungs- und Beleuch-
tungsanlagen, beeinträchtigen, auszuästen 
oder zu entfernen. 
 

(2) Ein Anspruch auf Entschädigung für 
die Ausästung oder Beseitigung (Abs. 1) 
besteht nur bei Obstbäumen, die nicht in den 
Luftraum über der Straße hineinragen. Über 

die Entschädigung entscheidet die Behörde 
nach den Bestimmungen des Eisenbahnen-
teignungsgesetzes 1954. 

 
(3) An Einfriedungen, die von einer 

Straße nicht mehr als zwei Meter entfernt 
sind, dürfen spitze Gegenstände, wie Sta-
cheldraht und Glasscherben, nur in einer 
Höhe von mehr als zwei Metern über der 
Straße und nur so angebracht werden, daß 
eine Gefährdung der Straßenbenützer nicht 
möglich ist. 

 
(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I 

Nr. 2009/93) 
 

(5) Frisch gestrichene Gegenstände auf 
oder an der Straße müssen, solange sie 
abfärben, auffallend kenntlich gemacht wer-
den.  
 
 

§ 92. 
Verunreinigung der Straße 
 

(1) Jede gröbliche oder die Sicherheit 
der Straßenbenützer gefährdende Verunrei-
nigung der Straße durch feste oder flüssige 
Stoffe, insbesondere durch Schutt, Kehricht, 
Abfälle und Unrat aller Art, sowie das Aus-
gießen von Flüssigkeiten bei Gefahr einer 
Glatteisbildung ist verboten. Haften an einem 
Fahrzeug, insbesondere auf seinen Rädern, 
größere Erdmengen, so hat sie der Lenker 
vor dem Einfahren auf eine staubfreie Straße 
zu entfernen. 
 

(2) Die Besitzer oder Verwahrer von 
Hunden haben dafür zu sorgen, daß diese 
Gehsteige und Gehwege sowie Fußgänger-
zonen und Wohnstraßen nicht verunreinigen. 
 

(3) Personen, die den Vorschriften der 
vorhergehenden Absätze zuwiderhandeln, 
können, abgesehen von den Straffolgen, zur 
Entfernung, Reinigung oder zur Kostentra-
gung für die Entfernung oder Reinigung 
verhalten werden.  
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§ 93. 
Pflichten der Anrainer 
 

(1) Die Eigentümer von Liegenschaften 
in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigen-
tümer von unverbauten, land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Liegenschaften, haben 
dafür zu sorgen, daß die entlang der Liegen-
schaft in einer Entfernung von nicht mehr als 
3 m vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Gehsteige und Gehwege ein-
schließlich der in ihrem Zuge befindlichen 
Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegen-
schaft in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von 
Schnee und Verunreinigungen gesäubert 
sowie bei Schnee und Glatteis bestreut sind. 
Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, 
so ist der Straßenrand in der Breite von 1 m 
zu säubern und zu bestreuen. Die gleiche 
Verpflichtung trifft die Eigentümer von Ver-
kaufshütten. 
 

(1a) In einer Fußgängerzone oder 
Wohnstraße ohne Gehsteige gilt die Ver-
pflichtung nach Abs. 1 für einen 1 m breiten 
Streifen entlang der Häuserfronten. 
 

(2) Die in Abs. 1 genannten Personen 
haben ferner dafür zu sorgen, daß Schnee-
wächten oder Eisbildungen von den Dächern 
ihrer an der Straße gelegenen Gebäude 
bzw. Verkaufshütten entfernt werden. 
 

(3) Durch die in den Abs. 1 und 2 ge-
nannten Verrichtungen dürfen Straßenbe-
nützer nicht gefährdet oder behindert wer-
den; wenn nötig, sind die gefährdeten Stra-
ßenstellen abzuschranken oder sonst in 
geeigneter Weise zu kennzeichnen. Bei den 
Arbeiten ist darauf Bedacht zu nehmen, daß 
der Abfluß des Wassers von der Straße nicht 
behindert, Wasserablaufgitter und Rinnsale 
nicht verlegt, Sachen, insbesondere Lei-
tungsdrähte, Oberleitungs- und Beleuch-
tungsanlagen nicht beschädigt und Anlagen 
für den Betrieb von Eisenbahnen, insbeson-
dere von Straßenbahnen oder Oberleitungs-
omnibussen in ihrem Betrieb nicht gestört 
werden. 
 

(4) Nach Maßgabe des Erfordernisses 
des Fußgängerverkehrs, sowie der Sicher-
heit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des übrigen 
Verkehrs hat die Behörde, sofern im Einzel-

fall unter den gleichen Voraussetzungen auf 
Antrag des nach Abs. 1 oder 5 Verpflichteten 
nicht die Erlassung eines Bescheides in 
Betracht kommt, durch Verordnung 
a) die in Abs. 1 bezeichneten Zeiten, in 

denen die dort genannten Verkehrsflä-
chen von Schnee oder Verunreinigun-
gen gesäubert oder bestreut sein müs-
sen, einzuschränken; 

b) die in Abs. 1 bezeichneten Verrichtun-
gen auf bestimmte Straßenteile, insbe-
sondere auf eine bestimmte Breite des 
Gehsteiges (Gehweges) oder der Stra-
ße einzuschränken; 

c) zu bestimmen, daß auf gewissen Stra-
ßen oder Straßenteilen nicht alle in 
Abs. 1 genannten Verrichtungen vor-
genommen werden müssen; 

d) die Vorsichtsmaßregeln näher zu be-
stimmen, unter denen die in Abs. 1 und 
2 bezeichneten Verrichtungen durchzu-
führen sind.  

 
(5) Andere Rechtsvorschriften, insbe-

sondere das Hausbesorgergesetz, BGBl. Nr. 
1970/16, werden durch die Abs. 1 bis 4 nicht 
berührt. Wird durch ein Rechtsgeschäft eine 
Verpflichtung nach Abs. 1 bis 3 übertragen, 
so tritt in einem solchen Falle der durch das 
Rechtsgeschäft Verpflichtete an die Stelle 
des Eigentümers. 
 

(6) Zum Ablagern von Schnee aus 
Häusern oder Grundstücken auf die Straße 
ist eine Bewilligung der Behörde erforderlich. 
Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn das 
Vorhaben die Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt.  
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XII. ABSCHNITT 
 

Behörden 
und Straßenerhalter 

 
 

§ 94. 
Zuständigkeit des 
Bundesministers für Verkehr, 
Innovation und Technologie 
 
Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Verkehr, Innovati-
on und Technologie 
1. für die Erlassung der ihm in diesem 

Bundesgesetz ausdrücklich vorbehal-
tenen Verordnungen, 

2. für die Erlassung von Verordnungen, 
die Autobahnen betreffen, ausgenom-
men jedoch Verordnungen gemäß § 43 
Abs. 1a, und 

3. für die Erlassung von Verordnungen, 
mit denen Bundesstraßen zu Autostra-
ßen oder Vorrangstraßen erklärt wer-
den. 

 
 

§ 94a. 
Zuständigkeit der Landes-
regierung 
 

(1) Behörde im Sinne dieses Bundes-
gesetzes ist, sofern sich nicht eine andere 
Zuständigkeit ergibt, die Landesregierung. 
Diese ist jedenfalls für die Handhabung der 
Verkehrspolizei (§ 94b Abs. 1 lit. a) auf Au-
tobahnen zuständig.  
 

(2) Die Landesregierung kann Organe, 
die dem Landespolizeikommando oder dem 
Bezirkspolizeikommando angehören oder 
diesem zugeteilt sind und in Angelegenhei-
ten des Straßenverkehrs besonders geschult 
sind, zur Handhabung der Verkehrspolizei 
einsetzen: 
a) auf der Autobahn, 
b) auf verkehrsreichen Straßenzügen, 
c) wenn die Verkehrsverhältnisse diesen 

Einsatz erfordern,  

d) wenn auf Grund von Verkehrsbeobach-
tungen, Verkehrszählungen oder Ver-
kehrserfahrungen aus Anlaß vorher-
sehbarer Ereignisse dieser Einsatz 
notwendig ist, 

e) zur Hintanhaltung von schweren Ver-
waltungsübertretungen, insbesondere 
solchen nach § 5, § 99 Abs. 1 bis 2 und 
Überschreitungen von erlaubten 
Höchstgeschwindigkeiten, oder wenn 
ein über den Bereich einer Bezirksver-
waltungsbehörde hinausgehendes Ein-
schreiten erforderlich ist. 

 
(3) Abs. 2 lit. b bis e gilt nicht für den 

Bereich von Bundespolizeibehörden. 
 

(4) Die Landesregierung kann sich im 
örtlichen Wirkungsbereich von Bundespoli-
zeibehörden zur Vollziehung des Abs. 1 
zweiter Satz auch der Bundespolizeiorgane 
dieser Behörden bedienen. 

 
 

§ 94b. 
Zuständigkeit der Bezirks-
verwaltungsbehörde 
 

(1) Behörde im Sinne dieses Bundes-
gesetzes ist, sofern der Akt der Vollziehung 
nur für den betreffenden politischen Bezirk 
wirksam werden soll und sich nicht die Zu-
ständigkeit der Gemeinde oder der Bundes-
polizeibehörde ergibt, die Bezirksverwal-
tungsbehörde 
a) für die Verkehrspolizei, das ist die 

Überwachung der Einhaltung straßen-
polizeilicher Vorschriften und die unmit-
telbare Regelung des Verkehrs durch 
Arm- oder Lichtzeichen, nicht jedoch für 
die Verkehrspolizei auf der Autobahn, 

b) für die Erlassung von Verordnungen 
und Bescheiden, 

c) für die Entfernung von Hindernissen 
(§ 89a) mit Ausnahme der Erlassung 
von Verordnungen nach § 89a Abs. 7a, 

d) für Hinweise auf Gefahren und sonstige 
verkehrswichtige Umstände, unbe-
schadet des Rechtes des Straßenerhal-
ters nach § 98 Abs. 3, 

e) für die Führung des Verzeichnisses von 
Bestrafungen nach § 96 Abs. 7, 

f) für die Sicherung des Schulweges 
(§§ 29a und 97a), 
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g) für die Anordnung der Teilnahme am 
Verkehrsunterricht und die Durchfüh-
rung des Verkehrsunterrichtes (§ 101), 

h) für die Feststellung von unfallverhüten-
den Maßnahmen gemäß § 96 Abs. 1. 

 
(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde ist 

ferner Behörde im Sinne dieses Bundesge-
setzes für Personen, die ihren Hauptwohn-
sitz im örtlichen Wirkungsbereich der Behör-
de haben  
a) für die Ausstellung eines Gehbehinder-

tenausweises nach § 29b Abs. 1 und 
b) für die Erteilung einer Bewilligung sowie 

die Ausstellung eines Radfahrauswei-
ses nach § 65 Abs. 2.  

 
 

§ 94c. 
Übertragener Wirkungsbereich 
der Gemeinde 
 

(1) Die Landesregierung kann durch 
Verordnung von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde zu besorgende Angelegenheiten 
(§ 94b), die nur das Gebiet einer Gemeinde 
betreffen, wenn und insoweit dies im Interes-
se der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Ein-
fachheit gelegen ist, dieser Gemeinde über-
tragen. Bei der Besorgung der übertragenen 
Angelegenheiten tritt die Gemeinde an die 
Stelle der Bezirksverwaltungsbehörde. Vor 
Erlassung der Verordnung ist der Bezirks-
verwaltungsbehörde Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. 
 

(2) Die Übertragung kann sich, sofern 
sich aus Abs. 3 nichts anderes ergibt, sowohl 
auf gleichartige einzelne, als auch auf alle im 
§ 94b bezeichneten Angelegenheiten hin-
sichtlich einzelner oder aller Straßen bezie-
hen. Angelegenheiten des Verwaltungsstraf-
verfahrens mit Ausnahme der Vollziehung 
des § 50 VStG und Angelegenheiten des 
Verkehrsunterrichtes (§ 101) sind von der 
Übertragung ausgeschlossen. Die Übertra-
gung ist durch Verordnung zu widerrufen 
oder einzuschränken, wenn die Vorausset-
zungen, unter denen sie erfolgt ist, über-
haupt weggefallen bzw. nicht mehr im sei-
nerzeitigen Umfang gegeben sind. 
 

(3) Sofern eine Gemeinde über einen 
Gemeindewachkörper verfügt, kann ihr die 

Handhabung der Verkehrspolizei (§ 94b 
Abs. 1 lit. a) durch diesen übertragen wer-
den. Hiebei können alle oder nur bestimmte 
Angelegenheiten der Verkehrspolizei hin-
sichtlich aller oder nur einzelner Straßen 
übertragen werden. Die Ermächtigung der 
übrigen Organe der Straßenaufsicht, die 
Verkehrspolizei im Gemeindegebiet zu 
handhaben, bleibt unberührt.  
 
 

§ 94d. 
Eigener Wirkungsbereich der 
Gemeinde 
 
Sofern der Akt der Vollziehung nur für das 
Gebiet der betreffenden Gemeinde wirksam 
werden und sich auf Straßen, die nach den 
Rechtsvorschriften weder als Autobahnen, 
Autostraßen, Bundesstraßen oder Landes-
straßen gelten noch diesen Straßen gleich-
zuhalten sind, beziehen soll, sind folgende 
Angelegenheiten von der Gemeinde im 
eigenen Wirkungsbereich zu besorgen: 
1. die Erlassung von Verordnungen nach 

§ 20 Abs. 2a, 
1a. die Bewilligung von Ausnahmen nach 

§ 24 Abs. 8, 
1b. die Bestimmung von Kurzparkzonen 

(§ 25), 
1c. die Erlassung einer Verordnung nach 

§ 25 Abs. 5, 
2. das Verbot oder die Einschränkung von 

Wirtschaftsfuhren (§ 30 Abs. 6), 
3. die Verpflichtung eines Anrainers, die 

Anbringung von Einrichtungen zur Re-
gelung und Sicherung des Verkehrs zu 
dulden (§ 33 Abs. 1), 

3a. die Erlassung von Bescheiden betref-
fend Vermeidung von Verkehrsbeeint-
rächtigungen (§ 35), 

4. die Erlassung von Verordnungen nach 
§ 43, mit denen 
a) Beschränkungen für das Halten 

und Parken, 
b) ein Hupverbot, 
c) ein Benützungsverbot für Rad-

fahranlagen durch Rollschuhfah-
rer oder 

d) Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen 

erlassen werden, 
4a. die Erlassung von Verordnungen nach 

§ 43 Abs. 2a, 
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5. Hinweise auf Gefahren und sonstige 
verkehrswichtige Umstände, unbe-
schadet des diesbezüglichen Rechtes 
des Straßenerhalters nach § 98 Abs. 3, 

6. die Bewilligung von Ausnahmen (§ 45) 
von den erlassenen Beschränkungen 
und Verboten, 

7. die Bewilligung der Ladetätigkeit nach 
§ 62 Abs. 4 und 5, 

8. die Bestimmung von Fußgängerzonen 
und die Bewilligung von Ausnahmen für 
Fußgängerzonen (§ 76a),  

8a. die Bestimmung von Wohnstraßen 
(§ 76b), 

9. die Bewilligung nach § 82, 
10. die Bewilligung von Werbungen und 

Ankündigungen (§ 84 Abs. 3), 
11. die Anweisung eines Platzes zur Ausü-

bung der Bettelmusik (§ 85 Abs. 3), 
12. die Entgegennahme der Anzeigen von 

Umzügen (§ 86), sofern sich nicht aus 
§ 95 die Zuständigkeit der Bundespoli-
zeibehörde ergibt, 

13. die Erlassung von Verordnungen nach 
§ 87 Abs. 1 (Wintersport auf Straßen), 

14. die Erlassung von Verordnungen nach 
§ 88 Abs. 1 (Spielen auf Straßen, Roll-
schuhfahren auf Fahrbahnen), 

15. die Entfernung von Hindernissen 
(§ 89a), 

15a. Die Erlassung von Verordnungen nach 
§ 89a Abs. 7a (Tariffestsetzung für die 
Entfernung und Aufbewahrung von 
Hindernissen),  

16. die Bewilligung von Arbeiten (§ 90) 
einschließlich der Erlassung der durch 
diese Arbeiten erforderlichen Verkehrs-
verbote und Verkehrsbeschränkungen,  

17. die Verpflichtung, Straßenverunreini-
gungen zu beseitigen bzw. die Kosten 
hiefür zu tragen (§ 92 Abs. 3), 

18. die Erlassung von Verordnungen und 
Bescheiden nach § 93 Abs. 4 und 6 
(Pflichten der Anrainer), 

19. die Handhabung der Bestimmungen 
des § 96 Abs. 4, 

20. die Sicherung des Schulweges (§§ 29a 
und 97a).  

 
 

§ 94e. 
Verordnungen 
 
Soweit Verordnungen nicht gemäß § 94 vom 
Bundesministerium für Wissenschaft und 
Verkehr zu erlassen sind, steht ihre Erlas-
sung den Ländern zu.  
 
 

§ 94f. 
Mitwirkung 
 

(1) Vor Erlassung einer Verordnung ist, 
außer bei Gefahr im Verzuge und bei Ver-
ordnungen gemäß § 43 Abs. 1a, die Auto-
bahnen betreffen, anzuhören: 
a) von der Landesregierung und von der 

Bezirksverwaltungsbehörde: 
1. die betroffene Gemeinde, 
2. wenn sich der Geltungsbereich 

einer Verordnung auch auf den 
örtlichen Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeibehörde erstrecken 
soll, diese Behörde, 

3. wenn Interessen von Mitgliedern 
einer Berufsgruppe berührt wer-
den, die gesetzliche Interessen-
vertretung dieser Berufsgruppe; 

b) von der Gemeinde (§ 94c und d): 
1. wenn sich der Geltungsbereich 

einer Verordnung auch auf den 
örtlichen Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeibehörde erstrecken 
soll, diese Behörde, 

2. wenn Interessen von Mitgliedern 
einer Berufsgruppe berührt wer-
den, die gesetzliche Interessen-
vertretung dieser Berufsgruppe. 

 
(2) Die Landesregierung und die Be-

zirksverwaltungsbehörde haben, außer bei 
Gefahr im Verzuge, vor Erlassung eines 
Bescheides in Angelegenheiten, die den 
örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespoli-
zeibehörde oder das Gebiet nur einer Ge-
meinde berühren, die Bundespolizeibehörde 
bzw. die Gemeinde anzuhören. Dies gilt 
jedoch nicht für Strafverfügungen oder Straf-
erkenntnisse wegen Übertretungen nach 
§ 99 und für die Anordnung der Teilnahme 
am Verkehrsunterricht (§ 101). Die Gemein-
de (§ 94c und d) hat, außer bei Gefahr im 
Verzuge, vor Erlassung eines Bescheides in 
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Angelegenheiten, die den örtlichen Wir-
kungsbereich einer Bundespolizeibehörde 
berühren, diese Behörde anzuhören. 
 

(3) Die Anhörung der Gemeinde nach 
den Abs. 1 und 2 hat zu entfallen, wenn die 
Gemeinde Straßenerhalter ist. In diesem 
Falle gilt § 98 Abs. 1.  
 
 

§ 95. 
Bundespolizeibehörden 
 

(1) Im örtlichen Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeibehörde obliegt dieser, soweit 
in den folgenden Absätzen nichts anderes 
bestimmt ist, 
a) die Handhabung der Verkehrspolizei 

(§ 94b lit. a), jedoch nicht auf der Auto-
bahn, 

b) die Ausübung des Verwaltungsstraf-
rechts (§§ 99 und 100) einschließlich 
der Führung des Verzeichnisses von 
Bestrafungen (§ 96), jedoch nicht die 
Ausübung des Verwaltungsstrafrechts 
hinsichtlich Übertretungen der Bestim-
mungen über die Benützung der Straße 
zu verkehrsfremden Zwecken (X. Ab-
schnitt), 

c) die Anordnung der Teilnahme am Ver-
kehrsunterricht und die Durchführung 
des Verkehrsunterrichts (§ 101),  

d) die Schulung und Ermächtigung von 
Organen der Straßenaufsicht zur Prü-
fung der Atemluft auf Alkoholgehalt so-
wie überhaupt die Handhabung der 
§§ 5, 5a und 5b, 

e) das Verbot des Lenkens von Fahrzeu-
gen (§ 59), 

f) die Bewilligung sportlicher Veranstal-
tungen (§ 64), 

g) die Entgegennahme der Anzeigen von 
Umzügen (§ 86), 

h) die Sicherung des Schulweges (§§ 29a 
und 97a), sofern sich nicht die Zustän-
digkeit der Gemeinde (§ 94d) ergibt.  

 
(1a) Im örtlichen Wirkungsbereich einer 

Bundespolizeidirektion obliegen dieser die in 
Abs. 1 lit. a bis h genannten Aufgaben, aus-
genommen die Ausübung des Verwaltungs-
strafrechtes hinsichtlich Übertretungen der 
§§ 8 Abs. 4, 9 Abs. 7, 23 bis 25 und 26a 

Abs. 3 sowie der Kurzparkzonen-Über-
wachungsverordnung. 

 
(1b) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 

Nr. 2005/52.) 
 

(1c) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. 
Nr. 2005/52.) 
 

(2) Die Bundespolizeibehörden dürfen 
die ihnen obliegenden Angelegenheiten nicht 
auf die Gemeinde (§ 94 Abs. 3) übertragen. 
 

(3) Die Bundespolizeibehörden haben 
bei Amtshandlungen nach Abs. 1 lit. f und g 
den Ortsgemeinden Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben.  
 
 

§ 96. 
Besondere Rechte und Pflichten 
der Behörde 
 

(1) Ereignen sich an einer Straßenstelle 
oder -strecke wiederholt Unfälle mit Perso-
nen- oder Sachschaden, so hat die Behörde 
unverzüglich – insbesondere auf Grund von 
Berichten der Dienststellen von Organen der 
Straßenaufsicht oder sonstiger geeigneter 
Stellen, unter Durchführung eines Lokalau-
genscheins, Einholung von Sachverständi-
gengutachten, Auswertung von Unfallver-
zeichnissen u. dgl. – festzustellen, welche 
Maßnahmen zur Verhütung weiterer Unfälle 
ergriffen werden können; hiebei ist auf den 
jeweiligen Stand der Wissenschaft und For-
schung Bedacht zu nehmen. Das Ergebnis 
dieser Feststellungen ist demjenigen, der für 
die Ergreifung der jeweiligen Maßnahme 
zuständig ist, und der Landesregierung 
mitzuteilen.  
 

(1a) Als unfallverhütend festgestellte 
Maßnahmen sind unverzüglich zu verwirkli-
chen; ist das nicht möglich, so hat die Stelle, 
die für die Ergreifung der Maßnahme zu-
ständig ist, der feststellenden Behörde und 
der Landesregierung die Umstände mitzutei-
len, die diesen Maßnahmen entgegenste-
hen. Ist jedoch die Landesregierung oder der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie für die Ergreifung der Maßnah-
me zuständig, so sind die der Maßnahme 
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entgegenstehenden Umstände in einem 
Aktenvermerk (§ 16 AVG) festzuhalten.  

 
(1b) Die Landesregierung hat jährlich 

dem Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie, sofern dieser nicht selbst 
für die Ergreifung der Maßnahme zuständig 
ist, zu berichten, 
1. an welchen Straßenstellen Unfallhäu-

fungsstellen (Abs. 1) aufgetreten sind, 
2. die jeweils als unfallverhütend festges-

tellten Maßnahmen sowie 
3. deren Verwirklichung oder die Gründe, 

die der betreffenden Maßnahme entge-
genstehen.  

Spätestens zwei Jahre nach Verwirklichung 
einer Maßnahme ist auch über ihre Auswir-
kungen zu berichten. 

 
(2) Die Behörde hat alle zwei Jahre un-

ter Beiziehung des Straßenerhalters alle 
angebrachten Einrichtungen zur Regelung 
und Sicherung des Verkehrs daraufhin zu 
überprüfen, ob sie noch erforderlich sind. 
Nicht mehr erforderliche Einrichtungen die-
ser Art sind zu entfernen. 
 

(3) Die Behörde hat bei Kreuzungen 
von zwei Vorrangstraßen durch Anbringen 
der Straßenverkehrszeichen „Ende der Vor-
rangstraße“ und „Vorrang geben“ oder „Halt“ 
zu bestimmen, welcher Fahrzeuglenker auf 
einer solchen Kreuzung den Vorrang hat. 
 

(4) Die Behörde hat unter Bedach-
tnahme auf die Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verkehrs von Amts wegen 
oder auf Antrag der gesetzlichen Interessen-
vertretung die Standplätze für Fahrzeuge 
des Platzfuhrwerks-Gewerbes (Taxi-
Gewerbes) sowie des Ausflugswagen-
(Stadtrundfahrten-)Gewerbes festzusetzen. 
Dabei hat sie unter Berücksichtigung der zur 
Verfügung stehenden Abstellflächen und 
deren beste Ausnützung für diese Standplät-
ze entweder nur das Parken oder für den 
ganzen Bereich des Standplatzes oder nur 
für einen Teil desselben auch das Halten zu 
verbieten. Die Standplätze sind durch die 
Vorschriftszeichen nach § 52 Z 13a bzw. 13b 
mit den entsprechenden Zusatztafeln, zum 
Beispiel mit der Aufschrift „AUSGENOMMEN 
... TAXI“, zu kennzeichnen. Die Vorschriften 
dieses Absatzes gelten sinngemäß auch für 
die Standplätze des mit Pferden betriebenen 

Platzfuhrwerks-Gewerbes mit der Maßgabe, 
daß an Stelle des Ausdruckes „TAXI“ der 
Ausdruck „FIAKER“ zu verwenden ist. 
 

(5) Wird durch eine Haltestelle des 
Kraftlinienverkehrs die Sicherheit, Leichtig-
keit und Flüssigkeit des Verkehrs beeinträch-
tigt, so hat die Behörde die Verlegung der 
Haltestelle zu verfügen. Das Recht der Kon-
zessionsbehörde zur bedarfsmäßigen Fest-
setzung der Haltestellen von Kraftfahrlinien 
nach den hiefür geltenden Rechtsvorschrif-
ten bleibt unberührt. Das gleiche gilt für 
Haltestellen von Straßenbahnen. 
 

(6) Sofern es die Sicherheit, Leichtigkeit 
und Flüssigkeit des Straßenverkehrs erfor-
dert, hat die Behörde zu verfügen, daß be-
stimmte Arten der Straßenbenützung, insbe-
sondere solche, für die eine behördliche 
Bewilligung erforderlich ist, von Organen der 
Straßenaufsicht besonders zu überwachen 
sind. Die Behörde hat in regelmäßigen Ab-
ständen den Einsatz von Organen der Stra-
ßenaufsicht zur besonderen Überwachung 
der Bestimmungen des § 42 anzuordnen.  
 

(7) Die Behörde hat ein Verzeichnis al-
ler Personen zu führen, die in ihrem örtlichen 
Wirkungsbereich den Hauptwohnsitz haben 
und innerhalb der letzten fünf Jahre wegen 
einer Übertretung nach § 99 Abs. 1 bis 2 
oder § 37a FSG bestraft worden sind. Hat 
eine Person ihren Hauptwohnsitz nicht in-
nerhalb des örtlichen Wirkungsbereiches der 
Behörde, die das Strafverfahren durchführt, 
so hat diese die Bestrafung nach Rechtskraft 
der Behörde des Hauptwohnsitzes bekann-
tzugeben. 
 

(8) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 
1994/518)  
 
 

§ 97. 
Organe der Straßenaufsicht 
 

(1) Die Organe der Straßenaufsicht, in-
sbesondere der Bundespolizei und im Falle 
des § 94c Abs. 1 auch der Gemeindewach-
körper, haben die Verkehrspolizei (§ 94b 
Abs. 1 lit. a) zu handhaben und bei der Voll-
ziehung dieses Bundesgesetzes durch 
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a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen dro-
hende Verwaltungsübertretungen, 

b) Maßnahmen, die für die Einleitung von 
Verwaltungsstrafverfahren erforderlich 
sind, 

c) Anwendung körperlichen Zwanges, 
soweit er gesetzlich vorgesehen ist,  

mitzuwirken. 
Darüber hinaus können Mitglieder eines 
Gemeindewachkörpers mit Zustimmung der 
Gemeinde von der zuständigen Bezirksver-
waltungsbehörde in dem Umfang und unter 
den Voraussetzungen wie die sonstigen 
Organe der Straßenaufsicht zur Mitwirkung 
bei der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
durch die in lit. a bis c angeführten Maßnah-
men ermächtigt werden. In diesem Fall un-
terstehen die Mitglieder des Gemeindewach-
körpers in fachlicher Hinsicht der zuständi-
gen Bezirksverwaltungsbehörde.  

 
(1a) Zollorgane haben im Bereich des 

Amtsplatzes im Sinne des § 11 des Zoll-
rechts-Durchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 
1994/659, an der Vollziehung dieses Bun-
desgesetzes im Rahmen der ihnen sonst 
obliegenden Aufgaben in dem in Abs. 1 
bezeichneten Umfang mitzuwirken und ge-
lten hiebei als Organe der Straßenaufsicht. 
Im Bereich einer Mautstelle dürfen auch die 
mit der Mauteinhebung betrauten Organe 
den Verkehr durch Arm- oder Lichtzeichen 
regeln. 
 

(2) Organe der Straßenaufsicht, ausge-
nommen Organe der Bundespolizei, einer 
Gemeindesicherheitswache oder Zollorgane, 
sind auf ihre Dienstpflichten zu vereidigen 
und mit einem Dienstabzeichen auszustat-
ten. Form, Ausstattung und Tragweise des 
Dienstabzeichens sind unter Bedachtnahme 
auf seinen Zweck und seine Erkennbarkeit 
durch Verordnung des Bundesministers für 
Verkehr, Innovation und Technologie zu 
bestimmen. 
 

(3) Bei Gefahr im Verzuge, wie zum 
Beispiel bei Bränden oder Unfällen, oder in 
besonderen Ausnahmefällen, wie zum Bei-
spiel bei Straßenbauten, kann die Behörde, 
wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verkehrs erfordert, außer 
den Organen der Straßenaufsicht auch 
andere geeignete Personen mit der Rege-
lung des Verkehrs auf den in Betracht kom-

menden Straßenteilen vorübergehend be-
trauen. Sie hat diese Personen nach Mög-
lichkeit mit einer weißen Armbinde kenntlich 
zu machen und mit einem Ausweis, aus dem 
diese Betrauung hervorgeht, zu versehen. 
Wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verkehrs erfordert, kann die 
Behörde auch Organe eines Straßenbahn-
unternehmens mit der Regelung des Ver-
kehrs im Bereiche von Straßenbahnhaltestel-
len betrauen. 
 

(4) Die Organe der Straßenaufsicht so-
wie die nach Abs. 3 betrauten Organe sind, 
wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des sich bewegenden oder die 
Ordnung des ruhenden Verkehrs erfordert, 
berechtigt, einzelnen Straßenbenützern für 
den Einzelfall Anordnungen für die Benüt-
zung der Straße zu erteilen, und zwar auch 
solche, die von den sonstigen diesbezügli-
chen Bestimmungen abweichen. Diese 
Anordnungen dürfen 
a) nur gegeben werden, wenn ihre Befol-

gung ohne Gefährdung von Personen 
und ohne Beschädigung von Sachen 
möglich ist, 

b) nur befolgt werden, wenn dies ohne 
Gefährdung von Personen und ohne 
Beschädigung von Sachen möglich ist. 

 
(5) Die Organe der Straßenaufsicht 

sind berechtigt, durch deutlich sichtbare oder 
hörbare Zeichen Fahrzeuglenker zwecks 
Lenker- oder Fahrzeugkontrolle, zwecks 
anderer, den Fahrzeuglenker oder eine 
beförderte Person betreffende Amtshand-
lungen oder zwecks Durchführung von Ver-
kehrserhebungen (wie Verkehrszählungen u. 
dgl.) zum Anhalten aufzufordern. Der Fahr-
zeuglenker hat der Aufforderung Folge zu 
leisten. Bei solchen Amtshandlungen sind 
die Organe der Straßenaufsicht auch be-
rechtigt, die aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit allenfalls notwendigen Verkehrsbe-
schränkungen (z.B. sogenannte Geschwin-
digkeitsrichter5) anzuordnen und durch Stra-
ßenverkehrszeichen kundzumachen sowie 
eine allenfalls notwendige Regelung mit 
Lichtzeichen vorzunehmen. Für die Anwen-
dung dieser Maßnahme gilt § 44 b Abs. 2 
bis 4. 
                                                             
5 Anm: Müsste eigentlich „Geschwindigkeits-
trichter“ heißen. 
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(6) Alle Personen, die auf Grund der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit 
der unmittelbaren Regelung des Verkehrs 
befaßt sind, müssen während der Tätigkeit 
so ausgerüstet sein und sich so aufstellen, 
daß sie von allen Straßenbenützern bei 
gehöriger Aufmerksamkeit leicht gesehen 
werden können. 

 
 

§ 97a. 
Sicherung des Schulweges 
 

(1) Die Behörde kann auf Vorschlag 
oder nach Anhörung der Leitung eines Kin-
dergartens oder einer Schule geeignete 
Personen mit der Regelung des Verkehrs 
nach Maßgabe des Abs. 3 betrauen; sie hat 
den betrauten Personen einen Ausweis, aus 
dem die Betrauung hervorgeht, auszufolgen. 
 

(2) Die betrauten Personen sind mit ei-
nem geeigneten Signalstab sowie mit einer 
gut wahrnehmbaren Schutzausrüstung aus-
zustatten, die sie während der Verkehrsrege-
lung zu tragen haben. Der Bundesminister 
für Inneres hat durch Verordnung die Aus-
führung, Beschaffenheit, Farbe und sonstige 
zur Wahrnehmbarkeit erforderlichen Eigen-
schaften des Signalstabes und der Schutz-
ausrüstung sowie den Inhalt und die Form 
des Ausweises zu bestimmen. 
 

(3) Die betrauten Personen dürfen 
durch deutlich erkennbare Zeichen mit dem 
Signalstab die Lenker von Fahrzeugen zum 
Anhalten auffordern, um Kindern das Über-
queren der Fahrbahn zu ermöglichen. Die 
betrauten Personen dürfen diese Verkehrs-
regelung nur an Straßenstellen, an denen 
der Verkehr nicht durch Lichtzeichen gere-
gelt wird, und nur ausüben 
a) in der unmittelbaren Umgebung von 

Gebäuden, in denen Schulen, die von 
Kindern unter 15 Jahren besucht wer-
den, oder Kindergärten untergebracht 
sind, aber nur auf Fahrbahnstellen, die 
von Kindern in der Regel auf dem 
Schulweg (Weg zum oder vom Kinder-
garten) überquert werden, oder 

b) als Begleitung von geschlossenen 
Kindergruppen. 

 

(4) Den Anordnungen (Abs. 3) der be-
trauten Personen ist Folge zu leisten.  
 
 

§ 98. 
Besondere Rechte und Pflichten 
des Straßenerhalters 
 

(1) Der Straßenerhalter ist in jedem 
nach den Bestimmungen dieses Bundesge-
setzes durchzuführenden Verfahren Partei 
im Sinne des § 8 des Allgemeinen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes 1950; dies gilt 
jedoch nicht für Verfahren nach § 59 über 
das Verbot des Lenkens von Fahrzeugen, 
nach § 65 über die Bewilligung der Benüt-
zung von Fahrrädern durch Personen unter 
12 Jahren, nach § 99 über die Bestrafung 
von Übertretungen straßenpolizeilicher Vor-
schriften, es sei denn, daß auch über privat-
rechtliche Ansprüche des Straßenerhalters 
zu entscheiden ist (§ 100 Abs. 6) und nach 
§ 101 über die Verpflichtung zur Teilnahme 
am Verkehrsunterricht. Vor Erlassung einer 
Verordnung auf Grund dieses Bundesgeset-
zes hat die Behörde den Straßenerhalter 
anzuhören, es sei denn, daß Gefahr im 
Verzuge ist und er nicht rechtzeitig beteiligt 
werden kann. Von Inhalt der Verordnung ist 
er in jedem Falle in Kenntnis zu setzen. 
 

(2) Der Straßenerhalter hat seine Or-
gane, die mit der Erhaltung, Pflege und 
Reinigung der Straßen beauftragt sind, mit 
einer auffallenden Schutzausrüstung aus-
zustatten und sie anzuweisen, diese Ausrüs-
tung während der Dauer der Arbeitsverrich-
tungen zu tragen. Die Schutzausrüstung 
braucht auf Straßenstellen, die durch das 
Gefahrenzeichen „Baustelle“ (§ 50 Z 9) 
gekennzeichnet sind, nicht getragen zu 
werden. 

 
(3) Der Straßenerhalter darf auch ohne 

behördlichen Auftrag Einrichtungen zur 
Regelung und Sicherung des Verkehrs (§ 31 
Abs. 1) anbringen; dies gilt unbeschadet der 
Bestimmungen über unaufschiebbare Ver-
kehrsbeschränkungen (§ 44b), jedoch nicht 
für die in § 44 Abs. 1 genannten Straßenver-
kehrszeichen und Bodenmarkierungen. Die 
Behörde kann ihm jedoch, wenn es die Si-
cherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des 
Verkehrs erfordert, vorschreiben, Einrichtun-



 

111 

gen zur Regelung und Sicherung des Ver-
kehrs zu entfernen oder an den von ihr zu 
bestimmenden Stellen anzubringen. Die 
Entfernung der genannten Einrichtungen 
kann die Behörde insbesondere verlangen, 
wenn ihre Anbringung gesetzwidrig oder 
sachlich unrichtig ist. 
 

(4) Der Straßenerhalter hat der Behör-
de Umstände, die in der Anlage oder Be-
schaffenheit der Straße begründet sind und 
für die Erlassung einer Verordnung nach 
§ 43 maßgebend sein können, bekanntzu-
geben.  
 
 

XIII. ABSCHNITT 
 

Besondere Vorschriften für 
die Verkehrsüberwachung 
mittels bildverarbeitender 

technischer Einrichtungen, 
Straf- und Schlussbestim-

mungen 
 
 

§ 98a. 
Abschnittsbezogene 
Geschwindigkeitsüberwachung 
 

(1) Wenn es zur Erhöhung oder Ge-
währleistung der Verkehrssicherheit oder zur 
Fernhaltung von Gefahren oder Belästigun-
gen, insbesondere durch Lärm, Geruch oder 
Schadstoffe und zum Schutz der Bevölke-
rung oder der Umwelt dringend erforderlich 
erscheint, darf die Behörde zur automations-
unterstützten Feststellung einer Überschrei-
tung einer ziffernmäßig festgesetzten zuläs-
sigen Höchstgeschwindigkeit bildverarbei-
tende technische Einrichtungen verwenden, 
mit denen die durchschnittliche Fahrge-
schwindigkeit eines Fahrzeuges auf einer 
festgelegten Wegstrecke gemessen werden 
kann. Diese technischen Einrichtungen 
umfassen jeweils alle Anlagenteile, die dem 
vorgenannten Zweck dienen. Die Messstre-
cke ist durch Verordnung festzulegen. 

 

(2) Die dabei gewonnenen Daten dür-
fen über den Zeitpunkt der Feststellung der 
durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit auf 
einer festgelegten Wegstrecke hinaus nur im 
Überschreitungsfall und nur insoweit ver-
wendet werden, als dies zur Identifizierung 
eines Fahrzeuges oder eines Fahrzeuglen-
kers erforderlich ist, und zwar ausschließlich 
für Zwecke eines Verwaltungsstrafverfahrens 
wegen der Überschreitung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit. Daten, die keine 
Überschreitungsfälle betreffen, sind unver-
züglich und in nicht rückführbarer Weise zu 
löschen. 

 
(3) Soweit die bildgebende Erfassung 

von Personen außer dem Fahrzeuglenker 
technisch nicht ausgeschlossen werden 
kann, sind diese Personen ohne unnötigen 
Verzug in nicht rückführbarer Weise unkenn-
tlich zu machen. 

 
(4) Beginn und Ende der mit einer 

technischen Einrichtung gemäß Abs. 1 
überwachten Messstrecke sind 
anzukündigen. 

 
 

§ 98b. 
Punktuelle 
Geschwindigkeitsmessung 
 

(1) Die Behörden dürfen zur automati-
onsunterstützten Feststellung einer Über-
schreitung einer ziffernmäßig festgesetzten 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit bildverar-
beitende technische Einrichtungen verwen-
den, mit denen die Fahrgeschwindigkeit 
eines Fahrzeuges an einem Punkt gemes-
sen werden kann. Diese technischen Einrich-
tungen umfassen jeweils alle Anlagenteile, 
die dem vorgenannten Zweck dienen. Ihr 
Einsatz hat dort zu erfolgen, wo dies aus 
Gründen der Erhöhung oder Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit oder zur Fernhaltung 
von Gefahren oder Belästigungen, insbe-
sondere durch Lärm, Geruch oder Schad-
stoffe und zum Schutz der Bevölkerung oder 
der Umwelt oder aus anderen wichtigen 
Gründen erforderlich erscheint. 

 
(2) Die Ermittlung von Daten, die zur 

Identifizierung von Fahrzeugen oder Fahr-
zeuglenkern geeignet sind, mittels Einrich-
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tungen gemäß Abs. 1 ist jeweils auf den Fall 
einer festgestellten Überschreitung einer 
ziffernmäßig festgesetzten zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit zu beschränken. 
Soweit die bildgebende Erfassung von Per-
sonen außer dem Fahrzeuglenker technisch 
nicht ausgeschlossen werden kann, sind 
diese Personen ohne unnötigen Verzug in 
nicht rückführbarer Weise unkenntlich zu 
machen. 

 
(3) Die bei einer Messung gemäß 

Abs. 1 ermittelten Daten dürfen ausschließ-
lich für die Identifizierung des Fahrzeuges 
oder des Fahrzeuglenkers und nur für Zwe-
cke eines Verwaltungsstrafverfahrens wegen 
einer Überschreitung einer ziffernmäßig 
festgesetzten zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit verwendet werden. 

 
 

§ 98c. 
Abstandsmessung 
 

(1) Für Zwecke der automationsunters-
tützten Feststellung einer Unterschreitung 
des erforderlichen Sicherheitsabstands beim 
Hintereinanderfahren gemäß § 18 dürfen die 
Behörden jeweils räumlich und zeitlich be-
grenzt bildverarbeitende technische Einrich-
tungen verwenden. Diese technischen Ein-
richtungen umfassen jeweils alle Anlagentei-
le, die diesem Zweck dienen. Die Ermittlung 
von Daten mittels dieser Einrichtungen hat 
sich auf Fälle des begründeten Verdachtes 
von Unterschreitungen des erforderlichen 
Sicherheitsabstandes zu beschränken. 

 
(2) Wird mittels einer technischen Ein-

richtung gemäß Abs. 1 eine Unterschreitung 
eines notwendigen Sicherheitsabstands 
beim Hintereinanderfahren gemäß § 18 
festgestellt, dürfen über den Zeitpunkt der 
Feststellung der Unterschreitung hinaus 
ausschließlich die Daten verwendet werden, 
die zur Identifizierung des auffahrenden 
Fahrzeuges oder des betreffenden Fahr-
zeuglenkers erforderlich sind, und zwar 
ausschließlich für Zwecke eines Verwal-
tungsstrafverfahrens wegen einer solchen 
Unterschreitung sowie wegen einer allenfalls 
gleichzeitig festgestellten Überschreitung 
einer ziffernmäßig festgesetzten zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit. 

(3) Soweit die bildgebende Erfassung 
von Personen außer dem Fahrzeuglenker 
technisch nicht ausgeschlossen werden 
kann, sind diese Personen ohne unnötigen 
Verzug in nicht rückführbarer Weise unkenn-
tlich zu machen. Dasselbe gilt für Kennzei-
chen von anderen Fahrzeugen als des auf-
fahrenden Fahrzeuges, soweit ein solches 
Kennzeichen nicht für Zwecke des Ermitt-
lungsverfahrens zwingend erforderlich ist. 
 
 

§ 98d. 
Überwachung der Beachtung 
von Lichtzeichen 
 

(1) Für Zwecke der automationsunters-
tützten Feststellung einer Missachtung eines 
Rotlichtzeichens durch Verkehrsteilnehmer 
dürfen Behörden bildverarbeitende techni-
sche Einrichtungen verwenden. Diese tech-
nischen Einrichtungen umfassen jeweils alle 
Anlagenteile, die diesem Zweck dienen. 

 
(2) Die Ermittlung von Daten, die zur 

Identifizierung von Fahrzeugen oder Ver-
kehrsteilnehmern geeignet sind, mittels 
Einrichtungen gemäß Abs. 1 ist jeweils auf 
den Fall einer festgestellten Missachtung 
eines Rotlichtzeichens zu beschränken. 
Soweit die bildgebende Erfassung von Per-
sonen, die keine Übertretung begangen 
haben, technisch nicht ausgeschlossen 
werden kann, sind diese Personen ohne 
unnötigen Verzug in nicht rückführbarer 
Weise unkenntlich zu machen. 

 
(3) Gemäß Abs. 1 ermittelte Daten dür-

fen ausschließlich für die Identifizierung des 
Fahrzeuges oder des Verkehrsteilnehmers 
verwendet werden, und zwar ausschließlich 
für Zwecke eines Verwaltungsstrafverfahrens 
wegen einer Missachtung gemäß Abs. 1. 

 
 

§ 98e. 
Überwachung aus Fahrzeugen 

 
(1) Die Behörde darf die 
1. bei Vorliegen eines durch eigene 

dienstliche Wahrnehmung eines 
Organs des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes begründeten Ver-
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dachts hinsichtlich einer in Abs. 2 
genannten Übertretung und 

2. durch die genannten Organe zum 
Zweck der Dokumentation dieser 
Verwaltungsübertretung zum Ein-
satz gelangenden, in Fahrzeugen 
installierten, bildverarbeitenden 
technischen Einrichtungen 

gewonnenen Daten für Zwecke nach-
folgender Verwaltungsstrafverfahren ver-
wenden. 

 
(2) Als Verwaltungsübertretung gemäß 

Abs. 1 gelten Verstöße gegen Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes oder aufgrund die-
ses Bundesgesetzes erlassener Verordnun-
gen, insbesondere eine ziffernmäßig be-
stimmte Überschreitung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit, eine Unterschreitung 
eines erforderlichen Sicherheitsabstands 
beim Hintereinanderfahren gemäß § 18 oder 
die Missachtung einer Verkehrsregelung 
durch Lichtzeichen oder Verstöße gegen 
kraftfahrrechtliche Vorschriften. 

 
(3) Gemäß Abs. 1 gewonnene Daten 

dürfen über den Zeitpunkt der Feststellung 
von Übertretungen hinaus nur verwendet 
werden, soweit dies zur unmittelbaren Ahn-
dung der Übertretungen oder für Zwecke 
nachfolgender Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich ist. 

 
(4) Soweit die bildgebende Erfassung 

von Personen, die nicht im Verdacht stehen, 
eine der in Abs. 1 genannten Übertretungen 
begangen zu haben, technisch nicht ausge-
schlossen werden kann, sind diese Perso-
nen ohne unnötigen Verzug in nicht rück-
führbarer Weise unkenntlich zu machen. 
Dies gilt nicht, wenn und insoweit die Daten 
für Zwecke eines nachfolgenden Ermitt-
lungsverfahrens zwingend erforderlich sind. 

 
 

§ 98f. 
Verkehrsbeobachtung 

 
(1) Soweit dies 
1. für die Regelung sowie die Leicht-

igkeit, Flüssigkeit und Sicherheit 
des Verkehrs oder 

2. für die Erfüllung der den Behörden 
und Straßenerhaltern gesetzlich 
obliegenden Aufgaben 

erforderlich ist, dürfen die Behörden 
und Straßenerhalter zur Beobachtung des 
Verkehrsgeschehens technische Einrichtun-
gen zur Bildübertragung einsetzen. 

 
(2) Eine bildgebende Erfassung, die ei-

ne Identifizierung von Personen oder Fahr-
zeugen ermöglicht, ist jedoch nur zulässig, 
soweit dies im Einzelfall zwingend erforder-
lich ist, um die Aufgaben nach Abs. 1 zu 
erfüllen. 

 
(3) Eine Speicherung von gemäß 

Abs. 1 gewonnenen Daten ist nicht zulässig. 
Für Zwecke der Information der Öffentlichkeit 
im Wege von Medien dürfen im Bedarfsfall 
auf Anfrage manuell einzelne Bildquellen 
ausgewählt und daraus kurze Bildfolgen 
gespeichert und an Medien übermittelt wer-
den, soweit eine Identifizierung von Perso-
nen oder Fahrzeugen nicht möglich ist. 

 
 

§ 99. 
Strafbestimmungen 
 

(1) Eine Verwaltungsübertretung be-
geht und ist mit einer Geldstrafe von 1600 
Euro bis 5900 Euro, im Fall ihrer Uneinbring-
lichkeit mit Arrest von zwei bis sechs Wo-
chen, zu bestrafen, 
a) wer ein Fahrzeug lenkt oder in Betrieb 

nimmt, obwohl der Alkoholgehalt seines 
Blutes 1,6 g/l (1,6 Promille) oder mehr 
oder der Alkoholgehalt seiner Atemluft 
0,8 mg/l oder mehr beträgt, 

b) wer sich bei Vorliegen der in § 5 be-
zeichneten Voraussetzungen weigert, 
seine Atemluft auf Alkoholgehalt unter-
suchen oder sich vorführen zu lassen, 
oder sich bei Vorliegen der bezeichne-
ten Voraussetzungen nicht der ärztli-
chen Untersuchung unterzieht, 

c) (Verfassungsbestimmung) wer sich bei 
Vorliegen der im § 5 bezeichneten Vor-
aussetzungen weigert, sich Blut ab-
nehmen zu lassen. 

 
(1a) Eine Verwaltungsübertretung be-

geht und ist mit einer Geldstrafe von 1200 
Euro bis 4400 Euro, im Fall ihrer Uneinbring-
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lichkeit mit Arrest von zehn Tagen bis sechs 
Wochen, zu bestrafen, wer ein Fahrzeug 
lenkt oder in Betrieb nimmt, obwohl der 
Alkoholgehalt seines Blutes 1,2 g/l (1,2 Pro-
mille) oder mehr, aber weniger als 1,6 g/l 
(1,6 Promille) oder der Alkoholgehalt seiner 
Atemluft 0,6 mg/l oder mehr, aber weniger 
als 0,8 mg/l beträgt. 
 

(1b) Eine Verwaltungsübertretung be-
geht und ist mit einer Geldstrafe von 800 
Euro bis 3700 Euro, im Fall ihrer Uneinbring-
lichkeit mit Arrest von einer bis sechs Wo-
chen, zu bestrafen, wer in einem durch Alko-
hol oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand 
ein Fahrzeug lenkt oder in Betrieb nimmt. 
 

(2) Eine Verwaltungsübertretung be-
geht und ist mit einer Geldstrafe von 36 Euro 
bis 2 180 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlich-
keit mit Arrest von 24 Stunden bis sechs 
Wochen, zu bestrafen, 
a) der Lenker eines Fahrzeuges, dessen 

Verhalten am Unfallort mit einem Ver-
kehrsunfall in ursächlichem Zusam-
menhang steht, sofern er den Bestim-
mungen des § 4 Abs. 1 und 2 zuwider-
handelt, insbesondere nicht anhält, 
nicht Hilfe leistet oder herbeiholt oder 
nicht die nächste Polizeidienststelle 
verständigt, 

b) (Anm.: aufgehoben durch Abs. 1 VfGH, 
BGBl. Nr. 1963/228.) 

c) wer als Lenker eines Fahrzeuges, zB 
beim Überholen, als Wartepflichtiger 
oder in Hinblick auf eine allgemeine 
oder durch Straßenverkehrszeichen 
kundgemachte Geschwindigkeitsbe-
schränkung, unter besonders gefährli-
chen Verhältnissen oder mit besonde-
rer Rücksichtslosigkeit gegenüber an-
deren Straßenbenützern gegen die 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
oder der auf Grund dieses Bundesge-
setzes erlassenen Verordnungen ver-
stößt, sofern nicht eine Übertretung 
nach Abs. 2d oder 2e vorliegt, 

d) wer im Bereich von Fahrbahnkuppen 
oder von unübersichtlichen Kurven auf 
einem von den Lenkern herannahender 
Fahrzeuge zu benützenden Fahrstrei-
fen oder auf Vorrangstraßen außerhalb 
des Ortsgebietes bei starkem Nebel 
oder bei sonstiger erheblicher Sichtbe-
hinderung hält oder parkt (§ 24 Abs. 1) 

oder wer ein Verkehrshindernis nicht 
kennzeichnet (§ 89), 

e) wer Einrichtungen zur Regelung und 
Sicherung des Verkehrs unbefugt anb-
ringt, entfernt, verdeckt oder in ihrer 
Lage oder Bedeutung verändert oder 
solche Einrichtungen beschädigt, es sei 
denn, die Beschädigung ist bei einem 
Verkehrsunfall entstanden und die 
nächste Polizeidienststelle oder der 
Straßenerhalter ist von der Beschädi-
gung unter Bekanntgabe der Identität 
des Beschädigers ohne unnötigen Auf-
schub verständigt worden, 

f) wer ein Fahrzeug lenkt, obwohl ihm 
dies gemäß § 59 verboten ist.  

 
(2a) Eine Verwaltungsübertretung be-

geht und ist mit einer Geldstrafe von 218 
Euro bis 2 180 Euro, im Fall ihrer Uneinb-
ringlichkeit mit Arrest von 48 Stunden bis 
sechs Wochen zu bestrafen, wer als Lenker 
eines Fahrzeuges gegen die Fahrverbote 
des § 42 oder einer auf Grund des § 42 
erlassenen Fahrverbotsverordnung verstößt.  
 

(2b) Wer als Lenker eines Fahrzeuges 
die in Abs. 2a genannte Verwaltungsübertre-
tung innerhalb von 2 Stunden ab Beginn des 
jeweiligen Fahrverbotes begeht, ist mit einer 
Geldstrafe bis zu 726 Euro, im Falle ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei 
Wochen zu bestrafen. 
 

(2c) Eine Verwaltungsübertretung be-
geht und ist mit einer Geldstrafe von 72 Euro 
bis 2 180 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlich-
keit mit Arrest von 24 Stunden bis sechs 
Wochen, zu bestrafen, wer als Lenker eines 
Fahrzeuges 
1. Fußgänger, die Schutzwege vor-

schriftsmäßig benützen, gefährdet, 
2. Radfahrer, die Radfahrerüberfahrten 

vorschriftsmäßig benützen, gefährdet, 
3. Fußgänger, die Schutzwege vor-

schriftsmäßig benützen oder Radfahrer, 
die Radfahrerüberfahrten vorschrifts-
mäßig benützen, behindert, 

4. den erforderlichen Sicherheitsabstand 
zum nächsten vor ihm fahrenden Fahr-
zeug gemäß § 18 Abs. 1 nicht einhält 
hat, sofern der zeitliche Sicherheitsab-
stand 0,2 Sekunden oder mehr, aber 
weniger als 0,4 Sekunden beträgt, 
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5. unter Nichtbeachtung des Vorschrifts-
zeichens „Halt“ gegen § 19 Abs. 7 ver-
stößt, 

6. bei rotem Licht nicht anhält und da-
durch Lenker von Fahrzeugen, für die 
gemäß § 38 Abs. 4 auf Grund grünen 
Lichts „Freie Fahrt“ gilt, zu unvermittel-
tem Bremsen oder zum Ablenken ihrer 
Fahrzeuge nötigt, 

7. verbotenerweise den Pannenstreifen 
auf der Autobahn mit einem mehrspuri-
gen Kraftfahrzeug befährt, wenn damit 
eine Behinderung von Einsatzfahrzeu-
gen, Fahrzeugen des Straßendienstes, 
der Straßenaufsicht oder des Pannen-
dienstes verbunden ist, 

8. verbotenerweise den Pannenstreifen 
auf der Autobahn mit einem einspuri-
gen Kraftfahrzeug befährt, wenn damit 
eine Behinderung von Einsatzfahrzeu-
gen, Fahrzeugen des Straßendienstes, 
der Straßenaufsicht oder des Pannen-
dienstes verbunden ist. 

9. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 
2009/93) 

 
(2d) Eine Verwaltungsübertretung be-

geht und ist mit einer Geldstrafe von 70 bis 
2180 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit 
mit Arrest von 24 Stunden bis zu sechs 
Wochen, zu bestrafen, wer die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit um mehr als 30 km/h 
überschreitet. 
 

(2e) Eine Verwaltungsübertretung be-
geht und ist mit einer Geldstrafe von 150 bis 
2180 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit 
mit Arrest von 48 Stunden bis zu sechs 
Wochen, zu bestrafen, wer die jeweils zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet 
um mehr als 40 km/h oder außerhalb des 
Ortsgebiets um mehr als 50 km/h überschrei-
tet. 
 

(3) Eine Verwaltungsübertretung be-
geht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 726 
Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit 
Arrest bis zu zwei Wochen, zu bestrafen, 
a) wer als Lenker eines Fahrzeuges, als 

Fußgänger, als Reiter oder als Treiber 
oder Führer von Vieh gegen die Vor-
schriften dieses Bundesgesetzes oder 
der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen verstößt und 
das Verhalten nicht nach den Abs. 1, 

1a, 1b, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e oder 4 zu 
bestrafen ist, 

b) wer in anderer als der in Abs. 2 lit. a 
bezeichneten Weise gegen die Be-
stimmungen des § 4 verstößt, insbe-
sondere die Herbeiholung einer Hilfe 
nicht ermöglicht, den bei einem Ver-
kehrsunfall entstandenen Sachschaden 
nicht meldet oder als Zeuge eines Ver-
kehrsunfalles nicht Hilfe leistet, 

c) wer die Kennzeichnung „Arzt im Dienst“ 
unbefugt oder zu anderen als im § 24 
bezeichneten Zwecken gebraucht, 

d) wer Straßen ohne Bewilligung zu ver-
kehrsfremden Zwecken (X. Abschnitt) 
benützt, insbesondere ohne Bewilli-
gung eine nach § 82 bewilligungs-
pflichtige Tätigkeit oder Herstellung 
vornimmt oder ohne Bewilligung sportli-
che Veranstaltungen nach § 64 abhält, 

e) wer sich an Fahrzeuge anhängt, um 
sich ziehen zu lassen, 

f) wer Tiere während der Fahrt an einer 
Leine hält oder an Fahrzeuge anhängt, 
um sie mitlaufen zu lassen, ausge-
nommen die Fälle des § 74 Abs. 3. 

g) wer Straßenbenützer blendet, 
h) wer als Besitzer eines Fuhrwerkes 

dieses einem anderen in unvorschrift-
smäßigem Zustand zum Betrieb über-
läßt, 

i) wer beim Betrieb eines Fahrzeuges 
oder bei einer Ladetätigkeit vermeidba-
ren Lärm erregt oder sonst gegen die in 
diesem Bundesgesetz oder in Verord-
nungen auf Grund dieses Bundesge-
setzes enthaltenen Bestimmungen zum 
Schutze vor Lärmbelästigung, z.B. ge-
gen § 69, verstößt, 

j) wer in anderer als der in lit a bis h 
sowie in den Abs. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 
2c und 4 bezeichneten Weise Gebote, 
Verbote oder Beschränkungen sowie 
Auflagen, Bedingungen oder Fristen in 
Bescheiden nicht beachtet. 

 
(4) Eine Verwaltungsübertretung be-

geht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 72 
Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit 
Arrest bis zu 48 Stunden, zu bestrafen, 
a) wer auf fahrende Fahrzeuge aufspringt 

oder von ihnen abspringt, 
b) wer Erwerbstätigkeiten auf Straßen 

entgegen den Bestimmungen des § 85 
Abs. 1 ausübt oder durch Arbeiten an 
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Schaufenstern den Verkehr behindert 
(§ 85 Abs. 2), 

c) wer Versammlungen, öffentliche oder 
ortsübliche Umzüge, volkstümliche Fes-
te, Prozessionen und Leichenbegäng-
nisse nicht gemäß § 86 anzeigt, 

d) wer auf Straßen trotz Verbot Winter-
sport betreibt,  

e) wer durch Spiele auf oder neben der 
Straße oder sonst gegen die Bestim-
mungen des § 88 verstößt oder als ge-
setzlicher Vertreter von Kindern zuläßt, 
daß sie gegen diese Bestimmungen 
verstoßen, 

f) wer durch Arbeiten auf oder neben der 
Straße entgegen den Bestimmungen 
des § 90 den Straßenverkehr beeint-
rächtigt, an Einfriedungen spitze Ge-
genstände anbringt, frisch gestrichene 
Gegenstände nicht kenntlich macht 
oder elektrisch geladene Drahteinfrie-
dungen weniger als 2 m von der Straße 
anbringt (§ 91), 

g) wer Straßen gröblich verunreinigt oder 
als Besitzer oder Verwahrer eines Hun-
des die in § 92 bezeichnete Sorgfalts-
pflicht verletzt, 

h) wer entgegen der sich für ihn aus § 93 
ergebenden Verpflichtung nicht für die 
Säuberung oder Bestreuung der Straße 
sorgt,  

i) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 
1994/518) 

 
(5) Der Versuch ist strafbar. Wer in ei-

nem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand 
versucht, ein Fahrzeug in Betrieb zunehmen, 
wird jedoch nicht bestraft, wenn er aus freien 
Stücken oder von wem immer auf seinen 
Zustand aufmerksam gemacht, die Ausfüh-
rung aufgibt. 
 

(6) Eine Verwaltungsübertretung liegt 
nicht vor, 
a) wenn durch die Tat lediglich Sachscha-

den entstanden ist, die Bestimmungen 
über das Verhalten bei einem Ver-
kehrsunfall mit bloßem Sachschaden 
(§ 4 Abs. 5) eingehalten worden sind 
und nicht eine Übertretung nach Abs. 1, 
1a oder 1b vorliegt, 

b) wenn die Tat auf einer Straße ohne 
öffentlichen Verkehr begangen wurde 
(§ 1 Abs. 2), 

c) wenn eine Tat nach diesem Bundesge-
setz oder nach den §§ 37 und 37a FSG 
den Tatbestand einer in die Zuständig-
keit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung verwirklicht,  

d) wenn durch eine Zuwiderhandlung 
gegen § 25 Abs. 3 oder gegen eine auf 
Grund des § 25 Abs. 1 oder 4 erlasse-
ne Verordnung auch ein abgabenrech-
tlich strafbarer Tatbestand verwirklicht 
wird.  

 
(7) Wegen einer in Abs. 1 bis 5 ge-

nannten Verwaltungsübertretung ist auch 
strafbar, wer diese auf dem Gebiet einer 
österreichischen Grenzabfertigungsstelle, die 
auf ausländischem Gebiet liegt, begeht. Die 
Überwachung der Einhaltung straßenpolizei-
licher Vorschriften zählt zur Grenzabferti-
gung. 
 
 

§ 100. 
Besondere Vorschriften für das 
Strafverfahren 
 

(1) Ist eine Person einer Verwaltungs-
übertretung nach § 99 schuldig, derentwe-
gen sie bereits einmal bestraft worden ist, so 
kann an Stelle der Geldstrafe eine Arrest-
strafe im Ausmaß der für die betreffende Tat 
angedrohten Ersatzfreiheitsstrafe verhängt 
werden; ist eine solche Person bereits zwei-
mal bestraft worden, so können Geld- und 
Arreststrafe auch nebeneinander verhängt 
werden. Bei Übertretungen nach § 99 Abs. 3 
und 4 ist die Verhängung einer Arreststrafe 
nach den vorstehenden Bestimmungen aber 
nur zulässig, wenn es ihrer bedarf, um die 
betreffende Person von weiteren Verwal-
tungsübertretungen der gleichen Art abzu-
halten. 
 

(2) Die im § 99 Abs. 1 lit. a bis c, 
Abs. 1a und Abs. 1b enthaltenen Strafdro-
hungen schließen einander aus. 
 

(3) Beim Verdacht einer Übertretung 
der Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen kann im Sinne 
des § 37a VStG als vorläufige Sicherheit ein 
Betrag bis 1.308 Euro festgesetzt werden.   
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(3a) Ist ein Fahrzeug entgegen den Be-
stimmungen des § 8 Abs. 4, § 23 Abs. 1, 2, 
2a, § 24 Abs. 1 lit. a, d, e, f, i, k, m und n, 
Abs. 3 lit. a, f und i abgestellt und auf Grund 
bestimmter Tatsachen anzunehmen, daß bei 
dem Lenker des Fahrzeuges die Strafverfol-
gung aus in seiner Person gelegenen Grün-
den offenbar unmöglich oder wesentlich 
erschwert sein werde, so können die Organe 
der Straßenaufsicht technische Sperren an 
das Fahrzeug anlegen, um den Lenker am 
Wegfahren zu hindern. Der Lenker ist mit 
einer an jeder Tür, die zum Lenkersitz Zu-
gang gewährt – wenn dies nicht möglich ist, 
sonst auf geeignete Weise –, anzubringen-
den Verständigung auf die Unmöglichkeit, 
das Fahrzeug ohne Beschädigung in Betrieb 
zu nehmen, hinzuweisen. Diese Verständi-
gung soll in deutscher Sprache sowie in 
jener Sprache gehalten sein, die der Lenker 
vermutlich versteht, und einen Hinweis auf 
die zur Durchführung des Strafverfahrens 
zuständige Behörde enthalten. Eine solche 
Sperre ist unverzüglich aufzuheben, sobald 
das gegen den Lenker des Fahrzeuges 
einzuleitende Verfahren abgeschlossen und 
die verhängte Strafe vollzogen ist oder eine 
Sicherheit gemäß §§ 37, 37a VStG geleistet 
wurde. Die eingehobenen Strafgelder fließen 
dem Rechtsträger zu, der den Aufwand der 
Behörde zu tragen hat.  
 

(4) Die Bestrafung einer Übertretung 
nach § 99 steht der Erlassung und Vollstre-
ckung eines Bescheides, womit der Auftrag 
erteilt wird, einen den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes zuwiderlaufenden Tatbes-
tand zu beseitigen, nicht entgegen. 
 

(5) Bei einer Verwaltungsübertretung 
nach § 99 Abs. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2c oder 2e 
finden die Bestimmungen der §§ 21 Abs. 2 
und 50 VStG keine Anwendung. 
 

(5a) Bei mit Messgeräten festgestellten 
Überschreitungen von mehr als 30 km/h 
einer ziffernmäßig festgesetzten erlaubten 
Höchstgeschwindigkeit können - sofern in 
diesen Fällen nicht Umstände im Sinne des 
§ 99 Abs. 2 lit. c oder 2e vorliegen – die 
Bestimmungen des § 50 VStG mit der Maß-
gabe angewendet werden, dass Geldstrafen 
von 70 Euro sofort eingehoben werden. 
 

(5b) Bei mit Messgeräten festgestellten 
Überschreitungen der auf Autobahnen er-
laubten Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h 
können – sofern in diesen Fällen nicht Um-
stände im Sinne des § 99 Abs. 2 lit. c vorlie-
gen – die Bestimmungen des § 50 VStG mit 
der Maßgabe angewendet werden, dass 
1.  bei einer festgestellten Überschreitung 

bis 10 km/h eine Geldstrafe von 20 Eu-
ro, 

2.  bei einer festgestellten Überschreitung 
von mehr als 10 bis 20 km/h eine 
Geldstrafe von 35 Euro und 

3.  bei einer festgestellten Überschreitung 
von mehr als 20 bis 30 km/h eine 
Geldstrafe von 50 Euro 

sofort eingehoben wird. 
 

(5c) Bei mit Messgeräten festgestellten 
Überschreitungen der auf Autobahnen er-
laubten Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h 
können - sofern in diesen Fällen nicht Um-
stände im Sinne des § 99 Abs. 2 lit. c vorlie-
gen – die Bestimmungen des § 49a VStG mit 
der Maßgabe angewendet werden, dass 
1.  bei einer festgestellten Überschreitung 

bis 10 km/h eine Geldstrafe von 30 Eu-
ro, 

2.  bei einer festgestellten Überschreitung 
von mehr als 10 bis 20 km/h eine 
Geldstrafe von 45 Euro und 

3.  bei einer festgestellten Überschreitung 
von mehr als 20 bis 30 km/h eine 
Geldstrafe von 60 Euro 

durch Anonymverfügung vorgeschrieben 
wird. 
 

(5d) Werden zur Feststellung einer 
Überschreitung einer ziffernmäßig festge-
setzten zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
technische Einrichtungen verwendet, mit 
denen die durchschnittliche Fahrgeschwin-
digkeit eines Fahrzeuges auf einer festgeleg-
ten Wegstrecke gemessen werden kann, gilt 
die Messstrecke als Ort der Begehung der 
Übertretung. Wurden dabei auf der Mess-
strecke im Messzeitraum mehrere Ge-
schwindigkeitsübertretungen begangen, so 
gelten diese als eine Übertretung. Erstreckt 
sich die Messstrecke auf den Sprengel meh-
rerer Behörden, so ist die Behörde zustän-
dig, in deren Sprengel das Ende der Mess-
strecke fällt. 
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(6) Die Behörde hat im Straferkenntnis 
im Sinne des § 57 Verwaltungsstrafgesetz 
1950 auch über die aus einer Übertretung 
nach § 99 abgeleiteten privatrechtlichen 
Ansprüche des Straßenerhalters gegen den 
Beschuldigten zu entscheiden. 
 

(7) Eingehobene Strafgelder, ausge-
nommen jene nach Abs. 3a, sind dem Erhal-
ter jener Straße abzuführen, auf der die 
Verwaltungsübertretung begangen worden 
ist; Strafgelder, die auf Straßen eingehoben 
werden, die gemäß Art. 5 § 1 des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 2002/50 als Bundes-
straßen aufgelassen wurden, sind jedoch an 
den Bund abzuführen; in Wien gilt das Land 
Wien als Erhalter jener Straßen, die weder 
Bundesstraßen sind noch gemäß Art. 5 § 1 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2002/50 als 
Bundesstraßen aufgelassen wurden. In 
Ortsgebieten mit Landes- und Gemeinde-
straßen können die eingehobenen Strafge-
lder zwischen Land und Gemeinde auch 
nach dem Verhältnis der Straßenlänge zwi-
schen Landes- und Gemeindestraßen aufge-
teilt und abgeführt werden, sofern zwischen 
Land und Gemeinde ein diesbezügliches 
Einvernehmen besteht. Sofern sich aus den 
Abs. 8, 9 und 10 nichts anderes ergibt, sind 
die eingehobenen Strafgelder, ausgenom-
men jene, die auf Straßen eingehoben wer-
den, die gemäß Art. 5 § 1 des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 2002/50 als Bundesstraßen 
aufgelassen wurden, für die Straßenerhal-
tung, für die Beschaffung und Erhaltung von 
Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung 
sowie für Maßnahmen zur Verkehrsüberwa-
chung zu verwenden. Im Falle der Verwal-
tungsübertretung nach § 99 Abs. 4 lit. h gilt 
als Straßenerhalter der Erhalter der Fahr-
bahn; ist eine solche nicht vorhanden, so 
fließen die Strafgelder dem Träger der Sozi-
alhilfe zu, der für den Ort, wo die Verwal-
tungsübertretung begangen worden ist, 
zuständig ist. 
 

(8) Bestellt ein Land Straßenaufsichts-
organe oder ordnet ein Land zum Zwecke 
der Überwachung des Verkehrs Personal zur 
Dienstleistung bei einer Bezirksverwaltungs-
behörde oder Bundespolizeibehörde ab, so 
ist der Personal- und Sachaufwand für diese 
Organe aus den Strafgeldern jener Verwal-
tungsübertretungen, die von diesen Organen 
wahrgenommen werden, zu bestreiten. Dies 

gilt nur dann, wenn die Bestellung oder 
Abordnung der Organe im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Inneres erfolgt und 
nur für Übertretungen der §§ 8 Abs. 4, 9 
Abs. 7, 23 bis 25 und 26a Abs. 3 sowie der 
Kurzparkzonen-Überwachungsverordnung. 
Ein nach Abzug dieses Aufwandes verblei-
bender Rest ist auf die Erhalter jener Stra-
ßen aufzuteilen, auf denen die den einge-
nommenen Strafgeldern zu Grunde liegen-
den Verwaltungsübertretungen begangen 
wurden. Die Aufteilung hat im Verhältnis 
jener Beträge zu erfolgen, die den Straße-
nerhaltern ohne Abzug des Personal- und 
Sachaufwandes für diese Organe zugeflos-
sen wären. Dieser Rest an Strafgeldern ist 
vorrangig für die Straßenerhaltung und ein 
danach noch verbleibender Rest zur Förde-
rung von Investitionen des öffentlichen Nah-
verkehrs zu verwenden. 
 

(9) Werden Angelegenheiten der Stra-
ßenpolizei, die bisher von Bundespolizeibe-
hörden vollzogen wurden, auf Bezirksverwal-
tungsbehörden rückübertragen, so sind die 
im örtlichen Wirkungsbereich einer Bezirks-
verwaltungsbehörde anfallenden Strafgelder 
zur Abdeckung des dieser Bezirksverwal-
tungsbehörde durch die Rückübertragung 
entstehenden Mehraufwandes, mit Ausnah-
me des in Abs. 8 bezeichneten Aufwandes, 
zu verwenden; dabei haben der Bund und 
das jeweilige Land im Verhältnis der ihnen 
jeweils im Bereich dieser Bezirksverwal-
tungsbehörde im vorangegangenen Kalen-
derjahr zugeflossenen Strafgelder zur Abde-
ckung beizutragen.  
 

(10) 20 vH der Strafgelder aus jenen 
Verwaltungsübertretungen, die von Organen 
der Bundespolizei wahrgenommen werden, 
fließen der Gebietskörperschaft zu, die den 
Aufwand für diese Organe zu tragen hat. 
Dies gilt nicht für Verwaltungsübertretungen 
auf Gemeindestraßen in Gemeinden mit 
weniger als 10 000 Einwohnern. Die Strafge-
lder sind für die Abdeckung des Personal- 
und Sachaufwandes, der aus dem Einsatz 
solcher zusätzlichen Organe auf dem Gebiet 
der Verkehrsüberwachung entsteht, und für 
die Beschaffung und Erhaltung von Einrich-
tungen zur Verkehrsüberwachung zu verwen-
den.  
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§ 101. 
Verkehrsunterricht 
 

(1) Wer als Lenker eines Fahrzeuges 
wegen einer Übertretung dieses Bundesge-
setzes bestraft oder ermahnt (§ 21 Verwal-
tungsstrafgesetz 1950) wurde, kann von der 
Behörde seines Hauptwohnsitzes durch 
Bescheid zur Teilnahme an einem von ihr 
abzuhaltenden Verkehrsunterricht bis zu 
einer Gesamtdauer von sechs Stunden 
verpflichtet werden, wenn sein Verhalten im 
Straßenverkehr insbesondere mit Rücksicht 
auf wiederholte Beanstandungen vermuten 
läßt, daß er die Verkehrsvorschriften nicht 
beherrscht. 
 

(2) Zur Teilnahme am Verkehrsunter-
richt kann der Lenker eines Fahrzeuges bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 1 
auch dann verpflichtet werden, wenn er 
lediglich mit Rücksicht auf die Bestimmun-
gen des § 99 Abs. 6 lit. c von der Verwal-
tungsbehörde nicht bestraft wird. 
 

(3) Der Verkehrsunterricht kann auch 
an Sonn- oder Feiertagen abgehalten wer-
den, darf aber an solchen Tagen nicht länger 
als zwei Stunden dauern. Die Bestimmung 
des § 20 des Allgemeinen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes 1950 ist anzuwenden. 
 
 

§ 102. 
Abgrenzung zu anderen 
Rechtsvorschriften 
 
Durch dieses Bundesgesetz werden die 
Straßenverwaltungsgesetze sowie eisen-
bahnrechtliche und arbeitsrechtliche Vor-
schriften nicht berührt.  
 
 

§ 102a. 
Verweisungen 
 
Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestim-
mungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese, sofern nichts anderes aus-
drücklich angeordnet ist, in ihrer jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 
 

§ 103. 
Inkrafttreten und Aufhebung 
 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern 
sich aus Abs. 2 nichts anderes ergibt, am 1. 
Jänner 1961 in Kraft. Die §§ 4 Abs. 5b und 
105 Abs. 1 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 1996/201 treten mit 1. Juli 
1996 in Kraft. 
 

(2) Der § 95 dieses Bundesgesetzes 
tritt in den einzelnen Ländern mit dem In-
krafttreten des ihm entsprechenden Landes-
gesetzes (Art. 15 Abs. 4 B.-VG.) frühestens 
jedoch zugleich mit den übrigen Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes in Kraft.  
 

(2a) Dieses Bundesgesetz, BGBl. Nr. 
1994/518, ausgenommen § 24 Abs. 3 lit. i 
und § 95, tritt mit 1. Oktober 1994 in Kraft. 
Verordnungen auf Grund dieser Bestimmun-
gen können bereits ab dem der Kundma-
chung folgenden Tag erlassen werden; sie 
dürfen jedoch frühestens mit 1. Oktober 
1994 in Kraft gesetzt werden. § 24 Abs. 3 
lit. i tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft.  
 

(2b) Der § 95 dieses Bundesgesetzes, 
in der Fassung BGBl. Nr. 1994/518, tritt in 
den einzelnen Ländern mit dem Inkrafttreten 
des ihm entsprechenden Landesgesetzes, 
frühestens jedoch mit 1. Oktober 1994 in 
Kraft. Die Zuständigkeit zur Ausübung des 
Verwaltungsstrafrechtes für die bis zum 
Inkrafttreten des jeweils entsprechenden 
Landesgesetzes begangenen Übertretungen 
richtet sich nach den bisherigen Vorschriften. 

 
(2c) Dieses Bundesgesetz, BGBl. I Nr. 

1998/92, ausgenommen § 95 Abs. 1b und 
1c, tritt mit xx. xxxxxxxx 1998 in Kraft. § 95 
Abs. 1b und 1c, in der Fassung BGBl. I Nr. 
1998/92, tritt in den einzelnen Ländern mit 
dem Inkrafttreten des entsprechenden Lan-
desgesetzes, frühestens jedoch mit xx. 
xxxxxxxx 1998 in Kraft; die Zuständigkeit zur 
Ausübung des Verwaltungsstrafrechtes für 
die bis zum Inkrafttreten des jeweils entspre-
chenden Landesgesetzes begangenen 
Übertretungen richtet sich nach den bisheri-
gen Vorschriften. 
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(2d) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 4, 
BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr geltend 
festgestellt) 
 

(2e) § 100 Abs. 3a letzter Satz in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
2000/142 tritt mit 1. Jänner 2001 in Kraft. 
 

(2e)6 § 99 Abs. 1 bis 4 und § 100 
Abs. 3 und 5a in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 2002/32 treten mit 1. 
Jänner 2002 in Kraft. 
 

(2f) Dieses Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
2002/50 tritt mit 1. April 2002 in Kraft. 
 

(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Bun-
desgesetzes tritt das Straßenpolizeigesetz 
vom 12. Dezember 1946, BGBl. Nr. 1947/46, 
mit Ausnahme der darin enthaltenen Verfas-
sungsbestimmungen, außer Kraft.  
 

(4) Die §§ 5 Abs. 8, 11 und 12 sowie 5a 
Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, in der Fas-
sung BGBl. I Nr. 2002/128, treten mit 1. 
Jänner 2003 in Kraft. 
 

(5) (Anm.: Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 4, 
BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr geltend 
festgestellt) 
 

(6) § 100 Abs. 7 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2003/71 tritt mit 
1. Juli 2003 in Kraft. 
 

(7) Dieses Bundesgesetz, BGBl. I 
Nr. 2005/52, tritt mit 1. Juli 2005 in Kraft; 
Verordnungen auf Grund dieser Bestimmun-
gen können bereits ab dem der Kundma-
chung folgenden Tag erlassen werden; sie 
dürfen jedoch frühestens mit 1. Juli 2005 in 
Kraft gesetzt werden. Abweichend hiervon 
treten die §§ 94 und 94f Abs. 1 mit 1. Okto-
ber 2005 in Kraft. § 95 Abs. 1a tritt in den 
einzelnen Ländern mit InKraft-Treten7 des 
ihm entsprechenden Landesgesetzes, frü-
hestens jedoch zugleich mit den übrigen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in 
Kraft. 
 

                                                             
6 Anm: fehlerhafte Nummerierung des Gesetz-
gebers. 
7 Anm: Tippfehler: „In-Kraft-Treten“ 

(8) § 99 Abs. 1 bis 1b, 2 lit. c, 2c bis 2e 
und 3 lit. a, und § 100 Abs. 5 bis 5d in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
93/2009 treten am 1. September 2009 in 
Kraft. 
 
 

§ 104. 
Übergangsbestimmungen 
 

(1) (Anm.: gegenstandlos) 
 

(2) Bewilligungen, die auf Grund der bis 
zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
geltenden straßenpolizeilichen Vorschriften 
rechtskräftig erteilt wurden, gelten als auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassen, 
wenn sie seinen Vorschriften nicht wider-
sprechen. Widerspricht eine solche Bewilli-
gung den Vorschriften dieses Bundesgeset-
zes, so ist sie erloschen; dies hat die Behör-
de durch Bescheid festzustellen. 

 
(3) (Anm.: gegenstandlos) 

 
(4) Das Bundesministerium für Wissen-

schaft und Verkehr wird ermächtigt, durch 
Verordnung zu bestimmen, daß die auf 
Grund des Straßenpolizeigesetzes, BGBl. 
Nr. 1947/46, erlassenen und durch Ver-
kehrsschilder kundgemachten Verordnun-
gen, soweit sie nicht mit den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes im Widerspruch 
stehen, bis zur Erlassung der entsprechen-
den Verordnungen auf Grund dieses Bun-
desgesetzes weiter gelten. 
 

(5) (Anm.: gegenstandlos) 
 

(6) (Anm.: gegenstandlos) 
 

(7) Straßenverkehrszeichen und Bo-
denmarkierungen, die den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes in der Fassung der 
19. StVO-Novelle, BGBl. Nr. 1994/518, nicht 
entsprechen, sind bei einer allfälligen Neu-
anbringung, spätestens aber bis 31. Dezem-
ber 2003, durch Straßenverkehrszeichen 
oder Bodenmarkierungen nach diesem Bun-
desgesetz zu ersetzen. Bis dahin sind Stra-
ßenverkehrszeichen und Bodenmarkierun-
gen nach den Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes in der Fassung der 18. StVO-
Novelle, BGBl. Nr. 1993/522, zu beachten. 
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Randlinien gemäß § 57 Abs. 1 letzter Satz 
sind spätestens bis zum 31. Dezember 2000 
anzubringen. 
 

(8) Bis zum Inkrafttreten einer Verord-
nung des Bundesministers für Verkehr, 
Innovation und Technologie im Einverneh-
men mit der Bundesministerin für Frauenan-
gelegenheiten und Verbraucherschutz ge-
mäß § 8 Abs. 1 Produktsicherheitsgesetz 
1994, BGBl. Nr. 1995/63, sind die §§ 65 
Abs. 3, 66 und 67, jeweils in der Fassung 
BGBl. Nr. 1994/518, anstelle der §§ 65 
Abs. 3, 66 und 67 in der Fassung BGBl. I Nr. 
1998/92 anzuwenden. 
 

(9) Straßenverkehrszeichen, die den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in 
der Fassung der 20. StVO-Novelle, BGBl. I 
Nr. 1998/92, nicht entsprechen, sind bei 
einer allfälligen Neuanbringung, spätestens 
aber bis 31. Dezember 2003, durch Straßen-
verkehrszeichen nach diesem Bundesgesetz 
zu ersetzen. Bis dahin sind Straßenver-
kehrszeichen nach den Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes in der Fassung der 19. 
StVO-Novelle, BGBl. Nr. 1994/518, zu be-
achten. 
 

(10) Straßenverkehrszeichen, die den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 2002/50 nicht entsprechen, sind bei einer 
allfälligen Neuanbringung, spätestens aber 
bis 31. Dezember 2005, durch Straßenver-
kehrszeichen nach diesem Bundesgesetz zu 
ersetzen. Bis dahin sind Straßenverkehrs-
zeichen nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 2000/142 zu beach-
ten. 
 

(11) Straßenverkehrszeichen, die den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 2005/52 nicht entsprechen, sind bei einer 
allfälligen Neuanbringung, spätestens aber 
bis 31. Dezember 2015, durch Straßenver-
kehrszeichen nach diesem Bundesgesetz zu 
ersetzen. Vom Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie vor dem Inkraft-
treten des § 94 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 2005/52 erlassene 
Verordnungen gemäß § 43 Abs. 1a bleiben 
in Kraft; für Änderungen solcher Verordnun-

gen gilt jedoch § 94 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2005/52. 
 
 

§ 105. 
Vollziehung 
 

(1) Mit der Vollziehung der §§ 4 Abs. 5b 
und 95 ist der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Inneres 
betraut. 
 

(2) Mit der Vollziehung der zivilrechtli-
chen Vorschriften dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Justiz im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie betraut. 
 

(3) Soweit die Vollziehung dieses Bun-
desgesetzes den Ländern zusteht, obliegt 
sie den Landesregierungen, im übrigen, 
soweit sich aus den Abs. 1 und 2 nicht ande-
res ergibt, dem Bundesministerium für Wis-
senschaft und Verkehr. 
 

(4) (Verfassungsbestimmung) Die Voll-
ziehung der §§ 5 Abs. 6 und 10 sowie 99 
Abs. I lit. c obliegt den Landesregierungen.  

 
 

§ 106. 
Bezugnahme auf Richtlinien 

 
Durch dieses Bundesgesetz, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 54/2006, wird die Richtlinie 2004/54/EG 
über Mindestanforderungen an die Sicher-
heit von Tunneln im transeuropäischen Stra-
ßennetz, ABl. Nr. L 201 vom 7.6.2004, S. 56 
in österreichisches Recht umgesetzt. 
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